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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 
Stellungnahme des Regierungsrats  
des Kantons Aargau 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Aus unserer Sicht ist die Formulierung der Definition nicht ideal: "… welche in ein 
Gebiet … eingebracht werden" lässt die Interpretation zu, dass nur der aktive Umgang 
mit einem Organismus in den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über den 
Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) fällt. Mit der vorliegenden Revision soll 
aber die Grundlage für eine Bekämpfungspflicht ausgewählter Organismen geschaffen 
werden. Zudem sollte konkret geschrieben werden, dass es um durch den Menschen 
verursachte Einschleppungen geht. Wir denken daher, eine Formulierung "welche in 
ein Gebiet … durch menschliche Aktivitäten eingebracht worden sind" wäre 
treffender. 

Wir begrüssen hingegen, dass Organismen, welche aus eigener Kraft in ein neues 
Gebiet einwandern, nicht in der Definition von "gebietsfremd" miteingeschlossen 
werden (zum Beispiel Ausbreitung in andere Höhenlagen als Folge klimatischer 
Veränderungen). 

Aus unserer Sicht müsste zusätzlich die Definition des "natürlichen 
Verbreitungsgebiets" explizit festgehalten werden. Ansonsten könnte ein juristischer 
Graubereich entstehen zwischen Arten, die aktiv in ein Gebiet eingebracht werden 
und der "Einwanderung aus eigener Kraft" von invasiven, gebietsfremden Arten, 
welche sich in benachbarten Regionen oder Staaten bereits etabliert haben. 

 

Antrag  

Zusätzlich die Definition des "natürlichen Verbreitungsgebiets" explizit festhalten 



Änderung des Umweltschutzgesetzes (Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Organismen) 

6/223 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen 
(Art. 29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Ein wirksames Neobiota-Management lässt sich nur mit einer zentralen Koordination 
erreichen. Es muss national festgelegt werden, welche Ziele gesetzt werden für den 
Umgang mit welchen Arten. Dass der Bundesrat die Kompetenz (und auch den 
Auftrag) erhält, Vorschriften in Bezug auf Verhütung, Bekämpfung und Überwachung 
von gebietsfremden invasiven Organismen zu erlassen, ist daher für die Umsetzung 
der Neobiota-Strategie Schweiz zentral.  

Der Aufwand für die Umsetzung wird aber zu grossen Teilen bei den Kantonen 
anfallen. Entsprechend sollten sie beim Festlegen von Massnahmen in geeigneter 
Form einbezogen werden. Dieser Einbezug der Kantone fehlt in der aktuellen Vorlage 
und der Fokus liegt zu stark auf Arten. Lebensräume kommen im neuen Stufenmodell 
überhaupt nicht vor, dabei ist das Vorkommen von invasiven gebietsfremden 
Organismen regional, in verschiedenen Lebensräumen (zum Beispiel Moore, Wald, 
Gewässer) sowie in verschiedenen Gebietstypen (u.a. wertvollen/schützenswerte 
Gebiete, "Restflächen") und Mikroklimas stark unterschiedlich. Deshalb ist ein 
differenziertes Vorgehen angezeigt und nötig. Die differenzierte Bekämpfung 
invasiver gebietsfremder Arten bedingt eine regionale Anpassung der Massnahmen 
sowie eine Priorisierung der Arten, Lebensräume und Gebietstypen. Diese 
Differenzierung muss durch die Kantone stattfinden. Es ist daher entscheidend, die 
Kantone eng in die Ausarbeitung der Listen mit der Einteilung der Stufen 
einzubeziehen. Dadurch wird verhindert, dass Fachexperten Entscheide treffen, deren 
weitreichende Konsequenzen ihnen nicht bewusst sind. 

Antrag 1 

Der Absatz ist so zu formulieren, dass der Bund die Kantone in geeigneter Form 
einbezieht, bevor er entsprechende Vorschriften erlässt.  

Antrag 2 

Nebst Schadenspotenzial und Verbreitung sollte der Bundesrat beim Festlegen von 
Vorschriften auch folgende Punkte berücksichtigen: 

1) Lokale/regionale Besonderheiten 

2) Natürliche Ausbreitungsgrenzen 

3) Priorisierung nach Lebensräumen (besonders schützenswerte Gebiete) 

4) Vorhandene, verhältnismässige Bekämpfungsmöglichkeiten ("Stand der 
Technik"). 
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c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wichtiger Punkt bezüglich Prävention: Eine Ausbreitung neuer invasiver 
gebietsfremder Arten soll möglichst verhindert werden, um unter Anderem hohe 
Folgekosten zu verhindern. Die konkreten Massnahmen sind noch auf 
Verordnungsstufe (FrSV) festzulegen. 

Es wäre wichtig, dass die Kantone hier eng miteinbezogen werden. Ein gemeinsames 
Gremium mit Kantonen und Bund wäre wünschenswert. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Meldepflicht macht vor allem Sinn bei Arten, welche in der Schweiz noch nicht 
grossflächig auftreten und auch wirksam bekämpft werden können. Für welche Arten 
eine Meldepflicht gelten soll, ist auf Verordnungsstufe (Freisetzungsverordnung, FrSV) 
noch festzulegen. 

Die Behandlung dieser Meldungen bei den Kantonen wird sehr aufwändig werden. 
Deshalb muss vom Bund gut bedacht werden, was Privatpersonen melden, was sie 
melden und bekämpfen, und was sie nur bekämpfen müssen. 

Hinweis: Die rechtlichen Grundlagen zur Kontrolle und Bekämpfung von Ambrosia 
wurde von der Pflanzenschutzverordnung (PSV) in die FrSV verschoben. Wichtig ist, 
dass die Kontrolle und Bekämpfung von Ambrosia auch nach diesem Verschieben 
geregelt ist und somit gewährleistet bleibt. Ansonsten wäre der ganze Aufwand 
(personell und finanziell) über die letzten Jahre vergebens gewesen. Eine Ausbreitung 
von Ambrosia würde zu immensen Einschränkungen in der Landwirtschaft 
(insbesondere durch Unkrautkonkurrenz) und zu Folgekosten führen 
(Bekämpfungsaufwand auf Seite Landwirtschaft und Gesundheitskosten). 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Unterhaltspflicht für Inhaber und Inhaberinnen von Grundstücken wird 
grundsätzlich begrüsst. Im heutigen Recht fehlt die Grundlage, um Grundeigentümer 
zur Bekämpfung von invasiven Organismen zu verpflichten, selbst wenn es sich um 
verbotene Arten nach Anhang 2, FrSV handelt. Das Fehlen dieser Rechtsgrundlage war 
in der Vergangenheit das zentrale Hemmnis, um im Neobiota-Management 
wirkungsvoll vorgehen zu können.  

Ohne eine Unterhaltspflicht für Grundeigentümer ist eine flächendeckende, 
koordinierte Bekämpfung nicht möglich. Für welche Arten und in welchen Flächen 
eine Unterhaltspflicht gelten soll, ist auf Verordnungsstufe (FrSV) noch festzulegen. 

Für die Kantone wird diese Änderung zu einem deutlichen Mehraufwand führen, 
insbesondere für den Vollzug bei Dritten und die Bekämpfung beziehungsweise 
Eindämmung auf kantonseigenen Flächen. Wie die Kantone in Zukunft ihre 
Vollzugsaufgaben organisieren können, wird stark vom Resultat der Einstufung der 
einzelnen Arten entsprechend dem vorgeschlagenen Stufenmodell abhängen. Bei 
diesem Entscheidungsprozess sind die Kantone zwingend frühzeitig einzubeziehen. 

Was in der Vorlage noch vollkommen fehlt ist der Aspekt der betroffenen 
Schutzgüter. Es ist richtig, dass der Bund mit seiner Einstufung eine Leitlinie festlegt 
und die Risikobewertung der Arten vornimmt, es müssen jedoch die Kantone sein, die 
eine Risikobewertung der betroffenen Schutzgüter vornehmen und die konkreten 
Massnahmen entsprechend priorisieren.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Bekämpfungspflicht macht besonders Sinn bei ausgewählten Arten, welche noch 
nicht grossflächig auftreten und daher wirksam bekämpft werden können. Durch ein 
rasches Handeln können hohe Folgekosten verhindert werden. Positives Beispiel: 
Asiatischer Laubholzbockkäfer in Winterthur oder Ambrosia-Bekämpfung.  

Die Kantone werden nicht die Ressourcen haben, alle problematischen Arten 
flächendeckend zu bekämpfen. Bei der konkreten Regelung muss daher sorgfältig 
abgewogen werden, für welche Arten in welchen Gebieten eine Bekämpfung noch 
verhältnismässig ist.  

Seitens Bund ist dazu bereits ein abgestuftes Verfahren angedacht ("Stufenmodell"). 
Eine Bekämpfungspflicht ist vorgesehen für Arten, welche eine grosse Gefährdung für 
Menschen, Tiere und die Umwelt darstellen und starke Beeinträchtigungen der 
biologischen Vielfalt sowie deren nachhaltige Nutzung verursachen. – Dieser 
Grundsatz erscheint uns sehr breit gefasst. Wie die Kantone in Zukunft ihre 
Vollzugsaufgaben organisieren können, wird stark vom Resultat der Einstufung der 
einzelnen Arten entsprechend dem Stufenmodell abhängen. Bei diesem 
Entscheidungsprozess sind die Kantone zwingend frühzeitig einzubeziehen. 
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3  
E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Formulierung ist zu offen und es wird zu wenig klar, in welchen Fällen der Bund 
kantonsübergreifende Massnahmen festlegt beziehungsweise welcher Art solche  
Massnahmen sind.  

Dass Massnahmen durch den Bund vorgeschlagen und koordiniert werden, ist aus 
unserer Sicht richtig und wichtig. Eine einseitige Vorgabe von Massnahmen seitens 
Bund scheint uns aber nur in Notfällen gerechtfertigt. Ansonsten können die Kantone 
ihren Ressourceneinsatz nicht planen. Hier muss zwingend den Kantonen mehr 
Handlungsspielraum eingeräumt werden, im Rahmen eigener Massnahmenpläne ihre 
Massnahmen zu priorisieren. Insbesondere ist es notwendig, einzelne Gebiete einem 
höheren oder tieferen Schutzniveau zu unterstellen und in den höher gewichteten 
Gebieten zusätzliche Arten der Unterhaltspflicht zu unterstellen. 

Ebenfalls notwendig ist, dass der Bund kantonsübergreifende Massnahmen nicht nur 
koordiniert, sondern diese eng mit den betroffenen Kantonen abstimmt 
(Mitspracherecht der Kantone). 

Weiter ist auch die Finanzierung allfälliger Massnahmen unbefriedigend geregelt. Das 
im Umweltschutzgesetz geltende Verursacherprinzip ist bei Neobiota nur begrenzt 
anwendbar: Ähnlich wie beispielsweise bei Deponien ist auch bei invasiven Neobiota 
der Verursacher häufig nicht eruierbar. Allein die Grundeigentümer in die finanzielle 
Verantwortung zu ziehen, erscheint uns nicht angemessen. In vielen Fällen wird daher 
der Staat finanziell einspringen müssen. Analog zu anderen Themengebieten ist dabei 
eine angemessene Kostenverteilung zwischen Bund und Kantonen zwingend. 

Antrag 1 

Der Absatz sollte präzisiert oder gelockert werden, beispielsweise: "Der Bund ergreift 
entsprechende Massnahmen an der Landesgrenze, legt die kantonsübergreifenden 
Massnahmen fest und koordiniert sie die kantonsübergreifenden Massnahmen in 
Absprache mit den betroffenen Kantonen; […]" 

Antrag 2 

Es ist ein zusätzlicher Absatz einzufügen: Die Kantone erstellen Massnahmenpläne, 

welche verschiedene Gebiete priorisieren, eine Güterabwägung zwischen 

unterschiedlichen Schutzgütern vornehmen und allenfalls zusätzliche Arten räumlich 

begrenzt der Unterhaltspflicht unterstellen können. 

Antrag 3 

Die Kostenteilung zwischen Bund und Kantonen ist anteilsmässig zu regeln, 
beispielsweise über eine spezifische Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung (NFA) für Neobiota.  
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h) Duldung von Massnahmen (Art. 29fbis Abs. 4 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend  

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Formulierung "… Inhaber von Grundstücken … die befallen sein könnten" lässt viel 
Interpretationsspielraum offen. Wer hat in diesen Fällen genau welche Pflichten? Ein 
aktiver Nachweis, dass ein Grundstück frei ist von bestimmten Organismen, ist nur 
sehr schwer zu erbringen (zum Beispiel in der Landwirtschaft).  

In der nachfolgenden Verordnungsrevision oder einer geeigneten Vollzugshilfe ist zu 
präzisieren, wie mit diesem "möglicherweise" befallenen Grundstücken umzugehen 
ist. 

i) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend  

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Keine Bemerkungen. 

j) Verbot neuer Bestimmungen durch die Kantone (Art. 65 Abs. 2, 1. Satz E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend  

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Durch die Anpassung von Art. 65, Abs.2 wird den Kantonen untersagt, neue 
Bestimmungen zu Organismen zu erlassen. Bis anhin galt dieses Verbot nur für 
Bestimmungen zum "Umgang mit Organismen". Die Anpassung des Wortlauts führt zu 
einer möglicherweise ungewollten Ausweitung dieses Bestimmungsverbots. Die 
Kantone müssen aber explizit die Möglichkeit haben, aufgrund regionaler und lokaler 
Rahmenbedingungen strengere Massnahmen zu ergreifen, als dies der Bund vorsieht.  

Falls hierzu eine übergeordnete Koordination als notwendig erachtet wird, könnte für 
strengere kantonale Bestimmungen allenfalls ein Einvernehmen mit dem BAFU 
vorausgesetzt werden. - Vgl. hierzu beispielsweise die Formulierung in Art. 6 der 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR, SR 
741.621). 

 
Antrag 

Die Formulierung dieses Absatzes sollte nochmals überprüft und gegebenenfalls 
entsprechend angepasst werden. 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Wichtige Grundlagen werden geschaffen um die Strategie der Schweiz zu invasiven 

gebietsfremden Arten umsetzen zu können. Durch die vorliegenden Änderungen soll in Zukunft 

ein  

effizientes und schweizweit koordiniertes Neobiota-Management ermöglicht werden.  

Das heute geltende Recht regelt bisher nur den bewussten Umgang mit Organismen in der 

Umwelt. Aufgrund der steigenden Anzahl von invasiven gebietsfremden Arten in der Schweiz 

sind Präventionsmassnahmen gegen eine unbeabsichtigte Einschleppung und Ausbreitung 

sowie koordinierte Eindämmungs- beziehungsweise Bekämpfungsmassnahmen notwendig. 

Eine Regelung auf Bundesebene ist sinnvoll, um schweizweit koordinierte Massnahmen zu 

ermöglichen. 

Es ist allerdings nach wie vor unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden 

sollen. Die klimatischen Bedingungen in der Schweiz sind regional sehr unterschiedlich. Es 

macht daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen Massnahmen zu 

unterwerfen. Die Kantone müssen darum 

a) in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten. 

b) die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne oder Erlasse 
einzelne Gebiete oder Arten zu priorisieren. 

 

Ebenfalls notwendig ist, den Kantonen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten einzuräumen. 

Die Kosten der Vorlage sind nach unserer Einschätzung zu tief kalkuliert.  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Im erläuternden Bericht ist bereits skizziert, wie in der Folge auch die Freisetzungsverordnung 

angepasst werden soll. Mit dem aufgezeigten Vorgehen sind wir nur teilweise einverstanden. 

Wir haben Bedenken, dass bei der konkreten Festlegung der Schutzziele zu wenig auf eine 

ressourcenschonende Umsetzung geachtet wird. Nach unserer Einschätzung ist der mögliche 

Aufwand für Neobiota-Management nach oben offen. Eine Fokussierung der Ziele ist für uns 

von zentraler Bedeutung, um nicht andere wichtige Aufgaben der Kantone zu beeinträchtigen. 

 

Die aus der Gesetzesrevision resultierenden Kosten werden zu grossen Teilen bei den 

Kantonen anfallen. Aus diesem Grund ist es uns ein dringendes Anliegen, dass die Kantone in 

die kommende Revision der FrSV und allfälliger Vollzugshilfen frühzeitig eingebunden werden. 

Es ist uns wichtig, dass die vorhandenen Ressourcen auf die wirklich kritischen Organismen 

und Gebiete konzentriert werden.  

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Umsetzung dieser Vorlage wird nach Berechnungen des BAFU bei den Kantonen 

Mehrkosten von gesamthaft ca. 60 Millionen Franken pro Jahr verursachen. Umgerechnet auf 

die Fläche des Kanton AG könnte dies für unseren Kanton zu einem Mehraufwand von ca. 2 

Millionen Franken führen.  

Die finanziellen Auswirkungen sind allerdings stark davon abhängig, wie die Unterhalts- und 

Bekämpfungspflicht auf Stufe Verordnung (FrSV) konkret geregelt werden.  

Aus unserer Sicht werden die Folgekosten der Revision im erläuternden Bericht eher 

unterschätzt. Ein wesentlicher Teil des Aufwandes dürfte bei den Gemeinden anfallen. Wenn 

vorsichtig geschätzt in den rund 2'200 Gemeinden der Schweiz jeweils ein 20 % Pensum für 

Neobiota-Management geschaffen werden muss, ergeben sich alleine daraus Kosten von rund  

70 Millionen Franken. Der Aufwand der kantonalen Verwaltungen ist dabei noch nicht 

eingerechnet. 
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Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Bemerkungen. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Keine Bemerkungen. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Definition der Begriffe gebietsfremd und invasiv auf Gesetzesebene erachten wir 
als angebracht. Insbesondere begrüssen wir, dass zur Definition des Begriffes 
„gebietsfremd“ keine politischen Grenzen verwendet werden. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Das Auftreten von invasiven Organismen kann lokal sehr stark variieren. Zudem kann 
auf Grund geografischer Gegebenheiten die Dringlichkeit von 
Bekämpfungsmassnahmen unterschiedlich bewertet werden. Es ist daher sehr 
wichtig, die Kantone in die Ausarbeitung der Grundlagen miteinzubeziehen. Zudem 
müssen die Kantone dazu befugt werden, einzelne lokal relevante Organismen als 
bekämpfungspflichtig zu taxieren. Anderenfalls würden die in der Vergangenheit 
bereits mit grossem Aufwand umgesetzten Bekämpfungsmassnahmen unter 
Umständen in Frage gestellt 

 

Antrag: es ist bereits auf Gesetzesebene festzulegen, dass die Kantone in die 
Bewertung einzelner Organismen miteinbezogen werden und dass die Möglichkeit 
besteht, dass die Kantone eigene Vorschriften erlassen, welche über die Vorschriften 
des Bundes hinausgehen. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Die Einschleppung neuer Organismen geschieht immer über die Landesgrenze. Es ist 
daher logisch, dass der Bund diesbezüglich Vorschriften erlässt. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Den Kantonen soll die Möglichkeit gegeben werden, zusätzliche Organismen als 
meldepflichtig zu taxieren. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Überwachung der Einhaltung von Unterhaltspflichten erachten wir als sehr 
aufwändig und schwierig. Oberstes Ziel sollte immer die Tilgung invasiver Organismen 
sein und nur in Ausnahmefällen eine Unterhaltspflicht gewährt werden. Zudem 
sollten die Kantone im Einzelfall entscheiden können. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Den Kantonen soll die Möglichkeit gegeben werden, zusätzliche Organismen als 
bekämpfungspflichtig zu taxieren. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Hier muss zwingend den Kantonen mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, im 
Rahmen eigener Massnahmenpläne ihre Massnahmen zu priorisieren. Insbesondere 
ist es notwendig, einzelne Gebiete einem höheren oder tieferen Schutzniveau zu 
unterstellen und in den höher gewichteten Gebieten zusätzliche Arten der 
Unterhaltspflicht zu unterstellen. 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Auch hier ist ein Mitspracherecht der betroffenen Kantone vorzusehen. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Im Grundsatz begrüssen wir die Stossrichtung der Revision. Wir sind aber der Meinung, dass 

regionale Unterschiede berücksichtigt werden müssen und auch eine Priorisierung nach 

Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) und Gebietstypen (u.a. 

wertvolle/schützenswerte Gebiete, Gewässer, ‘Restflächen’) angezeigt ist. Die Kosten für die 

Kantone werden massiv ansteigen. Ein effizienter Mitteleinsatz kann nicht gewährleistet 

werden, wenn die Massnahmen nicht den lokalen Gegebenheiten angepasst sind. 

 

Die Einteilung der Arten in die jeweilige Massnahmenkategorie erfolgt durch den Bund. Die 

Ausarbeitung und periodische Anpassungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, umso 

mehr, falls auf Bundesstufe nicht genügen Mittel zur Erfüllung der neuen Aufgaben 

bereitgestellt werden. Währenddessen können die Kantone keine eigenen Massnahmen 

ergreifen, um rasch auf neue Begebenheiten zu reagieren. Dies schafft ein träges System, 

obwohl beim Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen oft ein rasches Handeln am 

zielführendsten ist.  

 

Es ist nach wie vor unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden sollen. In der 

Schweiz gelten sehr spezielle klimatische Bedingungen, die sich zudem regional stark 

unterscheiden. Es macht daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen 

Massnahmen zu unterwerfen. Die Kantone müssen darum 

c) in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten. 

d) die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne oder Erlasse 
einzelne Gebiete oder Arten zu priorisieren. 

 

Ebenfalls notwendig ist, den Kantonen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten einzuräumen. 

Die Kosten der Vorlage sind viel zu tief geschätzt.  

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Zu Art. 29fbis Abs. 1: Die Kantone sind in die Ausarbeitung der Vorschriften zur Verhütung, 

Bekämpfung und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen eng 

einzubeziehen.   

 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 3 ist wie folgt anzupassen:  

Der Bund ergreift entsprechende Massnahmen an der Landesgrenze, legt gemeinsam mit den 

betroffenen Kantonen kantonsübergreifende Massnahmen fest und koordiniert sie; im Übrigen 

ergreifen die Kantone die erforderlichen Massnahmen, insbesondere legen sie die Einzelheiten 

der Unterhaltspflicht fest. 

 

Antrag: Art. 29fbis: Es ist ein zusätzlicher Absatz einzufügen:  
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Die Kantone erstellen Massnahmenpläne, welche wertvolle Gebiete priorisieren, eine 

Güterabwägung zwischen unterschiedlichen Schutzgütern vornehmen und allenfalls 

zusätzliche Arten lokal begrenzt der Unterhaltspflicht unterstellen können. 

 

Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis ist wie folgt anzupassen:  

kbis Vorschriften über invasive gebietsfremden Organismen verletzt (Art. 29fbis Absätze 1, 2  

und 4). Ausgenommen bleiben Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, ausser wenn die 

zuständigen Behörden eine konkrete Anordnung gemäss Art. 29fbis ausgesprochen haben; 

 

Art. 65 Abs. 2, 1. Satz ist wie folgt anzupassen:  
2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder Planungswerte 

festlegen und keine neuen Bestimmungen über Konformitätsbewertungen serienmässig 

hergestellter Anlagen sowie über Stoffe oder Organismen erlassen; davon ausgenommen sind 

Bestimmungen zur Unterhaltspflicht, welche die Kantone gestützt auf Art. 29fbis erlassen. 

 

Zu Art. 29fbis Abs. 4: Die Kantone müssen die Möglichkeit erhalten, gestützt auf eigene 

Massnahmenpläne Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen und Gegenständen, 

die von invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder befallen sein könnten, zu 

verpflichten, Unterhaltsarbeiten im Sinne von Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c durchzuführen oder zu 

dulden. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Kosten sind viel zu tief geschätzt. Insbesondere auf die Infrastrukturbetreiber sowie auf die 

Unterhaltsdienste von Gewässern kommen hohe Mehrkosten zu, wenn die Unterhaltspflicht 

wie vorgesehen umgesetzt wird. Erfahrungen mit bisherigen Projekten zeigen, dass die Kosten 

für die Bekämpfung einzelner Arten bei mehreren 100 bis deutlich über 1'000 Franken pro 

Hektar und Jahr liegen. Daher sind den Kantonen zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben 

Beiträge zu gewähren.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu 

begrüssen, allerdings sind die Strafbestimmungen insgesamt deutlich zu streng. Die korrekte 

Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht 

unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch 

was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

problematisch, Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten 

tausende Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Darüber 

hinaus dürfte es im konkreten Einzelfall schwierig sein, dem Betroffenen vorsätzliches Handeln 

nachzuweisen. Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die 

Unterhaltspflicht dahingehend einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer 

konkreten Anordnung der zuständigen Behörde nicht nachkommt. Dies würde sich mit den 

vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 29fbis decken, da die Strafbestimmungen so an die von 

den Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären und dadurch die 

Verhältnismässigkeit der Strafbestimmungen gewährleistet bliebe. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes (Kanton AI) 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die vorgeschlagenen Definitionen lehnen sich an Definitionen bestehender 
Verordnungen und Strategien an. Abweichungen sind nachvollziehbar begründet. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen 
(Art. 29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Hier fehlt der Einbezug der Kantone. Die Kantone sind auf unterschiedliche Art und 

Weise und von verschiedenen gebietsfremden Organismen betroffen. Die 

differenzierte Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten bedingt eine regionale 

Anpassung der Massnahmen sowie eine Priorisierung der Arten, Lebensräume und 

Gebietstypen. Diese Differenzierung muss durch die Kantone erfolgen. Es ist daher 

entscheidend, die Kantone möglichst frühzeitig und eng in die Ausarbeitung der Listen 

mit der Einteilung der Stufen einzubeziehen, um zu verhindern, dass in Kantonen 

Massnahmen ergriffen werden müssen, die nicht notwendig sind (z.B.: Götterbaum in 

AI und TI). Die Bekämpfungspflichten als auch die Überwachungstätigkeiten können 

rasch personal- und kostenintensiv werden. Insbesondere bei den 

Überwachungstätigkeiten als auch bei dem Unterhalt ist unklar, wie weit die Begriffe 

hier gefasst sind.  

Der Fokus ist unseres Erachtens dabei auf diejenigen Arten/Organismen zu legen, die 

ein grosses Schadenpotential aufweisen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nur die 

einfachen, aber allenfalls nicht die wirkungsvollsten Massnahmen umgesetzt werden 

(picking low hanging fruits). Weiter sind keine regional differenzierten Massnahmen 

vorgesehen. 

Antrag: Der Absatz ist so zu formulieren, dass der Bund die Kantone in geeigneter 
Form einbezieht, bevor er entsprechende Vorschriften erlässt. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 
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 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Kantone sollen die Massnahmen zur Reduktion mitbestimmen dürfen, um den 
regionalen Gegebenheiten Rechnung tragen zu können. Ein gemeinsames Gremium 
mit Kantonen und Bund wäre wünschenswert. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Im Erläuterungsbericht ist festzulegen, wer der neuen Meldepflicht - deren Verletzung 
richtigerweise in den Strafbestimmungen von Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis aufgeführt ist - 
untersteht. Es dürfte nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, wenn auch Private in 
jedem Fall verpflichtet werden, das Auftreten von invasiven gebietsfremden 
Organismen zu melden. Das für zuverlässige Rückmeldungen benötigte Fachwissen 
kann bei einem Grossteil der Bevölkerung nicht erwartet werden. 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es ist richtig, dass die Ausbreitung bestimmter Arten über eine Unterhaltspflicht 
geregelt wird. Es ist aber nicht befriedigend, dass bei einer Missachtung dieser 
Unterhaltspflicht die Kantone die notwendigen Unterhaltsmassnahmen erst nach 
vorgängiger Androhung selbst durchführen können. Bis die entsprechenden 
Verfahren abgeschlossen sind, dürften sich die invasiven gebietsfremden Arten meist 
schon, zum Beispiel durch Versamung, ausgebreitet haben. Für besonders gefährliche 
Organismen sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Massnahmen auf privaten 
Grundstücken oder an Privateigentum unverzüglich durchsetzen zu können. Die 
gesetzliche Gleichstellung der Grundeigentümer (Parks, Gärten etc.) wird 
grundsätzlich begrüsst. 

 

Die Unterhalts- und Bekämpfungspflichten (als auch die Überwachungstätigkeiten) 

können rasch personal- und kostenintensiv werden. Insbesondere bei den 

Überwachungstätigkeiten als auch bei dem Unterhalt ist unklar, wie weit die Begriffe 

hier gefasst sind. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bestimmungen in Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG 
(Bekämpfungspflicht) stellen einen Eingriff ins Eigentum vieler Privater (Gärten, 
Parkanlagen) dar. Entsprechende Bestimmungen gibt es jedoch auch für das 
Landwirtschaftsgebiet und für den Wald. Zudem kann die Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Organismen in der Schweiz nicht wirkungsvoll eingedämmt werden, 
wenn für einen beträchtlichen Teil der Landesfläche keine griffigen Bestimmungen 
vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund wird der Eingriff ins Privateigentum deshalb 
als vertretbar beurteilt. 

Es ist insbesondere fraglich, wie die Bekämpfungs- und Unterhaltspflicht durchgesetzt 
werden sollen, da damit ein grosser Kontrollaufwand verbunden ist und die korrekte 
Erfüllung der Unterhalts- und Bekämpfungspflicht ein gewisses Fachwissen 
voraussetzt (Artenkenntnis). 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Kantonsübergreifende Massnahmen müssen mit dem Vorgehen in den einzelnen 

Kantonen abgestimmt sein, um den regionalen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 

Eine Festlegung der kantonsübergreifenden Massnahmen durch den Bund soll daher 

erst nach Anhörung der betroffenen Kantone und bei Nichteinigung erfolgen. 

Ansonsten sind die in den Kantonen vorgesehenen Vorgehensweisen anzuwenden.   

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Im Sinne des Grundsatzes «Wehret den Anfängen» ist es richtig, die Möglichkeit zum 
Erlass einer Amtsverordnung für dringende befristete Massnahmen durch das BAFU 
zu schaffen. Auch hier ist ein Mitspracherecht der betroffenen Kantone vorzusehen. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Im Grundsatz begrüssen wir die Stossrichtung der Revision. Es wird jedoch angeregt, dass 

regionale Unterschiede berücksichtigt werden müssen, indem den Kantonen ein 

Mitspracherecht eingeräumt wird. Zudem ist auch eine Priorisierung nach Lebensräumen (z.B. 
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Moore, Wald, Gewässer) und Gebietstypen (u.a. wertvolle/schützenswerte Gebiete, Gewässer, 

«Restflächen») angezeigt. Die Kosten für die Kantone werden massiv ansteigen. Ein effizienter 

Mitteleinsatz kann nicht gewährleistet werden, wenn die Massnahmen den lokalen 

Gegebenheiten nicht angepasst sind. 

 

Die Einteilung der Arten in die jeweilige Massnahmenkategorie erfolgt durch den Bund. Die 

Ausarbeitung und periodische Anpassungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, umso 

mehr, falls auf Bundesstufe nicht genügen Mittel zur Erfüllung der neuen Aufgaben 

bereitgestellt werden. Währenddessen können die Kantone keine eigenen Massnahmen 

ergreifen, um rasch auf neue Begebenheiten zu reagieren. Dies schafft ein träges System, 

obwohl beim Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen oft ein rasches Handeln am 

zielführendsten ist.  

 

Es ist nach wie vor unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden sollen. In der 

Schweiz gelten sehr spezielle klimatische Bedingungen, die sich zudem regional stark 

unterscheiden. Es macht daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen 

Massnahmen zu unterwerfen. Weiter soll die Priorisierung nach Schadenpotential ebenfalls 

regional erfolgen, das heisst die Kantone müssen in die Erarbeitung der Listen und der 

Einstufung B-D einbezogen werden. Die Kantone müssen darum 

 
e) in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 

gewährleisten. 
f) die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne oder Erlasse einzelne 

Gebiete oder Arten zu priorisieren. 

 

Ebenfalls notwendig ist, den Kantonen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten einzuräumen. 

 

Endlich werden nebst der Landwirtschaft und Waldwirtschaft auch die Privatpersonen in die 

Pflicht genommen. Denn Privatgärten sind oft Ursprungsherde von gebietsfremden invasiven 

Organismen. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Die Bemerkungen wurden unter 1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umwelt-

schutzgesetzes angebracht. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Auswirkungen der Vorlage auf die Kantone sind massiv. Die Überwachungs- und 

Kontrollpflicht, sowie die Umsetzung von lokalen Massnahmen ist sehr personal- und 

kostenintensiv. Damit die Kantone diesen Mehraufwand bewältigen können, müssen die 

geforderten Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Organismen finanziell unterstützt 

werden, beispielsweise über die Programmvereinbarungen vom Bund oder über den NFA. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Obwohl die Vorlage weder in der Botschaft zur Legislaturplanung noch im Bundesbeschluss 

über die Legislaturplanung angekündigt worden ist, soll sie umgesetzt werden. Sie ist wichtig 

und dringend, ist für die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden 

Arten eine zentrale Grundlage und hilft, weitere finanzielle, gesundheitliche und naturschutz-

fachliche Auswirkungen der Neobiota zu verhindern. 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu 
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begrüssen, allerdings sind die Strafbestimmungen insgesamt deutlich zu streng. Die korrekte 

Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht 

unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch 

was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

problematisch, Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten 

tausende Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Darüber 

hinaus dürfte es im konkreten Einzelfall schwierig sein, dem Betroffenen vorsätzliches Handeln 

nachzuweisen. Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die 

Unterhaltspflicht dahingehend einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer 

konkreten Anordnung der zuständigen Behörden nicht nachkommt. Dies würde sich mit den 

vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 29fbis Abs. 3 decken, da die Strafbestimmungen so an 

die von den Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären und 

dadurch die Verhältnismässigkeit der Strafbestimmungen gewährleistet bliebe. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die leicht angepassten Definitionen sind allgemein gehalten (d.h. sie beziehen sich 
räumlich nicht nur auf die Schweiz), kurz und prägnant, jedoch zweckmässig. Es ist 
begrüssenswert, dass diese Begriffe im Umweltschutzgesetz Einzug finden. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Kompetenz zum Erlass von Vorschriften durch den Bund ist in Ordnung, insofern 
die kantonalen Stellen bei der Erarbeitung miteinbezogen werden. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Massnahmen durch Einfuhrkontrollen machen zwar grundsätzlich Sinn, jedoch ist dies 
beim immensen heutigen Warentransport nur mit einem riesigen Aufwand möglich.  

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine entsprechende Datengrundlage über Standorte mit Befall von invasiven 
gebietsfremden Organismen ist eine wichtige Grundlage für eine effektive 
Bekämpfung. Mit den heutigen Möglichkeiten der Informationstechnologie können 
auch grössere Datenmengen mit relativ geringem Zeitaufwand gehandhabt werden. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Möglichkeit zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen auf 
Privatgrundstücken ist eine wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Bekämpfung. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Bekämpfungspflichten bestimmter Arten mit den Zielen der Tilgung oder 
Eindämmung können situativ Sinn machen. Das genauere Vorgehen für das 
Ausscheiden von Befallszonen und Pufferzonen muss noch genauer definiert werden. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Gemäss dem erläuternden Bericht zur Änderung des Umweltschutzgesetzes vom 15. 
Mai 2019 wird gesamtschweizerisch mit jährlichen Mehrkosten von 90 bis 150 Mio. 
Franken pro Jahr gerechnet. Inwieweit diese realistisch sind wird sich zeigen und 
hängt auch von den vom Bund erlassenen Vorschriften ab. Laut Bericht sollen die 
Kantone sämtliche Kosten übernehmen, die sie nicht, gestützt auf Art. 53 
Freisetzungsverordnung (FrSV), auf Verursacher übertragen können. Es ist notwendig, 
dass der Bund den Kantonen im Rahmen der Programmvereinbarungen im 
Umweltbereich Finanzierungsmöglichkeiten bietet. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Siehe beiliegendes Schreiben 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe beiliegendes Schreiben 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Siehe beiliegendes Schreiben 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Siehe beiliegendes Schreiben 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Siehe beiliegendes Schreiben 
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Basel-Stadt 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 7 Abs. 5sexties 

Es wird grundsätzlich begrüsst, dass eine Definition von „gebietsfremde Organismen“ 

neu nun auch auf Gesetzes- und nicht lediglich auf Verordnungsstufe (Verordnung über 

den Umgang mit Organismen in der Umwelt [Freisetzungsverordnung, FrSV 

SR 814.911) festgehalten wird. Die Definition „Invasive gebietsfremde Organismen sind 

gebietsfremde Organismen, von denen bekannt ist oder angenommen werden muss, 

dass deren Ausbreitung die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung 

beeinträchtigen oder den Menschen, die Tiere oder die Umwelt gefährden kann“ ist 

unseres Erachtens nicht vollständig: Die invasiven gebietsfremden Organismen 

zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass ihre Ausbreitung schädlich ist, sondern dass 

sie tatsächlich auch ein Potenzial zur starken Ausbreitung haben. Gemäss Art. 29fbis E-

USG sollen daher auch beim Erlass von Vorschriften zur Verhütung, Bekämpfung und 

Überwachung von gebietsfremden invasiven Organismen insbesondere das 

Schadenspotenzial und die Verbreitungsfähigkeit der Organismen berücksichtigt 

werden. 

 

Nicht nur die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung können durch invasive 

gebietsfremde Organismen beeinträchtigt werden, sondern auch Menschen, Tiere und 

die Umwelt generell. Die Asiatische Tigermücke z.B. kann den Menschen durch ihre 

Lästigkeit stark beeinträchtigen, und sogar gefährden, wenn sie mit Viren infiziert ist. 

 

1. Antrag: Textänderung: […] oder angenommen werden muss, dass sie sich stark 
ausbreiten können und dass deren Ausbreitung […] nachhaltige Nutzung 
beeinträchtigen oder den Menschen, die Tiere oder die Umwelt erheblich 
beeinträchtigen oder gefährden kann. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Art. 29fbis Abs. 1 
Grundsätzlich begrüssen wir diese Bestimmung, welche den Bund verpflichtet, im 

Rahmen einer risikobasierten Priorisierung Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung 

usw. zu erlassen. Da für den Grossteil des Vollzugs der Vorschriften und Massnahmen 

nach Art. 29fbis Abs. 1 und 2 E-USG die Kantone zuständig sind, ist es aber unerlässlich, 

dass die Kantone bei der generellen Festlegung der Vorschriften und Massnahmen aktiv 

einbezogen werden (siehe auch die Bemerkungen zu Kap. 1 der Botschaft). 

 

2. Antrag: Textänderung: Der Bundesrat erlässt unter Einbezug der Kantone […] 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Welche Massnahmen für welche invasiven gebietsfremden Organismen zu ergreifen 
sind, soll in den Listen im Anhang der Freisetzungsverordnung bzw. in den weiteren 
Erlassen wie der Jagdverordnung (JSV) und der Verordnung zum Bundesgesetz über die 
Fischerei (VBGF) festgelegt werden.  

Sinnvoll und zweckmässig sind überdies Vollzugshilfen in Form einer allgemeinen 
Grundlage und zu den zugehörigen artspezifischen Modulen. Dies erleichtert den 
Vollzug und die Nachvollziehbarkeit für die Kantone und weitere Anwender erheblich. 
Beispielhaft erwähnt sei hier die Vollzugshilfe Waldschutz. 

In vorliegendem Zusammenhang möchten wir zudem daran erinnern, dass bei den 
jeweiligen Fachstellen der Tierschutz einen hohen Stellenwert hat. Demnach sind bei 
der Bekämpfung/Vernichtung invasiver Arten die tierschutzgerechte Betäubung und 
Tötung wichtige Voraussetzungen beim Vollzug. In diesem Zusammenhang ersuchen 
wir den Bund, in den Vollzugshilfen auch entsprechende praxistaugliche Methoden zu 
definieren. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir begrüssen explizit die gesetzliche Grundlage zur Anordnung von 
Bekämpfungsmassnahmen bei privaten Grundeigentümern oder Anlagebesitzern, weil 
dadurch beispielsweise auch Bootsbesitzer verpflichtet werden könnten, ihre Boote vor 
deren Einwassern in ein anderes Gewässer von anhaftenden, invasiven Organismen zu 
reinigen, um die Verschleppung von Schwarzmeergrundeln oder wirbelloser Taxa zu 
verhindern. Ein weiteres mögliches Anwendungsbeispiel wäre, dass Anlagenbetreiber 
von Gewerbebetrieben mit einer Offenlagerung von Material resp. Gebinden, die 
potentielle Brutstätten von Tigermücken darstellen, zur Überdeckung entsprechender 
Nutzungen verpflichtet werden können. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis Abs. 3 

Für den Grossteil des Vollzugs der Vorschriften und Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 1 

und 2 E-USG sind die Kantone zuständig. Es ist daher unerlässlich, dass die Kantone 

auf regionale oder kantonale Besonderheiten gezielt reagieren und zusätzliche 

Massnahmen ergreifen können. Ebenso müssen die Kantone die Möglichkeit haben, 

Priorisierungen vorzunehmen. Die Massnahmen müssen mit anderen Worten nach 

einer Güterabwägung mit den jeweiligen betroffenen Kantonen zusammen festgelegt 

werden. Regionale Besonderheiten müssen berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist 

die lokale Schadenswirkung bei der Wahl der Massnahmen zu berücksichtigen.  

 

3. Antrag: Textergänzung: […] und koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Kantonen 
und unter Berücksichtigung kantonaler oder regionaler Besonderheiten. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir erachten es als sinnvoll, dass gemäss Art. 29fbis Abs. 5 E-USG der Erlass und die 
Anpassung der Artenlisten dem UVEK übertragen werden kann, womit eine zeitnahe 
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Aktualisierung der Organismenlisten möglich ist. Ebenfalls als sinnvoll erachten wir, 
dass es dem BAFU mit einer Amtsverordnung ermöglicht werden soll, in dringenden 
Fällen rasch auf neueste aus dem Inland und Ausland gewonnene Erkenntnisse zu 
reagieren und befristete zusätzliche Überwachungs- und Bekämpfungsmassnahmen 
anzuordnen. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Kap. 1.1.1, S. 5 

Erster Abschnitt 

Im zweiten Satz werden Einschleppungswege aufgeführt (bspw. mittels Gegenständen 

natürlichen Ursprungs…). Nicht erwähnt sind Verpackungsmaterialien, die z.B. bei der 

Einschleppung des Asiatischen Laubholzbockkäfers relevant waren. Die Aufzählung sollte 

ergänzt werden. 

 

Zweiter Abschnitt 

Im ersten Satz sind nur Nutztiere (sowie Mensch und Pflanzen) aufgeführt. Die Fauna allgemein 

ist nicht genannt, kann aber durch invasive gebietsfremde Organismen auch beeinträchtigt 

werden. 

 

Im Satz „Die jährlichen Kosten werden im EU-Raum […]“ ist unklar, welche Kosten gemeint sind.  

 

4. Antrag: Textergänzung: […] Steine, Tontöpfe sowie Verpackungsmaterialien [etc.]. 

5. Antrag: Textänderung: […] von Mensch, Nutzier Tier und Pflanzen […]. 

6. Antrag: Es sollte ausformuliert werden, welche Kosten gemeint sind (Schäden, Bekämpfung 

oder gesamthafte Kosten). 

 

Kap. 1.4, S. 8 ff. 

Grundsätzlich begrüsst der Kanton Basel-Stadt die Neuregelung. Die Konsequenzen sind 

aufgrund der Vorlage jedoch kaum abschätzbar. Entscheidend wird die Umsetzung auf 

Verordnungsstufe und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sein. Dabei wird es 

insbesondere auch um die Einstufung bzw. die Kriterien für die Einstufung der Organismen in 

die unterschiedlichen Gefährdungskategorien des Stufenkonzeptes sowie die Ausgestaltung der 

möglichen Massnahmen gehen. 

 

Es gibt regionale naturräumliche Unterschiede und Unterschiede aufgrund der bisherigen 

Bemühungen gegen invasive gebietsfremde Arten. Es muss daher möglich sein, regionale 

Unterschiede zu berücksichtigen. Da die Kantone für die Umsetzung und Überwachung von 

Massnahmen auf ihrem Kantonsgebiet verantwortlich sind, sind sie bei der Einteilung der Arten 

in die jeweilige Massnahmenkategorie einzubeziehen. Zudem sind den Kantonen die 

notwendigen Freiräume einzuräumen, damit sie in dringenden Fällen bzw. bei Gefahr im Verzug 

rasch auf neue Situationen reagieren können. 

 

Der frühzeitige und laufende Einbezug der Kantone in die Festlegung dieser Aspekte ist daher 

zwingend erforderlich (siehe Antrag 2). 

 

Kap. 1.9.2, S. 14 

Im erläuternden Bericht wird auf Seite 14 festgehalten, dass das Stufenkonzept der Strategie 

der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten (BAFU, 18. Mai 2018) in der 

Freisetzungsverordnung konkretisiert werden soll. Dieses Stufenkonzept widerspiegelt sich in 

Artikel 29fbis Absatz 1 zweiter Satzteil E-USG. Details sind noch nicht definiert, sind aber 

entscheidend für den massvollen und verhältnismässigen Vollzug (siehe oben). Die Kriterien für 

die Einstufung in die vier vorgesehenen Stufen bzw. Gefährdungskategorien sowie das, was als 

Beeinträchtigung und als Gefährdung eingestuft wird, sind genauer zu definieren. Das Kriterium 
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der Beeinträchtigung bezieht sich gemäss dem erläuternden Bericht nur auf die biologische 

Vielfalt, nicht jedoch auf den Menschen, die Tiere und die Umwelt im Allgemeinen. So kann z.B. 

die Asiatische Tigermücke den Menschen aufgrund ihrer Lästigkeit stark beeinträchtigen und 

wäre somit von der Bekämpfungsstrategie ausgenommen, da noch keine direkte Gefährdung 

besteht, solange sie nicht mit gefährlichen Viren infiziert ist. Zudem werden in der Strategie beim 

Stufenkonzept Vektoren von Erregern humaner oder tierischer Krankheiten nicht erwähnt. 

 

7. Antrag: Die Begriffe Beeinträchtigung und Gefährdung sind in der Freisetzungsverordnung 

genauer zu definieren. Für die Einstufung der Organismen in die Kategorien sollten Kriterien 

definiert werden. Dabei sollten auch die Eigenschaften von invasiven, gebietsfremden 

Organismen aufgrund ihrer Lästigkeit und als Vektor übertragbarer Krankheiten grundsätzlich 

bei der Einstufung in die Kategorien berücksichtigt werden. Im Weiteren ist das Stufenkonzept 

der Strategie mit anderen fachspezifischen Konzepten wie etwa dem 5-Phasen-Modell der 

Pflanzengesundheitsverordnung zu harmonisieren. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Bemerkungen wurden unter Ziff. 1. „Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des 

Umweltschutzgesetzes“ aufgeführt. 

Kap. 3 Auswirkungen 

Einleitend möchten wir darauf hinweisen, dass der Kanton Basel-Stadt grundsätzlich Vorbehalte 

betreffend die praktische Umsetzung anmeldet. Die Kosten für die Umsetzung der Massnahmen 

sind derzeit schlicht nicht abschätzbar. Alleine für den Kanton Basel-Stadt ist davon 

auszugehen, dass mit Zusatzkosten von schätzungsweise mindestens 1 Mio. Franken zu 

rechnen ist. Weitere Kosten fallen in den Bürgergemeinden sowie bei den Privatpersonen an. 

 

Die finanziellen Auswirkungen für die Umsetzung der Vorlage werden mit insgesamt rund 

90 Mio. Franken pro Jahr beziffert, wovon den Kantonen ca. 60 Mio. Franken pro Jahr 

zugerechnet werden. Aus Sicht des Kantons Basel-Stadt ist diese Kostenschätzung zu tief 

angesetzt. Allein im Jahr 2018 wurden im Kanton Basel-Stadt für allgemeine Unterhalts- und 

Bekämpfungsmassnahmen, um Neobiota (ohne Tigermücke) auf dem heutigen Stand zu halten, 

rund 800‘000 Franken durch den Kanton aufgewendet. Zusätzlich fallen Kosten von 

350‘000 Franken pro Jahr für Massnahmen gegen die Tigermücken (Präventions-, 

Überwachungs-, Bekämpfungs- und Koordinationsmassnahmen) auf der Basis der bereits 

bekannten Ausbreitung im Kanton Basel-Stadt an. 

 

Die Einführung einer Tilgungs-, Bekämpfung-, Unterhalts- und Meldepflicht führt bei den 

Kantonen zu einem massiven Mehraufwand. Zusätzlich kommt der Aufwand für die 

Überwachung der Umsetzung dieser Massnahmen bei Privaten dazu. Es werden für die 

Umsetzung deutliche Aufstockungen des kantonalen Personalbestandes sowie die 

Bereitstellung grosser kantonaler finanzieller Ressourcen nötig. Damit die Kantone diesen 

massiven Mehraufwand annähernd leisten können, müssen die geforderten Massnahmen vom 

Bund (beispielsweise durch Programmvereinbarungen) deutlich und langfristig finanziell 

unterstützt werden. Daher sind Modelle für die Finanzierung der Massnahmen zu prüfen, d.h. es 

soll eine stärkere Kostenbeteiligung des Bundes vorzusehen sein. 

 

Insbesondere bei den Neophyten zeigte sich, dass je häufiger eine gebietsfremde Art eingeführt 

und freigesetzt wird, umso grösser die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese später invasiv wird. 

 

Es ist schliesslich nicht ausreichend geklärt, wie der Kostenteiler bei Massnahmen auf 

Privatgrundstücken aussehen wird. 

 

8. Antrag: Gestützt auf das 6. Kapitel des Umweltschutzgesetzes ist die Einführung einer 

Lenkungsabgabe auf alle winterharten gebietsfremden Pflanzen zu prüfen. 
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9. Antrag: Es ist eine stärkere Kostenbeteiligung des Bundes vorzusehen. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Obwohl die Vorlage weder in der Botschaft zur Legislaturplanung noch im Bundesbeschluss 

über die Legislaturplanung angekündigt worden ist, soll sie umgesetzt werden. Sie ist wichtig 

und dringend. Sie ist für die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden 

Arten eine zentrale Grundlage und hilft, weitere finanzielle, gesundheitliche und 

naturschutzfachliche Auswirkungen der Neobiota zu verhindern. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Keine Bemerkungen 
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Questions relatives à la consultation sur la 
révision de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 
 

 

Prise de position du canton de Fribourg 
 

 

Nous vous prions de nous faire part de votre avis en répondant aux questions ci-dessous : 

 

 

1. Évaluation des modifications prévues de la LPE 

a) Définitions d’organisme exotique (art. 7, al. 5quinquies, du projet de loi) et d’organisme 
exotique envahissant (art  7, al. 5sexties, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification prévue proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

5quinquies : Le terme « introduit » prend en compte la notion d’un acte volontaire ou 
accidentel lié à l’activité humaine et s’oppose à une colonisation « naturelle ». Par 
contre, la définition d’  « aire de répartition naturelle » devrait être précisée, car des 
modifications de cette aire « naturelle » sont à attendre dans le futur avec les 
changements climatiques à venir. 

 

5sexties : Il faut préciser « tout organisme exotique ». Certains organismes indigènes 
peuvent avoir les caractéristiques mentionnées ensuite. 

L’emploi du conditionnel et la notion de supposition laissent une trop grande marge 
d’incertitude. Il serait plus judicieux de focaliser cette définition sur des faits 
documentés scientifiquement lors d’expériences passées. 

Il est difficile voire impossible de généraliser cette notion d’organisme exotique 
envahissant par une simple définition. Le manque de neutralité d’un point de vue 
scientifique est aussi critiquable puisque seulement les aspects négatifs de ces 
espèces sont volontairement mis en avant (également dans la stratégie suisse), alors 
que la vérité est plus nuancée, cela est reconnu dans le monde scientifique.  

Il est important d’aborder cette thématique avec suffisamment de nuance et de 
prudence, et éviter un activisme maladroit.  

 

b) Compétence pour édicter des dispositions contre les organismes exotiques envahissants 
(art. 29fbis, al. 1, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 
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La Confédération doit pouvoir édicter des dispositions qui restent pertinentes pour 
l’ensemble du territoire. Il conviendra de considérer les facteurs géographiques, 
climatiques et écologiques régionaux.  

 

c) Mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques 
envahissants (art. 29fbis, al. 2, let. a, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Ce point est essentiel, toutes les mesures suivantes ne sont pas crédibles si l’accent 

n’est pas mis ici en priorité. 

 

Il est important de définir les mesures à prendre spécifiques aux différents organismes 

exotiques envahissants. 

 

d) Obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, 
let. b, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Le rapport explicatif doit préciser qui est soumis à la nouvelle obligation d'information - 

dont la violation est mentionnée dans les dispositions pénales de l'art. 60 al. 1, let. kbis. 

Il ne devrait pas être dans l'esprit du législateur que des particuliers soient également 

tenus de signaler la présence d'organismes exotiques envahissants. Ces personnes 

n'ont pas l'expertise nécessaire.  

 

Une priorisation des espèces à signaler devra également être créée et les milieux 

concernés devront en être informés. Des espèces pouvant être considérées comme 

exotiques envahissantes se rencontrent partout, toutes ne pourront pas être signalées 

de manière exhaustive.  

 

e) Obligation d’entretien incombant aux détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets 
qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, 
al. 2, let. c, en rel. avec l’art. 29fbis, al. 4, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

                                                      
1 Les organismes pour lesquels cette obligation s’applique sont sélectionnés sur la base du système de 
classification défini dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. 
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 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Nous saluons le fait que l’obligation de lutte s’étende à tous les acteurs concernés, 
seule une action coordonnée permettra d’obtenir des résultats significatifs. 

 

f) Obligation de lutte contre les organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, let. c, du 
projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Cette disposition peut constituer une atteinte à la propriété de nombreux particuliers 

(jardins, parcs). Toutefois, il existe également des dispositions correspondantes pour 

la zone agricole et pour la forêt. En outre, la propagation d'organismes exotiques 

envahissants en Suisse ne peut être efficacement endiguée s'il n'existe pas de 

réglementation efficace pour l’ensemble du territoire national. Dans ce contexte, 

l'intervention sur la propriété privée est donc jugée acceptable.  

 

g) Compétences d’exécution et de financement (art. 29fbis, al. 2, let. d, et 29fbis, al. 3, du projet 
de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Les mesures supracantonales doivent être coordonnées avec les procédures en 

vigueur dans chaque canton. La Confédération ne devrait donc déterminer les 

mesures à prendre dans les cantons qu'après consultation des cantons.   

 

En ce qui concerne les conséquences financières, voir les remarques relatives au 

chapitre 3. 

 

h) Compétence pour édicter des ordonnances (art. 29fbis, al. 5, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Pas de commentaires. 
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2. Remarques relatives aux différents chapitres du message 

Chap. 1 Présentation du projet 

 

Les adaptations légales proposées en vue d’une meilleure efficacité dans la gestion des 

organismes exotiques envahissants sont saluées.  

 

En effet, ces modifications de la LPE ainsi que des ordonnances et stratégies qui en 

découleront, permettent une approche coordonnée au niveau national pour lutter contre les 

organismes exotiques envahissants. 

 

Cependant, la situation dans les cantons ne sera pas la même partout. Il existe des différences 

naturelles et des différences dues aux efforts antérieurs contre les espèces exotiques 

envahissantes. Il doit donc être possible de tenir compte des différences régionales.  

 

Etant donné que la connaissance des espèces exotiques envahissantes existantes appartient 

en premier lieu aux cantons, ceux-ci doivent être inclus dans la classification de l'espèce dans 

la catégorie de mesures correspondante. En outre, les cantons doivent disposer de la liberté 

nécessaire pour réagir rapidement à de nouvelles situations en cas d'urgence ou en cas de 

danger imminent. Les autres compétences nécessaires aux cantons ne sont délibérément pas 

énumérées. Une telle liste ne serait guère complète; des procédures cantonales spécifiques 

doivent être possibles. 

 

Le système de classification des espèces exotiques envahissantes devrait être harmonisé 

avec des systèmes déjà utilisés en Suisse et si possible avec les standards internationaux. 

 

Chap. 2 Explications concernant les différents articles 

 

Les commentaires ont été formulés sous le chap. 1.  

 

 

Chap. 3 Conséquences 

 

L'impact financier pour les cantons est potentiellement énorme. Des ressources financières et 

humaines considérables doivent être mises à disposition (60 millions par an selon l’estimation 

réalisée). Pour que les cantons puissent faire face à ces dépenses supplémentaires, les 

mesures nécessaires contre les organismes exotiques envahissants doivent être clairement 

soutenues par la Confédération, soit dans le cadre des conventions-programmes, soit par des 

crédits complémentaires. Aucune mention du soutien financier aux cantons n’est proposée 

dans les modifications législatives. Ceci devrait être précisé. 

 

Chap. 4 Liens avec le programme de la législature 

 

Pas de commentaires.  

 

 

Chap. 5 Aspects juridiques 

 

Chap. 5.5 
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« pour ce qui concerne la prévention, la lutte et la surveillance relatives aux espèces exotiques 

envahissantes; il faut laisser aux cantons certaines marges de manœuvre pour la mise en 

œuvre du droit fédéral; les cantons peuvent gérer l’exécution avec leur infrastructure 

existante». 

Ce message est important et doit être mis en avant. Pour la plupart des organismes exotiques 

envahissants, la décision d’intervenir ou non est difficile à appréhender de manière globale. 

Les cantons doivent donc pouvoir adapter les dispositions et la manière de travailler en 

fonction des particularités régionales.  

 

« Les cantons peuvent gérer l’exécution avec leur infrastructure existante. » 

Cette affirmation contredit ce qui est présenté dans le chapitre 3.3.1, à savoir que « l’exécution 

des mesures (...) implique un besoin supplémentaire en personnel dans les administrations 

cantonales.  

 

S’agissant du principe de l’équivalence fiscale, si les cantons doivent prendre en charge les 

coûts induits par la prévention et la lutte contre les organismes exotiques envahissants, ils 

décident également de cette prestation. Etant donné que la Confédération oblige les cantons à 

prendre les mesures nécessaires, elle doit également participer à son financement (voir aussi 

ch. 3). 
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Questions relatives à la consultation sur la 
révision de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 
 

Nous vous prions de nous faire part de votre avis en répondant aux questions ci-dessous : 

 

 

1. Évaluation des modifications prévues de la LPE 

a) Définitions d’organisme exotique (art. 7, al. 5quinquies, du projet de loi) et d’organisme 
exotique envahissant (art  7, al. 5sexties, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification prévue proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Les définitions proposées sont basées sur les stratégies et ordonnances existantes et 
sont cohérentes et justifiées. 

Cependant, pour l’article 7 al. 5 sexties, nous avons 2 remarques : 

1) Dans la première partie de cet alinéa, il est dit "…. tout organisme dont on sait 
ou dont on doit supposer que la propagation pourrait porter atteinte…". Cette 
formulation pourrait constituer un problème au niveau de la sécurité juridique : 
d'une part, il y a beaucoup d'hypothèses dans la même phrase, d'autre part, qui 
est ce "on" (la communauté scientifique, le Conseil fédéral, un technicien de 
l'OFEV) ?. L'introduction de la notion de risque serait peut-être préférable. 

 

2) Dans la seconde partie du même alinéa, nous avons relevé un problème 
sémantique dans la définition des organismes exotiques envahissants. Le texte 
de l'article dit :"… que la propagation pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à 

l'utilisation durable de ses éléments …" 

De notre point de vue, il est possible d'interpréter le texte de manière à ce que 
les deux conditions soient cumulativement réunies. Autrement dit, l'utilisation 
serait une condition préalable pour qu'une espèce soit considérée comme 
envahissante. Cela pourrait avoir un impact sur la classification des différentes 
espèces. 

Proposition /demande : remplacement du mot et par ou. → "... que leur propagation 

affecte la biodiversité ou son utilisation durable. ..." 

b) Compétence pour édicter des dispositions contre les organismes exotiques envahissants 
(art. 29fbis, al. 1, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 
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L'inclusion des cantons fait défaut. Elle est essentielle dans l'élaboration des 
dispositions, car ils devront appliquer les règles et les cofinancer dans une large 
mesure. 

La différentiation et adaptation régionale des dispositions et des mesures sont 
notamment en jeu, vu la présence d'organismes exotiques envahissants dans 
différents habitats (forêts, cours d'eaux) et types de zones (sites protégés, "zones 
résiduelles"). Cette adaptation locale doit se faire par le canton. 

L'autorité cantonale compétente demande également à être associée à la 
caractérisation des espèces et de leur "dangerosité". En effet, cette tâche ne peut 
être exécutée seulement par des experts externes, car les incidences de ces décisions 
seront très fortes pour le canton, lequel, par ailleurs a la meilleure connaissance des 
richesses de son territoire. 

De plus, la notion de surveillance doit être précisée. Nous craignons une 
augmentation très forte en termes de coûts et de ressources humaines pour le canton 
par rapport à la situation actuelle. 

Enfin, un grand nombre des mesures proposées doivent être mises en œuvre par 
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), en particulier la classification des espèces 
dans les différentes catégories. Cela suppose que les ressources financières et 
humaines nécessaires pour s’acquitter de ces tâches fédérales soient effectivement 
fournies. Si cela ne se produit pas (en amont), les cantons ne disposeront pas des 
fondements nécessaires à leurs tâches d'exécution. 

c) Mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques 
envahissants (art. 29fbis, al. 2, let. a, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Les dispositions doivent être suffisamment coercitives pour garantir une interruption 
rapide de tout flux d'entrée, notamment par la voie commerciale.  

Il est important que les cantons aient leur mot à dire. Un organe mixte Confédération-
cantons serait souhaitable.  

Par ailleurs, le terme d' "éviter" pourrait avantageusement être remplacé par 
"empêcher". 

d) Obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, 
let. b, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Le rapport explicatif doit spécifier la liste des entités qui doivent être informées de la 

nouvelle obligation de déclaration. La violation de celle-ci est correctement contenue 

dans les dispositions pénales (LPE art.60, al.1).  

S'agissant des particuliers, le législateur n'a pas intérêt à ce qu'ils soient tenus de 

signaler la présence d'organismes exotiques envahissants, notamment par manque 

                                                      
1 Les organismes pour lesquels cette obligation s’applique sont sélectionnés sur la base du système de 
classification défini dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. 
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général d'expertise et ainsi de la difficulté à garantir la fiabilité de ces retours. Le 

signalement peut cependant se faire. 

Il est par contre nécessaire de pouvoir pénaliser une violation de l'obligation de lutte 
et d'entretien. Les dispositions pénales doivent donc être limitées aux obligations de 
lutte et d'entretien s'il y a non-respect d'une prescription de travaux spécifiques de 
l'autorité compétente. 

e) Obligation d’entretien incombant aux détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets 
qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, 
al. 2, let. c, en rel. avec l’art. 29fbis, al. 4, du projet de loi) 

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

La prolifération rapide d'espèces peut être (partiellement) contrôlée par une obligation 

d’entretien, les cantons doivent pouvoir ordonner rapidement des travaux d'office. Cela 

n'est pas prévu et doit donc être intégré. En effet, si les procédures prennent trop de 

temps, l'espèce exotique envahissante se sera déjà répandue à partir d’autres 

surfaces non traitées, ce qui réduirait à néant les résultats obtenus. 

Les dispositions de l’article 29fbis al.2 c pour la lutte ainsi que l'article 29fbis, al 4, 
constituent une intrusion dans la propriété privée (jardins, parcs) et il existe 
également des dispositions similaires pour la zone agricole et la forêt. La propagation 
d'organismes exotiques envahissants en Suisse ne peut être efficacement maîtrisée 
que s'il existe une réglementation adéquate pour une partie substantielle du 
territoire. Dans ce contexte, nous estimons que l’ingérence dans la propriété privée 
est justifiée et que le traitement de tous les propriétaires sur un pied d'égalité - 
notamment par une obligation de prendre ou de tolérer des mesures - est nécessaire 
pour une lutte efficace. Cependant, les mesures imposées sur les propriétés privées 
devront être indemnisées de manière adéquate et proportionnée. 

Enfin, l'art. 29fbis, al. 4 indique  "Les détenteurs d'immeubles, d'installations ou 
d'objets qui sont ou pourraient être infestés par…". Il s'agit d'une notion plutôt floue, 
alors que des sanctions pénales sont prévues en cas de défaut de surveillance. Nous 
supposons que les textes d'application seront plus explicites, en précisant des 
périmètres par exemple. 

Et finalement, la gestion locale des biens à protéger n'est pas abordée et devrait être 
spécifiée. Si la Confédération établit la ligne directrice et entreprend l’évaluation des 
risques de l’espèce,  les cantons quant à eux devraient effectuer l'évaluation des 
risques sur les biens à protéger et définir ainsi la priorité des mesures concrètes.  

f) Obligation de lutte contre les organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, let. c, 
du projet de loi) 

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Il est important que l'effort de lutte puisse est mis en œuvre sur l'ensemble du 
territoire. Une intrusion dans l'espace privé est donc justifiée. 
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Cependant, la mise en place, à moindre coût, du suivi de la mise en œuvre des 
mesures reste un défi, surtout avec le niveau d'expertise (connaissance des espèces, 
maitrise des techniques de lutte) requis pour atteindre le résultat attendu. 

g) Compétences d’exécution et de financement (art. 29fbis, al. 2, let. d, et 29fbis, al. 3, du 
projet de loi) 

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

S'il est judicieux que la Confédération édicte des mesures d'ordre national et supra-

cantonal, elles doivent être coordonnées avec la procédure en vigueur dans les 

cantons. Ainsi, les mesures supra-cantonales ne doivent être prises qu'après 

consultation des cantons concernés et en cas de désaccord. Sinon, les procédures 

prévues dans les cantons doivent être appliquées. 

Le canton prendra les mesures adaptées à son territoire sur la base d'un plan d'action 

qui identifie les sites à gérer en priorité sur la base de pesées d'intérêt des différentes 

valeurs en jeu. Celui-ci pourra également définir des espèces supplémentaires dont le 

risque se porte localement (et qui ne seraient pas identifiées avec une approche 

uniquement nationale) 

Pour les implications financières, voir les commentaires sur le chapitre 3. 

h) Compétence pour édicter des ordonnances (art. 29fbis, al. 5, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Afin d'éviter toute tentative d'installation lors de nouvelles arrivées d'espèces 
exotiques envahissantes, il faut donner, dans les situations d'urgence, la possibilité à 
l'OFEV (ou en délégation à des autorités subordonnées) d'édicter des dispositions de 
nature principalement technique ou administrative et limitées dans le temps.  

 

 

2. Remarques relatives aux différents chapitres du message 

Chap. 1 Présentation du projet 

Les propositions sont globalement bienvenues.  

Malgré l'existence d'une stratégie nationale de lutte contre les néobiontes, et cantonale pour 

les néophytes à Genève, la situation dans les cantons est très variée. Il doit donc être possible 

de prendre en compte les différences régionales. 

Par ailleurs, étant donné que la connaissance sur la situation des espèces exotiques 

envahissantes existantes se situe principalement au niveau des cantons, ceux-ci doivent être 

inclus dans les processus de catégorisation des espèces, d'évaluation des dommages causés 

et de définition des mesures. 

En outre, il est essentiel que soit donné aux cantons la liberté d'action pour une réaction rapide 

lors de nouvelles apparitions, de situations d'urgence ou en cas de danger imminent.  

Des procédures spécifiques aux cantons doivent également rester possibles, il n'est donc pas 

nécessaire de répertorier toutes les autres compétences des cantons, car une telle liste serait 

incomplète.  
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Il est également nécessaire de donner aux cantons des ressources financières 

supplémentaires. Les coûts prévisibles étant actuellement nettement sous-estimés dans les 

modèles.  

Chap. 2 Explications concernant les différents articles 

 Voir chap. 1 

 

Chap. 3 Conséquences 

L'impact du projet de loi sur les cantons est énorme.  

Des ressources financières et humaines importantes doivent être fournies.  

Pour que les cantons puissent faire face à cet effort supplémentaire, les mesures nécessaires 

pour lutter contre les organismes exotiques envahissants doivent être clairement soutenues 

financièrement par le gouvernement fédéral (au moins 50% des dépenses totales). 

Les ressources doivent aussi être garanties dans le temps, sinon tous les investissements 

consentis pourraient avoir été engagés en vain. Un ancrage dans les conventions programmes 

RPT pourrait être envisagé. 

Cependant, les mesures imposées sur les propriétés privées devront être indemnisées de 

manière adéquate et proportionnée. 

Chap. 4 Liens avec le programme de la législature 

Bien que le projet de loi n'ait pas été annoncé dans le programme de législature, il doit être mis 

en œuvre.  

Ces modifications sont importantes et urgentes, elles jouent un rôle central dans la mise en 

œuvre de la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes et 

contribuent à prévenir d'autres impacts négatifs des néobiontes sur les finances, la santé et la 

biodiversité. 

Chap. 5 Aspects juridiques 

Par souci d'une mise en œuvre commune, cohérente et en vue d'assurer une égalité de 

traitement, notamment avec la législation forestière et agricole, le gouvernement fédéral 

devrait prendre en charge au moins 50% des coûts de mise en application de la lutte contre les 

organismes exotiques envahissants. 

La base légale et réglementaire doit rester simple pour permettre l'agilité nécessaire en cas 

d'urgence et de danger imminent. 

Les dispositions punitives de l'article 60 visent également à inclure une violation délibérée des 

règles relatives aux organismes exotiques envahissants. Si le principe est louable, les 

dispositions relatives aux sanctions sont vagues et clairement trop strictes.  

La capacité de respecter toutes les obligations (déclaration, contrôle et de lutte) suppose une 

expertise non négligeable et absente dans la plupart des cas. Dans ce contexte, il semble 

problématique de criminaliser des violations "involontaires" qui pourraient toucher des milliers 

de propriétaires fonciers. En outre, il sera difficile de prouver des actes intentionnels et de les 

attribuer à la personne concernée.  

Ainsi, il serait plus judicieux de limiter les dispositions pénales à quiconque ne se conformerait 

pas à une injonction spécifique des autorités compétentes. Cela coïnciderait avec les 

modifications proposées à l'article 29bis, car les sanctions seraient ainsi liées aux mesures de 

lutte ciblées définies par les cantons, garantissant ainsi la proportionnalité des dispositions 

pénales. 

Par ailleurs, il convient de rajouter à l'art.65 al.2 la possibilité explicite pour les cantons 

d'édicter des injonctions spécifiques selon art. 29fbis al.3 (cf. plus haut). Une dérogation est 

donc nécessaire pour les cantons dans ce cas précis. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Formulierung "oder tiefere taxonomischen Einheit" darf nicht dazu führen, dass 
nur noch autochtones Saatgut zugelassen ist und das Zuchtsaatgut als gebietsfremde 
Pflanze angesehen wird.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die vorgesehene Revision der Freisetzungsverordnung vom 10. September 2008 

(FrSV; SR 814.911) sowie die geplante Einführung des Stufenkonzepts gemäss 

"Strategie" wird weitreichende Folgen für den Vollzug haben. Die konkrete 

Ausgestaltung der Unterhalts- oder Bekämpfungspflicht oder der Überwachung 

einzelner Arten kann sehr grosse und insbesondere massive finanzielle Auswirkungen 

auf die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die 

Vollzugsbehörden haben.  

 

Neobiota kennen keine Kantonsgrenzen. Ein wirksames Neobiota-Management lässt 
sich nur mit einer zentralen Koordination erreichen. Es muss national festgelegt 
werden, welche Ziele gesetzt werden für den Umgang mit welchen Arten. Dass der 
Bundesrat die Kompetenz (und auch den Auftrag) erhält, Vorschriften in Bezug auf 
Verhütung, Bekämpfung und Überwachung von gebietsfremden invasiven 
Organismen zu erlassen, ist daher für die Umsetzung der Neobiota-Strategie Schweiz 
zentral. Der Aufwand für die Umsetzung wird aber zu grossen Teilen bei den 
Kantonen anfallen. 
 
Es fehlt der Einbezug der Kantone und der Fokus liegt zu stark auf Arten. 

Lebensräume kommen im neuen Stufenmodell überhaupt nicht vor, dabei ist das 

Vorkommen von invasiven gebietsfremden Organismen regional, in verschiedenen 

Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) sowie in verschiedenen Gebietstypen 

(u.a. wertvollen/schützenswerte Gebiete, ‘Restflächen’) stark unterschiedlich. Deshalb 

ist ein differenziertes Vorgehen angezeigt und nötig. Die differenzierte Bekämpfung 

invasiver gebietsfremder Arten bedingt eine regionale Anpassung der Massnahmen 
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sowie eine Priorisierung der Arten, Lebensräume und Gebietstypen. Diese 

Differenzierung muss durch die Kantone stattfinden. Die Listen, welche die einzelnen 

Arten den unterschiedlichen Stufen zuweisen, sollen gemäss vorliegendem Entwurf 

vom BAFU nach Konsultation von Experten erstellt werden. Wir lehnen es ab, dass ein 

Expertengremium allein Entscheide mit derart weitreichenden Folgen auf 

Vollzugsebene fällt. Es ist daher entscheidend, die Kantone in der 

Bekämpfungsstrategie eng bei der Ausarbeitung der Listen mit der Einteilung der 

Stufen einzubeziehen um zu verhindern, dass Experten Entscheide treffen, deren 

weitreichende Konsequenzen ihnen nicht bewusst sind. 

 

Bei der Überwachung ist unklar, was diese alles beinhaltet. Es ist zu befürchten, dass 

die Kosten und der Überwachungsaufwand für die Kantone im Vergleich zur jetzigen 

Regelung massiv ansteigen werden. 

 

Sehr viele der vorgeschlagenen Massnahmen sollen vom Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) umgesetzt werden, insbesondere die Einstufung der Arten in die jeweiligen 

Stufen. Dies setzt jedoch voraus, dass die notwendigen finanziellen und personellen 

Mittel zur Bewältigung dieser Bundesaufgaben auch tatsächlich bereitgestellt werden. 

Geschieht dies nicht, fehlen den Kantonen die Grundlagen für Ihre Vollzugsaufgaben. 

 

Antrag: Die Kantone sind in die Ausarbeitung der Vorschriften zur Verhütung, 
Bekämpfung und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen eng 
miteinzubeziehen. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Welche Massnahmen für welche invasiven gebietsfremden Organismen im Speziellen 
zu ergreifen sind, soll in den Listen im Anhang der Freisetzungsverordnung durch das 
UVEK bzw. in den weiteren Verordnungen wie der Jagdverordnung und der 
Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei festgelegt werden. 

 

Antrag: Bezüglich der im erläuternden Bericht erwähnten Vollzugshilfen wird 
empfohlen, analog zur Vollzugshilfe Waldschutz, eine gesamte Vollzugshilfe mit den 
allgemeinen Grundlagen zu erarbeiten und anschliessend pro priorisierten 
Organismus ein Modul mit der artspezifischen Strategie für die Überwachung, 
Prävention, Tilgung, Eindämmung sowie Schadenbegrenzung zusammenzustellen. 

 

Der Fokus liegt zu stark auf Arten. Lebensräume kommen im neuen Stufenmodell 
überhaupt nicht vor, dabei ist das Vorkommen von invasiven gebietsfremden 
Organismen regional, in verschiedenen Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) 
sowie in verschiedenen Gebietstypen (u.a. wertvollen/schützenswerte Gebiete, 
‘Restflächen’) stark unterschiedlich. Deshalb ist ein differenziertes Vorgehen 
angezeigt und nötig. Die differenzierte Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten 
bedingt eine regionale Anpassung der Massnahmen sowie eine Priorisierung der 
Arten, Lebensräume und Gebietstypen. Diese Differenzierung muss durch die Kantone 
stattfinden. Wie bereits erwähnt, ist es daher entscheidend, die Kantone eng bei der 
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Ausarbeitung der Listen mit der Einteilung der Stufen miteinzubeziehen um zu 
verhindern, dass Experten Entscheide treffen, deren weitreichende Konsequenzen 
ihnen nicht bewusst sind. 

 

Antrag: Nebst Schadenspotenzial und Verbreitung sollte der Bundesrat beim 

Festlegen von Vorschriften auch folgende Punkte berücksichtigen: 

1) Lokale / regionale Besonderheiten 

2) Natürliche Ausbreitungsgrenzen 

3) Priorisierung nach Lebensräumen (besonders schützenswerte 
Gebiete)  

4) Vorhandene, verhältnismässige Bekämpfungsmöglichkeiten ("Stand 
der Technik"). 

 

Wichtiger Punkt bezüglich Prävention: Eine Ausbreitung neuer invasiver 

gebietsfremder Arten soll möglichst verhindert werden, um unter anderem hohe 

Folgekosten zu verhindern. Die konkreten Massnahmen sind noch auf 

Verordnungsstufe (FrSV) festzulegen. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Meldepflicht macht vor allem Sinn bei Arten, welche in der Schweiz noch nicht 
grossflächig auftreten und auch wirksam bekämpft werden können. Für welche Arten 
eine Meldepflicht gelten soll, ist auf Verordnungsstufe (FrSV) noch festzulegen. 

 

Wichtig ist, dass die Ambrosia-Kontrolle und -bekämpfung auch nach der Umteilung 
von der Pflanzenschutzverordnung in die FrSV geregelt ist und diese auch weiterhin 
gewährleistet bleibt. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass mit den vorgesehenen Änderungen alle 

Grundeigentümer gleichgestellt werden und dass diese auch verpflichtet werden 

können, Massnahmen vorzunehmen oder zu dulden. Für welche Arten und in welchen 

Flächen eine Unterhaltspflicht gelten soll, ist auf Verordnungsstufe (FrSV) noch 

festzulegen. Wir behalten uns vor, bei der kommenden Verordnungsrevision unsere 

Interessen einzubringen. 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 

gebietsfremden Arten. 
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Für die Kantone wird diese Änderung zu einem deutlichen Mehraufwand führen, 
insbesondere für den Vollzug bei Dritten und die Bekämpfung beziehungsweise 
Eindämmung auf kantonseigenen Flächen. 

 

Der Aspekt der betroffenen Schutzgüter fehlt gänzlich. Es ist richtig, dass der Bund mit 
seiner Einstufung eine Leitlinie festlegt und die Risikobewertung der Arten vornimmt. 
Es müssen jedoch die Kantone sein, die eine Risikobewertung der betroffenen 
Schutzgüter vornehmen und die konkreten Massnahmen entsprechend priorisieren. 
Auf jeden Fall sind die Kantone zwingend frühzeitig miteinzubeziehen.  

 

Antrag: Die Kantone müssen die Möglichkeit erhalten, gestützt auf eigene 
Massnahmenpläne Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen und 
Gegenständen, die von invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder 
befallen sein könnten, zu verpflichten, Unterhaltsarbeiten im Sinne von Art. 29fbis 
Abs. 2 Bst. c durchzuführen oder zu dulden. 

 

Bei der Überwachung ist unklar, was diese alles beinhaltet. Es ist zu befürchten, dass 
die Kosten und der Überwachungsaufwand für die Kantone im Vergleich zur jetzigen 
Regelung massiv ansteigen werden. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Bekämpfungspflicht macht besonders Sinn bei ausgewählten Arten, welche noch 
nicht grossflächig auftreten und wirksam bekämpft werden können. Durch ein rasches 
Handeln können hohe Folgekosten verhindert werden. Positives Beispiel: Asiatischer 
Laubholzbockkäfer in Winterthur.  

 

Die Kantone werden nicht die Ressourcen haben, alle problematischen Arten 
flächendeckend zu bekämpfen. Bei der konkreten Regelung muss daher sorgfältig 
abgewogen werden, für welche Arten in welchen Gebieten eine Bekämpfung noch 
dem Prinzip der Verhältnismässigkeit folgt. 

 

Mit Art. 29fbis Abs. 4 wird die Grundlage geschaffen, dass Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer dazu verpflichtet werden können, Bekämpfungsmassnahmen 
gegen invasive gebietsfremde Organismen durchzuführen oder zu dulden. Gemäss 
erläuterndem Bericht ist vorgesehen, dass diese Regelung für Arten greift, die der 
Bekämpfungspflicht unterstehen (Stufen D1 und D2). Da die Kantone jedoch, wie im 
Antrag zu Art. 29fbis gefordert, die Möglichkeit erhalten sollten, gestützt auf 
Massnahmenpläne und eine eigene Risikobewertung für bestimmte Gebiete ein 
höheres Schutzniveau zu definieren, müssen sie auch die Möglichkeit erhalten, in 
diesen besonders schützenswerten Gebieten Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer zur Einhaltung der Unterhaltspflicht anzuhalten. Diese würde 
ebenfalls in einer Handlungs- oder einer Duldungspflicht bestehen. 

 

Antrag: Die Kantone müssen die Möglichkeit erhalten, gestützt auf eigene 
Massnahmenpläne Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen und 
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Gegenständen, die von invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder 
befallen sein könnten, zu verpflichten, Bekämpfungsmassnahmen im Sinne von Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. c durchzuführen oder zu dulden. 

 

Es ist insbesondere fraglich, wie die Bekämpfungs- und Unterhaltspflicht durchgesetzt 
werden sollen, da damit ein grosser Kontrollaufwand verbunden ist und die korrekte 
Erfüllung der Unterhalts- und Bekämpfungspflicht ein gewisses Fachwissen 
voraussetzt (Artenkenntnis). 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Insbesondere die geplante Unterhaltspflicht wird erhebliche Auswirkungen auf 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie die Kantone haben. Die Kantone 
sollen mit dem Vollzug der Unterhaltspflicht betraut werden und den Unterhalt 
allenfalls nach vorgängiger Androhung der Ersatzvornahme selbst durchführen. 
Gleichzeitig kann gemäss Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft 
werden, wer vorsätzlich gegen die Unterhaltspflicht verstösst. 

 

Auch wenn in den Vernehmlassungsunterlagen nicht offengelegt wird, wie die 
einzelnen Arten eingestuft werden sollen, legen Beispiele aus den Erläuterungen und 
aus der volkswirtschaftlichen Beurteilung des BAFU von 2017 die Vermutung nahe, 
dass insbesondere diejenigen Arten der Unterhaltspflicht unterstellt werden sollen, 
die bereits weit verbreitet sind. Als Beispiele werden der Sommerflieder sowie das 
Schmalblättrige Greiskraut genannt.  

 

Eine flächendeckende Überwachung und Durchsetzung der Unterhaltspflicht dieser 
beiden Arten und damit die Gewährleistung von Rechtsgleichheit im gesamten 
Kanton ist schlicht nicht möglich. Es muss den Kantonen daher die Möglichkeit 
eingeräumt werden, die Ausgestaltung der Unterhaltspflicht den lokalen 
Gegebenheiten anzupassen; insbesondere müssen schützenswerte Gebiete priorisiert 
werden können, ohne das Prinzip der Rechtsgleichheit zu verletzen. Ebenfalls muss es 
möglich bleiben, in besonders empfindlichen Gebieten Arten zu bekämpfen, die auf 
nationaler Ebene nicht (mehr) bekämpft werden oder für die gar keine 
Unterhaltspflicht (mehr) besteht. Gerade bei Arten, die bereits besonders weit 
verbreitet sind und daher womöglich von der Unterhaltspflicht ausgenommen 
werden, sind die letzten noch verbliebenen nicht befallenen Gebiete von besonderem 
Wert. Als Beispiel seien Massnahmen zum Schutz von Seen erwähnt, die noch kaum 
von anderorts weit verbreiteten gebietsfremden Gewässerorganismen befallen sind, 
und bei denen auch eine Unterhaltspflicht weder sinnvoll noch umsetzbar ist. 
Gleiches gilt für Berggebiete oder geographisch relativ isolierte Regionen, die zum Teil 
mit wenig Aufwand noch freigehalten werden (z. B. das gesamte Münstertal) können 
und bei denen insgesamt ein höheres Schutzniveau erreicht werden kann, als dies die 
vorliegende Vorlage erlauben würde. 

 

Um den Besonderheiten lokaler Gebiete und Projekte Rechnung tragen zu können, 
sollen die Kantone Massnahmenpläne erstellen, welche eine Güterabwägung 
zwischen verschiedenen Schutzgütern vornehmen und die betroffenen Gebiete und 
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Arten entsprechend priorisieren. Auch soll es möglich sein, in diesen 
Massnahmenplänen lokal begrenzt Arten der Unterhaltspflicht zu unterstellen, die auf 
nationaler Ebene von dieser ausgenommen sind. Dieses Vorgehen würde demjenigen 
bei Luftverunreinigungen entsprechen, wie es in Art. 44a USG definiert ist. Wie auch 
bei Luftverunreinigungen verursachen bei bereits verbreiteten invasiven 
gebietsfremden Organismen mehrere Quellen die eigentliche Belastung, was ein 
vergleichbares Vorgehen sinnvoll erscheinen lässt.  

 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 3 ist wie folgt anzupassen:  

Der Bund ergreift entsprechende Massnahmen an der Landesgrenze, legt 

gemeinsam mit den betroffenen Kantonen kantonsübergreifende Massnahmen 

fest und koordiniert sie; im Übrigen ergreifen die Kantone die erforderlichen 

Massnahmen, insbesondere legen sie die Einzelheiten der Unterhaltspflicht fest. 

 

Sehr viele der vorgeschlagenen Massnahmen sollen vom Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) umgesetzt werden, insbesondere die Einstufung der Arten in die jeweiligen 
Stufen. Dies setzt jedoch voraus, dass die notwendigen finanziellen und personellen 
Mittel zur Bewältigung dieser Bundesaufgaben auch tatsächlich bereitgestellt werden. 
Geschieht dies nicht, fehlen den Kantonen die Grundlagen für Ihre Vollzugsaufgaben 
(siehe dazu die Bemerkungen zur Verbundaufgabe und zur Finanzierung unter den 
Kapiteln 1.6, 1.8 und 3 der Botschaft). 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wie das Landwirtschaftsgesetz und das Waldgesetz im Bereich Pflanzenschutz soll 
auch das Umweltschutzgesetz dem Bundesrat die Möglichkeit einräumen, den Erlass 
von Vorschriften, die vorwiegend technischer oder administrativer Natur sind, an 
untergeordnete Behörden zu delegieren.  

 

Antrag: Art. 29fbis: Es ist zusätzlicher Absatz einzufügen:  

Die Kantone erstellen Massnahmenpläne, welche wertvolle Gebiete priorisieren, 
eine Güterabwägung zwischen unterschiedlichen Schutzgütern vornehmen und 
allenfalls zusätzliche Arten lokal begrenzt der Unterhaltspflicht unterstellen können. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Im Grundsatz begrüssen wir die Stossrichtung der Revision. Es werden wichtige Grundlagen 

geschaffen, um die Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten umsetzen zu 

können. Durch die vorliegenden Änderungen soll in Zukunft ein effizientes und schweizweit 

koordiniertes Neobiota-Management ermöglicht werden. Eine Regelung auf Bundesebene ist 

sinnvoll, um schweizweit koordinierte Massnahmen zu ermöglichen. 

 

Wir sind aber der Meinung, dass regionale Unterschiede berücksichtigt werden müssen und 

auch eine Priorisierung nach Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) und Gebietstypen 

(u.a. wertvollen/schützenswerte Gebiete, Gewässer, ‘Restflächen’) angezeigt ist. Die Kosten 
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für die Kantone werden massiv ansteigen. Für einen effizienten Mitteleinsatz muss den 

Kantonen die Möglichkeit geboten werden, die Massnahmen im Sinne einer wirksamen 

Bekämpfung den lokalen Gegebenheiten anzupassen.  

 

Die Einteilung der Arten in die jeweilige Massnahmenkategorie erfolgt durch den Bund. Die 

Ausarbeitung und periodische Anpassungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, umso 

mehr, falls auf Bundesstufe nicht genügen Mittel zur Erfüllung der neuen Aufgaben 

bereitgestellt werden. Währenddessen können die Kantone keinen eigenen Massnahmen 

ergreifen, um rasch auf neue Begebenheiten zu reagieren. Dies schafft ein träges System, 

obwohl beim Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen oft ein rasches Handeln am 

zielführendsten ist.  

 

Es ist nach wie vor unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden sollen. In der 

Schweiz gelten sehr spezielle klimatische Bedingungen, die sich zudem regional stark 

unterscheiden. Es macht daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen 

Massnahmen zu unterwerfen. Die Kantone müssen darum 

g) in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten. 

h) die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne oder Erlasse 
einzelne Gebiete oder Arten zu priorisieren. 

 

Als Beispiel für Graubünden sei hier die Vielblättrige Lupine erwähnt, welche in der alpinen 

Höhenstufe bereits beachtlich grosse Flächen besiedelt und deren Bekämpfung enorm 

aufwändig ist, während sie in niedrigeren Lagen kaum ausserhalb der Gärten anzutreffen ist.  

 

Der Einbezug der Kantone bei der Erarbeitung der Ausführungsvorschriften und 

Bekämpfungsstrategien ist zwingend erforderlich. Ebenfalls notwendig ist, den Kantonen 

zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten einzuräumen. Die Kosten der Vorlage sind viel zu tief 

geschätzt.  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

Siehe Anträge mit entsprechender Kommentierung zu den einzelnen Artikeln.  

 

 

Im Weiteren:  

 

Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis  

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 
Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist grundsätzlich zu 
begrüssen. Allerdings setzt die richtige Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- 
und Unterhaltspflichten ein nicht unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die 
Erkennung der jeweiligen Art, als auch was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. 
Vor diesem Hintergrund würde es problematisch erscheinen, Verstösse gegen die 
Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten tausende Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Es wäre daher 
sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die Unterhaltspflicht dahingehend 
einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer konkreten Anordnung der 
zuständigen Behörde nicht nachkommt. Dies würde sich mit den vorgeschlagenen 
Änderungen zu Art. 29fbis Abs. 3 decken, da die Strafbestimmungen so an die von den 
Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären. 

 

Antrag: Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis ist wie folgt anzupassen:  
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1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich: 

kbis Vorschriften über invasive gebietsfremden Organismen verletzt (Art. 29fbis Absätze 
1, 2 und 4). Ausgenommen bleiben Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, ausser wenn die 
zuständigen Behörden eine konkrete Anordnung gemäss Art. 29fbis ausgesprochen haben; 

Art. 65 Abs. 2 1. Satz 

Durch die Streichung des Begriffes «Umgang» im bisherigen Art. 65 wird das Verbot neuer 

Vorschriften auf sämtliche Belange des Organismenrechts ausgedehnt. Dadurch werden 

Anstrengungen der Kantone verhindert, basierend auf einer Güterabwägung lokal höhere oder 

niedrigere Schutzziele mit entsprechenden Massnahmen festzulegen. In Einklang mit den 

vorgeschlagenen Ergänzungen in Art. 29fbis Abs. 3 soll daher auch Art. 65 ergänzt werden. 

 

Art. 65 Abs. 2 1. Satz ist wie folgt anzupassen:  

2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder 

Planungswerte festlegen und keine neuen Bestimmungen über 

Konformitätsbewertungen serienmässig hergestellter Anlagen sowie über Stoffe oder 

Organismen erlassen; davon ausgenommen sind Bestimmungen zur Unterhaltspflicht, 

welche die Kantone gestützt auf Art. 29fbis erlassen. 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Kosten sind viel zu tief geschätzt. Insbesondere auf die Infrastrukturbetreiber sowie auf die 

Unterhaltsdienste von Gewässern kommen hohe Mehrkosten zu, wenn die Unterhaltspflicht, 

wie vorgesehen, umgesetzt wird. Erfahrungen mit bisherigen Projekten zeigen, dass die 

Kosten für die Bekämpfung einzelner Arten bei mehreren 100 bis deutlich über 1000 Franken 

pro Hektar und Jahr liegen. Daher sind den Kantonen zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben 

entsprechende Beiträge zu gewähren.  

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu 

begrüssen, allerdings sind die Strafbestimmungen insgesamt deutlich zu streng. Die korrekte 

Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht 

unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch 

was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

problematisch, Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten 

tausende Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Darüber 

hinaus dürfte es im konkreten Einzelfall schwierig sein, dem Betroffenen vorsätzliches Handeln 

nachzuweisen. Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die 

Unterhaltspflicht dahingehend einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer 

konkreten Anordnung der zuständigen Behörden nicht nachkommt. Dies würde sich mit den 

vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 29fbis decken, da die Strafbestimmungen so an die von 

den Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären und dadurch die 

Verhältnismässigkeit der Strafbestimmungen gewährleistet bliebe. 

 

5.5 Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz 

Nach Artikel 43 BV bestimmen die Kantone, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten erfüllen. Ebenfalls wirken die Kantone nach Massgabe der Bundesverfassung 

an der Willensbildung des Bundes mit, insbesondere an der Rechtsetzung (vertikaler 

kooperativer Föderalismus). Der Bund hat deshalb die Kantone rechtzeitig und umfassend 
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über seine Vorhaben zu informieren und holt ihre Stellungnahmen ein, wenn ihre Interessen 

betroffen sind (Art. 45 BV). 

 

Nach Art. 43a Abs. 1 BV übernimmt der Bund nur die Aufgaben, welche die Kraft der Kantone 

übersteigen oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. Vorliegend ist dies 

erfüllt, da nur mit einer nationalen und internationalen Koordination die Bekämpfung der 

priorisierten invasiven gebietsfremden Arten gelingen kann. 

Die weiteren Ausführungen auf Seite 34 des erläuternden Berichts gehen aber fehl. So werden 

die Kantone in einer nationalen Bekämpfungsstrategie gegen priorisierte invasiven 

gebietsfremden Organismen keinerlei "Gestaltungsspielräume" haben, wenn das nationale Ziel 

z.B. einer Tilgung nicht gefährdet werden soll. Ebenfalls kann der Vollzug sicher nicht mit der 

"vorhandenen Infrastruktur bewältigt" werden. Letzteres steht im klaren Widerspruch zu 

Abschnitt 3.3.1 des erläuternden Berichtes (Seite 30), wo von gesamten Mehrkosten von rund 

90 Millionen CHF und von personellem Mehraufwand bei den Kantonen die Rede ist. 

Schliesslich muss die Aussage, die fiskalische Äquivalenz nach Art. 43a Abs. 2 und 3 BV der 

Vorlage sei gegeben, zurückgewiesen werden. Gemäss Art. 43a Abs. 2 BV trägt das 

Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, deren Kosten. 

Vordergründig fällt der Nutzen der kantonalen Vollzugsmassnahmen (Überwachung, 

Prävention und Bekämpfung) im betreffenden Kanton an. Da die nationale 

Bekämpfungsstrategie nur erfolgreich sein wird, wenn jeder Kanton die gemeinsam 

festgelegten Massnahmen konsequent umsetzt, ist der nationale Nutzen einiges höher zu 

bewerten, als der einzelne kantonale Nutzen. Hier sind auch die internationalen 

Verpflichtungen zu beachten, die der Bund eingegangen ist. 

Andererseits besagt die fiskalische Äquivalenz, dass das Gemeinwesen, das die Kosten einer 

staatlichen Leistung trägt, über diese Leistung bestimmen kann (Art. 43a Abs. 3 BV). Wenn 

vorliegend also die Kantone 100 % ihrer Vollzugsaufgaben selber bezahlen sollen, müssten sie 

auch selbstständig über die zu ergreifenden Massnahmen bestimmen können. Dies ist 

vorliegend nicht der Fall. Im Gegenteil, der Bund kann auf Verordnungsstufe die von den 

Kantonen 

zu ergreifenden Massnahmen bestimmen. Wenn er den in dieser Stellungnahme mehrfach 

geforderte Einbezug der Kantone bei der der Rechtsetzung (vertikaler kooperativer 

Föderalismus) entgegen Art. 45 BV übergehen würde, müsste der Bund nach Art. 43a Abs. 3 

BV 100 % der Vollzugskosten übernehmen. 

Eine bestimmte Aufgabe kann entweder dem Bund oder den Kantonen zugewiesen werden 

oder Bund und Kantone teilen sich die Aufgabenerfüllung in einer sogenannten 

Verbundaufgabe. Schliesslich ist es das erklärte Ziel dieser Vorlage die "Annäherung des 

Schutzes vor invasiven gebietsfremden Arten an das bewährte System der 

Pflanzenschutzmassnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Wald" zu erreichen (Seite 2 

des erläuternden Berichts). Gemäss Pflanzengesundheits- und Waldverordnung bezahlt der 

Bund rund 50 % der Vollzugskosten, die in den Kantonen anfallen. Im Bereich der 

Landwirtschaft sind die Bundesbeiträge noch leicht höher. Die Bundesbeiträge an 

Waldschutzmassnahmen werden von den Kantonen in vierjährigen Programmvereinbarungen 

mit dem Bund geregelt. 

 

Antrag: Aus Gründen des gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zu 

der Wald- und Landwirtschaftsgesetzgebung hat der Bund 50 % an die Vollzugskosten 

der Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen zu 

übernehmen. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Bei der Anpassung auf Verordnungsstufe sowie bei der Erarbeitung der Vollzugshilfen 
ist zu berücksichtigen, dass unter dem Aspekt des Klimawandels gebietsfremde Arten 
auch eine Chance darstellen können. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir begrüssen die grundsätzliche Stossrichtung sehr. Die konkreten Auswirkungen 
hängen aber vom Wortlaut der erst später geplanten Verordnungsänderungen 
(insbesondere FrSV) ab. 

In Bezug auf Vereinheitlichung der Rechtsbegriffe und in Anbetracht der 
vorgesehenen Vorlage ist, gestützt auf Art. 7 Abs. 5quinquies USG, in Art. 29fbis Abs. 1 E-
USG nicht das «Schadenspotenzial», sondern das Gefährdungspotenzial zu erwähnen. 
Ferner wird im 2. Halbsatz das Stufenprinzip geregelt (Erläuternder Bericht, S. 21); Im 
Stufenkonzept wird auf Stufe D1 und D2 nur von Gefährdung gesprochen 
(Erläuternder Bericht, S. 14). Dementsprechend sind die Stufen D1 und D2 mit der 
jetzigen Formulierung des Schadenspotenzials somit in Art. 29fbis Abs. 1 E-USG nicht 
erfasst. Daher ist in Art. 29fbis Abs. 1 E-USG zwingend das Wort «Schadenspotenzial» 
durch «Gefährdungspotenzial» zu ersetzen. 

Die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton ist mit den Bestimmungen gemäss 
Waldgesetz (SR 921.0) abzustimmen.  

Da die Vorschriften je nach konkreter Ausgestaltung teils eine erhebliche 
Mehrbelastung der Kantone mit sich bringen werden, muss der Bund die Kantone 
beim Erlass der Vorschriften gebührend miteinbeziehen. Hier wird auch das Prinzip 
der risikobasierten Priorisierung verankert. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Entscheidend ist die Einstufung der einzelnen Arten im Stufenmodell. Die Einstufung 
hat grosse Auswirkungen auf die Vollzugsaufgaben der Kantone und die anfallenden 
Kosten. Wir fordern daher, frühzeitig in diesen Entscheidungsprozess einbezogen zu 
werden. Bezüglich der im erläuternden Bericht erwähnten Vollzugshilfen wird 
angeregt, analog zur Vollzugshilfe Waldschutz, eine gesamte Vollzugshilfe mit den 
allgemeinen Grundlagen zu erarbeiten und anschliessend pro priorisierten 
Organismus ein Modul mit der artspezifischen Strategie für die Überwachung, 
Prävention, Tilgung, Eindämmung sowie Schadenbegrenzung zusammenzustellen. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend  

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend  

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir begrüssen, dass die Unterhaltspflicht neu gesetzlich geregelt ist und nicht im 
Einzelfall verfügt werden muss. Invasive Organismen halten sich nicht an 
Eigentumsgrenzen. Mit der gesetzlichen Grundlage ist es möglich, die 
Grundeigentümerinnen und  
-eigentümer in die Pflicht zu nehmen und damit invasive gebietsfremde Organismen 
effektiv zu bekämpfen.  

Die Formulierung in Abs. 4 ist allerdings sehr offen und deshalb in der VpM in 
folgendem Punkt zu präzisieren: Wann müssen die Inhaberinnen und Inhaber die 
Massnahmen selbst ausführen, und wann müssen sie solche nur dulden? 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 

gebietsfremden Arten. 
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 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Diese Änderung wird sehr begrüsst. Invasive Organismen halten sich nicht an 
Eigentumsgrenzen. Nur wenn die Grundeigentümerinnen und -eigentümer in die 
Pflicht genommen werden können, ist es möglich, invasive gebietsfremde 
Organismen effektiv zu bekämpfen. 

Das Stufenkonzept der Strategie ist mit dem 5-Phasen-Modell der 

Pflanzengesundheitsverordnung und der Vollzugshilfe Waldschutz zu harmonisieren. 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend*  

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Vorlage ist überzeugend bezüglich der Anordnung kantonsübergreifender 

Massnahmen nach vorgängiger Konsultation der Kantone. Wir haben aber Vorbehalte 

bezüglich der Finanzierung (siehe Bemerkungen zu Kap. 3 weiter unten). 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Im Sinne des Grundsatzes „Wehret den Anfängen“ halten wir es für richtig und wichtig, 

die Möglichkeit zum Erlass einer Amtsverordnung für dringende befristete 

Massnahmen durch das BAFU zu schaffen. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

1.4 Die beantragte Neuregelung wird begrüsst. Entscheidend für den Erfolg wird die 

Umsetzung auf Verordnungsstufe sowie die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen 

sein. 

Da die Ausgangslage in den Kantonen sehr unterschiedlich ist, muss es möglich sein, 

regionale Unterschiede zu berücksichtigen. 

 

1.5 Dies ist sehr wichtig, da damit neu auch in den Bereichen ausserhalb der Landwirtschaft 

und Wald ein guter Schutz vor invasiven gebietsfremden Organismen ermöglicht wird. 

 

1.6 Eine harmonisierte Herangehensweise ermöglicht einen effizienten Mitteleinsatz. Der 

Fokus auf eine verbesserte Früherkennung und auf die zügige Bekämpfung von Befallsherden 

ist richtig. Dies darf aber nicht dazu führen, real existierende Probleme mit weit verbreiteten 
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Arten zu vernachlässigen, bzw. die finanzielle Unterstützung des Bundes in diesem Bereich zu 

vernachlässigen (dies wäre kontraproduktiv). 

 

1.7 Wir würden es sehr begrüssen, wenn die Tier- und Pflanzenarten der Unionsliste auch in 

der Schweiz verboten würden. Wir beantragen, auch den Verkauf der Pflanzen der AGIN 

Empfehlung vom 22.9.2015 

(https://extranet.kvu.ch/files/documentdownload/151208131103_20150922_AGIN-

Empfehlung_zu_Verkaufseinschraenkungen_DE_1.pdf) zu verbieten. 

 

1.8 / 1.9 Da das Wissen über die vorhandenen invasiven gebietsfremden Arten vor allem bei 

den Kantonen liegt, sind diese bei der Einteilung der Arten in die jeweilige 

Massnahmenkategorie zwingend einzubeziehen. Zudem sind den Kantonen die notwendigen 

Freiräume einzuräumen, damit sie in dringenden Fällen rasch auf neue Situationen reagieren 

können. 

Es ist anzustreben, das Stufenkonzept mit dem 5-Phasenmodell der Vollzugshilfe Waldschutz 

zu harmonisieren. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Vgl. Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln oben.  

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen der Vorlage auf die Kantone sind massiv. Für die Umsetzung 

der Vorlage müssen die Kantone beträchtliche finanzielle und personelle Ressourcen 

bereitstellen. Damit die Kantone diesen Mehraufwand bewältigen können, ist es zwingend, 

dass der Bund die damit anfallenden Kosten ganz oder zu einem grossen Teil übernimmt. 

Gemäss erläuterndem Bericht Kap. 3.3 fallen für die Umsetzung dieser Vorlage von den 

gesamthaften Mehrkosten im Umfang von rund 90 Millionen Franken pro Jahr nach Abzug der 

Kosten, die von den privaten Grundstücksinhaberinnen und -inhabern und vom Bund zu tragen 

sind, ca.  

60 Millionen Franken pro Jahr bei den Kantonen an. Unter der Annahme, dass der Kanton 

Luzern durchschnittlich rund 5 Prozent der gesamten, den Kantonen anfallenden Kosten zu 

tragen hat, wären das für den Kanton Luzern jährlich rund 3 Millionen Franken. 

 

Wir lehnen es ab, dass der Bund den Kantonen neu Umsetzungsvorschriften macht, welche 

die Kantone anschliessend selber zu finanzieren haben. Wenn die Kantone schon mit den 

Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen beauftragt werden, muss auch die 

Umsetzungskompetenz bei den Kantonen liegen. Denn es kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass der Mehraufwand für die Kantone aus den laufenden Budgets zu bewältigen ist. 

Der finanzielle Handlungsspielraum für zusätzliche Leistungen ist äusserst begrenzt. 

 

Das Ziel, eine schweizweit harmonisierte Herangehensweise bei der Vorsorge und der 

Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Organismen einzuführen, kann nur erreicht 

werden, wenn die Finanzierung ebenfalls schweizweit harmonisiert wird. Dies ist mit der 

aktuellen Vorlage nicht der Fall.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Obwohl die Vorlage weder in der Botschaft zur Legislaturplanung noch im Bundesbeschluss 

über die Legislaturplanung angekündigt wurde, halten wir es für wichtig und dringend, diese 

dennoch umzusetzen. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 
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Die Vorlage stellt einen grossen Eingriff in die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) dar. Die 

Grundeigentümerinnen und -eigentümer werden zu Handlungen und Mehrkosten verpflichtet, 

und ihr Eigentum wird entsprechend kontrolliert. Es ist daher sorgfältig abzuwägen, welche 

Änderungen tatsächlich notwendig sind und wo die bestehende Gesetzgebung zum 

Umweltschutz, über Epidemien, zu Tierseuchen zur Bekämpfung gefährlicher Organismen 

oder zur Verhütung deren Auftretens nicht bereits ausreichen. 

 

 

7.8.2019/Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Kanton Luzern 
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Questions relatives à la consultation sur la 
révision de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 
 

Nous vous prions de nous faire part de votre avis en répondant aux questions ci-dessous : 

 

 

1. Évaluation des modifications prévues de la LPE 

a) Définitions d’organisme exotique (art. 7, al. 5quinquies, du projet de loi) et d’organisme 
exotique envahissant (art  7, al. 5sexties, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification prévue proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

1. art. 7, al. 5quinquies : le terme « aire » reste très vague et se focalise 
principalement sur des grands territoires. Mais la problématique des 
organismes exotiques se joue dans la réalité plus au niveau régional et local 
notamment en terme de priorisation. Une coordination nationale est 
souhaitable mais une priorisation cantonale devrait rester possible (voir aussi 
point b) avec un focus sur les aires dignes de protection. 

2. art. 7, al. 5sexties : cette définition laisse craindre qu’on se focalise 
principalement sur les organismes très dangereux et qui ne sont pas encore 
arrivés. Cependant un bon nombre d’organismes exotiques envahissent déjà 
nos espaces naturelles, jardins et champs. Il ne faut pas que cette loi vienne 
trop tard pour ces organismes. 

3. art. 7, al. 5sexties : « …porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation 
durable de ses éléments ou mettre en danger l’homme, les animaux ou 
l’environnement. ». Il est vrai qu’il s’agit de la loi sur l’environnement mais 
des telles organismes peuvent aussi porter atteinte à l’économie, notamment 
l’agriculture qu’on pourrait également mentionner comme critère. 

 

b) Compétence pour édicter des dispositions contre les organismes exotiques envahissants 
(art. 29fbis, al. 1, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

1. Une coordination nationale est très souhaitable mais les cantons doivent 
maintenir la possibilité d’aller plus loin que la Confédération notamment en 
termes de priorisation et de mesures de lutte et d’organiser proprement sa 
lutte. 
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c) Mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques 
envahissants (art. 29fbis, al. 2, let. a, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

1. Il manque une volonté claire d’interdire la vente de ces organismes. 
Autrement toute lutte est vaine. 

 

d) Obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, 
let. b, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

1. La signalisation des espèces exotiques envahissantes, le traitement des 
annonces et la vérification des données est un énorme travail. Il faut pouvoir 
prioriser les espèces pour lesquelles la signalisation est obligatoire (classes D1 
et D2) au risque qu’une trop grande partie des ressources (temps et finances) 
soient dévolues à ces tâches plutôt qu’à la lutte. 

 

 

e) Obligation d’entretien incombant aux détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets 
qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, 
al. 2, let. c, en rel. avec l’art. 29fbis, al. 4, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

1. art. 29fbis, al. 4 : une grosse partie de la responsabilité est transféré sur la 
potentiel victime d’une infestation alors que l’auteur initiale est un voisin ou 
tiers qui devrait aussi porter une part importante de la responsabilité de ses 
actes. 

 

f) Obligation de lutte contre les organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, let. c, du 
projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

                                                      
1 Les organismes pour lesquels cette obligation s’applique sont sélectionnés sur la base du système de 

classification défini dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. 
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1. L’exécution des mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de suivi 
qui incombent aux cantons ne pourra pas répondre aux exigences de la 
nouvelle LPE sans un soutien financier significatif de la Confédération. Il faut 
savoir qu’actuellement de nombreuses tâches, inscrites dans la modification 
de la LPE, ne peuvent être réalisées faute de moyens et de personnel 
suffisants. 

 

g) Compétences d’exécution et de financement (art. 29fbis, al. 2, let. d, et 29fbis, al. 3, du projet 
de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

1. Le coûts de la surveillance, de la lutte et du contrôle de la part des cantons va 
augmenter énormément. Une participation de la Confédération à certains 
coûts améliorera la rapidité et l’efficacité des interventions. La Confédération 
pourrait notamment participer à la surveillance et la lutte d’organismes qui 
ne sont pas encore présents similaire au fonctionnement avec les organismes 
de quarantaine. 

h) Compétence pour édicter des ordonnances (art. 29fbis, al. 5, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

 

 

2. Remarques relatives aux différents chapitres du message 

Chap. 1 Présentation du projet 

OK 

 

 

 

 

 

Chap. 2 Explications concernant les différents articles 

 

OK 

 

 

 

 

Chap. 3 Conséquences 

1. Le coûts de la surveillance, de la lutte et du contrôle de la part des cantons va 
augmenter énormément. Une participation de la Confédération à certains coûts 
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améliorera la rapidité et l’efficacité des interventions. La Confédération pourrait 
notamment participer à la surveillance et la lutte d’organismes qui ne sont pas 
encore présents similaire au fonctionnement avec les organismes de quarantaine. 

 

Chap. 4 Liens avec le programme de la législature 

OK 

 

 

 

 

Chap. 5 Aspects juridiques 

OK 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Bei der Definition der invasiven gebietsfremden Organismen ist beim Begriff 
"gebietsfremd" die zeitliche Dimension zu beachten. Klar ist, dass Organismen, 
welche ihr natürliches Verbreitungsgebiet ausserhalb von Europa haben und heute 
und in Zukunft "eingebracht werden", als gebietsfremd bezeichnet werden. 

Allerdings sollte bei Arten, die vor mehr als 50 - 100 Jahren "eingebracht" wurden und 
die sich hier als Teil des Ökosystems und der wirtschaftlichen Nutzung etabliert 
haben, nicht mehr als "gebietsfremd" gelten. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Soweit das Siedlungsgebiet betroffen ist, erachten wir die Vorlage als überzeugend. 
Ausserhalt des Siedlungsgebietes gibt es aber Grundeigentümer, die sehr viel 
potentiell betroffenes Grundeigentum besitzen. In Nidwalden sind dies beispielsweise 
die (öffentlich-rechtlichen) Korporationen, die teilweise grosse Landflächen – auch 
Wald - im Eigentum haben. Je nach Befall kann es für solche Grundeigentümer 
schwierig werden, die nötigen Massnahmen aus eigener Kraft zu tragen. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Kantonsübergreifende Massnahmen müssen mit den bereits ergriffenen Massnahmen 
der einzelnen Kantone abgestimmt sein. Eine Festlegung von kantonsübergreifenden 
Massnahmen durch den Bund soll daher erst nach Anhörung der betroffenen Kantone 
erfolgen. Wir regen an, dies im Gesetz zu präzisieren. 

Zur Finanzierung verweisen wir auf nachstehende Bemerkungen zu Kapitel 3. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 
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Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Die Grundzüge der Vorlage werden begrüsst.  

 

 

Mit der Revision der Pflanzenschutzverordnung (neu: Pflanzengesundheitsverordnung) 

müssen die Ressourcen der Kantone bereits erheblich erhöht werden. Wenn es gelingt, mit der 

vorliegenden Gesetzesänderung und den noch zu erarbeitenden Folgeerlassen, eine 

schweizweit harmonisierte Herangehensweise zu etablieren, wird der Mitteleinsatz effizienter 

erfolgen. Wichtig ist dabei, dass die risikobasierte Priorisierung erfolgt und nur Organismen 

priorisiert werden, für die verhältnismässige Überwachungs-, Verhütungs- und 

Bekämpfungsmassnahmen bestehen und die Kantone bei der Erarbeitung der entsprechenden 

Konzepte und Strategien einbezogen werden. 

 

Auch wenn die Erarbeitung von artspezifischen Bekämpfungsstrategien und 

Bekämpfungsmassnahmen per Gesetz in den Aufgabenbereich des Bundes fällt, ist die 

Mitwirkung der Kantone bei der Erarbeitung der Strategien und Massnahmen unabdingbar.  

 

Die Situation in den einzelnen Kantonen präsentiert sich nicht identisch. Es gibt naturräumliche 

Unterschiede und Unterschiede aufgrund der bisherigen Bemühungen gegen invasive 

gebietsfremde Arten. Es muss daher möglich sein, die konkreten Verhältnisse in den einzelnen 

Kantonen zu berücksichtigen. Nicht zuletzt aber auch wegen dem sich ergebenden grossen 

Vollzugsaufwand der Kantone, sind diese bei der Erarbeitung der Ausführungsvorschriften und 

Bekämpfungsstrategien einzubeziehen. 

 

 

Das auf Verordnungsebene vorgesehene Stufenkonzept scheint uns in der hier dargestellten 

Form noch nicht restlos ausgereift zu sein. Wir gehen im Sinne des Gesagten davon aus, dass 

die Kantone vor Erlass der Verordnung dazu noch angehört werden. Bereits an dieser Stelle 

regen wir jedoch an, das Stufenkonzept mit dem 5-Phasen-Modell der 

Pflanzengesundheitsverordnung zu harmonisieren. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Keine Bemerkungen. 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Vorlage führt vor allem bei den Kantonen, die grossmehrheitlich für die Durchführung der 

Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen verantwortlich sein werden, zu zusätzlichen Kos-

ten. 

Die vorliegende Gesetzesänderung verfolgt unter anderem das Ziel, eine schweizweit 

harmonisierte Herangehensweise einzuführen, durch die der Mitteleinsatz effizienter erfolgen 

kann. 

 

Gemäss Szenario 2 wird mit Mehrkosten im Umfang von rund 90 Millionen CHF pro Jahr 

gerechnet. Davon entfallen rund 25 Millionen CHF auf die Inhaberinnen und Inhaber der 

betroffenen Grundstücke und Anlagen bzw. befallenen Gegenstände. Von den verbleibenden 

65 Millionen CHF pro Jahr übernimmt der Bund rund zwei Millionen CHF. Rund 63 Millionen 

CHF pro Jahr verbleiben somit bei den Kantonen, die gemäss Artikel 29fbis Absatz 3 E-USG s 

für das Ergreifen der Tilgungs- und Eindämmungsmassnahmen verantwortlich sind. 

 

Nur wenn sichergestellt ist, dass diese Mittel schweizweit vorhanden sind, bzw. von den 

Parlamenten zur Verfügung gestellt werden, können invasive gebietsfremde Organismen 

wirksam bekämpft werden. Gemäss Art. 43a Abs. 3 BV bestimmt nämlich das Gemeinwesen, 

das die Kosten einer staatlichen Leistung trägt, über diese Leistung. Ohne eine namhafte 
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Mitfinanzierung durch den Bund sehen wir das Ziel einer schweizweit harmonisierten 

Herangehensweise daher stark gefährdet. 

 

Gemäss der Pflanzengesundheits- und der Waldverordnung trägt der Bund rund 50 % der 

Vollzugskosten, die in den Kantonen anfallen. Im Bereich der Landwirtschaft sind die 

Bundesbeiträge noch leicht höher. Die Bundesbeiträge an Waldschutzmassnahmen werden 

von den Kantonen in vierjährigen Programmvereinbarungen mit dem Bund geregelt. 

 

Aus Gründen des gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zu der Wald-und 

Landwirtschaftsgesetzgebung beantragen wir, dass der Bund mindestens 50 % an die 

Vollzugskosten der Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen 

übernimmt. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Bemerkungen. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Keine Bemerkungen. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Stellungnahme des Kantons Obwalden: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 

gebietsfremden Arten. 
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e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass auch Private in die Pflicht genommen werden. Der 

daraus resultierende Aufwand für die Kontrolle dieser Unterhaltspflicht stellt aufgrund 

der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen für die Kantone eine 

Herausforderung dar. Deshalb sollte unseres Erachtens eine rechtliche Grundlage 

geschaffen werden, wonach der Aufwand für solche Kontrollen dem Verursacher 

übertragen werden kann. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Gemäss erläuterndem Bericht beinhaltet der Vollzug der neuen Bestimmungen auch 
die Kontrolle der korrekten und vorschriftsgemässen Ausführung einer Massnahme. 
Da die Kantone für einen Grossteil der Massnahmen nach Art. 29fbis verantwortlich 
sein werden, kommt ihnen ein wichtiger Kontrollauftrag zu. Die Erfüllung dieses 
Kontrollauftrags wird zusätzliche finanzielle und / oder personelle Ressourcen 
erforderlich machen. Aus diesem Grund wird eine grössere finanzielle Beteiligung 
durch den Bund als notwendig erachtet. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen zur Verbesserung des Schutzes vor invasiven 

gebietsfremden Organismen wird befürwortet. Mit den vorgeschlagenen Anpassungen und 

Ergänzungen wird der Schutz vor invasiven gebietsfremden Organismen erhöht. Allerdings 

ergibt sich aus den Änderungen ein erheblicher Mehraufwand für die Vollzugsbehörden. Die 

Umsetzung der neuen Bestimmungen auf kantonaler Ebene wird aufgrund beschränkter 

personeller und finanzieller Ressourcen eine Herausforderung darstellen. Der Einbezug der 

Kantone bei der Konkretisierung der Bestimmungen auf Verordnungsebene ist daher 

zwingend. 

 

Die Einteilung der invasiven gebietsfremden Organismen in ein Stufenkonzept, unter 

Berücksichtigung ihrer Schädlichkeit, ihrer Verbreitung und der Verfügbarkeit und Wirkung von 

Bekämpfungsmassnahmen, erscheint sinnvoll. Bei dessen Ausgestaltung auf 

Verordnungsebene ist den Eigenheiten der verschiedenen Regionen Rechnung zu tragen, 

respektive sind den Kantonen für Organismen der Stufen D2, C und B auch Freiheiten in 

Bezug auf die Priorisierung bei der Bekämpfung einzugestehen. Die Bekämpfungsstrategien 

betreffend der prioritär zu bekämpfenden Organismen sind von BAFU und den betroffenen 

kantonalen Fachkonferenzen gemeinsam zu erarbeiten. 

 

Die Problematik des Verkaufs von gebietsfremden invasiven Organismen wird in den 

vorliegenden Änderungen nicht behandelt. Ein Verbot für das kommerzielle Inverkehrbringen 

von Organismen, die Teil des Stufenkonzepts sind, stellt aus unserer Sicht eine weitere 

effiziente Massnahme gegen die Verbreitung von invasiven gebietsfremden Organismen dar 

und sollte gesetzlich verankert werden. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Vgl. oben. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Änderungen sind mit einem grossen Mehraufwand für die Vollzugsbehörden verbunden. 

Sie erfordern zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen. Deshalb sind wir der 

Meinung, dass der Bund zur Sicherstellung eines gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs 

und in Analogie zur Wald- und Landwirtschaftsgesetzgebung mindestens 50 Prozent der 

Vollzugskosten der Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen 

übernehmen sollte. Zudem sollte unseres Erachtens eine rechtliche Grundlage geschaffen 

werden, wonach gewisse Aufwendungen für den Vollzug dem Verursacher übertragen werden 

können (vgl. auch unsere Einschätzung zu Punkt 1.e.ii). 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Bemerkungen. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Gemäss Kap. 5.5 des erläuternden Berichts sollen die Kantone den Vollzug der neuen 

Bestimmungen weitgehend mit ihrer vorhandenen Infrastruktur bewältigen können. In Kap. 

3.3.1 wird aber festgehalten, dass der Vollzug einen personellen Mehraufwand in der 

kantonalen Verwaltung zur Folge haben wird. Hier besteht ein Widerspruch. Es ist 

festzuhalten, dass mit der Umsetzung der vorliegenden Änderungen zumindest eine 

Erweiterung der bestehenden Infrastrukturen in den Kantonen notwendig wird. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Fokus der vorgeschlagenen Bestimmung liegt zu stark auf den Arten; der zweite 
Teilsatz sollte durch "sowie die natürlichen Lebensräume" ergänzt werden. 
Lebensräume werden sodann auch im vorgeschlagenen Stufenmodell nämlich 
überhaupt nicht berücksichtigt. Dabei ist das Vorkommen von invasiven 
gebietsfremden Organismen regional, in verschiedenen Lebensräumen (z.B. Moore, 
Wald, Gewässer) sowie in verschiedenen Gebietstypen (u.a. 
wertvollen/schützenswerte Gebiete, ‘Restflächen’) stark unterschiedlich. Deshalb ist 
ein differenziertes Vorgehen unabdingbar. Diese Differenzierung muss durch die 
Kantone erfolgen (siehe auch Kommentare zu art. 29fbis Abs. 3 E-USG und in Ziff. 2 zu 
Kap. 1). Die Kantone sind daher eng in die Ausarbeitung des Stufenmodell 
miteinzubeziehen.  
 

Antrag: Der 2. Teilsatz ist durch "sowie die Lebensräume" zu ergänzen. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Zusätzliche Bemerkung / Hinweis: 
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Es ist wichtig, dass die Kantone zu diesem Thema ein Mitspracherecht haben. Ein 
gemeinsames Gremium von Kantonen und Bund für die Erarbeitung der Massnahmen 
ist unabdingbar. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Behandlung dieser Meldungen könnte ziemlich aufwändig werden. Deshalb muss 

gut bedacht werden, wann eine Meldepflicht besteht und wie umfassend diese ist. 

Insbesondere ist auch zu definieren, wer der Meldepflicht untersteht. Gerade vor dem 

Hintergrund der Strafbestimmung in Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis kann von Privaten nicht 

ohne weiteres erwartet werden, dass sie über das notwendige Fachwissen verfügen, 

um das Auftreten invasiver gebietsfremder Organismen zu erkennen.  

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Zusätzliche Bemerkung / Hinweis: 
Es wird begrüsst, dass mit den vorgesehenen Änderungen alle Grundeigentümer 
gleichgestellt werden und dass diese auch verpflichtet werden, Massnahmen 
vorzunehmen oder zu dulden. Es ist aber fraglich, wie die Unterhaltspflicht in der 
Praxis durchgesetzt werden soll. Damit ist ein grosser Kontrollaufwand verbunden; die 
korrekte Erfüllung der Unterhaltspflicht setzt zudem ein gewisses Fachwissen voraus 
(Artenkenntnis). Für die Umsetzung braucht es deshalb finanzielle Beiträge vom Bund 
an die Kantone (vgl. hierzu auch Kommentar und Antrag in Ziff. 2 zu Kap. 1 unten). 

 

Bei der Ausarbeitung der Vorschriften ist sodann auch den betroffenen Schutzgütern 
gebührend Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist richtig, dass der Bund mit der 
Einstufung eine Leitlinie festlegt und die Risikobewertung der Arten vornimmt, es 
müssen jedoch die Kantone die Risikobewertung der betroffenen Schutzgüter 
vornehmen und die konkreten Massnahmen entsprechend priorisieren können (siehe 
auch Anmerkungen zu Art. 29fbis Abs. 3 E-USG bzw. in Bst. g unten). Den Kantonen ist 
die Möglichkeit eigener Massnahmenpläne einzuräumen. Dies liegt darin begründet, 
dass das Schutzniveau je nach Gebiet variieren kann; in höheren gewichteten 
Gebieten müssen zusätzliche Arten der Unterhaltspflicht unterstellt werden können.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Zusätzliche Bemerkung / Hinweis: 
Es ist auch fraglich, wie die Bekämpfungspflicht von den Kantonen erfüllt werden soll. 
Damit ist ein grosser Vollzugsaufwand (personelle und finanzielle Ressourcen) 
verbunden. Für die Umsetzung braucht es darum finanzielle Beiträge vom Bund an die 
Kantone. Vgl. hierzu auch Kommentar und Antrag in Ziff. 2 zu Kap. 1 unten. Die 
Kosten, welche auf die Kantone zukommen, sind deutlich zu tief geschätzt. Deren 
Tragung bedarf der Klärung.  

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Kantonsübergreifende Massnahmen sind mit den betroffenen Kantonen 
abzustimmen. Der Bund hat mit den betroffenen Kantonen gemeinsam die 
Massnahmen festzulegen. Es wird ein Mitspracherecht der Kantone gefordert. 
Kantonsübergreifende Massnahmen dürfen nicht dazu führen, dass die Kompetenz 
der Kantone umgangen wird (Stichwort eigene Massnahmenpläne).  

 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 3 ist wie folgt anzupassen:  

Der Bund ergreift entsprechende Massnahmen an der Landesgrenze, legt gemeinsam 
mit den betroffenen Kantonen kantonsübergreifende Massnahmen fest und 
koordiniert sie; im Übrigen ergreifen die Kantone die erforderlichen Massnahmen. 

 

Durch die vorgesehene Revision kommen auf die Kantone sodann personelle und 

finanzielle Mehraufwände zu. Die in den Erläuterungen sowie in der 

volkswirtschaftlichen Beurteilung von 2017 genannten Kostenschätzungen sind 

erfahrungsgemäss viel zu tief. Die Kosten von Unterhalts- und 

Bekämpfungsmassnahmen wurden in Gebieten geschätzt, in denen nur eine mässige 

Befallsdichte auftrat. Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Kosten bei steigender 

Befallsdichte stark ansteigen und über Fr. 1'000 pro Hektar und Jahr betragen können. 

Betroffen sind insbesondere Infrastrukturbetreiberinnen und -betreiber (Strassen, 

Schiene) sowie die entlang der Gewässer verantwortlichen Unterhaltsdienste, also 

insbesondere Gemeinden, Kantone und der Bund. Auch in den Wäldern fallen - stark 

beeinflusst durch topografische Gegebenheiten - sehr viel höhere Kosten für 

Bekämpfung und Überwachung an als vom Bund geschätzt. 

Den Kantonen sind zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben daher Beiträge zu gewähren. 

Hierzu wäre eine entsprechende Bestimmung an geeigneter Stelle im USG zu 

erlassen (vgl. hierzu auch Kommentar und Antrag in Ziff. 2 zu Kap. 1 unten). 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Es ist wichtig, dass gegen invasiven gebietsfremden Organismen unter Umständen 
schnell reagiert werden kann. Deshalb wird die Einführung der Amtsverordnung im 
Grundsatz begrüsst. Für die betroffenen Kantone ist nichts desto trotz ein 
Mitspracherecht vorzusehen. 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Die Revision wird in den Grundzügen begrüsst. Erstmals werden nebst der Landwirtschaft und 

Waldwirtschaft auch die Privatpersonen in die Pflicht genommen; Privatgärten sind oft 

Ursprungsherde von gebietsfremden invasiven Organismen. Nichts desto trotz müssen 

regionale Unterschiede berücksichtigt werden; auch eine Priorisierung nach Lebensräumen 

(z.B. Moore, Wald, Gewässer) und Gebietstypen (u.a. wertvollen/schützenswerte Gebiete, 

Gewässer, ‘Restflächen’) ist unabdingbar. Mit der Revision werden die Kosten für die Kantone 

massiv ansteigen. Ein effizienter Mitteleinsatz kann nicht gewährleistet werden, wenn die 

Massnahmen den lokalen Gegebenheiten nicht angepasst werden (können). 

 

Die Einteilung der Arten in die jeweiligen Massnahmenkategorien erfolgt durch den Bund. Die 

Ausarbeitung und periodische Anpassungen können einige Zeit in Anspruch nehmen. Es ist 

daher nötig, dass der Bund dem Thema die notwendige Aufmerksamkeit schenkt. 

Währenddessen können die Kantone nämlich keine eigenen Massnahmen ergreifen und auch 

nicht rasch auf neue Begebenheiten reagieren. Dies schafft ein träges System, obwohl beim 

Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen oft ein rasches Handeln am 

zielführendsten ist. Die Zuordnung der Organismen innerhalb des Stufenkonzeptes muss 

deshalb zwingend und vor allem auch rechtzeitig erfolgen, ansonsten den Kantonen die 

Grundlagen für ihre Vollzugstätigkeit fehlt. 

 

Es ist unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden sollen. In der Schweiz 

gelten sehr spezielle klimatische Bedingungen, die sich zudem regional stark unterscheiden. 

Es macht daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen Massnahmen zu 

unterwerfen. Die Kantone müssen darum 

i) in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten; 

j) die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne einzelne Gebiete 
oder Arten zu priorisieren. 

 

Die Kosten, welche die Vorlage nach Inkrafttreten verursachen wird, sind viel zu tief geschätzt. 

Bei der Überwachung z.B. ist unklar, was diese genau beinhalten soll. Es ist zu befürchten, 

dass die Kosten und der Überwachungsaufwand für die Kantone im Vergleich zur jetzigen 

Regelung massiv ansteigen werden. Folgeschäden finden zu wenig Berücksichtigung. Dabei 

ist auch zu berücksichtigen, dass Private, welche der Unterhaltspflicht unterliegen, nicht 

zwingend auch Verursacher eines Befalls oder eines potentiellen Befalls sind. Die alleinige 

Kostentragungspflicht erscheint daher fragwürdig - trotz vertretbarem Eingriff in das 

Privateigentum, weil die Ausbreitung invasiver gebietsfremder Organismen in der Schweiz 

nicht wirkungsvoll eingedämmt werden kann, wenn für einen beträchtlichen Teil der 

Landesfläche keine griffigen Bestimmungen vorhanden sind.-. Die Vollzugsbehörden dürften 

diesbezüglich in der Praxis auf wenig Akzeptanz und massiven Widerstand stossen. Der Bund 

soll daher den Kantonen finanzielle Beiträge für die Bekämpfung leisten. Die Grundlage dafür 

ist durch einen neuen Artikel im 2. Kapitel "Förderung" des 3. Titels des USG zu schaffen. 

Zudem ist zu prüfen, inwiefern für Private unterstützt werden können (Gewährung von 

Beiträgen für Kosten für den Unterhalt oder anderweitige Anreize). 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 
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Auf Verordnungsstufe ist zu regeln, dass die Kantone Massnahmenpläne erstellen können, 

welche Gebiete priorisieren und allenfalls zusätzliche Arten lokal begrenzt der Unterhaltspflicht 

unterstellen. 

 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu 

begrüssen. Zu bedenken gilt aber, dass die korrekte Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, 

Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten ein nicht unbedeutendes Fachwissen voraussetzt, 

sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch was die beste Methode zu deren 

Bekämpfung betrifft. Im Einzelfall dürfte es vor allem bei Privaten schwierig sein, vorsätzliches 

Handeln nachzuweisen. 

 

Antrag: Art. 65 Abs. 2 ist wie folgt anzupassen:  

2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder Planungswerte 

festlegen und keine neuen Bestimmungen über Konformitätsbewertungen serienmässig 

hergestellter Anlagen sowie über Stoffe oder Organismen, erlassen, sofern sie nicht explizit in 

einem Bundeserlass dazu ermächtigt sind. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Kosten sind viel zu tief geschätzt. Insbesondere auf die Infrastrukturbetreiber sowie auf die 

Unterhaltsdienste von Gewässern kommen hohe Mehrkosten zu, wenn die Unterhaltspflicht 

wie vorgesehen umgesetzt wird. Erfahrungen mit bisherigen Projekten zeigen, dass die Kosten 

für die Bekämpfung einzelner Arten bei mehreren 100 bis deutlich über 1000 Franken pro 

Hektar und Jahr liegen. Daher sind den Kantonen zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben 

Beiträge zu gewähren (vgl. auch obige Bemerkungen zu Kap. 1).  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Obwohl die Vorlage weder in der Botschaft zur Legislaturplanung noch im Bundesbeschluss 

über die Legislaturplanung angekündigt worden ist, soll sie umgesetzt werden. Sie ist wichtig 

und dringend, für die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten 

eine zentrale Grundlage und hilft, weitere finanzielle, gesundheitliche und naturschutzfachliche 

Auswirkungen der Neobiota zu verhindern.  

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Invasive einheimische Organismen (z.B. Jakobskreuzkraut) und Organismen, welche 

durch veränderte Klimabedingungen einwandern, sollen mit vorliegender USG-

Revision nicht berücksichtigt werden. Massnahmen gegen diese Organismen sind 

weiterhin nur auf freiwilliger Basis möglich. 

Für die Berücksichtigung im Stufenkonzept sollte jedoch die Beurteilung dienen, ob 
ein Organismus ein «Schadens-» bzw. ein «Gefährdungspotenzial» aufweist. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Regulierung invasiver gebietsfremder Organismen erfolgt ohne lokale Betrachtung 

schweizweit gleich (= gleiche Prioritäten im Kanton Tessin wie im Kanton Basel). 

Bisher ist unbekannt, welche Organismen der Bund für die Einstufung in Betrachtung 

zieht. Die Organismen-Einstufung ist massgebend für die Ressourcen, welche die 

Kantone für deren Bekämpfung benötigen. Die Voraussetzung für den Erlass von 

Vorschriften, sind Kenntnisse über das Schadenspotential und die Verbreitung der 

invasiven gebietsfremden Organismen. Solange diese nur Lückenhaft vorhanden sind, 

basiert eine Einstufung auf Schätzungen. 

 

Art. 29fbis Abs. 1 bzw. Abs. 2 sind dahingehend anzupassen, dass der Bund nicht die 
alleinige Kompetenz über die Ausführungsbestimmungen erhält. Im Sinne des 
Föderalismus muss den Kantonen mindestens die Kompetenz zugesprochen werden, 
die regionale Situation der Organismen-Einstufung (Stufenprinzip) anzupassen oder 
bei dessen Festlegung mitzubestimmen. 

Ferner erachten wird den Vorschlag für Art. 29fbis Abs. 1 als nicht überzeugend, da in 

Bezug auf die Vereinheitlichung der Rechtsbegriffe und in Anbetracht der 

vorgesehenen Vorlage, gestützt auf Art. 7 Abs. 5quinquies USG in Art. 29fbis Abs. 1 nicht 

das «Schadpotenzial», sondern das Gefährdungspotenzial zu erwähnen ist. Im 2. 

Halbsatz wird das Stufenprinzip geregelt. Dennoch wird für die Stufen D1 und D2 nur 

von «Gefährdung» gesprochen (Erläuternder Bericht, S. 14). Damit sind die Stufen D1 

und D2 mit der jetzigen Formulierung des «Schadenspotenzials» in Art. 29fbis Abs. 1 
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nicht erfasst. In Art. 29fbis Abs. 1 ist zwingend das Wort «Schadenspotenzial» durch 

«Gefährdungspotenzial» zu ersetzen. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Siehe Begründung zu Art. 29fbis Abs. 1 E-USG 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Siehe Begründung zu Art. 29fbis Abs. 1 E-USG 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition von Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c ist überzeugend aber sehr offen formuliert. 
Wann die Liegenschaftsbesitzer die Massnahmen selbst ausführen müssen, und wann 
sie sie nur dulden müssen, sollte konkretisiert werden. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Siehe Begründung zu Art. 29fbis Abs. 1 E-USG 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Zu 29fbis Abs. 2 Bst. d: Es ist unklar, was der Bund mit «kantonsübergreifend» (i.S.v. 

Abs. 2 Bst. d) versteht. Wer übernimmt den Lead bei Massnahmen z.B. entlang der 

Autobahnen oder Eisenbahn-Trasses? Wir sind der Ansicht, dass in den beispielhaft 

genannten Bereichen der Bund die Federführung tragen muss. 

 

Zu Art. 29fbis Abs. 3: Der Hinweis im Erläuterungsbericht, dass die Kantone den 

Vollzug mit den vorhandenen Mitteln bewältigen können, ist falsch. Der Bund 

suggeriert personelle, finanzielle und organisatorische Spielräume bei den Kantonen, 

welche jedoch keinesfalls vorhanden sind.  

 

Die Kantone resp. die Gemeinden werden verpflichtet, den Grossteilt der vom Bund 

(BAFU) definierten Aufgaben zu erfüllen sowie die Kosten dafür zu tragen. Im 

erläuternden Bericht wird auf die NFA Programmvereinbarungen (Naturschutz, Wald 

und Gewässer) verwiesen, wonach Bundesgelder für die Regulierung invasiver 

gebietsfremder Arten zur Verfügung stehen. Wir erachten es als notwendig, dass der 

Bund für die Bekämpfung/Regulierung invasiver gebietsfremder Organismen ein 

eigenständiges und auf das USG basierendes NFA-Programm zur Verfügung stellt. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bestimmung wird begrüsst. Im Rahmen der Ausführungsbestimmungen (z.B. in 
Freisetzungsverordnung, FrSV) sind die Details zu klären. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Das neue Vorgehen und die Führung durch den Bund ist zu begrüssen. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe Antworten von Fragen 1 a-h 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Kosten sind viel zu tief geschätzt. Insbesondere auf die Infrastrukturbetreiber sowie auf die 

Unterhaltsdienste von Gewässern kommen hohe Mehrkosten zu, wenn die Unterhaltspflicht 

wie vorgesehen umgesetzt wird. Erfahrungen mit bisherigen Projekten zeigen, dass die Kosten 

für die Bekämpfung einzelner Arten bei mehreren 100 bis deutlich über 1000 Franken pro 

Hektar und Jahr liegen. 

Daher sind den Kantonen zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben Beiträge zu gewähren. Dies 

könnte ähnlich wie im Natur- oder Waldschutz (vgl. bspw. Art. 38 Waldgesetz) über Beiträge im 

Rahmen der NFA geschehen, was eine entsprechende Regelung im 2. Kapitel des USG 

bedingen würde.  

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 
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- 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist grundsätzlich zu 

begrüssen. Allerdings setzt die richtige Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- 

und Unterhaltspflichten ein nicht unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die 

Erkennung der jeweiligen Art, als auch was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. 

Vor diesem Hintergrund würde es problematisch erscheinen, Verstösse gegen die 

Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten zehntausende Grundeigentümerinnen 

und Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Es wäre daher 

sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die Unterhaltspflicht dahingehend 

einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer konkreten Anordnung der 

zuständigen Behörde nicht nachkommt. Dies würde sich mit den vorgeschlagenen Änderungen 

zu Art. 29fbis Abs. 3 decken, da die Strafbestimmungen so an die von den Kantonen 

definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die vorgeschlagenen Definitionen lehnen sich an die Definitionen bereits bestehender 
Verordnungen und Strategien an. Abweichungen sind nachvollziehbar begründet. 

Die Auswirkungen des Klimawandels dürfen nicht vernachlässigt werden und sind 
zumindest durch eine regelmässige Überarbeitung der priorisierten Arten zu 
berücksichtigen.  

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Dass die Vorschriften zur Verhütung, Bekämpfung und Überwachung von invasiven 
gebietsfremden Organismen (via Stufenkonzept) erst mit Revision der 
Freisetzungsverordnung definiert werden sollen, bedeutet eine grosse 
Informationslücke für diese Stellungahme zur Revision USG. Je nach konkreter 
Ausgestaltung der Vorschriften entsteht eine erhebliche Mehrbelastung der Kantone. 
Die Kantone müssen deshalb bei Erarbeitung und Ausgestaltung der Vorschriften 
(einschliesslich Stufenkonzept) eng miteinbezogen werden.  

Da Neophyten je nach Standortbedingungen unterschiedliche Bestandesdichten 
ausbilden, muss es möglich sein, die Arten je nach Region anders einstufen zu können 
(lokal höheres oder tieferes Schutzniveau). Letztlich ist nicht nur die Gefährlichkeit 
eines Organismus entscheidend für die Einstufung, sondern auch die Empfindlichkeit 
oder der Wert des beeinträchtigten Schutzgutes (risikobasiertes Vorgehen). 

Bereits vorhandene invasive Organismen dürfen nicht vergessen werden. Es muss 
möglich bleiben, dass für bis anhin bekämpfte Bestände auch weiterhin Kontroll- oder 
Bekämpfungsmassnahmen durchgeführt werden können. Die Unterhaltspflicht soll 
also z.B. auch für Arten der Stufe B gelten können (siehe grundsätzliche Zuordnung 
gemäss Tabelle auf S. 16 E-USG). 
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c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Neben der unbeabsichtigten Einschleppung muss unbedingt auch das beabsichtigte 

Einbringen durch den Verkauf und Handel von invasiven gebietsfremden Organismen 

mittels entsprechender Vorschriften geregelt werden. Im besten Fall wird der Verkauf 

von invasiven gebietsfremden Organismen verboten. 

 

Bezüglich der im erläuternden Bericht erwähnten Vollzugshilfen wird empfohlen, 

analog zur Vollzugshilfe Waldschutz eine Vollzugshilfe mit den allgemeinen 

Grundlagen zu erarbeiten und anschliessend je priorisierten Organismus ein Modul mit 

der artspezifischen Strategie für die Überwachung, Prävention, Tilgung, Eindämmung 

sowie Schadenbegrenzung zusammenzustellen. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Keine Bemerkungen. 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Diese Bestimmung stellt einen Eingriff in das Eigentum vieler Privater dar. Für ein 
wirkungsvolles Vorgehen gegen invasive gebietsfremde Organismen ist es notwendig, 
dass auch für den flächenmässig grossen Anteil der Privatbesitzer griffige 
Bestimmungen zum Unterhalt vorhanden sind. Eine finanzielle Unterstützung für die 
Massnahmen der Privaten könnte die Um- und Durchsetzung der Unterhaltspflicht 
massiv erleichtern. 

Gemäss Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis sollen vorsätzliche Verletzungen von Vorschriften über 
invasive gebietsfremde Organismen unter Strafe gestellt werden können. Die richtige 
Erfüllung von Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht 
unbedeutendes Fachwissen voraus. Deshalb sollte die Strafbestimmung bezogen auf 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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die Unterhaltspflicht dahingehend eingeschränkt werden, dass sich erst strafbar 
macht, wer einer konkreten Anordnung der zuständigen Behörde nicht nachkommt.  

Zentral sind hier die Kriterien, die zur Einstufung in D1 oder D2 führen, aber noch 
nicht bekannt sind. Die Kantone sind bei der Einstufung eng einzubeziehen und die 
Regionalität soll dabei berücksichtigt werden können. Die Unterhaltspflicht soll für 
alle Stufen gemäss Stufenkonzept gelten können (siehe grundsätzliche Zuordnung 
gemäss Tabelle auf S. 16 E-USG). 

Im Rahmen der «Massnahmen, welche Vektoren und Ausbreitungspfade betreffen», 
muss zwingend auch der Verkauf und Handel von invasiven Organismen abgehandelt 
werden. Aus Gründen der Prävention würden wir ein Verbot des Verkaufs und 
Handels mit invasiven Organismen begrüssen. 

Es ist zwingend, dass der Bund mit gutem Beispiel vorangeht und die Unterhaltspflicht 
bei bundeseigenem Betrieben (insbesondere SBB, ASTRA) konsequent umsetzt, um 
auch glaubwürdig zu bleiben, wenn die Unterhaltspflicht auf Private ausgedehnt wird. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Diese Bestimmung stellt einen Eingriff in das Eigentum vieler Privater dar. Für ein 
wirkungsvolles Vorgehen gegen invasive gebietsfremde Organismen ist es notwendig, 
dass auch für den flächenmässig grossen Anteil der Privatbesitzer griffige 
Bestimmungen zur Bekämpfung vorhanden sind. Eine finanzielle Unterstützung für 
die Massnahmen der Privaten könnte die Um- und Durchsetzung der Unterhaltspflicht 
massiv erleichtern. 

Es sollen nicht nur «Befallszonen» (im Sinn einer Lockerung von 
Bekämpfungsvorschriften), sondern auch «Freihaltezonen» (im Sinn einer 
Verschärfung von Bekämpfungsvorschriften) ausgeschieden werden können. Für 
deren Ausscheidung ist gemäss den Erläuterungen die Zustimmung des BAFU 
vorgesehen. Es darf jedoch nicht eintreten, dass das BAFU aufgrund Mangels an 
personellen Ressourcen zum Flaschenhals in der Umsetzung wird. 

Es ist zwingend, dass der Bund mit gutem Beispiel vorangeht und die 
Bekämpfungspflicht bei bundeseigenem Betrieben (insbesondere SBB, ASTRA) 
konsequent umsetzt, um auch glaubwürdig zu bleiben, wenn die Bekämpfungspflicht 
auf Private ausgedehnt wird. 

Das Stufenkonzept der Strategie ist mit dem 5-Phasen-Modell der 
Pflanzengesundheitsverordnung zu harmonisieren. 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Für Massnahmen auf Flächen bundeseigener Betriebe (z.B. Perimeter von ASTRA, 
SBB), soll der Bund bzw. die Bundesbetriebe selber zuständig sein und nicht die 
Kantone, in denen diese Grundstücke, Anlagen und Gegenstände liegen. 

Zumindest bei Organismen, die nicht dem Ziel «Tilgung» unterstehen, sind die 
betroffenen Kantone eng in die Ausgestaltung der kantonsübergreifenden 
Massnahmen miteinzubeziehen. 

Als kantonsübergreifende Massnahme soll auch der Handel und Verkauf von 
invasiven gebietsfremden Organismen entsprechend berücksichtigt werden (falls 
dafür nicht ein eigener Buchstabe in Art. 29 eingeführt wird). 

Damit der enorme Mehraufwand durch die Kantone umgesetzt werden kann, sind 
entsprechende Bundesbeiträge notwendig. Aus Gründen des gemeinsamen, 
gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zur Wald- und 
Landwirtschaftsgesetzgebung sollte der Bund 50 Prozent der Vollzugskosten der 
Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen übernehmen. 

Die PGesV sieht Entschädigungen vor. Mindestens bei den Stufen D1 und D2 sollten 
auch im USG Überwachungstätigkeiten abgegolten werden können, da die 
Bekämpfung von überregionaler Bedeutung ist 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Diese Kompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für den Vollzug. Es ist allerdings von 
grosser Bedeutung, dass entsprechende Expertinnen und Experten beim Erlass einer 
Amtsverordnung zugezogen werden.  

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Es wird sehr begrüsst, dass die Eindämmung invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz 

durch die Anpassung der rechtlichen Grundlagen koordiniert und verstärkt werden soll. 

Entscheidend für den Erfolg wird jedoch die Umsetzung auf Verordnungsstufe (Anpassung 

Freisetzungsverordnung, Umsetzung Stufenkonzept) sowie die Zusammenarbeit zwischen 

Bund und Kantonen sein. Bei der Erarbeitung der Vorschriften zur Verhütung, Bekämpfung 

und Überwachung invasiver gebietsfremder Organismen sind die Kantone eng einzubeziehen. 

 

Die Vorlage platziert sehr viele Aufgaben in die Zuständigkeit des BAFU. Die Kantone oder 

zumindest Fachpersonen aus den Bereichen Vollzug und Umsetzung sind in die Entscheide 

jedoch miteinzubeziehen. Sollte das BAFU keine zusätzlichen personellen Ressourcen 

erhalten, wird die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen massiv geschwächt 

werden und die Umsetzung des revidierten USG letztlich scheitern. 

 

Der Handel und Verkauf von invasiven gebietsfremden Organismen ist stärker zu 

reglementieren und zu kontrollieren, wenn nicht ganz zu verbieten. Wir beantragen eine 

entsprechende Ergänzung in Art. 29. 

 

Kantons- oder regionalspezifische Vorgehensweisen müssen weiterhin möglich sein. Deshalb 

ist es wichtig, dass Verschärfungen zum Umgang mit Organismen auf Kantonsstufe möglich 
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bleiben. Dies bedingt, dass eine Ausnahme hinsichtlich Bestimmungen zur Unterhaltspflicht in 

Art. 65 USG formuliert wird. 

 

Der Bund soll in Analogie zur Wald- und Landwirtschaftsgesetzgebung 50 Prozent an die 

Vollzugskosten der Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen 

übernehmen. 

 

Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis sollte bezogen auf die Unterhaltspflicht dahingehend eingeschränkt 

werden, dass sich erst strafbar macht, wer einer konkreten Anordnung der zuständigen 

Behörde nicht nachkommt. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe Inputs zu den einzelnen Artikeln unter 1.a) bis 1.h). 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Die Auswirkungen der Vorlage auf die Kantone sind massiv, deshalb ist ein Einbezug der 

Kantone bei der Ausarbeitung der notwendigen Ausführungsbestimmungen auf 

Verordnungsebene zwingend.  

 

Kap. 3.1: Selbst Szenario 1 geht wohl gesamtschweizerisch gesehen von zu tiefen Kosten aus. 

Der Bund sollte die Massnahmenumsetzung der Kantone auf geeignete Weise finanziell 

unterstützen, siehe Kap. 3.3. 

 

Kap. 3.2.3: Der Bund beauftragt das BAFU mit der Revision USG mit vielerlei Aufgaben. Die 

dafür notwendigen personellen Ressourcen sind im BAFU bereitzustellen. 

 

Kap. 3.3: Aus Gründen des gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zur 

Wald- und Landwirtschaftsgesetzgebung sollte der Bund 50 Prozent der Vollzugskosten der 

Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen mitfinanzieren. Es soll 

dazu die Einführung einer Programmvereinbarung für invasive gebietsfremde Organismen 

(NFA USG) geprüft werden. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Anmerkungen. Die Vorlage ist wichtig und dringend, um weitere finanzielle, 

gesundheitliche und naturschutzfachliche Auswirkungen durch Neobiota zu verhindern. 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Kap. 5.5:  

Die Aussage, die fiskalische Äquivalenz nach Art. 43a Abs. 2 und 3 BV der Vorlage sei 

gegeben, trifft nicht zu. Nach Art. 43a Abs. 2 BV trägt das Gemeinwesen, in dem der Nutzen 

einer staatlichen Leistung anfällt, deren Kosten. Vordergründig fällt der Nutzen der kantonalen 

Vollzugsmassnahmen (Überwachung, Prävention und Bekämpfung) im betreffenden Kanton 

an. Da die nationale Bekämpfungsstrategie nur erfolgreich sein wird, wenn jeder Kanton die 

gemeinsam festgelegten Massnahmen konsequent umsetzt, ist der nationale Nutzen um 

einiges höher zu bewerten als der einzelne kantonale Nutzen. Hier sind auch die 

internationalen Verpflichtungen zu beachten, die der Bund eingegangen ist. 

 

Anderseits besagt die fiskalische Äquivalenz, dass das Gemeinwesen, das die Kosten einer 

staatlichen Leistung trägt, über diese Leistung bestimmen kann (Art. 43a Abs. 3 BV). Wenn 

vorliegend also die Kantone 100 Prozent ihrer Vollzugsaufgaben selber bezahlen sollen, 

müssten sie auch selbstständig über die zu ergreifenden Massnahmen bestimmen können. 
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Dies ist vorliegend nicht der Fall. Im Gegenteil, der Bund kann auf Verordnungsstufe die von 

den Kantonen zu ergreifenden Massnahmen bestimmen. Wenn er den in dieser 

Stellungnahme mehrfach geforderte Einbezug der Kantone bei der der Rechtsetzung entgegen 

Art. 45 BV übergehen würde, müsste der Bund nach Art. 43a Abs. 3 BV 100 Prozent der 

Vollzugskosten übernehmen. 

 

Eine bestimmte Aufgabe kann entweder dem Bund oder den Kantonen zugewiesen werden 

oder Bund und Kantone teilen sich die Aufgabenerfüllung in einer sogenannten 

Verbundaufgabe. Schliesslich ist es das erklärte Ziel dieser Vorlage, die «Annäherung des 

Schutzes vor invasiven gebietsfremden Arten an das bewährte System der 

Pflanzenschutzmassnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Wald» zu erreichen (S. 2 

des erläuternden Berichts). Gemäss Pflanzengesundheits- und Waldverordnung bezahlt der 

Bund rund 50 Prozent der Vollzugskosten, die in den Kantonen anfallen. Im Bereich der 

Landwirtschaft sind die Bundesbeiträge noch leicht höher. Die Bundesbeiträge an 

Waldschutzmassnahmen werden von den Kantonen in vierjährigen Programmvereinbarungen 

mit dem Bund geregelt. 

Aus Gründen des gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zur Wald- 

und Landwirtschaftsgesetzgebung sollte der Bund 50 Prozent der Vollzugskosten der 

Kantone bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen übernehmen. Der 

Vollzug kann nicht mittels «Beibehaltung des bestehenden Finanzierungssystems» 

bewältigt werden, denn dies steht im Widerspruch zu den (zu tief angesetzten) 

Mehrkosten von rund 90 Mio. Franken. 
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Kanton Thurgau - Departement für Bau und Umwelt - Amt für Umwelt 

Abteilung Abwasser und Anlagensicherheit 
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Questionario sulla modifica della legge  
sulla protezione dell’ambiente 
 

Vi preghiamo di strutturare la vostra presa di posizione come segue: 

 

 

1. Valutazione delle modifiche previste della legge sulla protezione dell’ambiente 
a) Definizione di organismi alloctoni (art. 7 cpv. 5quinquies P-LPAmb) e di organismi alloctoni 

invasivi (art. 7 cpv. 5sexties P-LPAmb) 
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☒ totalmente convincente 

 ☐ parzialmente convincente* 

 ☐ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

 

 

 

b) Competenza per l’emanazione di prescrizioni contro gli organismi alloctoni invasivi (art. 29fbis 
cpv. 1 P-LPAmb).  
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☐ totalmente convincente 

 ☒ parzialmente convincente* 

 ☐ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

Manca il coinvolgimento dei Cantoni e il focus è troppo incentrato sulle specie. Nel 
modello di definizione delle classi non si tiene conto per nulla degli habitat e del loro 
valore. Questo nonostante la presenza regionale di organismi alloctoni invasivi nei 
diversi habitat (torbiere, bosco, corsi d’acqua, zone di protezione, zone pregiate, altre 
superfici) può variare in modo importante. Per questo motivo un approccio 
diversificato non è solo auspicabile, ma necessario. La lotta differenziata delle specie 
alloctone invasive presuppone un adeguamento regionale delle misure, così come una 
definizione delle priorità che tenga conto delle particolarità delle specie, degli habitat 
e del tipo di zona. Questa differenziazione può essere attuata solo dai Cantoni, che sono 
i più competenti rispetto alle proprie realtà. È quindi prioritario coinvolgere i Cantoni 
nell’elaborazione delle liste relative alla classificazione delle specie, al fine di evitare 
che il gruppo di esperti prenda decisioni senza rendersi conto delle conseguenze che le 
stesse potrebbero avere. 

Non è chiaro cosa si intenda con il monitoraggio e si teme che i costi che in futuro i 
Cantoni dovranno sostenere a questo riguardo aumenteranno in maniera massiccia. 

c) Misure contro l’introduzione non intenzionale di organismi alloctoni invasivi (art. 29fbis cpv. 
2 lett. a P-LPAmb). 
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☒ totalmente convincente 

 ☐ parzialmente convincente* 

 ☐ per nulla convincente* 
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ii. * Motivate la vostra valutazione: 

 

 

 

d) Obbligo di notifica in caso di presenza di organismi alloctoni invasivi1 (art. 29fbis cpv. 2 lett. b 
P-LPAmb).  
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☒ totalmente convincente 

 ☐ parzialmente convincente* 

 ☐ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

 

 

 

e) Obbligo di manutenzione da parte dei detentori di fondi, impianti o oggetti colpiti in caso di 
infestazione da determinati organismi alloctoni invasivi1 (art. 29fbis cpv. 2 lett. c in combinato 
disposto con l’art. 29fbis cpv. 4 P-LPAmb) 
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☐ totalmente convincente 

 ☐ parzialmente convincente* 

 ☒ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

In linea di principio riteniamo sia corretto che tutti i detentori vengano posti sullo stesso 
piano e che possano essere obbligati a realizzare misure o a tollerarle. 

È tuttavia del tutto assente la considerazione dei beni protetti. Riteniamo corretto che 
attraverso la classificazione delle specie la Confederazione determini gli indirizzi, spetta 
però ai Cantoni stabilire le priorità e le misure concrete da attuare sui propri beni 
protetti. 

 

f) Obbligo di lotta contro organismi alloctoni invasivi1 (art. 29fbis cpv. 2 lett. c P-LPAmb) 
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☐ totalmente convincente 

 ☒ parzialmente convincente* 

 ☐ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

Ci chiediamo come sarà possibile introdurre l’obbligo di lotta e di gestione, 
considerando da un lato il grosso lavoro di controllo che ne deriva e dall’altro le 
competenze necessarie per attuare e valutare le misure corrette di gestione e di lotta. 

 

g) Competenze per l’esecuzione e il finanziamento (art. 29fbis cpv. 2 lett. d e art. 29fbis cpv. 3 P-
LPAmb) 
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☐ totalmente convincente 

 ☒ parzialmente convincente* 

                                                      
1 Gli organismi sono selezionati in base al sistema graduale della «Strategia della Svizzera per le specie esotiche 
invasive». 
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 ☐ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

Ai Cantoni deve essere data la possibilità di decidere le priorità e le modalità di 
intervento locali attraverso l’elaborazione di piani di azione. Deve in particolare essere 
possibile aumentare o diminuire il livello di protezione o aggiungere specie non 
prioritarie alle misure di gestione in regioni particolari. 

È altrettanto importante che la Confederazione non solo coordini le misure 
intercantonali, ma che le sviluppi in stretto dialogo con i Cantoni interessati. 

 

h) Competenza per l’emanazione di un’ordinanza amministrativa (art. 29fbis cpv. 5 P-LPamb).  
i. Valutazione della modifica proposta: 

 ☒ totalmente convincente 

 ☐ parzialmente convincente* 

 ☐ per nulla convincente* 

ii. * Motivate la vostra valutazione: 

 

Sarebbe comunque importante coinvolgere maggiormente i Cantoni interessati. 

 

 

 

2. Osservazioni sui singoli capitoli del messaggio 

Cap. 1 Punti essenziali del progetto 

Concordiamo con l’impostazione generale presentata dalla Confederazione in questa 

modifica di Legge; riteniamo tuttavia che le particolarità regionali debbano essere 

considerate maggiormente, come avviene del resto nell’ambito della protezione della 

natura, dove sono state istituite a livello nazionale dieci regioni biogeografiche. I costi per i 

Cantoni aumenteranno in maniera sensibile. Al fine di garantire un utilizzo efficiente delle 

risorse nel determinare le misure, vanno quindi considerate le particolarità regionali. 

 

La classificazione delle specie e le corrispondenti misure da adottare sono definite dalla 

Confederazione. L’elaborazione e gli aggiornamenti di questi strumenti richiederanno 

tempo, ancor di più se da parte della Confederazione non verranno messe a disposizione 

le opportune risorse. Nel frattempo i Cantoni non potranno adottare le misure necessarie 

per far fronte a nuove situazioni che si verranno a creare. Questo porta a un sistema molto 

lento mentre nell’ambito degli organismi alloctoni invasivi è proprio la velocità di reazione a 

essere importante, sia per l’efficacia che per l’ottimizzazione delle misure. 

 

Un ulteriore aspetto non chiaro è legato alla classificazione degli organismi. Le condizioni 

climatiche svizzere non sono solo particolari, ma anche molto eterogenee. Non ha quindi 

senso definire delle specie e/o delle misure identiche per tutta la Svizzera. Per i Cantoni 

deve essere garantita la possibilità di: 

1. essere coinvolti nell’elaborazione delle liste al fine di condividere la propria esperienza; 
2. definire delle priorità locali per alcune specie e/o per alcuni ambienti attraverso dei piani 

di azione o dei decreti. 
 
Vanno infine previste delle risorse da mettere a disposizione dei Cantoni per l’esecuzione delle 
misure. 

Cap. 2 Spiegazioni relative ai singoli articoli 
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Art. 29fbis cpv. 1: I Cantoni devono essere coinvolti attivamente nell’elaborazione delle 

prescrizioni per la prevenzione, la lotta e il monitoraggio degli organismi alloctoni invasivi. 

 

Richiesta: l‘art. 29fbis cpv. 3 deve essere adeguato come segue: 
La Confederazione adotta misure al confine, stabilisce in accordo con i Cantoni interessati 

le misure intercantonali e le coordina; i Cantoni adottano inoltre le misure necessarie e 

determinano i casi particolari nell’applicazione dell’obbligo di gestione. 

 

Richiesta: art. 29fbis: Va introdotto un ulteriore capoverso:  

I Cantoni elaborano piani di azione volti a proteggere gli ambienti particolarmente pregiati, 

che tengano conto dei diversi beni da proteggere e, se necessario, prevedano localmente 

anche l’obbligo di gestione per specie non prioritarie. 

 

Art. 60 cpv. 1 lett. kbis  

viola le prescrizioni sugli organismi alloctoni invasivi (art. 29fbis cpv. 1, 2 e 4). Sono escluse 

le violazioni a misure di gestione a meno che le stesse siano state intimate dall’autorità 

competente; 

 

Richiesta: l‘art. 65 cpv. 2, va adeguato come segue: 
2 I Cantoni non possono stabilire nuovi valori limite delle immissioni, nuovi valori d'allarme 

o nuovi valori di pianificazione, né emanare nuove disposizioni concernenti la valutazione 

di conformità di impianti fabbricati in serie nonché sostanze o organismi. Sono escluse le 

misure di gestione degli organismi stabilite dai Cantoni sulla base dell’art. 29fbis cpv. 3. 

 

Richiesta: In base a piani di azione approvati, i Cantoni devono essere abilitati a obbligare 

i proprietari di fondi, impianti o oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi 

alloctoni invasivi, a intraprendere le misure di gestione necessari in accordo con l’art. 29fbis 

cpv. 2 lett. C o a tollerare le stesse.  

 

Cap. 3 Effetti 

Riteniamo che i costi preventivati siano troppo bassi. In particolare i costi saranno più importanti 

per i gestori e i servizi di manutenzione dei corsi d’acqua. Le esperienze avute nell’ambito dei 

progetti finora svolti mostrano che i costi possono superare abbondantemente i 1000.- Fr. per 

ettaro. Vanno quindi previsti dei contributi da destinare ai Cantoni per l’esecuzione delle misure. 

 

Cap. 4 Rapporto con il programma di legislatura 

 

 

 

 

 

 

Cap. 5 Aspetti giuridici 

Nella revisione presentata le sanzioni penali definite nell’art. 60 valgono anche per le 

violazioni intenzionali delle nuove regole sugli organismi alloctoni invasivi. Siamo in linea di 

principio d’accordo con questo approccio anche se riteniamo che il completo rispetto degli 

obblighi di monitoraggio, lotta e gestione richieda delle conoscenze approfondite, sia per il 

riconoscimento delle specie sia per quanto riguarda i migliori metodi di lotta. In questo 

contesto riteniamo problematico perseguire penalmente i proprietari per non avere 

ottemperato le misure di gestione previste. Considerando soprattutto che in alcuni casi, a 

seconda della specie,, il numero di detentori toccati potrebbe anche superare il migliaio. A 

nostro modo di vedere la denuncia penale per non avere ottemperato a misure gestionali 

sarebbe da applicare solo nel caso che il detentore non ossequiasse a un ordine diretto 
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dell’autorità competente. Questo risultato si otterrebbe già parzialmente con la modifica 

proposta per l’art. 29fbis cpv. 3 poiché le sanzioni sarebbero legate agli obblighi di gestione 

particolari definiti dai Cantoni. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Bei der Definition der invasiven gebietsfremden Organismen ist beim Begriff 
"gebietsfremd" die zeitliche Dimension zu beachten. Klar ist, dass Organismen, die ihr 
natürliches Verbreitungsgebiet ausserhalb von Europa haben und hierher heute und 
in Zukunft "eingebracht werden", als gebietsfremd bezeichnet werden. Wie sieht es 
aber bei Arten aus, die vor mehr als 50 - 100 Jahren "eingebracht" wurden, sich hier 
etabliert haben, Teil der wirtschaftlichen Nutzung sind und dazu beitragen, eine 
öffentlich nachgefragte Ökosystemleistung zu erfüllen? Diese sollten nicht mehr als 
"gebietsfremd" bezeichnet werden bzw. das Attribut "gebietsfremd" sollte für den 
weiteren Umgang mit diesen Arten nicht entscheidend sein. 

 

Der Begriff "gebietsfremd" ist auch unter dem Aspekt des Klimawandels und der 
teilweise auch vorhandenen Chancen bei gebietsfremden Arten (v.a. 
Waldbaumarten) zu sehen. Diesem Umstand ist bei der Anpassung auf 
Verordnungsstufe sowie bei der Erarbeitung der Vollzugshilfen und 
Bekämpfungsstrategien zwingend Rechnung zu tragen. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

In Bezug auf Vereinheitlichung der Rechtsbegriffe und in Anbetracht der 
vorgesehenen Vorlage ist in Art. 29fbis Abs. 1 E-USG nicht nur das «Schadpotenzial», 
sondern auch das «Gefährdungspotenzial» zu erwähnen. Im Stufenkonzept wird auf 
Stufe D1 und D2 nämlich nur von Gefährdung gesprochen (Erläuternder Bericht, S. 
14). Dementsprechend sind die Stufen D1 und D2 u.E. mit der jetzigen Formulierung 
des Schadpotenzials somit in Art. 29fbis Abs. 1 E-USG nicht erfasst. Daher ist in Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG zwingend das Wort «Schadpotenzial» durch 
«Gefährdungspotenzial» zu ergänzen. 

 

Auch fehlt hier der Einbezug der Kantone und der Fokus liegt zu stark auf Arten. 
Lebensräume kommen im neuen Stufenmodell überhaupt nicht vor, dabei ist das 
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Vorkommen von invasiven gebietsfremden Organismen regional, in verschiedenen 
Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) sowie in verschiedenen Gebietstypen 
(u.a. wertvollen/schützenswerte Gebiete, ‘Restflächen’) stark unterschiedlich. 
Deshalb ist ein differenziertes Vorgehen angezeigt und nötig. Die differenzierte 
Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten bedingt eine regionale Anpassung der 
Massnahmen sowie eine Priorisierung der Arten, Lebensräume und Gebietstypen. 
Diese Differenzierung muss durch die Kantone stattfinden (siehe Kommentare zu Abs. 
3). Es ist daher entscheidend, die Kantone eng in die Ausarbeitung der Listen mit der 
Einteilung der Stufen einzubeziehen, um zu verhindern, dass Experten Entscheide 
treffen, deren weitreichende Konsequenzen ihnen nicht bewusst sind. 

 

Bei der Überwachung ist unklar, was diese alles beinhaltet. Es ist zu befürchten, dass 

die Kosten und der Überwachungsaufwand für die Kantone im Vergleich zur jetzigen 

Regelung massiv ansteigen werden. 

 

Sehr viele der vorgeschlagenen Massnahmen sollen vom Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) umgesetzt werden, insbesondere die Einstufung der Arten in die jeweiligen 

Stufen. Dies setzt jedoch voraus, dass die notwendigen finanziellen und personellen 

Mittel zur Bewältigung dieser Bundesaufgaben auch tatsächlich bereitgestellt werden. 

Geschieht dies nicht, fehlen den Kantonen die Grundlagen für Ihre Vollzugsaufgaben. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es wäre wichtig, dass die Kantone hier ein Mitspracherecht haben. Ein gemeinsames 
Gremium mit Kantonen und Bund wäre wünschenswert. 
 
Bezüglich der im erläuternden Bericht erwähnten Vollzugshilfen wird empfohlen, 
analog zur Vollzugshilfe Waldschutz, eine gesamte Vollzugshilfe mit den allgemeinen 
Grundlagen zu erarbeiten und anschliessend pro priorisierten Organismus ein Modul 
mit der artspezifischen Strategie für die Überwachung, Prävention, Tilgung, 
Eindämmung sowie Schadenbegrenzung zusammenzustellen. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Hier ist nicht klar, für wen die Meldepflicht gilt. Es ist deshalb eindeutig festzulegen, 

wer der neuen Meldepflicht - deren Verletzung richtigerweise in den 

Strafbestimmungen von Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis aufgeführt ist - untersteht. Es dürfte 

nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, wenn auch Private verpflichtet werden, das 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen zu melden. Das entsprechende 

Fachwissen ist bei solchen Personen meist nicht vorhanden. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich ist zu begrüssen, dass mit den vorgesehenen Änderungen alle 
Grundeigentümer gleichgestellt werden und dass diese auch verpflichtet werden 
können, Massnahmen vorzunehmen oder zu dulden. 

Was jedoch vollkommen fehlt ist der Aspekt der betroffenen Schutzgüter. Es ist 
richtig, dass der Bund mit seiner Einstufung eine Leitlinie festlegt und die 
Risikobewertung der Arten vornimmt. Es müssen jedoch die Kantone sein, die eine 
Risikobewertung der betroffenen Schutzgüter vornehmen und die konkreten 
Massnahmen entsprechend priorisieren. Siehe auch Anmerkungen zu Abs. 3. 

 

Die Unterhaltspflicht ist auch zu offen formuliert. Wann die Inhaber die Massnahmen 
selbst ausführen müssen und wann sie sie nur dulden müssen, sollte beispielsweise in 
der Verordnung über phytosanitäre Massnahmen (VpM; SR 916.202.1) konkretisiert 
werden. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Das Stufenkonzept der Strategie ist mit dem 5-Phasen-Modell der 
Pflanzengesundheitsverordnung zu harmonisieren. 

 

Es ist aber insbesondere fraglich, wie die Bekämpfungs- und Unterhaltspflicht 
durchgesetzt werden sollen, da damit ein grosser Kontrollaufwand verbunden ist und 
die korrekte Erfüllung der Unterhalts- und Bekämpfungspflicht ein hohes Fachwissen 
voraussetzt. Eine nicht fach- resp. artengerechte Bekämpfung kann mehr Schaden als 
Erfolg anrichten. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wichtig ist dabei, dass die risikobasierte Priorisierung erfolgt und nur Organismen 

priorisiert werden, für die verhältnismässige Überwachungs-, Verhütungs- und 

Bekämpfungsmassnahmen bestehen und die Kantone bei der Erarbeitung der 
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entsprechenden Konzepte und Strategien einbezogen werden. Aus Gründen des 

gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zu der Wald- und 

Landwirtschaftsgesetzgebung hat der Bund sich an den Vollzugskosten der Kantone 

bei den priorisierten invasiven gebietsfremden Organismen massgebend zu beteiligen. 

 

Hier muss zwingend den Kantonen mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, im 
Rahmen eigener Massnahmenpläne ihre Massnahmen zu priorisieren. Insbesondere 
ist es notwendig, einzelne Gebiete einem höheren oder tieferen Schutzniveau zu 
unterstellen und in den höher gewichteten Gebieten zusätzliche Arten der 
Unterhaltspflicht zu unterstellen. 

 

Ebenfalls notwendig ist, dass der Bund kantonsübergreifende Massnahmen nicht nur 
koordiniert, sondern diese eng mit den betroffenen Kantonen abstimmt 
(Mitspracherecht der Kantone). 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Auch hier ist ein Mitspracherecht der betroffenen Kantone vorzusehen. 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Im Grundsatz begrüssen wir die Stossrichtung der Revision. Wir sind aber der Meinung, dass 
regionale Unterschiede berücksichtigt werden müssen und auch eine Priorisierung nach 
Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) und Gebietstypen (u.a. 
wertvollen/schützenswerte Gebiete, Gewässer, ‘Restflächen’) angezeigt ist. Die Kosten für die 
Kantone werden massiv ansteigen. Ein effizienter Mitteleinsatz kann nicht gewährleistet 
werden, wenn die Massnahmen den lokalen Gegebenheiten nicht angepasst sind. 

 

 

Die Einteilung der Arten in die jeweilige Massnahmenkategorie erfolgt durch den Bund. Die 
Ausarbeitung und periodische Anpassungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, umso 
mehr, falls auf Bundesstufe nicht genügen Mittel zur Erfüllung der neuen Aufgaben 
bereitgestellt werden. Währenddessen können die Kantone keinen eigenen Massnahmen 
ergreifen, um rasch auf neue Begebenheiten zu reagieren. Dies schafft ein träges System, 
obwohl beim Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen oft ein rasches Handeln am 
zielführendsten ist.  

 

Es ist nach wie vor unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden sollen. In der 
Schweiz gelten sehr spezielle klimatische Bedingungen, die sich zudem regional stark 
unterscheiden. Es macht daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen 
Massnahmen zu unterwerfen. Die Kantone müssen darum 

in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten. 

die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne oder Erlasse einzelne 
Gebiete oder Arten zu priorisieren. 
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Ebenfalls notwendig ist, den Kantonen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten einzuräumen. 
Die Kosten der Vorlage sind viel zu tief geschätzt.  

 

Entscheidend für den Erfolg wird die Umsetzung auf Verordnungsstufe sowie die 
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sein. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 1:  

Die Kantone sind in die Ausarbeitung der Vorschriften zur Verhütung, Bekämpfung und 
Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen eng einzubeziehen.   

 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 3 ist wie folgt anzupassen:  

Der Bund ergreift entsprechende Massnahmen an der Landesgrenze, legt gemeinsam mit den 
betroffenen Kantonen kantonsübergreifende Massnahmen fest und koordiniert sie; im 
Übrigen ergreifen die Kantone die erforderlichen Massnahmen, insbesondere legen sie die 
Einzelheiten der Unterhaltspflicht fest. 

 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 4:  

Die Kantone müssen die Möglichkeit erhalten, gestützt auf eigene Massnahmenpläne 
Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen und Gegenständen, die von invasiven 
gebietsfremden Organismen befallen sind oder befallen sein könnten, zu verpflichten, 
Unterhaltsarbeiten im Sinne von Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c durchzuführen oder zu dulden. 

Antrag: Art. 29fbis: Es ist ist zusätzlicher Absatz einzufügen:  

Die Kantone erstellen Massnahmenpläne, welche wertvolle Gebiete priorisieren, eine 
Güterabwägung zwischen unterschiedlichen Schutzgütern vornehmen und allenfalls 
zusätzliche Arten lokal begrenzt der Unterhaltspflicht unterstellen können. 

 

Antrag: Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis ist wie folgt anzupassen:  

kbis Vorschriften über invasive gebietsfremden Organismen verletzt (Art. 29fbis Absätze 1, 2 
und 4). Ausgenommen bleiben Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, ausser wenn die 
zuständigen Behörden eine konkrete Anordnung gemäss Art. 29fbis ausgesprochen haben; 

 

Antrag: Art. 65 Abs. 2, 1. Satz ist wie folgt anzupassen:  

2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder Planungswerte 
festlegen und keine neuen Bestimmungen über Konformitätsbewertungen serienmässig 
hergestellter Anlagen sowie über Stoffe oder Organismen erlassen; davon ausgenommen sind 
Bestimmungen zur Unterhaltspflicht, welche die Kantone gestützt auf Art. 29fbis erlassen. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Durch die vorgesehenen Ergänzungen im Organismenrecht kommen auf die Kantone 

personelle und finanzielle Mehraufwände zu. Die in den Erläuterungen genannten 

Kostenschätzungen sind unserer Erfahrung nach viel zu tief. Insbesondere auf die 

Infrastrukturbetreiber sowie auf die Unterhaltsdienste von Gewässern kommen hohe 

Mehrkosten zu, wenn die Unterhaltspflicht wie vorgesehen umgesetzt wird. Erfahrungen mit 

bisherigen Projekten zeigen, dass die Kosten für die Bekämpfung einzelner Arten bei 

mehreren 100 bis deutlich über 1000 Franken pro Hektar und Jahr liegen. Daher sind den 

Kantonen zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben Beiträge zu gewähren.  
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Das Ziel, eine schweizweit harmonisierte Herangehensweise bei der Vorsorge und der 

Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Organismen einzuführen, kann nur erreicht 

werden, wenn die Finanzierung ebenfalls schweizweit harmonisiert wird. Dies ist mit der 

aktuellen Vorlage nicht der Fall. 

 

Wir sind der Meinung, dass die Gesamtkosten für die Kantone über die Jahre nicht sinken 

werden. Zwar nehmen die Kosten für die Bekämpfung einer spezifischen Art ab, dafür kommen 

neue Arten dazu, wodurch die Kosten insgesamt nicht abnehmen werden. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Die weiteren Ausführungen auf Seite 34 des erläuternden Berichts gehen fehl. So werden die 

Kantone in einer nationalen Bekämpfungsstrategie gegen priorisierte invasiven gebietsfremden 

Organismen keinerlei "Gestaltungsspielräume" haben, wenn das nationale Ziel z.B. einer 

Tilgung nicht gefährdet werden soll. Ebenfalls kann der Vollzug sicher nicht mit der 

"vorhandenen Infrastruktur bewältigt" werden. Letzteres steht im klaren Widerspruch zu 

Abschnitt 3.3.1 des erläuternden Berichtes (Seite 30), wo von gesamten Mehrkosten von rund 

90 Millionen CHF und von personellem Mehraufwand bei den Kantonen die Rede ist. 

Schliesslich muss die Aussage, die fiskalische Äquivalenz nach Art. 43a Abs. 2 und 3 BV der 

Vorlage sei gegeben, zurückgewiesen werden. Gemäss Art. 43a Abs 2 BV trägt das 

Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, deren Kosten. 

Vordergründig fällt der Nutzen der kantonalen Vollzugsmassnahmen (Überwachung, 

Prävention und Bekämpfung) im betreffenden Kanton an. Da die nationale 

Bekämpfungsstrategie nur erfolgreich sein wird, wenn jeder Kanton, die gemeinsam 

festgelegten Massnahmen konsequent umsetzt, ist der nationale Nutzen einiges höher zu 

bewerten, als der einzelne kantonale Nutzen. Hier sind auch die internationalen 

Verpflichtungen zu beachten, die der Bund eingegangen ist. Andererseits besagt die 

fiskalische Äquivalenz, dass das Gemeinwesen, das die Kosten einer staatlichen Leistung 

trägt, über diese Leistung bestimmen kann (Art. 43a Abs. 3 BV). Wenn vorliegend also die 

Kantone 100 % ihrer Vollzugsaufgaben selber bezahlen sollen, müssten sie auch selbstständig 

über die zu ergreifenden Massnahmen bestimmen können. Dies ist vorliegend nicht der Fall. 

Im Gegenteil, der Bund kann auf Verordnungsstufe die von den Kantonen zu ergreifenden 

Massnahmen bestimmen. Wenn er den in dieser Stellungnahme mehrfach geforderte 

Einbezug der Kantone bei der der Rechtsetzung (vertikaler kooperativer Föderalismus) 

entgegen Art. 45 BV übergehen würde, müsste der Bund nach Art. 43a Abs. 3 BV 100 % der 

Vollzugskosten übernehmen. Eine bestimmte Aufgabe kann entweder dem Bund oder den 

Kantonen zugewiesen werden, oder Bund und Kantone teilen sich die Aufgabenerfüllung in 

einer sogenannten Verbundaufgabe. Schliesslich ist es das erklärte Ziel dieser Vorlage die 

"Annäherung des Schutzes vor invasiven gebietsfremden Arten an das bewährte System der 

Pflanzenschutzmassnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Wald" zu erreichen (Seite 2 

des erläuternden Berichts). Gemäss Pflanzengesundheits- und Waldverordnung bezahlt der 

Bund rund 50 % der Vollzugskosten, die in den Kantonen anfallen. Im Bereich der 

Landwirtschaft sind die Bundesbeiträge noch leicht höher. Die Bundesbeiträge an 

Waldschutzmassnahmen werden von den Kantonen in vierjährigen Programmvereinbarungen 

mit dem Bund geregelt. Eine analoge Lösung bzgl. den priorisierten invasiven gebietsfremden 

Organismen ist deshalb gerechtfertigt. 

 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu 



Änderung des Umweltschutzgesetzes (Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Organismen) 

166/223 

 

begrüssen, allerdings sind die Strafbestimmungen insgesamt deutlich zu streng. Die korrekte 

Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht 

unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch 

was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

problematisch, Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten 

tausende Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Darüber 

hinaus dürfte es im konkreten Einzelfall schwierig sein, dem Betroffenen vorsätzliches Handeln 

nachzuweisen. Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die 

Unterhaltspflicht dahingehend einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer 

konkreten Anordnung der zuständigen Behörden nicht nachkommt. Dies würde sich mit den 

vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 29fbis decken, da die Strafbestimmungen so an die von 

den Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären und dadurch die 

Verhältnismässigkeit der Strafbestimmungen gewährleistet bliebe. 
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Canton du Valais 
 

 

Questions relatives à la consultation sur la 
révision de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 
 

Synthèse des prises de position des Services et Offices de 
l’Etat du Valais. 
 

SFCEP, SCA, SCPF, SCAV, SEFH, OCRN, R3, SEN 

 

 

1. Évaluation des modifications prévues de la LPE 

a) Définitions d’organisme exotique (art. 7, al. 5quinquies, du projet de loi) et d’organisme 
exotique envahissant (art. 7, al. 5sexties, du projet de loi) 

i. Évaluez la modification prévue proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Définition : la définition d’« organisme exotique » devrait préciser une date 

d’introduction (conventionnellement 1492). 

 

La notion d’unité taxonomique de niveau inférieur est vague. Permet-elle par ailleurs 

d’identifier et de désigner l’organisme à éradiquer (spéciation)? Ne pourrait-on pas 

simplifier la définition en précisant uniquement « par organisme exotique, on entend 

tout organisme qui a été introduit dans une aire située en dehors de son aire de 

répartition naturelle ». 

 

Schädliche gebietsfremde Organismen sind so eindeutig identifizierbar. 

 

In den international festgelegten Einheiten gibt es keine tiefere taxonomische Einheit 
als « Unterart».  

 

Il n’est pas clair pour nous pourquoi la définition n’est pas la même que celle de 
l’art. 3, al. 1, let. f ODE. La définition dans l’ODE devra ainsi être adaptée en 
conséquence. 

Il semblerait opportun de définir le mot « introduit » resp. ce qui est entendu par une 
introduction. Le chap. 1.1.1 du rapport explicatif (et la stratégie suisse) mentionne à 
juste titre qu’il s’agit d’introduction du fait de l’action de l’homme. Mais en l’état, 
l’al. 5quinquies n’exclut pas une hypothétique arrivée naturelle par transport par des 
animaux. 

Voir également commentaires sur les chap. 1.1.2 et 2 relatifs à l’utilisation du terme 
« organisme ». 
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Enfin, une définition de ce qui considéré comme étant l’aire de répartition naturelle 

pourrait s’avérer utile (i.e. quelles données font office de référence). 

b) Compétence pour édicter des dispositions contre les organismes exotiques envahissants 
(art. 29fbis, al. 1, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Le « potentiel de dommage » n’est pas identique pour tous les cantons, selon l’espèce 

de néophyte considérée. La priorisation des espèces devrait être laissée aux cantons, 

les seuls à même de procéder à une évaluation objective sur leur territoire. 

Prendre en compte également les espèces prioritaires pour l’agriculture en terme de 

perte de rendement et de toxicité pour les animaux de rente. 

 

Der Artikel richtet sich gegen invasive Arten, es wird das Schadenspotenzial 

berücksichtigt. 

Das Schadenspotenzial sollte insofern präzisiert werden, als damit nicht bloss 

materielle Schäden gemeint sind, sondern auch negative Auswirkungen auf Flora und 

Fauna. 

c) Mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques 
envahissants (art. 29fbis, al. 2, let. a, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Qu’en est-il de la vente de ces espèces ? Est-ce une introduction intentionnelle ou 

non ? Ajouter « intentionnelle » à la phrase et préciser l’interdiction de la mise en vente 

(directe ou sur internet) de toutes les espèces de la Liste Noire établie par Info Flora. 

 

Important : interdiction de commercialisation de ces espèces. 

 

Diese Änderungen sind notwendig, um künftigen Schaden durch invasive Neophyten 

abwenden zu können. 

 

La prévention/évitement de l'introduction des néophytes devrait également être 
listée à art. 29fbis, al. 2. 

Ajouter : « les mesures visant à éviter l'introduction intentionnelle et non 
intentionnelle d'organismes exotiques envahissants » 

d) Obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, 
let. b, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

                                                      
1 Les organismes pour lesquels cette obligation s’applique sont sélectionnés sur la base du système de 
classification défini dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. 
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 ☐ la modification est totalement pertinente 

 ☒ la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Préciser quelles personnes / instances sont tenues à l’obligation d’annoncer ; le grand 
public ne devrait, en effet, en aucun cas être concerné par cette obligation qui 
implique l’identification précises de la néophyte. Préciser également par quelle 
moyen / sur quelle plateforme l’annonce doit être faite : « selon les modalités 
définies par le canton dans lequel l’observation est faite ».  

Die Meldepflicht ist wichtig, um rasch und wirkungsvoll agieren zu können. 

e) Obligation d’entretien incombant aux détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets 
qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, 
al. 2, let. c, en rel. avec l’art. 29fbis, al. 4, du projet de loi) 

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

al. 2, let. c : préciser aussi « prévention ».  

al. 4 « … surveillance, à l'isolement, au traitement ou à la destruction… » est trop 

vague. Remplacer par « … à l’isolement et à la lutte avec un objectif d’éradication ». 

De même, que signifie « tolérer ces mesures » ? Par qui ces mesures seraient-elles 

mises en œuvre, mais également par qui seraient-elles financées, si ce n’est par le 

propriétaire ? Même remarque pour « en collaboration avec les autorités 

compétentes » : de quel type de collaboration s’agit-il (conseil, subvention, autre) ?  

De plus, la terminologie « immeubles » entraîne une certaine confusion, à moins qu’il 

ne s’agisse d’un terme juridique reconnu. Le terme bien-fonds est à notre avis plus 

appropriés et correspond mieux à la terminologie utilisée pour la version allemande.   

 

Pour autant que les communes, … soient également considérées. 

Remarque : Au niveau des surfaces herbagères, une grande partie du problème 

provient de la mauvaise gestion des bords de routes. Cela impacte négativement 

l’agriculture. 

 

Diese Änderungen sind notwendig, um künftigen Schaden durch invasive Neophyten 

abwenden zu können. Eine wirkungsvolle Bekämpfung ist nur möglich, wenn diese 

auch auf Privatgrundstücken durchgeführt werden kann. Insofern ist der Absatz 4 der 

wichtigste Artikel im Gesetz. 

 

al. 4: « encourager » au lieu de « tolérer » 

 

A l’al. 4, qu’entend-on par « en collaboration avec les autorités compétentes » ? Cet 

alinéa vise à pouvoir imposer des mesures aux détenteurs d’immeubles, d’installations 

ou d’objets. De parler de collaboration ne pourrait-il pas être interprété comme 

signifiant que les autorités compétentes ont une responsabilité plus importante que 

voulue (p.ex. au niveau financier) ? Ou cela veut-il dire que les autorités sont la 

référence et doivent être en tout temps informées ? 
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f) Obligation de lutte contre les organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, let. c, du 
projet de loi) 

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Préciser « lutte avec un objectif d’éradication » ; sinon, une intervention très 
sommaire et ponctuelle serait acceptable. 

Erst dank der Bekämpfungspflicht kann konzertiert gegen die invasiven Neophyten 
vorgegangen werden. Sonst verpuffen die Interventionen als Einzelaktionen. 

 

Ajouter à al. 2 let. c: « les obligations de prévention, d'entretien et de lutte » 

g) Compétences d’exécution et de financement (art. 29fbis, al. 2, let. d, et 29fbis, al. 3, du projet 
de loi) 

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☒  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

La répartition financière est jugée inéquitable, voire inacceptable, considérant 

particulièrement que la problématique est suprarégionale et que le succès de la mise 

en œuvre est tributaire d’une gestion équilibrée et coordonnée entre les cantons. 

 

Une participation financière des organisations faitières (jardin suisse, paysagiste, 

producteurs et revendeurs de plantes, etc.) contribuant à la propagation des néophytes 

doit clairement être stipulée dans le rapport et mise en œuvre au niveau de 

l’ordonnance d’application ou autres bases légales y relatives. Par exemple, une taxe 

sur la vente d’espèces exotiques; tout du moins pour les espèces C et B, les D1 et D2 

devant être interdits à la vente. 

 

Il manque la précision du rôle de récolte et de synthèse des informations de la 

Confédération concernant les méthodes de lutte contre ces les néophytes 

envahissantes (tel qu’indiqué dans la stratégie de la Suisse relative aux espèces 

exotiques envahissantes). 

 

Si volonté de lutte au niveau fédéral, la Confédération doit prévoir une enveloppe 

financière afin de soutenir les cantons et les privés. 

 

Il conviendrait de préciser le rôle exact du canton ou supprimer toute notion parlant du 

canton dans cet article. 

 

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Koordination kantonsübergreifender 

Massnahmen durch den Bund.  

Vorschriften über die Koordination? Schwer vorstellbar, dass daraus Brauchbares 

resultieren soll. 

 

al. 3 comment cela est-il subventionné exactement, peut-être déjà mentionné ici.  
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h) Compétence pour édicter des ordonnances (art. 29fbis, al. 5, du projet de loi).  

i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Meilleures connaissances et compétences techniques. 

 

Erscheint sinnvoll. 

 

 

2. Remarques relatives aux différents chapitres du message 

Chap. 1 Présentation du projet 

Il est essentiel de garantir aux cantons une liberté d’action dans la lutte contre les néophytes 

envahissantes, que ce soit en terme d’espèces prioritaires ou d’interdiction de mise en vente. 

Les spécificités régionales, en termes de conditions météorologiques notamment, sont en effet 

des facteurs influençant le potentiel de dispersion d’une espèce de néophyte. Il est également 

essentiel de garantir aux cantons la possibilité d’agir au plus vite, par le biais de leur propre 

législation, face à l’installation probable de nouvelles espèces exotiques envahissantes. 

Effectivement, il y a un besoin d’une base légale plus solide, afin d’intégrer les divers acteurs 

dans cette lutte et d’obtenir des résultats satisfaisants à long terme. 

 

Chapitre 1.1.1 – compléter le texte au 2ème paragraphe « peuvent nuire à la santé des êtres 

humains, des animaux de rente ou des animaux sauvages et des plantes. 

 

Die Sachlage wird gut und verständlich dargelegt. 

 

Chap. 1.1.1 

La différence entre une introduction intentionnelle et une introduction accidentelle reste floue. 

Pour prendre l’exemple des décharges ou des chantiers : 

 Est-ce que le simple fait d’avoir créé des surfaces propices à l’implantation des 
néophytes est à considérer comme une action intentionnelle ? 

 Ou est-ce que le fait de ne pas lutter contre des néophytes dont on connaît la 
présence est une action intentionnelle ? 

Nous vous référons ici également à notre commentaire ci-dessous sur l’art. 52 ODE. 

 

Chap. 1.1.2 

Afin de faciliter la lecture des textes nationaux et la création de liens entre les différents textes 

nationaux et internationaux, pourquoi ne pas utiliser exclusivement le terme « espèce » plutôt 

que le terme « organisme » ? Le terme « espèce » est en effet utilisé à l’internationale et dans 

plusieurs législations suisses. L’explication donnée au chap. 2 du rapport explicatif, comme 

quoi « la LPE [n’étant] pas un acte législatif portant spécifiquement sur la protection des 

espèces, mais un acte législatif mettant l’accent sur la protection contre les atteintes nuisibles 

ou incommodantes, elle parle en premier lieu des organismes et non des espèces » ne nous 

semble pas être une raison suffisante pour justifier l’exception et les éventuelles confusions. 

  

La réflexion sur une uniformisation pourrait par ailleurs s’étendre à l’utilisation du mot 

« exotique » dans la LFSP plutôt que « étrangère » (cf. chap. 2 du rapport explicatif, sous-

chapitre sur l’art. 7, al. 5quinquies LPE). 
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Chap. 1.9.4 

Il est indiqué que l’obligation d’entretien faite aux détenteurs d’immeubles, d’installations et 

d’objets s’applique « à la condition que les mesures nécessaires puissent être mises en œuvre 

par des particuliers ». 

 S’agit-il ici de raisons pratiques, p.ex. parce qu’ils n’ont pas les outils nécessaires à 
disposition ? Ils pourraient dans ce cas engager des professionnels. 

 Ou s’agit-il de motifs financiers ? Dans ce cas, les détenteurs (d’immeubles, 
d’installations et d’objets) pourraient-il vraiment se subtiliser à leurs responsabilités ? 

Le chap. 3.4.3 du rapport explicatif qualifie les mesures découlant de l’obligation d’entretien 

comme étant simples et n’entraînant pas de coûts excessifs. Il nous est dès lors difficile 

d’imaginer dans quel cas une exception pourrait être faite (il semble s’agir de certaines 

espèces de la classe D2 selon le chap. 2 du rapport explicatif, sous-chapitre sur l’art. 29fbis, 

al. 2, let. c LPE ainsi que le tableau en p. 15, mais aucune explication supplémentaire n’est 

fournie). 

Chap. 2 Explications concernant les différents articles 

Il est important de considérer les dangers au niveau agricole au même titre que les autres 

dangers et ainsi inscrire comme organismes prioritaires ceux qui ne portent pas uniquement 

atteinte à la sécurité, la santé ou encore l’environnement. Les organismes causant des baisses 

de rendement au niveau agricole doivent également être considérés comme prioritaires. 

 

Pertinent :  lorsque le choix de la lutte est de catégorie supra cantonale, le financement devrait 

être garanti par la Confédération ou du moins une aide/participation financière importante pour 

les cantons concernés devrait être attribuée, respectivement définie (pourcentage de 

participation confédération) puisque la lutte est coordonnée au niveau fédéral donc les 

obligations envers les cantons concernés. 

 

Art. 29fbis Abs. 2, Buchstabe d:  

Könnte allenfalls anders formuliert werden, indem die „Koordination“ weggelassen wird:d. 

kantonsübergreifende Massnahmen durch den Bund. 

 

Préambule – Art. 52 ODE 

Le chap. 1.6 du rapport explicatif mentionne que « la prévention et la lutte contre les 

organismes exotiques envahissants sont aujourd’hui déjà sous la responsabilité des cantons 

(art. 52, al. 1, ODE) ». Il n’est cependant pas clair si ceci est valable pour les disséminations 

intentionnelles uniquement ou également pour celles accidentelles. L’ODE a pour but de « […] 

protéger […] contre les dangers et les atteintes liés à l'utilisation d'organismes » (art. 1, al. 1 

ODE) et régit « l'utilisation d'organismes » (art. 2, al. 1 ODE). Or l’art. 3, al. 1, let. i ODE définit 

l’utilisation d’organismes comme « toute opération volontaire ». 

 

Autrement dit : 

 L’art. 52, al. 1 ODE actuel permet-il déjà maintenant d’ordonner des mesures, que la 
dissémination soit intentionnelle ou accidentelle ? Dans ce cas, nous ne comprenons 
pas bien la nécessité du nouvel art. 29fbis, al. 4 LPE. 

 Ou est-ce que l’art. 52, al. 1 ODE actuel ne permet en effet d’ordonner des mesures 
que si la dissémination est intentionnelle ? Nous vous référons ici également à notre 
commentaire ci-dessus sur le chap. 1.1.1 du rapport explicatif. 

 

D’autre part, il est dit au chap. 2 du rapport explicatif (sous-chapitre concernant l’art. 29fbis 

LPE) : « l’art. 52, al. 1, ODE actuellement en vigueur charge les cantons d’ordonner des 

mesures de prévention et de lutte. Ce mandat étant toutefois formulé d’une façon très ouverte, 

la lutte contre les organismes exotiques envahissants reste à ce jour hétérogène et 

insuffisante. D’une part, il manque une base légale adéquate et contraignante pour des 

mesures importantes de prévention et de lutte. […] ». Il est ensuite dit plus loin (chap. 5.1) que 
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le « fait pour les autorités d’exécution de contraindre un particulier à prendre ou à tolérer des 

mesures de lutte sur son terrain constitue une restriction de la garantie constitutionnelle de la 

propriété (art. 26 Cst.). La base légale requise conformément à l’art. 36, al. 1, Cst. est fournie 

par l’art. 29fbis, al. 3. ». Qu’en est-il alors de l’autorité des cantons à – dans le cadre du droit 

actuel – ordonner (art. 52 ODE) des mesures, « par opposition » au devoir des cantons à 

prendre des mesures (i.e. le faire eux-mêmes ou mandater des externes) ? 

 

Art. 7, al. 5quinquies LPE 

Afin de faciliter la lecture des textes nationaux et la création de liens entre les différents textes 

nationaux et internationaux, pourquoi ne pas utiliser exclusivement le terme « espèce » plutôt 

que le terme « organisme » ? Le terme « espèce » est en effet utilisé à l’internationale et dans 

plusieurs législations suisses. L’explication comme quoi « la LPE [n’étant] pas un acte législatif 

portant spécifiquement sur la protection des espèces, mais un acte législatif mettant l’accent 

sur la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, elle parle en premier lieu des 

organismes et non des espèces » ne nous semble, selon notre compréhension, pas être une 

raison suffisante pour justifier l’exception et les éventuelles confusions. 

 

La réflexion sur une uniformisation pourrait par ailleurs s’étendre à l’utilisation du mot 

« exotique » dans la LFSP plutôt que « étrangère ». 

 

Art. 7, al. 5sexties LPE 

Certaines espèces ayant la capacité de causer d’importants dommages malgré une densité de 

peuplement réduite, la notion de densité sera-t-elle supprimée de l’art. 3, al. 1, let. h ODE ? 

 

Art. 29fbis, al. 4 LPE 

Il est dit qu’une base légale clairement définie est nécessaire pour qu’il soit possible, dans 

certains cas, de contraindre à prendre des mesures. De quels « certains cas » est-il question ? 

En fonction de la classe d’organisme (B, C, D1, D2) ? 

 

Art. 41, al. 1 LPE 

L’art. 35d LPE (mise sur le marché de biocarburants et de biocombustibles) n'est 

soudainement plus mentionné dans l'art. 41, al. 1, sans explication. S’agit-il d’une erreur ? 

Sinon, quelle en est la raison, ce d’autant que cet article n’a aucun lien avec le sujet de la 

présente révision ? 

 

Art. 33, al. 1 LPE 

Cet article ne devrait-il pas d’une manière ou d’une autre mentionner l’OSol ? 

Chap. 3 Conséquences 

La répartition des charges financières est inéquitable, voire inacceptable, considérant 

particulièrement que la problématique est suprarégionale et que le succès de la mise en œuvre 

est tributaire d’une gestion équilibrée et coordonnée entre les cantons. 

 

Une participation financière des organisations faitières (jardin suisse, paysagiste, producteurs et 

revendeurs de plantes, etc.) contribuant à la propagation des néophytes doit clairement être 

stipulée dans le rapport et mise en œuvre au niveau de l’ordonnance d’application ou autres 

bases égales y relatives. Par exemple, une taxe sur la vente d’espèces exotiques; tout du moins 

pour les espèces C et B, les D1 et D2 devant être interdits à la vente. 

 

 

La Confédération doit prévoir une enveloppe financière suffisante pour soutenir les cantons, les 

communes, les privés et les exploitants. 

Lors de l’application des normes en vigueur, la Confédération doit tenir compte notamment des 

principes de priorité, de proportionnalité, de prévention et d’urgence. 
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Une consultation des cantons et une prise en compte de leurs besoins doivent être 

systématisées. 

 

Le financement supplémentaire par les cantons représente 60 mio de francs supplémentaires. Il 

serait judicieux de définir les coûts moyens supplémentaires en fonction d’une unité de surface 

ou d’autres critères pertinents basés sur les expériences de luttes réalisées de manière à ce 

que les cantons puissent mieux évaluer les coûts qui leur seront imputables. Si pour la 

confédération, le financement peut être assuré par une taxe sur les produits d’importations, rien 

n’est dit comment financer les nouveaux coûts supplémentaires pour les cantons. 

 

Le rapport explicatif sur la modification de la loi précise au sujet des conséquences pour les 

cantons et les communes que (notamment) « l’exécution des dispositions et des mesures 

contribuant à la prévention, à la lutte et à la surveillance relatives aux organismes exotiques 

envahissants implique par ailleurs un besoin supplémentaire en personnel dans les 

administrations cantonales. Quant à la mise en place d’un point de contact cantonal chargé des 

organismes exotiques envahissants, elle entraîne certains changements en termes 

d’organisation ».  

Nous constatons donc que les cantons devront se donner les moyens nécessaires à l’exécution 

de ces prescriptions légales. 

 

Les détenteurs d’installations hydrauliques pourraient être concernés par cette modification de 

la LPE pour leurs immeubles, installations et objets qui sont ou pourraient être infestés par des 

organismes exotiques envahissants. Ces détenteurs sont au bénéfice de droit acquis. Si les 

coûts de ces mesures à la charge des exploitants de la FH devaient être si élevés qu’ils 

porteraient atteinte à ces droits acquis, le Canton ou la Confédération devrait les dédommager. 

 

Der vermutete Rückgang der Kosten dürfte zu optimistisch angesetzt sein, weil 

- Viele Arten bereits so häufig sind, dass es einen längeren Schnauf braucht, bis sie 
wirksam reduziert sind. 

- Ständig neue Arten nachdrücken. Es ist mit jährlich 1 – 2 neuen Arten zu rechnen, 
welche vermehrt Schwierigkeiten machen. 

 

Wie wird die Subventionierung der Neophytenprävention/-bekämpfung/-unterhalt in 

Grossprojekten gehandhabt, die bereits mittels einem Subventionsfonds unterstütz werden?   

Chap. 4 Liens avec le programme de la législature 

- 

 

Chap. 5 Aspects juridiques 

Art. 65 : il serait très délétère et contre-productif d’empêcher les cantons d’« arrêter de 

nouvelles dispositions… sur les substances ou les organismes ». L’utilisation du terme 

« organisme » implique qu’il n’est laissé aucune marge de manœuvre aux cantons en termes 

de gestion des néophytes. Or, une espèce causant d’importants dégâts dans un canton peut 

être totalement inexistante dans d’autres. Il est ainsi primordial de laisser aux cantons une 

relative liberté d’action sur leur territoire afin de leur permettre d’ajuster un tant soit peu leur 

législation à leurs problématiques. Nous proposons de reformuler cette phrase de la manière 

suivante : « Les cantons ne peuvent fixer des valeurs d’émission, d’alarme ou de planification 

plus permissives que celles édictées dans la législation fédérale, ni arrêter de nouvelles 

dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur les 

substances. » 

 

Importance de faire le lien avec l’ordonnance sur la protection des végétaux. 

Il faut donner aux cantons la possibilité de prendre des mesures plus strictes que celles 

édictées par la Confédération, compte tenu de conditions régionales ou locales. 
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Chap. 5.1 

Il est dit que « la lutte contre les organismes exotiques envahissants se trouvant déjà dans 

l’environnement n’est pas une activité au sens du terme « utilisation » défini à l’art. 7, al. 6ter » 

LPE. Ce dernier définit pourtant l’élimination comme une utilisation. Or qui dit lutte, dit 

élimination (sauf peut-être si le matériel est laissé sur place après une lutte chimique). 

 

Nous renvoyons ici également à notre commentaire ci-dessus concernant l’art. 52 ODE. 

 

Chap. 5.5 

Le chap. 1.6 du rapport explicatif mentionne que ce sont « [les cantons] qui assument les coûts 

ne pouvant pas être imputés à ceux qui les causent conformément à l’art. 53 ODE ». Or cet 

article s’applique spécifiquement aux cas d’utilisation expérimentale, d’utilisation pour la 

première fois dans l’environnement de certains organismes et de mise en circulation. 

Cela ne concerne cependant p.ex. pas les néophytes (art. 25 et 17 ODE, let. a-c). Faut-il donc 

comprendre qu’a priori la plupart des coûts liés aux néophytes sont à la charge des cantons ? 

Qu’en est-il des frais occasionnés par les mesures ordonnées selon l’art. 29fbis, al. 4 LPE ? Le 

chap. 5.5 semble dire que tout sera à la charge du canton. Nous vous référons ici également à 

notre commentaire ci-dessus sur les chap. 1.1.1 et 1.9.4 du rapport explicatif. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 
Hier fehlt der Einbezug der Kantone und der Fokus liegt zu stark auf Arten. 
Lebensräume kommen im neuen Stufenmodell überhaupt nicht vor, dabei ist das 
Vorkommen von invasiven gebietsfremden Organismen regional, in verschiedenen 
Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) sowie in verschiedenen Gebietstypen 
(u.a. wertvollen/schützenswerte Gebiete, «Restflächen») stark unterschiedlich. 
Deshalb ist ein differenziertes Vorgehen angezeigt und nötig. Die differenzierte 
Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten bedingt eine regionale Anpassung der 
Massnahmen sowie eine Priorisierung der Arten, Lebensräume und Gebietstypen. 
Diese Differenzierung muss durch die Kantone stattfinden (siehe Kommentare zu Abs. 
3). Es ist daher entscheidend, die Kantone eng in die Ausarbeitung der Listen mit der 
Einteilung der Stufen einzubeziehen, um zu verhindern, dass Expertinnen und 
Experten Entscheide treffen, deren weitreichende Konsequenzen ihnen nicht bewusst 
sind. 
 
Bei der Überwachung ist unklar, was diese alles umfasst. Es ist zu befürchten, dass 

die Kosten und der Überwachungsaufwand für die Kantone im Vergleich zur jetzigen 

Regelung massiv ansteigen werden. 

 

Sehr viele der vorgeschlagenen Massnahmen sollen vom Bundesamt für Umwelt 

(BAFU) umgesetzt werden, insbesondere die Einstufung der Arten in die jeweiligen 

Stufen. Dies setzt jedoch voraus, dass die notwendigen finanziellen und personellen 



Vernehmlassung vom 15.05.2019 – 04.09.2019 

 

199/223 

413.11-00004/00006/00001/S383-0919 
 

Mittel zur Bewältigung dieser Bundesaufgaben auch tatsächlich bereitgestellt werden. 

Geschieht dies nicht, fehlen den Kantonen die Grundlagen für ihre Vollzugsaufgaben. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 
Es wäre wichtig, dass die Kantone hier ein Mitspracherecht haben. Ein gemeinsames 
Gremium mit Kantonen und Bund wäre wünschenswert. 
 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Die allgemeine Stossrichtung der vom Bund vorgelegten Vorschläge ist grundsätzlich 
zu begrüssen; es verbleiben jedoch in verschiedener Hinsicht ernst zu nehmende 
Bedenken. So legt der Bund nicht offen, bei welchen Arten den 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern welche Pflichten zukommen sollen. 
Ausserdem verfolgt die Vorlage des Bundes den Ansatz, eine unerwünschte Art in der 
gesamten Schweiz und auf allen Parzellen derselben Pflicht zu unterwerfen. Dies ist 
wenig sinnvoll, schwierig umsetzbar und würde zu unverhältnismässigen Belastungen 
der Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer führen.  

Es ist richtig, dass der Bund mit seinen Einstufung eine Leitlinie festlegt und die 
Risikobewertung der Arten vornimmt, es müssen jedoch die Kantone sein, die eine 
Risikobewertung der betroffenen Schutzgüter vornehmen, an ihre Gegebenheiten 
angepasste Massnahmen umsetzen und dabei insbesondere dem unterschiedlichen 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ökologischen Wert einzelner Gebiete oder den von Massnahmen verursachten Kosten 
Rechnung tragen. Siehe auch Anmerkungen zu Abs. 3. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Es ist insbesondere fraglich, wie die Bekämpfungs- und die Unterhaltspflicht 
durchgesetzt werden sollen, da damit ein grosser Kontrollaufwand verbunden ist und 
die korrekte Erfüllung der Unterhalts- und Bekämpfungspflicht ein gewisses 
Fachwissen voraussetzt (Artenkenntnis). 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Den Kantonen müssen zwingend mehr Möglichkeiten eingeräumt werden, im 
Rahmen eigener Massnahmenpläne ihre Massnahmen zu priorisieren. Insbesondere 
ist es notwendig, einzelne Gebiete einem höheren oder tieferen Schutzniveau zu 
unterstellen und in den höher gewichteten Gebieten zusätzliche Arten der 
Unterhaltspflicht zu unterstellen.  

Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten für Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer sind grundsätzlich sorgfältiger und differenzierter auszuarbeiten. Es 
muss gewährleistet werden, dass die Unterhaltspflicht verhältnismässig umgesetzt 
werden kann. Insbesondere auf Privatgrund gilt es eine sorgfältige Güterabwägung 
zwischen dem möglichen ökologischen Nutzen einer Massnahme und dem dazu 
notwendigen Eingriff in privates Eigentum oder den durch die Massnahmen 
verursachten Kosten vorzunehmen. Die Unterhaltspflicht muss daher so ausgestaltet 
werden, dass sie nicht ohne Ausnahme für sämtliche Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer gilt, sondern von den Kantonen nach einer sorgfältigen 
Risikobewertung angeordnet werden kann. Unzumutbare Eingriffe sind angemessen 
zu entschädigen. 

Ebenfalls notwendig ist, dass der Bund kantonsübergreifende Massnahmen nicht nur 
koordiniert, sondern diese eng mit den betroffenen Kantonen abstimmt 
(Mitspracherecht der Kantone). 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 
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 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Auch hier ist ein Mitspracherecht der betroffenen Kantone vorzusehen. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Im Grundsatz begrüssen wir die Stossrichtung der Revision. Wir sind aber der Meinung, dass 

regionale Unterschiede berücksichtigt werden müssen und auch eine Priorisierung nach 

Lebensräumen (z.B. Moore, Wald, Gewässer) und Gebietstypen (u.a. 

wertvollen/schützenswerte Gebiete, Gewässer, «Restflächen») angezeigt ist. Auch muss die 

Verhältnismässigkeit gewahrt werden. Die Kosten für die Kantone werden massiv ansteigen. 

Ein effizienter Mitteleinsatz kann nicht gewährleistet werden, wenn die Massnahmen den 

lokalen Gegebenheiten nicht angepasst sind. 

 

 

Die Einteilung der Arten in die jeweilige Massnahmenkategorie erfolgt durch den Bund. Die 

Ausarbeitung und periodische Anpassungen können einige Zeit in Anspruch nehmen, umso 

mehr, falls auf Bundesstufe nicht genügen Mittel zur Erfüllung der neuen Aufgaben 

bereitgestellt werden. Währenddessen können die Kantone keine eigenen Massnahmen 

ergreifen, um rasch auf neue Begebenheiten zu reagieren. Dies schafft ein träges System, 

obwohl beim Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen oft ein rasches Handeln am 

zielführendsten ist.  

 

Es ist nach wie vor unklar, welche Organismen in welche Stufe eingeteilt werden sollen. In der 

Schweiz gelten sehr besondere klimatische Bedingungen, die sich zudem regional stark 

unterscheiden. Es ergibt daher keinen Sinn, eine Art in der gesamten Schweiz den gleichen 

Massnahmen zu unterwerfen. Die Kantone müssen darum 

k) in die Ausarbeitung der Listen einbezogen werden, um deren Praxistauglichkeit zu 
gewährleisten, 

l) die Möglichkeit erhalten, im Rahmen kantonaler Massnahmenpläne oder Erlasse 
einzelne Gebiete oder Arten zu priorisieren. 

 

Ebenfalls notwendig ist, den Kantonen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten einzuräumen. 

Die Kosten der Vorlage sind viel zu tief geschätzt.  

 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

Zu Art. 29fbis Abs. 1: Die Kantone sind in die Ausarbeitung der Vorschriften zur Verhütung, 

Bekämpfung und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen eng 

einzubeziehen.   

 

Antrag: Art. 29fbis Abs. 3 ist wie folgt anzupassen:  

Der Bund ergreift entsprechende Massnahmen an der Landesgrenze, legt gemeinsam mit den 

betroffenen Kantonen kantonsübergreifende Massnahmen fest und koordiniert sie; im Übrigen 

ergreifen die Kantone die erforderlichen Massnahmen, insbesondere legen sie die Einzelheiten 

der Unterhaltspflicht fest. 
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Antrag: Art. 29fbis: Es ist ein zusätzlicher Absatz einzufügen:  

Die Kantone erstellen Massnahmenpläne, welche wertvolle Gebiete priorisieren, eine 

Güterabwägung zwischen unterschiedlichen Schutzgütern vornehmen und allenfalls 

zusätzliche Arten lokal begrenzt der Unterhaltspflicht unterstellen können. 

 

Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis ist wie folgt anzupassen:  

kbis. Vorschriften über invasive gebietsfremden Organismen verletzt (Art. 29fbis Absätze 1, 2 

und 4). Ausgenommen bleiben Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, ausser wenn die 

zuständigen Behörden eine konkrete Anordnung gemäss Art. 29fbis ausgesprochen haben; 

 

Art. 65 Abs. 2, 1. Satz ist wie folgt anzupassen:  
2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder Planungswerte 

festlegen und keine neuen Bestimmungen über Konformitätsbewertungen serienmässig 

hergestellter Anlagen sowie über Stoffe oder Organismen erlassen; davon ausgenommen sind  

Bestimmungen zur Unterhaltspflicht, welche die Kantone gestützt auf Art. 29fbis erlassen. 

 

Zu Art. 29fbis Abs. 4: Die Kantone müssen die Möglichkeit erhalten, gestützt auf eigene 

Massnahmenpläne Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen und Gegenständen, 

die von invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder befallen sein könnten, zu 

verpflichten, Unterhaltsarbeiten im Sinne von Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c durchzuführen oder zu 

dulden. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Die Kosten sind viel zu tief geschätzt. Insbesondere auf die Infrastrukturbetreiber sowie auf die 

Unterhaltsdienste von Gewässern kommen hohe Mehrkosten zu, wenn die Unterhaltspflicht 

wie vorgesehen umgesetzt wird. Erfahrungen mit bisherigen Projekten zeigen, dass die Kosten 

für die Bekämpfung einzelner Arten bei mehreren 100 bis deutlich über 1000 Franken pro 

Hektar und Jahr liegen. Daher sind den Kantonen zur Erfüllung ihrer Vollzugsaufgaben 

Beiträge zu gewähren.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu 

begrüssen, allerdings sind die Strafbestimmungen insgesamt deutlich zu streng. Die korrekte 

Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht 

unbedeutendes Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch 

was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

problematisch, Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten 

tausende Grundeigentümer allein im Kanton Zürich betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu 

stellen. Darüber hinaus dürfte es im konkreten Einzelfall schwierig sein, dem Betroffenen 

vorsätzliches Handeln nachzuweisen. Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen 

auf die Unterhaltspflicht dahingehend einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer 

konkreten Anordnung der zuständigen Behörden nicht nachkommt. Dies würde sich mit den 

vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 29fbis decken, da die Strafbestimmungen so an die von 

den Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären und dadurch die 

Verhältnismässigkeit der Strafbestimmungen gewährleistet bliebe. 
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2. Konferenzen / Conférences / Conferenze  
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 7 Abs. 5quinquies  

Die Begriffe "gebietsfremd" und "invasiv" sind unter dem Aspekt des Klimawandels und 

der teilweise auch vorhandenen Chancen bei gebietsfremden Arten zu sehen.  

Art. 7 Abs. 5sexties  

Aus unserer Sicht sollten die Voraussetzungen nicht kumulativ gefordert werden. Die 

Beeinträchtigung der nachhaltigen Nutzung als Voraussetzung dafür, dass eine Art als 

invasiv beurteilt und gar die Einstufung der Arten beeinflusst, ist nicht sinnvoll.  

Antrag: Art. 7 Abs. 5sexties ist wie folgt anzupassen: […] dass deren Ausbreitung die 

biologische Vielfalt oder deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen oder 

den Menschen […]. 

 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Für die Umsetzung der Neobiota-Strategie Schweiz ist es wichtig, national festlegen zu 

können, welche Ziele und Vorkehrungen für welche Arten gesetzt werden. Daher soll 

der Bundesrat die Kompetenz (und auch den Auftrag) erhalten, Vorschriften in Bezug 

auf Verhütung, Bekämpfung und Überwachung von gebietsfremden invasiven 

Organismen zu erlassen. 

Da diese Vorschriften je nach konkreter Ausgestaltung teils eine erhebliche 

Mehrbelastung der Kantone mit sich bringen werden, soll der Bund die Kantone beim 

Erlass der Vorschriften gebührend miteinbeziehen. Hier wird auch das Prinzip der 

risikobasierten Priorisierung verankert. Ebenfalls sollen die Bekämpfungsstrategien bei 

den prioritären Organismen gemeinsam zwischen BAFU und den betroffenen 

kantonalen Fachkonferenzen erarbeitet werden. 

Artikel 29fbis Absatz 1 zweiter Satzteil USG sieht eine dem Schadenspotenzial und der 

Verbreitung der invasiven gebietsfremden Organismen artspezifisch angepasste und 
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risikobasierte Priorisierung auf Verordnungsstufe vor. Bei der Einstufung 

(Stufenkonzept) sollen regionale Anliegen allgemein stärker berücksichtigt werden. Der 

Schaden, den ein invasiver gebietsfremder Organismus anrichtet, hängt einerseits von 

der Gefährlichkeit dieses Organismus ab (Emission), andererseits aber auch von der 

Empfindlichkeit oder dem vorhandenen Wert des beeinträchtigten Schutzgutes 

(Immission). Diesen Aspekt berücksichtigt die Vorlage zu wenig. 

Der Fokus liegt zu stark auf Arten und verkennt, dass das Vorkommen von invasiven 

gebietsfremden Organismen regional, in verschiedenen Lebensräumen (z.B. Moore, 

Wald, Gewässer) sowie in verschiedenen Gebietstypen (u.a. wertvollen/schützenswerte 

Gebiete, ‘Restflächen’) stark unterschiedlich ist. Die Priorisierung soll auf Arten, 

Lebensräume und Gebietstypen vorgenommen werden. Diese Differenzierung soll 

durch die Kantone stattfinden. (Siehe Kommentare unter g). 

Antrag: Die Kantone sind in die Ausarbeitung der Vorschriften zur Verhütung, 

Bekämpfung und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen 

eng einzubeziehen. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die konkreten Massnahmen sind noch auf Verordnungsstufe (FrsV, u.a.) festzulegen. 

Es wäre wichtig, dass die Kantone hier ein Mitspracherecht haben, beispielsweise mit 

einem gemeinsamen Gremium von Bund und Kantonen. Die aktuelle Liste der 

verbotenen Pflanzen (und Tiere) der Freisetzungsverordnung ist zu kurz. Der 

bestehende und zwischen der AGIN und Branchenvertretern/Jardin Suisse 

abgesprochene Verkaufs-Verzicht bzw. die Informationspflicht beim Verkauf diverser 

Pflanzen ist zudem rechtlich nicht bindend. Die vorgesehene Revision der 

Freisetzungsverordnung sollte dazu genutzt werden, die „Verbotsliste“ um 

problematische Pflanzenarten wie den Kirschlorbeer zu erweitern. Am zielführendsten 

wäre ausserdem ein Import- und Verkaufsverbot (national, gemäss BAFU-Liste) für 

entsprechende Pflanzenarten. Den Import/Verkauf zuzulassen, um anschliessend die 

Bekämpfung auf privatem Grund einzufordern, macht keinen Sinn. 

Bezüglich der im erläuternden Bericht erwähnten Vollzugshilfen wird empfohlen, 

analog zur Vollzugshilfe Waldschutz, eine gesamte Vollzugshilfe mit den allgemeinen 

Grundlagen zu erarbeiten und anschliessend pro priorisierten Organismus ein Modul 

mit der artspezifischen Strategie für die Überwachung, Prävention, Tilgung, 

Eindämmung sowie Schadenbegrenzung zusammenzustellen. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum im USG nur Massnahmen zur 

"unbeabsichtigten Einschleppung" von Organismen erlassen werden. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Im Grundsatz begrüssen wir die Meldepflicht. Fraglich ist, wie sie umgesetzt werden 

soll. Die Behandlung und Überprüfung dieser Meldungen in den Kantonen dürfte 

aufwändig werden. Die korrekte Erfüllung der Meldepflicht setzt ein Fachwissen voraus 

(Artenkenntnis), das bei Privaten erst noch aufgebaut werden muss. Von Bundesseite 

bräuchte es hier unbedingt überzeugende Lösungsansätze. Zumindest müsste im 

Erläuterungsbericht festgelegt werden, wer der neuen Meldepflicht – deren Verletzung 

richtigerweise in den Strafbestimmungen von Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis aufgeführt ist - 

untersteht. Es dürfte nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, wenn auch Private 

verpflichtet werden, das Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen zu 

melden, ohne dass sie über das entsprechende Fachwissen verfügen. Vgl. auch 

Ausführung im Kap. 5.2. 

Antrag: Der Bund soll zusammen mit den Kantonen überzeugende Lösungsansätze 

zur Umsetzung der Meldepflicht erarbeiten. Ausserdem ist im 

Erläuterungsbericht festzulegen, wer der neuen Meldepflicht untersteht. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir begrüssen grundsätzlich die vorgesehene Unterhaltspflicht von Inhaberinnen und 

Inhabern von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen und die neue Kompetenz der 

Vollzugsbehörden, die Inhaberinnen und Inhabern zu den notwendigen Massnahmen 

oder Duldung der Massnahmen zu verpflichten. Ähnliche Pflichten gelten bereits für das 

Landwirtschaftsgebiet und für den Wald und sind unserer Ansicht nach vertretbar.  

Es soll allerdings den Kantonen die Möglichkeit vorbehalten bleiben, gestützt auf eigene 

Massnahmenpläne Inhaberinnen und Inhabern von Grundstücken, Anlagen oder 

Gegenständen, die von igA befallen sind oder befallen sein könnten, zu verpflichten, 

Unterhaltsarbeiten im Sinne von Art. 29fbis Abs. 2 Bst.c. durchzuführen oder zu dulden. 

Damit wäre die Verhältnismässigkeit gewährleistet, indem GrundeigentümerInnen erste 

dann der Unterhaltspflicht unterstehen, wenn der Kanton sie nach einer sorgfältigen 

Risikobeurteilung konkret dazu aufgefordert hat. 

Es ist nämlich unklar, wie eine allgemeine   Bekämpfungs- und) Unterhaltspflicht 

durchgesetzt werden soll. Die Kontrollen versprechen aufwändig zu werden und sind 

flächendeckend nicht umsetzbar. Für die korrekte Erfüllung der Unterhalts- und 

Bekämpfungspflicht ist zudem ein Fachwissen nötig (Artenkenntnis), das bei Privaten 

kaum vorhanden sein dürfte. Aus diesen Gründen beantragen wir ebenfalls eine 

Lockerung der Strafbestimmung. Siehe Ausführungen und Antrag zu Artikel 60 Abs. 1 

Bst. kbis unter Kapitel 5.2. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Entscheidend für die Umsetzung der Bekämpfungspflicht sind die Artenlisten. Die 

Kontrollen versprechen aufwändig zu werden. Für die korrekte Erfüllung der 

Bekämpfungspflicht ist ein Fachwissen nötig. Die Kantone werden nicht die Ressourcen 

haben, alle problematischen Arten flächendeckend zu bekämpfen. Das vorgesehene 

Stufenkonzept sorgt für eine verhältnismässig Umsetzung der Massnahmen. Die 

Einstufung der Arten ist dabei zentral und hat grosse Auswirkungen. Bei diesem 

Entscheidungsprozess sind die Kantone zwingend frühzeitig einzubeziehen. Ausserdem 

muss das Stufenkonzept mit dem Immissionsaspekt ergänzt werden. Siehe 

Ausführungen unter b). Hier sind unseres Erachtens die Kantone gefordert: sie kennen 

die betroffenen Schutzgüter besser und können auf ihre Gegebenheiten angepasste und 

entsprechend priorisierte Massnahmen treffen und so ein risikobasiertes Vorgehen 

gewährleisten. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Formulierung ist zu offen. Es wird zu wenig klar, in welchen Fällen der Bund 

kantonsübergreifende Massnahmen festlegt, bzw. welcher Art solche Massnahmen 

sind. Für die Kantone ist es schwierig, ihren Ressourceneinsatz zu planen. 

Grundsätzlich ist es richtig, dass Massnahmen durch den Bund vorgeschlagen und 

koordiniert werden. Eine einseitige Vorgabe von Massnahmen seitens Bund scheint uns 

aber nur in Notfällen gerechtfertigt. Sie ist insbesondere dann angezeigt, wenn 

Organismen auftreten, die der Bekämpfungspflicht mit dem Ziel "Tilgung" unterstehen. 

Für alle anderen Organismen ist es notwendig, die betroffenen Kantone in die 

Ausgestaltung der kantonsübergreifenden Massnahmen einzubeziehen, damit diese ihr 

Wissen über lokale Gegebenheiten wie beispielsweise betroffene Schutzgüter oder die 

aktuelle Befallssituation einbringen können.  

Antrag: Art. 29fbis Abs. 3 ist wie folgt anzupassen: Der Bund ergreift entsprechende 

Massnahmen an der Landesgrenze, legt gemeinsam mit den betroffenen 

Kantonen kantonsübergreifende Massnahmen fest und koordiniert sie; im 

Übrigen ergreifen die Kantone die erforderlichen Massnahmen, 

insbesondere legen sie die Einzelheiten der Unterhaltspflicht fest. 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die in Absatz 5 vorgesehene Delegationsmöglichkeit des Bundes an untergeordnete 

Behörden ist eine wichtige Voraussetzung für den Vollzug. Im Sinne des Grundsatzes 

„Wehret den Anfängen“ ist es sinnvoll, die Möglichkeit zum Erlass einer 

Amtsverordnung für dringende befristete Massnahmen durch das BAFU zu schaffen. 

Auch hier ist ein Mitspracherecht der betroffenen Kantone vorzusehen. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 
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Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

1.4 Die beantragte Neuregelung 

Die beantragte Neuregelung wird unter der Bedingung begrüsst, als dass der Bund sich an den 

Kosten beteiligt und die Kantone bei der Erarbeitung der Strategien und Massnahmen frühzeitig 

einbezieht. Entscheidend für den Erfolg wird die Umsetzung auf Verordnungsstufe sowie die 

Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen sein. 

 

1.6 Abstimmungen von Aufgaben und Finanzen 

Mit der Revision der Pflanzenschutzverordnung (neu: Pflanzengesundheitsverordnung) müssen 

die Ressourcen der Kantone bereits erheblich erhöht werden. Wenn es gelingt, mit der 

vorliegenden Gesetzesänderung und den noch zu erarbeitenden Folgeerlassen, eine 

schweizweit harmonisierte Herangehensweise zu etablieren, wird der Mitteleinsatz effizienter 

erfolgen. 

Wichtig ist dabei, dass die risikobasierte Priorisierung erfolgt und nur Organismen priorisiert 

werden, für die verhältnismässige Überwachungs-, Verhütungs- und Bekämpfungsmassnahmen 

bestehen und die Kantone bei der Erarbeitung der entsprechenden Konzepte und Strategien 

einbezogen werden. 

 

1.9.2 Stufenkonzept 

Unserer Ansicht nach wäre es von Vorteil, das Stufenkonzept mit dem 5-Phasen-Modell der 

Vollzugshilfe Waldschutz zu harmonisieren.  

Antrag: Das Stufenkonzept der Strategie ist mit dem 5-Phasen-Modell der Vollzugshilfe 

Waldschutz (Grundsätzliche Befallsdynamik eines igA; Abb. 2 und Tab. 1, Seite 10 

zu harmonisieren sowie um den Immissionsaspekt zu erweitern. 

 

1.9.4 Verordnungsanhang 

Die Delegation von Erlass und Anpassung des Anhangs an das UVEK entspricht der Lösung 

der Pflanzenschutzverordnung, welche die Zuständigkeit für die Änderung der diversen PSV-

Anhänge, die Artenlisten enthalten, an die spezifische Massnahmen anknüpfen, ebenfalls an die 

zuständigen Departemente delegiert (Art. 51 Abs. 3 PSV). 

Antrag: Bei der Zusammenstellung der entsprechenden Artenlisten in den 

Verordnungsanhängen ist die Mitwirkung der Kantone und der entsprechenden 

Fachbereiche vorzusehen. 

 

Antrag: Der Einbezug der Kantone bei der Erarbeitung der Ausführungsvorschriften und 

Bekämpfungsstrategien ist zwingend erforderlich. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

2.1 Bemerkungen zu Bestimmungen, die nicht im Formular aufgeführt sind: 

Art. 29fbis: 

Um den Besonderheiten lokaler Gebiete und Projekte Rechnung tragen zu können, sollen die 

Kantone Massnahmenpläne erstellen können, welche eine Güterabwägung zwischen 

verschiedenen Schutzgütern vornehmen und die betroffenen Gebiete und Arten entsprechend 

priorisieren. Auch soll es möglich sein, in diesen Massnahmenplänen lokal begrenzt Arten der 

Unterhaltspflicht zu unterstellen, die auf nationaler Ebene von dieser ausgenommen sind. Dieses 

Vorgehen würde demjenigen bei Luftverunreinigungen entsprechen, wie es in Art. 44a USG 

definiert ist. Wie auch bei Luftverunreinigungen verursachen bei bereits verbreiteten invasiven 

gebietsfremden Organismen mehrere Quellen die eigentliche Belastung, was ein vergleichbares 

Vorgehen sinnvoll erscheinen lässt.  

Gerade bei Arten, die bereits besonders weit verbreitet sind und daher womöglich von der 

Unterhaltspflicht ausgenommen werden, sind die letzten noch verbliebenen nicht befallenen 

Gebiete von besonderem Wert. Als Beispiel seien Massnahmen zum Schutz von Seen erwähnt, 

die noch kaum von anderorts weit verbreiteten gebietsfremden Gewässerorganismen befallen 
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sind, und bei denen auch eine Unterhaltspflicht weder sinnvoll noch umsetzbar ist. Gleiches gilt 

für Berggebiete oder geographisch relativ isolierte Regionen, die zum Teil mit wenig Aufwand 

noch freigehalten werden können und bei denen insgesamt ein höheres Schutzniveau erreicht 

werden kann, als dies die vorliegende Vorlage erlauben würde. 

Antrag:  Es ist ein zusätzlicher Absatz einzufügen:  

 Die Kantone erstellen Massnahmenpläne, welche wertvolle Gebiete priorisieren, eine 

Güterabwägung zwischen unterschiedlichen Schutzgütern vornehmen und allenfalls 

zusätzliche Arten lokal begrenzt der Unterhaltspflicht unterstellen können. 

 

Art. 29fbis Abs. 4 

Mit Art. 29fbis Abs. 4 wird die Grundlage geschaffen, dass Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer dazu verpflichtet werden können, Bekämpfungsmassnahmen gegen invasive 

gebietsfremde Organismen durchzuführen oder zu dulden. Gleichzeitig soll damit der Kanton 

entlastet werden. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kantone und die Privaten nicht 

in der Lage sein werden, alle diese Kosten in Zukunft zu übernehmen. Gemäss erläuterndem 

Bericht ist vorgesehen, dass diese Regelung für Arten greift, die der Bekämpfungspflicht 

unterstehen (Stufen D1 und D2). Da die Kantone jedoch wie im Antrag zu Art. 29fbis gefordert 

die Möglichkeit erhalten sollten, gestützt auf Massnahmenpläne und eine eigene 

Risikobewertung für bestimmte Gebiete ein höheres Schutzniveau zu definieren, müssen sie 

auch die Möglichkeit erhalten, in diesen besonders schützenswerten Gebieten 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zur Einhaltung der Unterhaltspflicht anzuhalten. 

Diese würde ebenfalls in einer Handlungs- oder einer Duldungspflicht bestehen. 

Antrag:  Die Kantone müssen die Möglichkeit erhalten, gestützt auf eigene 

Massnahmenpläne Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen und 

Gegenständen, die von invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder 

befallen sein könnten, zu verpflichten, Unterhaltsarbeiten im Sinne von Art. 29fbis 

Abs. 2 Bst. c durchzuführen oder zu dulden. 

 

Neuer Art. 53bis: 

Durch die Revision kommen auf die Kantone personelle und finanzielle Mehraufwände zu, 

besonders auch in Bezug auf die Umsetzung der Unterhaltspflicht. Die in den Erläuterungen 

sowie in der volkswirtschaftlichen Beurteilung von 2017 genannten Kostenschätzungen sind 

unserer Erfahrung nach viel zu tief. Sie hängen von der Klassifizierung der Arten ab. Die 

Kosten von Unterhalts- und Bekämpfungsmassnahmen wurden in Gebieten geschätzt, in 

denen nur eine mässige Befallsdichte auftrat. Erfahrungen zeigen jedoch, dass die Kosten bei 

steigender Befallsdichte stark ansteigen und über Fr. 1'000 pro Hektar und Jahr betragen 

können. Betroffen sind insbesondere Infrastrukturbetreiberinnen und -betreiber (Strassen, 

Schiene) sowie die entlang der Gewässer verantwortlichen Unterhaltsdienste, insbesondere 

Gemeinden, Kantone und der Bund. Auch in den Wäldern fallen, stark beeinflusst durch 

topografische Gegebenheiten, sehr viel höhere Kosten für Bekämpfung und Überwachung an 

als vom Bund geschätzt.  

Um der Neuregelung von Artikel 29fbis zuzustimmen, fordern wir eine finanzielle 

Kostenbeteiligung durch den Bund. 

(Siehe auch Kommentar Kap. 3). 

Antrag: Es ist ein neuer Art. 53bis einzufügen:   

Art. 53bis Invasive gebietsfremde Organismen 
1 Der Bund gewährt Beiträge für Massnahmen, welche die Kantone gemäss Art. 29fbis ergreifen. 
2 Beiträge nach Abs. 1 werden als Rahmenkredite für jeweils mehrere Jahre bewilligt. 
3 Der Bundesrat wacht über die wirksame Verwendung der nach diesem Gesetz bewilligten 

Mittel. 

 

Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis  

Die Strafbestimmungen von Art. 60 sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von 

Vorschriften über invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist grundsätzlich zu 

begrüssen. Allerdings setzt die richtige Erfüllung der vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- 
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und Unterhaltspflichten Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als 

auch was die beste Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund würde es 

problematisch erscheinen, Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung 

einzelner Arten tausende Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer betreffen könnten, 

pauschal unter Strafe zu stellen. Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf 

die Unterhaltspflicht dahingehend einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer 

konkreten Anordnung der zuständigen Behörde nicht nachkommt. Dies würde sich mit den 

vorgeschlagenen Änderungen zu Art. 29fbis Abs. 3 decken, da die Strafbestimmungen so an die 

von den Kantonen definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären. 

 

Antrag: Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis ist wie folgt anzupassen: "Ausgenommen bleiben Verstösse 

gegen die Unterhaltspflicht, ausser wenn die zuständigen Behörden eine konkrete 

Anordnung gemäss Art. 29fbis ausgesprochen haben." 

 

Art. 65 Abs. 2, 1. Satz 

Durch die Streichung des Begriffes «Umgang» im bisherigen Art. 65 wird das Verbot neuer 

Vorschriften auf sämtliche Belange des Organismenrechts ausgedehnt. Dadurch werden 

Anstrengungen der Kantone verhindert, basierend auf einer Güterabwägung lokal höhere oder 

niedrigere Schutzziele mit entsprechenden Massnahmen festzulegen. In Einklang mit den 

vorgeschlagenen Ergänzungen in Art. 29fbis Abs. 3 soll daher auch Art. 65 ergänzt werden. 

Antrag: Art. 65 Abs. 2, 1. Satz ist wie folgt anzupassen:   
2 Die Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte, Alarmwerte oder 

Planungswerte festlegen und keine neuen Bestimmungen über 

Konformitätsbewertungen serienmässig hergestellter Anlagen sowie über Stoffe oder 

Organismen erlassen; davon ausgenommen sind Bestimmungen zur 

Unterhaltspflicht, welche die Kantone gestützt auf Art. 29fbis Abs. 3 erlassen. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

3.1 – 3.3 Gesamthafte finanzielle Auswirkungen 

Die Vorlage führt vor allem bei den Kantonen, die grossmehrheitlich für die Durchführung der 

Präventions- und Bekämpfungsmassnahmen verantwortlich sein werden, zu zusätzlichen 

Kosten. Allerdings können die Kosten und damit die Folgen des Projekts für die finanziellen und 

personellen Ressourcen nur auf der Grundlage konkreter Durchführungsbestimmungen 

zuverlässig abgeschätzt werden. Wie bereits ausgeführt, wird mit der vorliegenden 

Gesetzesänderung und den noch zu erarbeitenden Folgeerlassen eine schweizweit 

harmonisierte Herangehensweise eingeführt, durch die der Mitteleinsatz effizienter erfolgen 

kann. 

 

Das Ziel, eine schweizweit harmonisierte Herangehensweise bei der Vorsorge und der 

Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Organismen einzuführen, kann nur erreicht werden, 

wenn die Finanzierung ebenfalls schweizweit harmonisiert wird. Dies ist mit der aktuellen 

Vorlage nicht der Fall. 

 

Gemäss Pflanzengesundheits- und Waldverordnung bezahlt der Bund rund 50 % der 

Vollzugskosten, die in den Kantonen anfallen. Im Bereich der Landwirtschaft sind die 

Bundesbeiträge noch leicht höher. Die Bundesbeiträge an Waldschutzmassnahmen werden von 

den Kantonen in vierjährigen Programmvereinbarungen mit dem Bund geregelt.  

Antrag: Aus Gründen des gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs und in Analogie zu der 

Wald- und Landwirtschaftsgesetzgebung hat der Bund 50 % an die Vollzugskosten 

der Kantone bei den invasiven gebietsfremden Organismen zu übernehmen. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 
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Obwohl die Vorlage weder in der Botschaft zur Legislaturplanung noch im Bundesbeschluss 

über die Legislaturplanung angekündigt worden ist, soll sie umgesetzt werden. Sie ist wichtig 

und dringend, ist für die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden 

Arten eine zentrale Grundlage und hilft, weitere finanzielle, gesundheitliche und 

naturschutzfachliche Auswirkungen der Neobiota zu verhindern.  

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

5.1. Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz 

Nach Artikel 43 BV bestimmen die Kantone, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten erfüllen. Ebenfalls wirken die Kantone nach Massgabe der Bundesverfassung 

an der Willensbildung des Bundes mit, insbesondere an der Rechtsetzung (vertikaler 

kooperativer Föderalismus). Der Bund hat deshalb die Kantone rechtzeitig und umfassend über 

seine Vorhaben zu informieren und holt ihre Stellungnahmen ein, wenn ihre Interessen betroffen 

sind (Art. 45 BV). 

Nach Art. 43a Abs. 1 BV übernimmt der Bund nur die Aufgaben, welche die Kraft der Kantone 

übersteigen oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. Vorliegend ist dies 

erfüllt, da nur mit einer nationalen und internationalen Koordination der Vollzug der Vorschriften 

und Massnahmen zur Prävention, Bekämpfung und Überwachung von igA gelingen kann.  

Die weiteren Ausführungen auf Seite 34 des erläuternden Berichts gehen aber fehl. So werden 

die Kantone in einer nationalen Strategie gegen invasiven gebietsfremden Organismen keinerlei 

"Gestaltungsspielräume" haben, wenn das nationale Ziel z.B. einer Tilgung nicht gefährdet 

werden soll. Ebenfalls kann der Vollzug sicher nicht mit der "vorhandenen Infrastruktur bewältigt" 

werden. Letzteres steht im klaren Widerspruch zu Abschnitt 3.3.1 des erläuternden Berichtes 

(Seite 30), wo von gesamten Mehrkosten von rund 90 Millionen CHF und von personellem 

Mehraufwand bei den Kantonen die Rede ist. 

Schliesslich muss die Aussage, die fiskalische Äquivalenz nach Art. 43a Abs. 2 und 3 BV der 

Vorlage sei gegeben, zurückgewiesen werden. Gemäss Art. 43a Abs 2 BV trägt das 

Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, deren Kosten. 

Vordergründig fällt der Nutzen der kantonalen Vollzugsmassnahmen (Überwachung, Prävention 

und Bekämpfung) im betreffenden Kanton an. Da die nationale Strategie nur erfolgreich sein 

wird, wenn jeder Kanton, die gemeinsam festgelegten Massnahmen konsequent umsetzt, ist der 

nationale Nutzen einiges höher zu bewerten, als der einzelne kantonale Nutzen. Hier sind auch 

die internationalen Verpflichtungen zu beachten, die der Bund eingegangen ist. 

Andererseits besagt die fiskalische Äquivalenz, dass das Gemeinwesen, das die Kosten einer 

staatlichen Leistung trägt, über diese Leistung bestimmen kann (Art. 43a Abs. 3 BV). Wenn 

vorliegend also die Kantone 100 % ihrer Vollzugsaufgaben selber bezahlen sollen, müssten sie 

auch selbstständig über die zu ergreifenden Massnahmen bestimmen können. Dies ist 

vorliegend nicht der Fall. Im Gegenteil, der Bund kann auf Verordnungsstufe die von den 

Kantonen zu ergreifenden Massnahmen bestimmen. Wenn er den in dieser Stellungnahme 

mehrfach geforderten Einbezug der Kantone bei der der Rechtsetzung (vertikaler kooperativer 

Föderalismus) entgegen Art. 45 BV übergehen würde, müsste der Bund nach Art. 43a Abs. 3 

BV 100 % der Vollzugskosten übernehmen. 

Eine bestimmte Aufgabe kann entweder dem Bund oder den Kantonen zugewiesen werden, 

oder Bund und Kantone teilen sich die Aufgabenerfüllung in einer sogenannten Verbundaufgabe. 

Schliesslich ist es das erklärte Ziel dieser Vorlage die "Annäherung des Schutzes vor invasiven 

gebietsfremden Arten an das bewährte System der Pflanzenschutzmassnahmen in den 

Bereichen Landwirtschaft und Wald" zu erreichen (Seite 2 des erläuternden Berichts). Gemäss 

Pflanzengesundheits- und Waldverordnung bezahlt der Bund rund 50% der Vollzugskosten, die 

in den Kantonen anfallen. Im Bereich der Landwirtschaft sind die Bundesbeiträge noch leicht 

höher. Die Bundesbeiträge an Waldschutzmassnahmen werden von den Kantonen in 

vierjährigen Programmvereinbarungen mit dem Bund geregelt. 

Antrag: Aus Gründen des gemeinsamen, gleichgerichteten Vollzugs, in Analogie zu der 

Wald- und Landwirtschaftsgesetzgebung sowie gestützt auf Art. 43, 43a und 45 BV 

hat der Bund 50 % an die Vollzugskosten der Kantone bei den invasiven 

gebietsfremden Organismen zu übernehmen. 
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5.2 Strafbestimmungen von Art. 60 Abs. 1 USG 

Die Strafbestimmungen sollen neu auch eine vorsätzliche Verletzung von Vorschriften über 

invasive gebietsfremde Organismen umfassen. Dies ist prinzipiell zu begrüssen, allerdings sind 

die Strafbestimmungen insgesamt deutlich zu streng. Die korrekte Erfüllung der 

vorgeschlagenen Melde-, Bekämpfungs- und Unterhaltspflichten setzt ein nicht unbedeutendes 

Fachwissen voraus, sowohl was die Erkennung der jeweiligen Art, als auch was die beste 

Methode zu deren Bekämpfung betrifft. Vor diesem Hintergrund erscheint es problematisch, 

Verstösse gegen die Unterhaltspflicht, die je nach Einstufung einzelner Arten tausende 

Grundeigentümer betreffen könnten, pauschal unter Strafe zu stellen. Darüber hinaus dürfte es 

im konkreten Einzelfall schwierig sein, dem Betroffenen vorsätzliches Handeln nachzuweisen. 

Es wäre daher sinnvoll, die Strafbestimmungen bezogen auf die Unterhaltspflicht dahingehend 

einzuschränken, dass sich erst strafbar macht, wer einer konkreten Anordnung der 

zuständigen Behörden nicht nachkommt. Dies würde sich mit den vorgeschlagenen 

Änderungen zu Art. 29fbis decken, da die Strafbestimmungen so an die von den Kantonen 

definierten Einzelheiten der Unterhaltspflicht gekoppelt wären und dadurch die 

Verhältnismässigkeit der Strafbestimmungen gewährleistet bliebe. 

Desweiteren soll ein effizientes Verfahren vorgesehen werden, wonach die Behörden bei 

festgestellter Missachtung der Unterhaltspflicht direkt Ersatzvornahmen durchführen können. 

Anträge:  - die Strafbestimmungen bezogen auf die Unterhaltspflicht sollen dahingehend 

eingeschränkt werden, dass sich erst strafbar macht, wer einer konkreten Anordnung 

der zuständigen Behörden nicht nachkommt.  

 - Bei einer Missachtung der Unterhaltspflicht sollen den Behörden schnellere 

Instrumente zur Verfügung stehen als die vorgesehene Ersatzvornahme. Bis die 

entsprechenden Verfahren mit vorgängiger Androhung etc. abgeschlossen sind, 

dürften sich die invasiven gebietsfremden Arten meist schon, zum Beispiel durch 

Versamung, ausgebreitet haben. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 
a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 

gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition in Absatz 5sexties erfasst nicht gebietsfremde Organismen mit 
wirtschaftlichen Folgeschäden durch Pflanzen/Unkräuter in der Landwirtschaft (wie 
z.B. das Berufskraut). Das ist zu ergänzen. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Allgemeine Bemerkung zu geplanten Massnahmen: 

Bei den Massnahmen sollte ein Fokus auf die Prävention gelegt werden. Es ist dafür 

zu sorgen, dass keine invasiven gebietsfremden Arten eingeführt und in Verkehr 

gebracht werden. 

Weiter ist der Handel zu verpflichten, Neophyten als solche zu kennzeichnen (sofern 

ihre Einfuhr erlaubt ist), damit die Abnehmer, insbesondere Privatpersonen, das bei 

der Auswahl berücksichtigen können. 

Zudem ist auf eine gute und verlässliche Information der Öffentlichkeit zum Thema 

hinzuwirken, z.B. mittels einer entsprechenden Webseite des Bundes, welche über die 

Neophyten, ihr Schadenspotenzial und v.a. die Bekämpfungsmethoden informiert. 
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist zu begrüssen. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen 

frühzeitig erkannt werden, können die erforderlichen Massnahmen mit 

verhältnismässigem Aufwand umgesetzt werden. Bund und Kantone müssen 

sicherstellen, dass dafür die nötigen finanziellen und personellen Mittel zur Verfügung 

gestellt werden und das Fachwissen vorhanden ist. 

Aus Sicht der Grünliberalen sollten die Kantone verpflichtet werden, Neophyten-
Kataster aufzubauen (soweit nicht schon vorhanden, wie etwa im Kanton Zürich). 
Diese können beispielsweise als Grundlage für Massnahmen bei Bauarbeiten dienen 
(z.B. Verschiebung von biologisch belasteten Böden). 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Im Rahmen von Bauvorhaben sollen die Bauherren verpflichtet werden können, die 
im Neophyten-Kataster eingetragenen Neophyten fachgerecht zu entfernen (vgl. 
vorne Antwort 1d). 

Ausserhalb von Bauvorhaben ist mit Information zu arbeiten, so dass 
Grundeigentümer auf freiwilliger Basis die invasiven Neophyten bekämpfen (vgl. 
vorne Antwort 1c).  

Nur bei sehr invasiven Arten und dringendem Handlungsbedarf sollen die Behörden 
die Neophyten auf privaten Grundstücken bekämpfen können. Dabei ist dem 
Verschuldensprinzip Rechnung zu tragen: Der Grundeigentümer soll nur dann die 
Kosten für diese Bekämpfung zu tragen, wenn er wusste, dass es sich bei der von ihm 
gepflanzten Art um einen invasiven Neophyt handelte und er diese bewusst 
kultivierte. Andernfalls ist eine Kostenbeteiligung durch den Grundeigentümer nicht 
angebracht.  

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Siehe vorne Antwort 1e. Die Grundeigentümer sollen die Massnahmen der 
öffentlichen Hand unterstützen, soweit dies zumutbar ist. 

Direktzahlungen für Biodiversitätsfördermassnahmen sollen mit einer 
Bekämpfungspflicht verbunden sein bzw. bleiben. 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Finanzierung der Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten darf nicht zu 
Lasten von anderen Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität 
gehen. 

Zu Art. 29fbis Abs. 3: Der Bund soll die Bekämpfungsmassnahmen an der Landesgrenze 
mit den angrenzenden ausländischen Stellen abstimmen. 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

 

 

 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

 

 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 
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Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition der gebietsfremden Organismen in Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG und der 
invasiven gebietsfremden Organismen in Art. 7 Abs. 5sexties E-USG entspricht der 
Definition, die bereits in der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten 
verwendet wird. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die SP erachtet es als sehr sinnvoll und wichtig, dass eine schweizweit koordinierte 
Herangehensweise bei der Verhütung, Bekämpfung und Überwachung von invasiven 
gebietsfremden Organismen vorgesehen ist. Dass diese Kompetenz beim Bundesrat 
liegen soll, ist unseres Erachtens ebenfalls wichtig. 

Da die Verbreitung der Organismen nicht in jedem Landesteil gleich ist, müssen die 
geplanten Massnahmen auf die Regionen individuell abgestimmt und bewertet 
werden. Deshalb sollten diese Massnahmen auch in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen und Gemeinden erarbeitet werden. Dieser Aspekt sollte in der Vorlage noch 
ergänzt werden. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen 
(Art. 29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir begrüssen es, dass die neue Vorlage die Lücke hinsichtlich des unbeabsichtigten 
Umgangs mit Organismen schliesst (der beabsichtigte Umgang mit Organismen ist 
gemäss erläuterndem Bericht bereits geregelt). 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf.download.pdf/strategie_der_schweizzuinvasivengebietsfremdenarten.pdf
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In der neuen Vorlage sollte aber eine weitere Massnahme ergänzt werden: Invasive 
gebietsfremde Arten dürfen nicht mehr in den Verkauf gelangen und dürfen auch 
nicht mehr gehandelt werden. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Da die erforderlichen Massnahmen nur umgesetzt werden können, wenn invasive 
gebietsfremde Organismen frühzeitig erkannt werden, begrüssen wir die mit 
Buchstabe b vorgesehene Meldepflicht sehr. 

Da für deren Umsetzung aber zusätzliches Personal benötigt wird, sollten Bund und 

Kantone sicherstellen müssen, dass dafür die nötigen finanziellen und personellen 

Mittel zur Verfügung gestellt werden können und das Fachwissen vorhanden ist.  

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Mit Art. 29fbis Abs. 4 E-USG sollen Inhaber*innen von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen, die von invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder 
befallen sein könnten, verpflichten werden, die notwendigen 
Bekämpfungsmassnahmen (Überwachung, Isolierung, Behandlung) auszuführen oder 
zu dulden.  

Eine solche Regelung setzt ein grosses Wissen der Grundeigentümer*innen voraus. Es 
sollten also von Bund oder Kantonen ausreichende Informationsportale zur Verfügung 
gestellt werden, in denen aufgezeigt wird, wie die invasiven Arten erkannt werden 
und wie die Bekämpfung und Entsorgung ebendieser sachgerecht zu erfolgen hat. 

Des Weiteren sollte eine umfassende Informationskampagne für eine breite 
Öffentlichkeit vorgenommen werden, um die Grundeigentümer*innen auf ihre 
Pflichten aufmerksam zu machen. 

In der Vorlage sollte ausserdem das Prinzip klar formuliert werden, dass für die 
Bekämpfung gewisser invasive Arten (z.B. schwer erkennbare Arten) Bund und 
Kantone zuständig sind und für die Bekämpfung anderer Arten (z.B. leicht erkennbare 
und leicht bekämpfbare Arten) die Grundeigentümer*innen zuständig sind. 

Die Grundeigentümer*innen mit grossen Flächen (z.B. über 50ha), die selbst für die 

Bekämpfung zuständig sind, sollten zudem finanziell unterstützt werden. Bei den 

Bundesbetrieben soll die Bekämpfung ohne Subventionen im Rahmen des 

Leistungsauftrags geleistet werden (bzw. über das ordentliche Budget abgerechnet 

werden). 

Da die Gefahr besteht, dass Grundeigentümer*innen einen Befall aus Angst vor den 

Kosten verschweigen, dieser gar nicht erst erkannt wird oder die selbst 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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vorgenommene Bekämpfung unsachgemäss erfolgt, sind kompetente Fachpersonen 

für die Erfassung der invasiven gebietsfremden Organismen auf Privateigentum 

notwendig. Diese sollten auch die Bekämpfungs- und Erfolgskontrolle übernehmen 

müssen. 

Aufgrund der hohen Kosten, die durch den Unterhalt von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen für die 
Grundbesitzer*innen entstehen können, ist eine Übergangslösung einzuführen: Bund 
und Kantone sollen bei stark befallenen Flächen einen Beitrag an die Erstsanierung 
leisten. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-
USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Neben der Einteilung der invasiven gebietsfremden Arten in die verschiedenen 

Kategorien gemäss Stufenkonzept soll auch die Wichtigkeit eines systematischen 

Vorgehens und die Regelmässigkeit der Bekämpfung betont werden. 

Nach einer erfolgreichen Bekämpfung ist zudem wichtig, dass ein Monitoring 

durchgeführt wird, um einen Neubefall zu verhindern. Dies ist in dem vorgesehenen 

Bekämpfungskonzept nicht vorgesehen und sollte daher ergänzt werden. 

Wie bereits bei Punkt e) x. erwähnt, ist auch hier die kompetente Umsetzung durch 

kompetente Fachpersonen wichtig. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich sind wir mit der Regelung der Vollzugs- und 
Finanzierungszuständigkeiten einverstanden. Sie entspricht der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung von Bund und Kantonen.  

Es ist jedoch noch zu klären, wie der zusätzliche Mittelbedarf finanziert wird (dies 
wird im erläuternden Bericht nicht erwähnt). 

Die Finanzierung der Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten darf nicht zu 
Lasten von anderen Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität 
gehen. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Gemäss Art. 29fbis Abs. 5 E-USG kann der Bundesrat den Erlass von Vorschriften zu 
invasiven gebietsfremden Organismen von überwiegend technischer oder 



Änderung des Umweltschutzgesetzes (Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Organismen) 

20/353 

 

administrativer Natur Bundesämtern aus dem UVEK übertragen. Wir begrüssen diese 
Regelung. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Die SP begrüsst die Vorlage, mit der die Massnahmen aus der Strategie der Schweiz zu 

invasiven gebietsfremden Arten umgesetzt werden. Wir begrüssen es zudem, dass die 

Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten abgestuft durchgeführt werden sollen. Auch 

die periodische Überprüfung der Einstufung und die Prüfung einer Übernahme der EU-Liste 

begrüssen wir mit Nachdruck. 

Dass der Handel und der Verkauf von invasiven gebietsfremden Arten in der Schweiz zu 

verbieten ist, sollte in der Gesetzesvorlage aber noch ergänzt werden. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Die Erläuterungen zu einzelnen Artikeln haben wir bereits unter Punkt 1. Beurteilung der 

vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes vorgenommen. Es ist nichts zu 

ergänzen. 

Kap. 3 Auswirkungen 

Gesamthafte finanzielle Auswirkungen und Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft: Die 

Vorlage soll gewährleisten, dass invasive gebietsfremde Organismen früher, systematischer 

und koordinierter sowie vollständiger bzw. mit erhöhtem Mitteleinsatz bekämpft werden. 

Gemäss einer volkswirtschaftlichen Beurteilung (VOBU) ist davon auszugehen, dass meist 

kurzfristig mit steigenden Bekämpfungskosten zu rechnen ist. Die aufgrund der Vorlage zu 

erwartende Reduktion der langfristigen Bekämpfungskosten überwiegt jedoch den durch die 

Gesetzesanpassungen ausgelösten Anstieg der kurzfristigen Bekämpfungskosten. 

 Unserer Meinung nach kann eine Schätzung der zu erwartenden Kosten erst basierend auf 

der Anzahl und Einteilung der Arten gemacht werden; und dies wird erst nach der 

Gesetzesanpassung vorgenommen. Folglich können zum jetzigen Zeitpunkt weder der 

Aufwand noch die Kosten der Massnahmen genau abgeschätzt werden. Die im Bericht 

vorgenommene Kostenschätzung soll als Grössenordnung verstanden werden, die an den 

tatsächlichen Aufwand angepasst werden muss. 

Uns erscheint wichtig, dass die Finanzierung der Massnahmen nicht zulasten anderer 

Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität gehen darf. 

 

Auswirkungen auf die Kantone: Gemäss Artikel 29fbis Absatz 3 USG sind die Kantone für das 

Ergreifen der Tilgungs- und Eindämmungsmassnahmen verantwortlich. 

 Die Kantone sollen die nötigen Mittel für Bekämpfung und Kontrolle zur Verfügung stellen. 

Es ist daher zu prüfen, ob finanzschwache Kantone durch den Bund unterstützt werden 

können.  

 

Auswirkungen auf Unternehmen, Haushalte und Forschungsinstitutionen: Von den 

Gesetzesanpassungen betroffen sind hier aufgrund der vorgesehenen Unterhaltspflicht die 

öffentlichen und privaten Inhaber*innen von Grundstücken, Anlagen und Gegenständen. Diese 

haben dafür zu sorgen, dass sich die invasiven gebietsfremden Arten nicht weiter ausbreiten 

und auf benachbarte Flächen übergreifen (z.B. indem sie die Versamung von Pflanzen 

verhindern). 

 Bei den genannten Auswirkungen auf Grundeigentümer*innen fehlen noch der Aufwand und 

die Kosten für die fachgerechte Entsorgung der bekämpften gebietsfremden invasiven Arten. 

Zur Unterhalts- und Bekämpfungspflicht der Inhaber*innen generell haben wir uns bereits unter 

Punkt e) und f) geäussert. 
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Auswirkungen auf die Gesellschaft: Hauptziel der Vorlage ist die Vermeidung von 

Gefährdungen von Mensch, Umwelt und der Biodiversität durch invasive gebietsfremde 

Organismen. Für die Gesellschaft ist dies mit erheblichen Vorteilen verbunden, da invasive 

gebietsfremde Organismen beim Menschen Gesundheitsprobleme auslösen und in der Land- 

und Waldwirtschaft oder an Gebäuden und Infrastrukturen beträchtliche ökonomische Schäden 

anrichten können. 

 Wir haben dazu keine Kommentare. 

 

Auswirkungen auf die Umwelt: Die Vorlage verbessert den Schutz der Umwelt vor invasiven 

gebietsfremden Organismen (insbesondere den Schutz der biologischen Vielfalt). Sie verstärkt 

die Präventionsbemühungen, indem der Einschleppung von invasiven gebietsfremden 

Organismen entgegengewirkt wird und gezielte Einfuhrkontrollen eingeführt werden. Zudem 

gewährleistet die Vorlage, dass invasive gebietsfremden Organismen in der Schweiz zukünftig 

frühzeitig erkannt und rechtzeitig sowie mit den richtigen Massnahmen bekämpft werden 

können. Die Vorlage stellt zudem sicher, dass die Prävention, Bekämpfung und Überwachung 

von invasiven gebietsfremden Organismen in der Schweiz wirksam, umfassend und kohärent 

erfolgt. Insbesondere sollen zukünftig keine unkoordinierten Bekämpfungsmassnahmen 

durchgeführt werden. Zudem können die Kantone Private zu Massnahmen bzw. zur Duldung 

von Massnahmen verpflichten. 

 Wir haben dazu keine Kommentare. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Verhältnis zur Legislaturplanung: Die Vorlage ist weder in der Botschaft vom 27.1.2016 zur 

Legislaturplanung 2015–2019 noch im Bundesbeschluss vom 14.6.2016 über die 

Legislaturplanung 2015–2019 angekündigt. Die unterbreitete Änderung des USG dient aber 

der Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten und ist dringlich. 

Sie ist zudem eng verknüpft mit dem Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz, einem 

Richtliniengeschäft der Legislaturplanung 2015–2019 und setzt diese bezüglich Massnahmen 

gegen invasive gebietsfremde Arten um. 

Verhältnis zu Strategien des Bundesrates: Die Vorlage ist von der vom Bundesrat am 

18.5.2016 gutgeheissenen Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten explizit 

vorgesehen. Mit dieser Änderung des USG werden die rechtlichen Grundlagen für die 

Erreichung der in der Strategie festgehaltenen Ziele und die Umsetzung der entsprechenden 

Massnahmen geschaffen. 

 Wir haben dazu keine Kommentare. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Wir haben dazu keine Kommentare. 
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2. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
/ associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne 
qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni 
delle città e delle regioni di montagna 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

1. Halbsatz:  

In der Praxis wird es für die Mehrheit der Kantone allein durch die Grösse des 

abzudeckenden Gebiets unmöglich sein, den Vollzug der Massnahmen mit eigenen 

personellen Ressourcen umzusetzen. Die Verantwortung für den Vollzug wird also 

grossmehrheitlich voll und ganz bei den Gemeinden liegen (Möglichkeit zur 

regelmässigen Kontrolle, Nähe zur Bevölkerung, raschmögliche Bekämpfung etc.) 

Antrag:  

 Vertreter der Kommunalverbände sind beim Erlass der Vorschriften zwingend 
miteinzubeziehen. 

 

2. Halbsatz: 

Aus Sicht des Vollzugs ist das Stufenprinzip in dieser Form nicht praxistauglich!  

Bei einem Grossteil der Bevölkerung fehlt das Wissen über Invasive Neophyten. Es ist 
daher nicht realistisch, das Private die Unterhaltspflicht fachgerecht wahrnehmen 
können. Insbesondere, da die Unterhaltspflicht neu „von Gesetzes wegen“ gelten 
wird und die Eigentümer also nicht individuell über die notwendigen Massnahmen 
informiert werden.  

Zudem ist es allein aufgrund der Menge an Privatgärten absolut unmöglich, den 
korrekten Unterhalt zu kontrollieren. Es wären also nur vereinzelte Stichprobe-
Kontrollen möglich, welche kaum eine Wirkung zeigen würden.  

Wie z.B. die Erfahrungen der Gemeinden mit der Bekämpfung des Feuerbrands 
zeigen, müssen die betroffenen Inhaber direkt und sehr konkret über die nötigen 
Massnahmen informiert und beraten werden. Fehlt diese direkte Ansprache, setzt ein 
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Grossteil der Betroffenen (aufgrund fehlendem Wissen / Interesse) die Massnahmen 
nicht um.  

Aus Sicht des SGV sollten alle Organismen (mind. bei Pflanzen) der Stufen B, C, D1 und 
D2 nicht mehr in Verkehr gebracht werden dürfen und der Beseitigungspflicht 
unterstehen. So wäre es für Gemeinden z.B. möglich, (Quartierweise) die Inhaber 
mittels direkter Kommunikation zur Beseitigung dieser Pflanzen aufzurufen und die 
Umsetzung dann nach der abgelaufenen Frist auch konkret zu kontrollieren. 

 

Anträge: 

 Alle Organismen (mind. bei den Pflanzen) der Stufen B, C, D1 und D2 unterstehen 
der Beseitigungspflicht. Diese Pflanzen dürfen nicht an Private verkauft bzw. in 
Privatgärten eingepflanzt werden. Für private Inhaber entfällt somit die 
Unterhaltspflicht „von Gesetzes wegen“. 

 Wird eine Art nach den Kriterien der Schwarzen Liste als invasiv eingestuft, ist sie 
zwingend mind. in die Kategorie C zu stellen, damit Inverkehrbringen und Umgang 
nicht zugelassen sind. 

  

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist grundsätzlich wichtig und sinnvoll.  

Es muss aber sichergestellt sein, dass die Verantwortung klar zugeordnet ist. Auch bei 
der Meldepflicht ist es illusorisch anzunehmen, dass die Zivilgesellschaft diese 
Aufgabe übernehmen kann (weitgehend fehlendes Wissen).  

Es muss also klar sein, wer solche Meldepflichten wahrnehmen muss (z.B. 
Berufsgruppen, Organisationen). Zudem muss sichergestellt werden, dass diese 
Personen jederzeit über das aktuelle Wissen verfügen (Schulungen, Informationen 
etc.) 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wie oben beschrieben, ist die Unterhaltspflicht in der Praxis nicht umsetz- und 
durchsetzbar. Dem weitaus grössten Teil der Inhaber fehlt das Wissen sowohl 
bezüglich der betroffenen Arten wie bezüglich der notwendigen Unterhalts-
Massnahmen und eine wirksame Kontrolle der Umsetzung ist nicht möglich (Menge 
der Privatgärten). 

Durch den Wegfall einer Verfügung würde die Unterhaltspflicht von Gesetztes wegen 
gelten. Das Vorsorgeprinzip träte also in Kraft, ohne dass die Inhaber persönlich über 
ihre neuen Pflichten informiert würden. Inhaber von privaten Gärten könnten folglich 
z.B. von einem Nachbarn für die Ausbreitung der „zu unterhaltenden Pflanzen“ in 
dessen Garten, Acker, Wald haftbar gemacht und zur Kostenübernahme verpflichtet 
werden, ohne dass sich erstere ihrer Pflicht überhaupt bewusst wären.  

Der SGV unterstützt die Verpflichtung zu Bekämpfungsmassnahmen im Grundsatz. 
Für Eigentümer mit grossen Grundstücken mit starkem Befall kann die 
Unterhaltspflicht aber unverhältnismässig sein. Bund und Kantone müssten einen Teil 
der Kosten übernehmen. 

Damit klar ist, das auch die bewusste Weiterverbreitung der schadhaften Organismen 
verhindert werden soll, müsste das „Freisetzungsverbot“ ergänzt werden. 

 

Anträge: 

 Alle Organismen (mind. bei den Pflanzen) der Stufen B, C, D1 und D2 unterstehen 
der Beseitigungspflicht. Für private Inhaber entfällt somit die Unterhaltspflicht 
„von Gesetzes wegen“. 

 Bund und Kantone werden verpflichtet, einen Teil der Beseitigungskosten zu 
übernehmen. Details dazu sind in einer Verordnung festzulegen. 

 Unter Abs. 2 ist „das Freisetzungs- und Umgangsverbot“ zu ergänzen.  

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-
USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine klar definierte Bekämpfungspflicht ist unabdingbar für die erfolgreiche 
Tilgung/Eindämmung der invasiven gebietsfremden Organismen. 

Der grösste Anteil der Arbeiten im Vollzug und auch in der aktiven Bekämpfung wird 
bei den Gemeinden liegen (siehe Begründung unter Punkt b). Der SGV fordert daher, 
dass Bund und Kantone mindestens eine Teilfinanzierung der zu erwartenden hohen 
Kosten sicherstellen. 

 

Antrag: 

Bund und Kantone werden verpflichtet, den Ressourcenbedarf der Gemeinden für 
den Vollzug der neuen Gesetzesgrundlagen mitzufinanzieren.  
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wie der SGV bereits in seiner Stellungnahme zur „Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten“ vom 16. Oktober 2015 festhielt, werden die Umsetzung der 
Strategie und der vorliegenden Gesetzesartikel auf kommunaler Ebene zu erheblichen 
einmaligen und wiederkehrenden Kosten führen.  

Die Forderung des SGV, die Rollen der Städten und Gemeinden in der Strategie 
konkret zu bestimmen und festzulegen wurde leider nicht umgesetzt. Und trotz der 
Aussage, dass eine erfolgreiche Bekämpfung nur mit einer engen Zusammenarbeit 
aller Akteure möglich sei, wurde die kommunale Ebene auch bei der Erarbeitung der 
vorliegenden Gesetzesänderungen nicht beigezogen!  

Die in den Erläuterungen aufgeführten Schätzungen bezüglich zusätzlicher Ressourcen 
sind aus Sicht des SGV massiv zu tief angesetzt und der Aufwand der Gemeinden fehlt 
gänzlich. Der SGV fordert erneut, dass die Rolle der Gemeinden festzulegen ist und 
die Kosten von Bund und Kantonen (mit-) zu finanzieren sind. 

 

Um zusätzliche zukünftige Kosten zu verhindern, muss zwingend für alle Arten der 
Schwarzen Liste ein bundesrechtliches Handels- und Pflanzverbot ausgesprochen 
werden. Dies würde auch die Kommunikation und insbesondere den Vollzug erheblich 
erleichtern. So ist unter Abs. 2 ein weiterer Punkt zum Pflanz- und Inverkehrbring-
Verbot aufzunehmen (siehe dazu auch Antrag unter e). 

 

Anträge: 

 Die Rolle der Gemeinden und Städte in der Bekämpfung der invasiven 
gebietsfremden Arten ist konkret zu bestimmen und der daraus entstehende 
Ressourcenbedarf festzulegen. 

 Bund und Kantone werden verpflichtet, den zusätzlichen Ressourcenbedarf der 
Gemeinden (mit)zufinanzieren. 

 Unter Abs. 2 ist „das Freisetzungs- und Umgangsverbot“ zu ergänzen und ein 
bundesrechtliches Handels- und Pflanzverbot mind. für die Arten der Schwarzen 
Liste ausgesprochen. 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Für befristete Massnahmen ja.  

Längerfristige Massnahmen müssten dann wieder über den „ordentlichen“ Weg 

festgelegt werden. 
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Der SGV begrüsst es sehr, dass durch diese Revision des Umweltgesetzes die nötigen 

rechtlichen Grundlagen zur umfassenden Bekämpfung invasiver Neophyten geschaffen 

werden sollen. 

Die Vorlage ist zum Teil aber noch zu wenig praxisorientiert, bzw. teilweise sogar 

praxisuntauglich. Aus Sicht des SGV zeigt sich hier, dass die kommunale Ebene (d.h. die 

Erfahrung der Praxis) nicht in die Erarbeitung der Vorlage einbezogen wurde. 

 

Anträge: 

 Vertreter der Kommunalverbände sind in die Erarbeitung der Vorschriften zwingend 
miteinzubeziehen.  

 Die Gemeinden und Städte sind zwingend in die Fachstellenkoordination sowohl auf 
nationaler wie auf kantonaler Ebene miteinzubeziehen. 

 

 

Stufenmodell: 

Wie unter b), d) und e) ausgeführt, ist Anwendung des Stufenmodells in der vorgeschlagenen 

Form absolut praxisuntauglich. 

 

Damit die Organismen wirklich effektiv bekämpft und eine weitere Ausbreitung (und zusätzliche 

Kosten) vermieden werden können, braucht es eine einfache klare Unterscheidung zwischen: 

a. (potentiell) gefährlichen Organismen 
b. (langfristig)  ungefährlichen Organismen 

Dabei muss für a) in jedem Fall eine Bekämpfungspflicht und ein Freisetzungsverbot gelten 

und für b) keine besondere Unterhaltspflicht. 

Nur so ist eine klare, direkte Kommunikation, ein direkter Aufruf zur Umsetzung und eine 

wirksame Kontrolle überhaupt möglich. 

 

Anträge: 

 Das Stufenmodell ist für die Definition der Pflichten und des Vollzugs auf zwei Stufen zu 
reduzieren: a) (potentiell) gefährliche Organismen und b) (langfristig) ungefährliche 
Organismen. 

 Für die Arten der Stufe a) gelten die Einfuhrkontrolle, die Beseitigungspflicht, das 
Freisetzungs- und Umgangsverbot und die Meldepflicht. 

 Alle Arten der Schwarzen Liste sind der Stufe a) zuzuordnen. 

 Für die Arten der Stufe b) gelten keine besonderen Pflichten. (Allenfalls wird ihre 
Entwicklung von Bund und Kantonen beobachtet – Watch List) 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Zu Art. 29fbis Abs. 2  Siehe Anträge oben unter b-h 

 

Durchführung und Finanzierung der Unterhalts- und Bekämpfungsmassnahmen (S.25): 

Aus Sicht der Inhaber richten die gebietsfremden Organismen, bspw. selbst gepflanzte 

Zierpflanzen, nicht zwingend einen grossen Schaden an, bzw. wird der Wert des Grundstücks 

nicht zwingend vermindert. Insbesondere, wenn diese Organismen im Handel immer noch zu 

kaufen sind, wird es in der Praxis nicht zu vermitteln sein, warum Inhaber diese Pflanzen 

speziell behandeln sollte. Damit die Massnahmen auch wirklich ausgeführt werden, macht es 

unter Umständen Sinn, wenn allfällige Kosten teilfinanziert werden. 

 

Der SGV hat keine Bemerkungen zu den weiteren Artikeln. 
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Kap. 3 Auswirkungen 

Aufwand und Kosten für Gemeiden: 

Wie unter g) aufgeführt, beurteilt der SGV die Berechnung der Gesamtkosten als massiv zu 

tief.  

Damit die Vorgaben wirklich Wirkung zeigen, braucht es zwingend eine direkte, klare 

Kommunikation mit den Inhabern der Grundstücke, Beratung und Begleitung und eine 

engmaschige Kontrolle der korrekten Umsetzung der Massnahmen.  

Diese Aufgaben werden insbesondere in urbanen und in periurbanen Gebieten einzig durch 

die Gemeinden umgesetzt werden können. Wie die Erfahrungen mit der Bekämpfung des 

Feuerbrands zeigen, erzeugt die für den Erfolg nötige enge Betreuung der Betroffenen einen 

sehr grossen personellen Aufwand. 

 

 

Auswirkungen auf Eigentümer: 

Grundsätzlich unterstützt der SGV die Haltung, dass die (Unterhalts-)/Bekämpfungskosten der 

Stufen B und C in der Regel von den Inhabern getragen werden sollen.  

In speziellen Situationen (Grösse des Grundstücks und/oder Ausmass des Befalls, physische, 

psychische und/oder finanzielle Situation) sollen Bund und Kantone die Kosten (mit-

)finanzieren. 

 

Anträge: 

 Es sind Rahmenbedingungen festzulegen, unter welchen die Inhaber betroffener 
Grundstücke eine (Teil-)Finanzierung beantragen können. 

 Aus Gründen der Prävention und der Verhinderung zusätzlicher Kosten, ist für alle Arten 
der Stufen B-D ein Freisetzungsverbot auszusprechen. 

 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Bemerkungen 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Zu 5.5 

Wie bereits mehrfach erwähnt, werden insbesondere die Gemeinden die Verantwortung für die 

Bekämpfung und Überwachung übernehmen müssen. Dies wird insbesondere auf der 

kommunalen Ebene zu grossen Mehrausgaben führen. Dies gilt auch für Gemeinden, welche 

bereits sehr aktiv sind in der Bekämpfung, da noch zusätzliche Kontroll- (und Kommunikations-

, Beratungs-) Aufgaben auf sie zukommen werden. 

 

Da es sich bei der Bekämpfung der invasiven Neophyten um ein Anliegen von nationaler 

Bedeutung handelt, dürfen diese Kosten nicht allein den Gemeinden übertragen werden. Der 

SGV erwartet, dass ein Teil dieser Kosten von Bund und Kantonen getragen werden. 

 

Antrag: 

 Bund und Kantone werden verpflichtet, den zusätzlichen Ressourcenbedarf der 
Gemeinden (mit)zufinanzieren. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 7 Abs. 5sexties 

Es wird grundsätzlich begrüsst, dass eine Definition von «gebietsfremde Organismen» 

neu nun auch auf Gesetzes- und nicht lediglich auf Verordnungsstufe (Verordnung über 

den Umgang mit Organismen in der Umwelt [Freisetzungsverordnung, FrSV 

SR 814.911) festgehalten wird. Die Definition «Invasive gebietsfremde Organismen sind 

gebietsfremde Organismen, von denen bekannt ist oder angenommen werden muss, 

dass deren Ausbreitung die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung 

beeinträchtigen oder den Menschen, die Tiere oder die Umwelt gefährden kann» ist 

unseres Erachtens nicht vollständig: Die invasiven gebietsfremden Organismen 

zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass ihre Ausbreitung schädlich ist, sondern dass 

sie tatsächlich auch ein Potenzial zur starken Ausbreitung haben. Gemäss Art. 29fbis E-

USG sollen daher auch beim Erlass von Vorschriften zur Verhütung, Bekämpfung und 

Überwachung von gebietsfremden invasiven Organismen insbesondere das 

Schadenspotenzial und die Verbreitungsfähigkeit der Organismen berücksichtigt 

werden. 

 

Nicht nur die biologische Vielfalt und deren nachhaltige Nutzung können durch invasive 

gebietsfremde Organismen beeinträchtigt werden, sondern auch Menschen, Tiere und 

die Umwelt generell. Die Asiatische Tigermücke z.B. kann den Menschen durch ihre 

Lästigkeit stark beeinträchtigen, und sogar gefährden, wenn sie mit Viren infiziert ist. 

 

1. Antrag: Textänderung: […] oder angenommen werden muss, dass sie sich stark 
ausbreiten können und dass deren Ausbreitung […] den Menschen, die Tiere oder die 
Umwelt erheblich beeinträchtigen oder gefährden kann. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis Abs. 1 

Es ist sinnvoll, wenn die Problematik invasiver gebietsfremder Organismen schweizweit 

angegangen und koordiniert wird. Auch die starke Rolle des Bundes wird begrüsst 
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Deshalb begrüssen wir grundsätzlich diese Bestimmung, welche den Bund verpflichtet, 

im Rahmen einer risikobasierten Priorisierung Vorschriften zur Prävention und 

Bekämpfung usw. zu erlassen. 

Da für den Grossteil des Vollzugs der Vorschriften und Massnahmen nach 

Art. 29fbis Abs. 1 und 2 E-USG die Kantone zuständig sind, ist es zunächst aber 

unerlässlich, dass die Kantone bei der generellen Festlegung der Vorschriften und 

Massnahmen aktiv einbezogen werden (siehe auch die Bemerkungen zu Kap. 1 der 

Botschaft). 

Da aber auch die Gemeinden und insbesondere die grösseren Städte von invasiven 

Organismen am stärksten betroffen sind, tragen sie als Ausbreitungszentren grosse 

Verantwortung und haben bereits viel Erfahrung in der Bekämpfung. Die Koordination 

ist zwingend so auszurichten, dass Kantonen und Gemeinden ein möglichst praktikabler 

Handlungsspielraum zugewiesen wird.  

Darüber hinaus ist die Verbreitung der Organismen jedoch nicht in jedem Landesteil 
gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen individuell abgestimmt und 
bewertet werden.  
 

2. Antrag: Textänderung: Der Bundesrat erlässt unter Einbezug der Kantone sowie der 
Städte und Gemeinden […] 

 

Ferner erscheint in diesem Absatz, das vorgeschlagene Stufenmodell grundsätzlich 

sinnvoll, überzeugt jedoch noch nicht.  

Als Grundlage der Einstufung bei den Pflanzen ist die Schwarze Liste zu nehmen. 

Wird eine Art nach den Kriterien der Schwarzen Liste als invasiv eingestuft, ist sie 

zwingend mindestens in die Kategorie C zu stellen, damit Inverkehrbringen und 

Umgang nicht zugelassen sind.  

So ist bspw. Prunus laurocerasus der Kategorie C zuzuordnen. In städtischen Gärten 

ist er so stark verbreitet, dass Städte unweigerlich zu Ausbreitungszentren auf Kosten 

der benachbarten Wälder werden. Wo der Kirschlorbeer aufwendig wieder entfernt 

werden muss. Vorschriften zum Umgang (z.B. Entfernen von Samenständen) werden 

nur im besten Fall konsequent umgesetzt; ihr Vollzug ist nicht kontrollierbar; sie sind 

schlicht wirkungslos. Deshalb konsequent Arten der Schwarzen Liste in mindestens 

Stufe C stellen. 

 

Der Kategorie B können allenfalls die Arten der Watch-Liste zugewiesen werden, bei 

welchen der Schaden noch nicht erwiesen ist. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Welche Massnahmen für welche invasiven gebietsfremden Organismen zu ergreifen 
sind, soll in den Listen im Anhang der Freisetzungsverordnung bzw. in den weiteren 
Erlassen wie der Jagdverordnung (JSV) und der Verordnung zum Bundesgesetz über die 
Fischerei (VBGF) festgelegt werden.  
Sinnvoll und zweckmässig sind überdies Vollzugshilfen in Form einer allgemeinen 
Grundlage und zu den zugehörigen artspezifischen Modulen. Dies erleichtert den 
Vollzug und die Nachvollziehbarkeit für die Kantone, Gemeinden und weitere 
Anwender erheblich. Beispielhaft erwähnt sei hier die Vollzugshilfe Waldschutz. 
In vorliegendem Zusammenhang möchten wir zudem daran erinnern, dass bei den 
jeweiligen Fachstellen der Tierschutz einen hohen Stellenwert hat. Demnach sind bei 
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der Bekämpfung/Vernichtung invasiver Arten die tierschutzgerechte Betäubung und 
Tötung wichtige Voraussetzungen beim Vollzug. In diesem Zusammenhang ersuchen 
wir den Bund, in den Vollzugshilfen auch entsprechende praxistaugliche Methoden zu 
definieren. 
Die Massnamen sind sinnvoll, wenig überzeugend ist hingegen, dass diese gemäss 
Bericht nur für Arten der Stufen D1 und D2 angewandt werden sollen. Es ist nicht 
plausibel, dass für Arten der Stufe C, also Arten, die nachweislich Schadenspotential 
und eine hohe Ausbreitungsdynamik haben und mit denen in der Umwelt nicht 
umgegangen werden darf, keine Grenzkontrollen durchgeführt werden. Dies obwohl 
zahlreiche der potentiellen C-Arten im Internethandel erhältlich sind. Die Massnahme 
soll daher auch auf Arten der Stufe C ausgeweitet werden. 
Es ist unklar, wer die erforderlichen Massnahmen ergreift und wie gewährleistet 
werden kann, dass diese ohne Verzögerung durch die Ämter umgesetzt werden. An 
dieser Stelle sollten Notfalldispositive verlangt werden. Beispielsweise gibt es in der 
Schweiz kein für die Bekämpfung von adulten Mücken im Freien zugelassenes 
Insektizid, d.h. wenn eine mit dem Dengue-, Chickungungya- oder Zika-Virus infizierte 
Person aus dem Ausland in die Schweiz zurück kehrt an einen Ort, wo Tigermücken 
vorhanden sind, müssten diese adulten Mücken rasch bekämpft werden können. Die 
wirksamsten Mittel, die an den Blattunterseiten haften bleiben, wo die Tigermücke 
sitzt, und die die Pflanze nicht schädigen, sind als Pflanzenschutzmittel eingestuft.  
Bei einem 2018 entdeckten Vorkommen von Bodentermiten für die in der Schweiz noch 
kein Köder zugelassen ist, dauerte die Beschaffung einer Ausnahmebewilligung für ein 
im Mittelmeerraum schon zugelassenes Produkt (Köderstationen) ziemlich lang. Diese 
Ausnahmebewilligung gilt zudem nur für eine beschränkte Zeit. Die Tilgung von 
Bodentermiten kann aber, je nach Grösse des Befalls, über mehrere Jahre dauern und 
nach der Tilgung müssen die Köderstationen weiterhin als Monitoring eingesetzt 
werden können.  
In diesen Punkten besteht dringender Handlungsbedarf. Dieser Handlungsbedarf deckt 
sich mit dem Hinweis unter dem vorhergehenden Punkt die Prävention nicht oder 
wenig befallener Gebiete zwingend prioritär zu berücksichtigen. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist grundsätzlich sinnvoll. Das vorgeschlagene Vorgehen erscheint 

jedoch umständlich. Es ist unklar, wer die erforderlichen Massnahmen ergreift und wie 

gewährleistet werden kann, dass diese ohne Verzögerung über den Weg durch die 

Ämter umgesetzt werden. An dieser Stelle sollten Notfalldispositive verlangt werden. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Zunächst ist der Unterschied zwischen Unterhaltspflicht und Bekämpfungspflicht mit 

dem Ziel Eindämmung wenig einsichtig, weshalb wir beantragen, den Unterhalt der 

Bekämpfung mit Ziel Eindämmung gleichzusetzen. 

Eine grundeigentümerverbindliche Unterhalts- /Bekämpfungspflicht ist wichtig und wird 

im Grundsatz unterstützt. Die Unterhaltspflicht für Eigentümer grosser Grundstücke mit 

sehr starkem Befall kann jedoch unverhältnismässig sein. Bund und Kantone sollen 

deshalb in einer Übergangszeit, bis die Bestände minimiert sind, 

Unterstützungsbeiträge leisten. 

Im Fall von invasiven gebietsfremden Insekten muss die Unterhaltspflicht zwingend 

auch im Siedlungsraum gelten, da sich invasive gebietsfremde Insekten häufig im 

Siedlungsraum verbreiten. 

Bei den Pflanzen sind alle Arten der Schwarzen Liste mindestens der Kategorie C zu-

zuordnen. Sie unterliegen damit alle ebenfalls der Unterhalts-/ Bekämpfungspflicht mit 

Ziel Eindämmung. 

Wir begrüssen explizit die gesetzliche Grundlage zur Anordnung von 

Bekämpfungsmassnahmen bei privaten Grundeigentümern oder Anlagebesitzern, weil 

dadurch beispielsweise auch Bootsbesitzer verpflichtet werden könnten, ihre Boote vor 

deren Einwassern in ein anderes Gewässer von anhaftenden, invasiven Organismen 

zu reinigen, um die Verschleppung von Schwarzmeergrundeln oder wirbelloser Taxa 

zu verhindern. Ein weiteres mögliches Anwendungsbeispiel wäre, dass 

Anlagenbetreiber von Gewerbebetrieben mit einer Offenlagerung von Material resp. 

Gebinden, die potentielle Brutstätten von Tigermücken darstellen, zur Überdeckung 

entsprechender Nutzungen verpflichtet werden können. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine klar definierte Bekämpfungspflicht ist die Basis für die erfolgreiche 

Eindämmung/Tilgung der Arten. Genauer zu definieren sind die Befallszonen. 

Es ist nicht formuliert, welche Stellen zur Abgrenzung beigezogen werden und wer die 

Finanzierung trägt. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis Abs. 3 

Für den Grossteil des Vollzugs der Vorschriften und Massnahmen nach 

Art. 29fbis Abs. 1 und 2 E-USG sind die Kantone zuständig. Es ist daher unerlässlich, 

dass die Kantone auf regionale oder kantonale Besonderheiten gezielt reagieren und 

zusätzliche Massnahmen ergreifen können. Ebenso müssen die Kantone die 

Möglichkeit haben, Priorisierungen vorzunehmen. Die Massnahmen müssen mit 

anderen Worten nach einer Güterabwägung mit den jeweiligen betroffenen Kantonen 

zusammen festgelegt werden. Regionale Besonderheiten müssen berücksichtigt und 

mit Städten und Gemeinden Rücksprache genommen werden. Darüber hinaus ist die 

lokale Schadenswirkung bei der Wahl der Massnahmen zu berücksichtigen.  
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3. Antrag: Textergänzung: […] und koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den 

Kantonen und unter Berücksichtigung kantonaler oder regionaler Besonderheiten 

insbesondere auch unter Einbezug der Städte und Gemeinden. 

Die Organisation und Zuständigkeiten müssen besser geklärt und sinnvoll zugeordnet 

werden. Insbesondere bei der Stufe D2, bei den Befallszonen sind sowohl 

Finanzierung wie auch Zuständigkeiten zu wenig klar ausgewiesen.  

Es ist ein weiterer Punkt e aufzunehmen: Pflanz-/ Inverkehrbringungs-Verbot. 

Dies muss explizit als eigener Punkt aufgeführt sein (und nicht nur im Rahmen des 

Stufenkonzeptes). Im Sinne der Prävention, bzw. Vermeidung weiterer Kosten und der 

verständlichen Kommunikation sind zwingend alle Arten der Schwarzen Liste aus dem 

Handel zu nehmen und ein bundesrechtliches Pflanzverbot auszusprechen. 

Kantone und Gemeinden brauchen Handlungsspielraum, um in Anbetracht der 

örtlichen Gegebenheiten optimal zu funktionieren.   

Der Bund soll dazu die nationale Strategie vorgeben, Leitlinien setzen und 

Mindeststandard die von den Kantonen und Gemeinden einzuhalten sind.   

Die Neobiotabekämpfung ist in vielen Fällen kaum vom normalen Unterhalt 

abzugrenzen. Im Idealfall geht die Bekämpfung mit dem Unterhalt Hand in Hand. Klar 

ist, dass die Bewerkstelligung dieser Herausforderung Geld kosten wird.  

Die Erfahrungen mit der freiwilligen Branchenvereinbarung betreffend des 

Verkaufsverzichtes von Ailanthus altissima, Lonicera henryi und weiteren Arten zeigen, 

dass die produzierende Branche bis zu fünf Jahre Übergangsfrist einfordert, da in die 

Pflanzenproduktion bereits Geld investiert wurde. In dem Fall muss der Bund die 

Möglichkeit prüfen, ausgewählte Pflanzenbestände für die bereits Abnahmeverträge 

und Produktionen vorliegen, präventiv aufzukaufen, um so zeitnah zu verhindern, das 

diese bekannten problematischen Arten weiterhin verkauft und eingesetzt werden.  

Im Falle von invasiven gebietsfremden Insekten ist die Bekämpfungspflicht sehr zu 

begrüssen. Dies vor allem in Anbetracht der verbesserten Chance zeitnah auf ein 

neues Vorkommen reagieren zu können. Die Gemeinden müssen gezielt unterstützt 

werden, da sie die Bekämpfungspflicht gegenüber den Grundeigentümern durchsetzen 

müssen. Diese Aufgabe erfordert juristische und biologische Kenntnisse und 

Ressourcen, die nur in wenigen städtischen Gemeinden überhaupt vorhanden sind.  

Ausserdem müsste die Bekämpfungspflicht auch für ausgewählte, noch nicht in der 

Schweiz nachgewiesene Arten gelten, bei denen mit höchster Wahrscheinlichkeit 

davon ausgegangen werden muss, dass sie zeitnah auftauchen und ein 

entsprechendes Schadpotenzial aufweisen. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir erachten es als sinnvoll, dass gemäss Art. 29fbis Abs. 5 E-USG der Erlass und die 

Anpassung der Artenlisten dem UVEK übertragen werden kann, womit eine zeitnahe 

Aktualisierung der Organismenlisten möglich ist. Ebenfalls als sinnvoll erachten wir, 

dass es dem BAFU mit einer Amtsverordnung ermöglicht werden soll, in dringenden 

Fällen rasch auf neueste aus dem Inland und Ausland gewonnene Erkenntnisse zu 

reagieren und befristete zusätzliche Überwachungs- und Bekämpfungsmassnahmen 

anzuordnen. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 
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Vorbemerkung: 

Aus Sicht Städteverband ist die mit der Revision des Umweltschutzgesetzes vorgesehene, 

umfassendere Regelung der Neobiotaproblematik sehr zu begrüssen. Die Vorlage setzt aus 

unserer Sicht am richtigen Ort an, ist jedoch z.T. noch zu vage. 

Es ist insbesondere nicht gewährleistet, dass die Erfahrungen aus der Praxis (wie bekämpft man 

am besten, wie muss man kommunizieren, wie und wieweit lassen sich Freiwillige einbinden…) 

angemessen berücksichtigt werden. Der Städteverband ersucht deshalb den Bund dringend bei 

allen weiteren Schritten, neben den Kantonen auch die Gemeinden, insbesondere die grösseren 

Städte einzubeziehen, da sie seit langem direkt und stark von Neobiota betroffen sind 

(Ausbreitungszentren) und oft auch viel Erfahrung im Umgang damit haben (z.B. Einsatz von 

Freiwilligen, Kommunikation). 

 

Kap. 1.1.1, S. 5 

Erster Abschnitt 

Im zweiten Satz werden Einschleppungswege aufgeführt (bspw. mittels Gegenständen 

natürlichen Ursprungs…). Nicht erwähnt sind Verpackungsmaterialien, die z.B. bei der 

Einschleppung des Asiatischen Laubholzbockkäfers relevant waren. Die Aufzählung sollte 

ergänzt werden. 

 

Zweiter Abschnitt 

Im ersten Satz sind nur Nutztiere (sowie Mensch und Pflanzen) aufgeführt. Die Fauna allgemein 

ist nicht genannt, kann aber durch invasive gebietsfremde Organismen auch beeinträchtigt 

werden. 

 

Im Satz „Die jährlichen Kosten werden im EU-Raum […]“ ist unklar, welche Kosten gemeint sind.  

 

4. Antrag: Textergänzung: […] Steine, Tontöpfe sowie Verpackungsmaterialien [etc.]. 

5. Antrag: Textänderung: […] von Mensch, Nutzier Tier und Pflanzen […]. 

6. Antrag: Es sollte ausformuliert werden, welche Kosten gemeint sind (Schäden, Bekämpfung 

oder gesamthafte Kosten). 

 

Kap. 1.4, S. 8 ff. 

Grundsätzlich begrüsst der Städteverband die Neuregelung. Die Konsequenzen sind aufgrund 

der Vorlage jedoch kaum abschätzbar. Entscheidend wird die Umsetzung auf 

Verordnungsstufe und die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden sein. 

Dabei wird es insbesondere auch um die Einstufung bzw. die Kriterien für die Einstufung der 

Organismen in die unterschiedlichen Gefährdungskategorien des Stufenkonzeptes sowie die 

Ausgestaltung der möglichen Massnahmen gehen. 

 

Es gibt regionale naturräumliche Unterschiede und Unterschiede aufgrund der bisherigen 

Bemühungen gegen invasive gebietsfremde Arten. Es muss daher möglich sein, regionale 

Unterschiede zu berücksichtigen. Da die Kantone für die Umsetzung und Überwachung von 

Massnahmen auf ihrem Kantonsgebiet verantwortlich sind, sind sie bei der Einteilung der Arten 

in die jeweilige Massnahmenkategorie einzubeziehen. Zudem sind den Kantonen die 

notwendigen Freiräume einzuräumen, damit sie in dringenden Fällen bzw. bei Gefahr im 

Verzug rasch auf neue Situationen reagieren können. 

 

Der frühzeitige und laufende Einbezug der Kantone in die Festlegung dieser Aspekte ist daher 

zwingend erforderlich (siehe Antrag 2). 

 

Kap. 1.9.2, S. 14 

Im erläuternden Bericht wird auf Seite 14 festgehalten, dass das Stufenkonzept der Strategie 

der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten (BAFU, 18. Mai 2018) in der 

Freisetzungsverordnung konkretisiert werden soll. Dieses Stufenkonzept widerspiegelt sich in 

Artikel 29fbis Absatz 1 zweiter Satzteil E-USG. Details sind noch nicht definiert, sind aber 

entscheidend für den massvollen und verhältnismässigen Vollzug (siehe oben). Die Kriterien 
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für die Einstufung in die vier vorgesehenen Stufen bzw. Gefährdungskategorien sowie das, 

was als Beeinträchtigung und als Gefährdung eingestuft wird, sind genauer zu definieren. Das 

Kriterium der Beeinträchtigung bezieht sich gemäss dem erläuternden Bericht nur auf die 

biologische Vielfalt, nicht jedoch auf den Menschen, die Tiere und die Umwelt im Allgemeinen. 

So kann z.B. die Asiatische Tigermücke den Menschen aufgrund ihrer Lästigkeit stark 

beeinträchtigen und wäre somit von der Bekämpfungsstrategie ausgenommen, da noch keine 

direkte Gefährdung besteht, solange sie nicht mit gefährlichen Viren infiziert ist. Zudem werden 

in der Strategie beim Stufenkonzept Vektoren von Erregern humaner oder tierischer 

Krankheiten nicht erwähnt. 

Zur Ausformulierung des Stufenkonzepts sind aus unserer Sicht folgende Anpassungen und 

Konkretisierungen erforderlich: 

 Als Grundlage der Einstufung in das Stufenmodell bei den Pflanzen ist die Schwarze 
Liste zu nehmen. Sie bestimmt das Invasions- und Schadenspotenzial einer Art nach 
allen relevanten Kriterien. 

 Grundsätzlich sollen alle Arten, welche nach den Kriterien der Schwarzen Liste als 
invasiv eingestuft wurden, mindestens der Stufe C zugeordnet werden.  

 Die Massnahmen für Arten der Stufe B (vorschrifts- und anweisungsgemässen Umgang) 
erscheinen nicht plausibel. Ihre Einhaltung wird weder durchsetzbar noch kontrollierbar 
sein. Die Stufe B soll deshalb entweder nur Verdachtsarten (bei den Pflanzen Watch-
Liste) oder griffigere Massnahmen enthalten. Allenfalls macht auch hier ein (temporäres) 
Pflanz- bzw. Inverkehrbringen-Verbot Sinn.  

 Es ist nicht nachvollziehbar, was der Unterschied zwischen Unterhaltspflicht und 
Bekämpfungspflicht mit dem Ziel Eindämmung sein soll. Die Unterhaltspflicht ist der 
Bekämpfungspflicht mit Ziel Eindämmung gleichzusetzen. 

 Die Zuordnung der Arten im Stufenkonzept sollte regional erfolgen. Je nach Gebiet 
sollen Arten unterschiedlich eingestuft werden können, je nach den Schäden, die sie 
dort verursachen. 

 

7. Antrag: Die Begriffe Beeinträchtigung und Gefährdung sind in der Freisetzungsverordnung 

genauer zu definieren. Für die Einstufung der Organismen in die Kategorien sollten Kriterien 

definiert werden. Dabei sollten auch die Eigenschaften von invasiven, gebietsfremden 

Organismen aufgrund ihrer Lästigkeit und als Vektor übertragbarer Krankheiten grundsätzlich 

bei der Einstufung in die Kategorien berücksichtigt werden. Im Weiteren ist das Stufenkonzept 

der Strategie mit anderen fachspezifischen Konzepten wie etwa dem 5-Phasen-Modell der 

Pflanzengesundheitsverordnung zu harmonisieren. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Zu Artikel 29f bis Absatz 2 ist ein weiterer Punkt aufzunehmen, welche explizit das 

Inverkehrbringen behandelt. Es reicht nicht, den Handel unter dem Stufenmodell abzuhandeln.  

Es ist eine wichtige präventive Massnahme und hat starke Signalwirkung auf Bevölkerung und 

Planungsfachleute. 

Es sollen alle Arten der Stufen D1, D2 und C (evtl. auch B) aus dem Handel genommen 

werden. Zudem soll ein generelles Pflanzverbot für alle Pflanzenarten der Schwarzen Liste 

gelten (analog, wie heute in manchen Kantonen ein Pflanzverbot aus Sicht Feuerbrandgefahr 

für einige Rosaceae besteht). 

Ferner verweisen wir auf unsere Bemerkungen unter Ziff. 1. «Beurteilung der vorgesehenen 

Änderungen des Umweltschutzgesetzes“ aufgeführt. 

Kap. 3 Auswirkungen 

Der Städteverband unterstützt die Haltung, dass die Unterhalts-/Bekämpfungskosten der 
Stufe C-Arten in der Regel vom Grundbesitzer getragen werden müssen.  
Aus finanziellen Gründen (Prävention, verständliche Kommunikation) sind alle 
gebietsfremden Arten, welche sich im Inland oder benachbarten Ausland invasiv verhalten 
und Schäden verursachen, sofort aus dem Handel zu nehmen, bzw. ein Pflanz-
/Inverkehrbringungs-Verbot auszusprechen.  

Die Finanzierung der Massnahmen darf nicht zulasten anderer Massnahmen zur Förderung und 

Erhaltung der Biodiversität gehen. 
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Der Städteverband sorgt sich grundsätzlich bezüglich der praktischen Umsetzung und 

Finanzierung und erachtet die geschätzten finanziellen Auswirkungen für die Umsetzung der 

Vorlage als zu tief angesetzt. 

Die Einführung einer Tilgungs-, Bekämpfung-, Unterhalts- und Meldepflicht dürfte bei Kantonen 

und Gemeinden zu einem massiven Mehraufwand führen. Zusätzlich kommt der Aufwand für die 

Überwachung der Umsetzung dieser Massnahmen bei Privaten dazu. Damit die Kantone und 

Gemeinden diesen massiven Mehraufwand annähernd leisten können, müssen die geforderten 

Massnahmen vom Bund (beispielsweise durch Programmvereinbarungen) deutlich und 

langfristig finanziell unterstützt werden. Daher sind Modelle für die Finanzierung der 

Massnahmen zu prüfen, d.h. es ist eine stärkere Kostenbeteiligung des Bundes vorzusehen. 

Insbesondere bei den Neophyten zeigte sich, dass je häufiger eine gebietsfremde Art eingeführt 

und freigesetzt wird, umso grösser die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese später invasiv wird. 

Es ist schliesslich nicht ausreichend geklärt, wie der Kostenteiler bei Massnahmen auf 

Privatgrundstücken aussehen wird. 

 

8. Antrag: Gestützt auf das 6. Kapitel des Umweltschutzgesetzes ist die Einführung einer 

Lenkungsabgabe auf alle winterharten gebietsfremden Pflanzen zu prüfen. 

9. Antrag: Es ist eine stärkere Kostenbeteiligung des Bundes vorzusehen. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Obwohl die Vorlage weder in der Botschaft zur Legislaturplanung noch im Bundesbeschluss 

über die Legislaturplanung angekündigt worden ist, soll sie umgesetzt werden. Sie ist wichtig 

und dringend. Sie ist für die Umsetzung der Strategie der Schweiz zu invasiven 

gebietsfremden Arten eine zentrale Grundlage und hilft, weitere finanzielle, gesundheitliche 

und naturschutzfachliche Auswirkungen der Neobiota zu verhindern. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Keine Bemerkungen 
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3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de 
l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali 
dell'economia 
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4. Organisationen und interessierte Kreise / organisations et milieux intéressés / 
organizzationi e parti interessate  
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Aus Sicht der EFBS ist der Begriff «Unterart» überflüssig und könnte 

weggelassen werden (Änderung gestrichen): 

«Gebietsfremde Organismen sind Organismen einer Art, Unterart oder tieferen 

taxonomischen Einheit  […]» 

Begründung:  Im Gegensatz zu Bakterien ist bei höheren Organismen, 

insbesondere auch bei Pflanzen, die Unterart bereits die tiefste taxonomische 

Einheit. Bei Insekten gibt es sogar Fälle, wo bereits auf Artebene europäische 

und asiatische Varianten nicht mehr kreuzbar sind. Deshalb kann der 

Einfachheit und Verständlichkeit halber auf den Begriff «Unterart» in diesem 

Kontext verzichtet werden. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es ist nicht ganz klar, wie Arten mit Schadenspotential definiert werden sollen. 

Dazu braucht es eine umfassende Risikobeurteilung, was ein langwieriger 

Prozess sein kann, und nicht nur eine Abschätzung der Auswirkungen. Während 

es bei Pflanzen bereits viel Erfahrung gibt und die erste Schwarze Liste bereits 

2004 verfasst wurde, muss beispielsweise bei Pilzen das ganze System erst neu 

etabliert werden. Dies wird vermutlich (zu) viel Zeit in Anspruch nehmen und 

entsprechende Artenlisten werden erst in einigen Jahren vorliegen.  

Eine Konkretisierung der Vorgehensweise und eine Definition der angestrebten 

Risikobeurteilung ist deshalb sehr wichtig. Die vorgesehenen Stufen reichen für 

die Risikobeurteilung nicht aus, sie sind vielmehr in den nachgelagerten 

Schritten wichtig, wenn es darum geht, die Massnahmen festzulegen und 

umzusetzen, die für einen bestimmten Organismus zu treffen sind.   

Wichtig wäre auch, einen Schwellenwert festzulegen, ab dem eine Intervention 

überhaupt nötig ist. 
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c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich ist diese Ergänzung sehr sinnvoll. Beispiele für notwendige 

Bekämpfungen auf Privatgrundstücken sind die Tigermücken im Kanton Tessin  

oder das Fällen von mit Asiatischem Laubholzbockkäfer befallenen Bäumen, für 

das bis anhin eine rechtliche Grundlage auf Gesetzesebene fehlte.  

Nicht geklärt ist jedoch die Kostenfrage. Die EFBS befürchtet, dass es grosse 

kantonale Unterschiede geben könnte und mit dem Widerstand der Bevölkerung 

gerechnet werden muss, sofern diese zur Kasse gebeten würde. Die 

Finanzierung sollte daher unbedingt konkret geregelt werden. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

1.9.2. Stufenprinzip / 1.9.4 Verordnungsanhang 

In diesen beiden Kapiteln gibt es widersprüchliche Aussagen. In Kapitel 1.9.2 bei der 

Beschreibung der Stufen wird sowohl für D1 als auch für D2 festgehalten, dass Einfuhr, 

Inverkehrbringen und direkter Umgang in der Umwelt verboten sind. Für Stufe C sind 

das Inverkehrbringen und der direkte Umgang in der Umwelt nicht zugelassen. Auf der 

Tabelle in Kapitel 1.9.4 sind dagegen für die Stufen D2, D1 und C gleichermassen 

Einfuhrkontrollen vorgesehen, nicht aber ein Verbot. Weiter sind in dieser Tabelle auch 

für Stufe 2 Einschränkungen des Umgangs in der Umwelt vorgesehen, während im Text 

steht, dass für Arten der Stufe B keine neuen Massnahmen vorgesehen wird. Die EFBS 

hält es für wichtig, diese Widersprüche zu bereinigen. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

 

 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 
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Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition von «gebietsfremd» im Kontext zu «invasiv» bedarf unseres Erachtens 

einer weitergehenden Klärung: Wir ziehen stark in Zweifel, ob der Begriff 

«gebietsfremd = ausserhalb von EU und EFTA-Raum» gemäss (alter) Definition in der 

Freisetzungsverordnung (FrsV) noch zieladäquat sei: Bei einer nächsten Gelegenheit 

zur Revisionb sollte diese Definition in der FrsV überprüft und allenfalls angepasst 

werden. 

Siehe dazu auch unseren, detailliert begründenden Begleitbrief! 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Kompetenz beim Bunderat zum Erlass von (Minimal-)Vorschriften ist sinnvoll, 
zumal mehrere Bundesämter aus mehreren Departementen betroffen sind. Dies darf 
allerdings nicht dazu führen, dass die Kantone in Ihren autonomen 
Handlungsbefugnissen (weiter) eingeschränkt würden, insbesondere wenn es darum 
geht, gebietsspezifisch und sehr rasch zu handeln. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es fehlen konkretere Hinweise, wie die Koordination «kantonsübergreifender 
Massnahmen» umgesetzt werden soll. Jede «kantonsübergreifende Koordination» 
muss dazu beitragen, dass Kontaminationen «über die Kantonsgrenze hinweg» stets 
unterbunden werden können, sie darf aber nicht einzelne Kantone beim raschen 
Eingreifen in einem akuten Ausbreitungsfall behindern. 
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So notwendig eine Koordination auch ist, ist zu bezweifeln, ob 

Bundeskompetenzen allein der Vielschichtigkeit des Problems gerecht werden.  

Es ist unabdingbar, dass regional differenzierten Aspekten mehr Beachtung geschenkt 
wird und Regionen oder Kantonen Kompetenzen eingeräumt würden, zusätzlich zu 
den Bundeserlassen regional abweichende, verschärfende oder vorgezogene 
Massnahmen zu erlassen. 

Vorschriften über «diese Massnahmen» sind wichtig, jedoch zu wenig konkretisiert: 
Insbesondere deren Finanzierung und die Haftungsfragen im Unterlassungsfall 
bleiben weiterhin ungeklärt. Dem Verursachenden-Prinzip sollte auch in diesem 
Bereich mehr Nachachtung verschafft werden. 

Offene Fragen bleiben ferner in Bezug auf regionale Eigenheiten, klimatische und 

standörtliche Unterschiede sowie zufällige Verbreitungsmuster. So etwa bezüglich der 

unterschiedlichen Befalls- und Gefährdungssituationen südlich und nördlich der Alpen, 

resp zwischen Mittelland und Alpenraum.  

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

…die Meldepflicht ist absolut notwendig! Es braucht aber, koordinierte, umfassende 
Anstrengungen in der Aufklärung und Sensibilisierung der gesamten Bevölkerung! 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Unterhalts-, vor allem aber die Bekämpfungspflichten sind von grosser 
Bedeutung. Es sollte selbstredend sein, dass einer Unterhaltspflicht eine andauernde 
Überwachungspflicht vorangehen muss. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bekämpfungspflicht und die Pflicht zur Duldung von Ersatzvornahmen sind von 
absolut zentraler Bedeutung. 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Bund als - nota bene erste und einzige - verantwortliche Instanz für den Schutz 
der Landesgrenze - soll sich klar stärker selber in die Pflicht nehmen. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es würde begrüsst, wenn die zum Erlass von Amtsverordnungen befugten 
Bundesämter hier abschliessend und explizite aufgelistet würden. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Die Gesetzesänderungen sind knapp und lediglich auf das Wesentlichste reduziert – Sie 

sollten erst recht möglichst bald beschlossen und rasch in Kraft gesetzt werden. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Die Erläuterungen sind vollständig und leicht verständlich verfasst. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Über finanzielle Regelungen insbesondere eigentliche Kostentragungs-Pflichten beispielsweise 

bei Vernachlässigung von Kontrollen, wären verbindlichere Aussagen erwünscht. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Bemerkungen 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Siehe Punkt 3. 
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Schweizerischer Verband der Neobiota-Fachleute (SVNF) 
Association Suisse des Professionnels du Neobiota (ASPN) 
Associazione Svizzera dei Professionisti della Neobiota (ASPN) 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Definition einer gebietsfremden Art ist ein grosser Fortschritt gegenüber 
fachlich nicht zu begründenden, geopolitischen Definition in der FrSV. Da aber die 
Massnahmen über die FrSV geregelt werden sollen, ist unklar, welche der sich 
widersprechenden Definitionen angewandt wird. Die Definition einer 
gebietsfremden Art in der FrSV ist anzupassen, indem die Definition des USG 
übernommen wird. 

 Die natürliche Ausbreitung einer Art (z.B. aufgrund des Klimawandels) ist nicht 
immer zweifelsfrei von der künstlichen Ausbreitung durch den Menschen zu 
trennen. Abgesehen davon, dass der Klimawandel ebenfalls durch den Menschen 
verursacht ist, dürfte etwa bei vielen mediterranen Arten Klimawandel und die 
erhöhte Mobilität resp. Zunahme der Handelsströme Hand in Hand gehen und die 
Ausweitung des natürlichen Verbreitungsgebietes beschleunigen, ohne dass das 
eine vom anderen restlos zu trennen ist.  

• 

 

 Art 7 Abs.sexties erscheint uns zweckmässig. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Eine nationale Koordination ist zwingend notwendig, insofern ist der Absatz 
überzeugend. 

 Nebst Schadenspotential und Verbreitung sollten auch die zur Verfügung 
stehenden Bekämpfungsoptionen berücksichtigt werden. So sind Wandermuschel 
und amerikanische Goldruten weit verbreitete Arten. Während bei der 
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Wandermuschel Bekämpfungsoptionen kaum vorhanden sind, kann die Goldrute 
mit vertretbarem Aufwand effektiv bekämpft und eingedämmt werden. Aufgrund 
der Bekämpfungsoptionen sollte die Wandermuschel nach unserem Dafürhalten 
in Stufe D2 (weitere Ausbreitung verhindern), die Goldrute in Stufe C 
(Eindämmung) eingeteilt werden. 

 Fragezeichen verbleiben in Bezug auf regionale Eigenheiten, klimatische und 
standörtliche Unterschiede sowie zufällige Verbreitungsmuster. So etwa bezüglich 
der unterschiedlichen Befalls- und Gefährdungssituationen südlich und nördlich 
der Alpen, resp zwischen Mittelland und Alpenraum.  
So notwendig eine Koordination auch ist, ist zu bezweifeln, ob 
Bundeskompetenzen allein der Vielschichtigkeit des Problems gerecht werden.  

Es ist unabdingbar, dass diesem Aspekt mehr Beachtung geschenkt wird und 
Regionen oder Kantonen Kompetenzen eingeräumt würden, zusätzlich zu den 
Bundeserlassen regional abweichende Massnahmen zu erlassen, zum Beispiel 
höhere Einstufung von Lupinus polyphyllus im Alpenraum. 

Dies führt auch zu Früherkennung und Innovation, indem aktive Kantone oder 
Regionen Entwicklungen antizipieren und in kleinerem Massstab Massnahmen 
erproben können, bevor sie schweizweit zu Standards werden (vgl. Ambrosia, bei 
welcher der Kanton Zürich Standards gesetzt hat). Werden aktiven Kantonen die 
Hände gebunden, findet keine Entwicklung mehr statt. Mit Stillstand auf Basis 
eines gesamtschweizerischen Kompromisses, mit dem alle gut leben können, ist 
der dynamischen Problematik invasiver Organismen nicht beizukommen.  

Die Stufe D2 ist ein Schritt in Richtung räumlicher Differenzierung. Allerdings 
beruht die Differenzierung auf dem Kriterium Bekämpfbarkeit und ist nur für Arten 
mit grossem Gefährdungspotential vorgesehen. Eine Differenzierung im Hinblick 
auf die Gefährdung von Naturräumen ist nicht vorgesehen. Also Tilgung in speziell 
gefährdeten Räumen (Bsp. Alpen), während in weniger gefährdeten Räumen eine 
Eindämmung genügen würde. Ebenso wenig wird die Freihaltung noch wenig 
befallener Gebiete in Betracht gezogen. 

 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Massnamen sind sinnvoll, wenig überzeugend ist hingegen, dass diese gemäss 
Bericht nur für Arten der Stufen D1 und D2 angewandt werden sollen. Es ist nicht 
plausibel, dass für Arten der Stufe C, also Arten, die nachweislich Schadenspotential 
und eine hohe Ausbreitungsdynamik haben und mit denen in der Umwelt nicht 
umgegangen werden darf, keine Grenzkontrollen durchgeführt werden. Dies obwohl 
zahlreiche der potentiellen C-Arten im Internethandel erhältlich sind. Die Massnahme 
soll daher auch auf Arten der Stufe C ausgeweitet werden. 
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich ist eine Meldepflicht für einzelne Arten zu begrüssen.  

Bei der Umsetzung werden sich allerdings zahlreiche Schwierigkeiten ergeben und es 
wird von Art zu Art geprüft werden müssen, ob eine Meldepflicht sinnvoll ist oder 
nicht, wie sie angewandt wird, für wen und wo sie gilt. Auch wenn vorwiegend Arten 
aus den Stufen D1 und D2 davon betroffen sein werden, so erscheint es nicht 
zweckmässig, die Meldepflicht an Stufen zu binden. 

Auch bei der Eindämmung von Arten der Stufe C wird es notwendig sein, Meldungen 
von deren Ausbreitungsfront zu erhalten. 

Voraussetzung für eine Meldepflicht ist ein effizientes Meldeverfahren, das erst noch 
geschaffen werden muss. Diverse bereits vorliegende Lösungen (insb. GIS-Browser) 
gehen zwar in die richtige Richtung, überzeugen aber noch nicht.  

Wie die Praxis zeigt, ist davon auszugehen, dass der Grossteil der Bevölkerung nichts 
von der Meldepflicht erfahren, resp. diese nicht zur Kenntnis nehmen, resp. nicht in 
der Lage sein wird, meldepflichtige Arten zu erkennen. Demgegenüber werden 
verhältnismässig wenige Fachleute per Gesetz verpflichtet sein, jede Beobachtung 
unentgeltlich zu melden, was aufwändig und unzumutbar sein kann. Es sollte eine 
abgestufte Meldepflicht angedacht werden, einerseits eine «zwingende» für 
Hochrisikoarten, die noch kaum vorhanden sind und eine «verbindliche», um auch an 
Informationen zur Ausbreitungsfront von bereits weiter verbreiteten Arten zu 
gelangen. Dies ist aber eher in einer Ausführungsverordnung zu regeln. 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grundsätzlich ist eine Unterhaltspflicht zwingend notwendig und von vielen Akteuren 
gewünscht, resp. längst gefordert.  

Die bisherigen Erfahrungen aufgrund der FrSV haben gezeigt, dass das Konzept der 
Sorgfaltspflicht, der Selbstkontrolle für Inverkehrbringende und die Anforderungen an 
den Umgang in der Umwelt nicht funktioniert und in der Praxis weitgehend 
wirkungslos ist. 

Dies führt zu Frustration und Resignation zahlreicher, grundsätzlich motivierter 
Akteure und dient weniger Motivierten als willkommene Ausrede, selbst nichts zu 
tun.  

Solange die Unterhaltspflicht nur für die Stufen D1 und D2 sowie Stufe C vorgesehen 
ist und nur gerade 28 Organismen (Tiere wie Pflanzen) für die Einteilung in diese 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Stufen vorgesehen sind, ändert die Unterhaltspflicht am heutigen höchst 
unbefriedigenden Zustand so gut wie nichts.  

Die Schwarze Liste der Gefässpflanzen umfasst allein 40 Pflanzenarten, die Watchlist 
derer 17. Unter die Unterhaltspflicht würden also nur ein paar wenige topinvasive 
Arten fallen, die auf den meisten Privatgrundstücken gar nicht vorkommen und wenn 
doch, wohl meist durch die öffentliche Hand oder Spezialisten bekämpft würden. 
Demgegenüber würde weiterhin für die allermeisten und gerade die weit 
verbreiteten invasiven Arten keinerlei Handhabe bestehen, Private zur Bekämpfung 
aufzufordern. 

Die Unterhaltspflicht muss also zwingend auf die Stufe B ausgeweitet werden, 
anderenfalls ist sie nutzlos!  

 

Z.B. Kirschlorbeer ist als Stufe B-Art vorgesehen. Sie ist weiterhin im Handel erhältlich, 
mit dem Hinweis, dass zur Verhinderung der Ausbreitung die Früchte gepflückt 
werden müssen. In der Realität macht dies kein Mensch! Ist dies nicht einforderbar, 
wird sich die Art weiterhin ungehemmt ausbreiten können und an eine Eindämmung 
ist nicht zu denken.  

Dass die Art als geringe bis mässige Schäden verursachend eingestuft wird, dürfte 
wohl einzig darauf zurückzuführen sein, dass sie erst am Beginn der Invasion steht 
wodurch sie aktuell noch mit geringem Aufwand kontrolliert werden könnte (vgl. 
Beispiel Einjähriges Berufkraut, Bemerkungen zum Stufenkonzept unter 2. Kap. 1).  

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Bekämpfungspflicht erachten wir sowohl für Arten wie auch Situationen für 
absolut notwendig.  

Unklar oder zumindest umständlich sind jedoch die Ausführungen hierzu im 
erläuternden Bericht. Die Bekämpfungspflicht ist ein und dieselbe Massnahme, 
unabhängig davon, ob das Ziel nun Tilgung oder Eindämmung schweizweit resp. in 
definierten Befallszonen ist. Selbst die Unterhaltspflicht kommt bei bestimmten Arten 
einer Bekämpfungspflicht gleich und ist von dieser nicht scharf abzutrennen. 

Ausgehend von der Notwendigkeit, die Unterhaltspflicht auf Stufe B auszuweiten, 
kommt die Bekämpfungspflicht somit über alle Stufen, wenn auch mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen vor (vgl. auch Ausführungen unter 2.) 

Bei invasiven Neophyten ist aus fachlicher Sicht eine Bekämpfungspflicht ausserhalb 
des geschlossenen Siedlungsraumes zweckmässig – sofern vernünftige 
Bekämpfungsoptionen bestehen und die Arten noch nicht allgegenwärtig sind, was 
nördlich der Alpen zumindest regional auf zahlreiche Arten zutrifft. Für die mobilen 
invasiven Neozoen ist dieser Ansatz nicht tauglich. 

 

 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 
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 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Kompetenzen vollständig auf den Bund zu übertragen, so dass die Kantone 
lediglich zu ausführenden Organen degradiert werden, erachten wir nicht für sinnvoll 
und zielführend. 

Es ist unabdingbar, dass der Bund eine nationale Strategie vorgibt und Leitlinien setzt, 
ebenso, dass er Mindeststandards festlegt, die von den Kantonen einzuhalten sind 
und Koordinationsaufgaben wahrnimmt. Die Führung des Bundes ist insbesondere bei 
Arten der Stufen D1 und D2 notwendig, wie dies ja auch in den Ausführungen 
angedacht wird.  

Schweizweit verbindliche Strategien für Arten der Stufen C und insbesondere B 
festlegen zu wollen, wird nicht möglich sein und scheitern. Hierzu sind die 
Geographie, die Befallssituation, die Wirtschaftskraft und weitere regionale 
Eigenheiten viel zu unterschiedlich. Auch wird es nicht möglich sein, von Bern aus, 
regionale Situationen wie auch Populationsentwicklungen invasiver Arten in 
genügender Schärfe zu erfassen. 

Die Kantone müssen die Möglichkeit und Kompetenz haben, weitergehende 
Massnahmen als diejenigen des Bundes auf regionaler Ebene ergreifen zu können, 
wie dies heute in der FrSV vorgesehen ist. 

Nicht zuletzt hat die Leadership einzelner Kantone die letzten 20 Jahre das 
Management invasiver Arten in der Schweiz vorwärtsgebracht und Standards gesetzt. 

Wie der ausführende Bericht darlegt ist für Arten der Stufe B und damit – immer 
gemäss ausführendem Bericht - das Gros der Invasiven Arten nichts Neues an 
Massnahmen angedacht. Dabei sind dies heute die Kostentreiber, obwohl zahlreiche 
dieser Arten mit geeigneten Massnahmen durchaus in den Griff zu bekommen sind 
und die Kosten dadurch gesenkt werden können, wie Beispiele einzelner Kantone, 
Gemeinden oder Regionen belegen. 

Den Kantonen die Kompetenz zu entziehen, weitergehende Massnahmen anordnen 
zu können, bedeutet letztlich einen Rückschritt gegenüber der heutigen 
unbefriedigenden Situation. 

 

Was die Finanzierung anbelangt, dünken uns Aussagen äusserst schwierig zu machen. 
Zum einen ist die Neobiotabekämpfung in vielen Fällen kaum vom normalen 
Unterhalt abzugrenzen und geht mit diesem oft Hand in Hand, zum anderen sind die 
Befallssituationen, die Bekämpfungsoptionen und -massnahmen für die einzelne 
Arten derart unterschiedlich, das Problem in seiner Gesamtheit derart vielschichtig 
und komplex, dass verlässliche Aussagen kaum möglich sind.  

Die einzig gesicherten Aussagen sind, dass uns das Problem viel Geld kosten wird, 
dass es umso teurer wird, je länger wir zuwarten und dass sich eine Bekämpfung 
lohnt, vorausgesetzt, es stehen geeignete Bekämpfungsmethoden zur Verfügung. 

Ob die gemachten Berechnungen zutreffen, erscheint uns eher fraglich. Die 
Finanzierung der Massnahmen, wie auch der Kostenteiler zwischen Bund, Kantonen 
und Gemeinden muss sicherlich vertieft diskutiert und geregelt werden. Dies soll 
jedoch kein Grund sein, Massnahmen auf die lange Bank zu schieben. 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Da das Problemfeld Invasiver Arten ungeheuer dynamisch ist, ist es sicher 
zweckmässig, schnell und unbürokratisch auf neue Bedrohungssituationen reagieren 
zu können, ohne vorgängig Gesetzesänderungen vornehmen zu müssen.  

Jedenfalls muss gewährleistet sein, dass neu auftretende Bedrohungssituationen 
frühzeitig erkannt, richtig eingeschätzt und die notwendigen Massnahmen umgehend 
eingeleitet werden.  

Im Falle des Erdmandelgrases (LwG) hat dies unserer Ansicht nach bis heute nicht 
funktioniert. 

 

Die Erlasse sollen sich jedoch auf allgemeine Zielvorgaben beschränken und keine 
detaillierten (Bekämpfungs-)massnahmen enthalten. In der Praxis müssen die 
Verantwortlichen oft vor Ort nach gesundem Menschenverstand entscheiden können, 
wie Probleme angegangen und gelöst werden können. Zu eng gefasste Vorschriften 
sind hierbei oft hinderlich oder kontraproduktiv und nicht selten prohibitiv teuer. Die 
Kantone sollten den Vollzug so einfach und effizient wie möglich organisieren können, 
die Bandbreite von Lösungen ist gross, in der Regel führen verschiedene Wege zum 
Ziel. 
So haben sich etwa AGIN-Empfehlungen bezüglich zwingender Entsorgung von 
Knöterichmaterial in einer Verbrennungsanlage bei der Mahd grosser 
Knöterichbestände als kostentreibend und kontraproduktiv erwiesen. Das Schnittgut 
hätte ohne Gefahr der Verschleppung ebenso gut in den gemähten Knöterichfeldern 
getrocknet werden können. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Grundsätzlich erscheinen uns die Ausführungen und Analysen im 1. Kapitel nachvollziehbar 

und stichhaltig. In technischer Hinsicht erscheint das Problem erkannt. Das Gesetz enthält 

denn auch in weiten Teilen notwendige und wichtige Neuerungen. 

 

Wesentlich kritischer fällt unser Urteil zur angedachten Umsetzung aus, wie sie aus dem 

Erläuternden Bericht hervorgeht. In praktischer Hinsicht scheint das Problem nicht verstanden 

oder zumindest nicht vollumfänglich erfasst worden zu sein. Invasive Arten sind ein real 

existierendes Problem in unserer Umwelt. Wie schon bei der Revision der 

Freisetzungsverordnung 2008 auf die künftigen, noch nicht oder kaum vorkommenden Arten 

abzuzielen, verhindert zwar zukünftige Probleme, löst aber unsere aktuellen Probleme nicht!  

Bei den meisten Arten stehen wir erst zu Beginn der exponentiellen Ausbreitung. Die Kosten 

für Bekämpfung und Schäden werden bei Unterlassung von Massnahmen also um ein 

Vielfaches ansteigen. Es gibt genügend bereits etablierte Arten, bei denen wir keine oder kaum 

Bekämpfungsoptionen haben, die uns also Kosten verursachen werden. Umso 

unverständlicher ist es, für die Mehrzahl der Arten, bei denen wir Bekämpfungsoptionen 

haben, in Stufe B einzuteilen und keine zusätzlichen Massnahmen vorzusehen. Die Nennung 

von lediglich 23 invasiven Arten, die für die Stufen D1, D2 und C vorgesehen sind (Kapitel 3) 

bedeutet nichts anderes. Dies wiederum steht im Gegensatz zu den Zielen, Absichten und 

internationalen Verpflichtungen, die ebenfalls in Kapitel 1 erläutert werden.  
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1.9.2 Stufenkonzept: Die Beschreibung und Unterscheidung der Stufen D1, D2 und C sind 

plausibel. Weniger klar sind Zweck und die Umschreibung der Stufe B. Die vorgesehen oder 

vielmehr die nicht vorgesehen Massnahmen sind unverständlich. Die Umschreibung: «Arten, 

die einen geringen bis mässigen Schaden verursachen» ist irreführend, wenn nicht 

widersprüchlich. Eine Art, von der bekannt ist, dass sie einen geringen oder mässigen 

Schaden verursacht, wird es wohl kaum auf die Liste der invasiven Arten schaffen und würde 

somit bis auf weiteres der Stufe A zugeteilt. 

Vielmehr besteht eine der Problematiken invasiver Arten gerade darin, dass wir das 

Schadenspotiential in den allermeisten Fällen nicht abschätzen können und nicht wissen, wo 

wir in diesen dynamischen Prozessen stehen und wie diese weiterhin verlaufen werden. Zumal 

die meisten invasiven Arten die Biodiversität bedrohen, wodurch sich ein Schaden ohnehin 

kaum beziffern oder vergleichen lässt. 

 

Die Aussage, dass eine invasive Art einen geringen oder mässigen Schaden verursacht, ist 

unseres Erachtens nicht statthaft. Er beruht meist auf der aktuellen, in aller Regel 

mangelhaften Datengrundlage und besagt nichts anderes, als dass unser Wissen über die Art 

ungenügend ist. Nicht selten beschreibt eine solche Aussage einzig den Umstand, dass eine 

Art eben erst eingetroffen ist oder das exponentielle Stadium erreicht hat, noch nicht weit 

verbreitet ist und sich damit kostengünstig kontrollieren liesse. 

 

Spontan fällt uns keine Art ein, die wir mit Sicherheit der Stufe B zuordnen könnten, so dass 

keine weitergehenden Massnahmen notwendig wären! 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das Einjährige Berufkraut bei der Erstellung der ersten 

Schwarzen Liste als zwar in Ausbreitung begriffen, aber unschädlich eingestuft und weder in 

die Schwarze Liste noch die Watchliste aufgenommen wurde. Innert weniger als zwanzig 

Jahren hat es die Art über die Watchliste auf die Schwarze Liste geschafft, hat den Goldruten 

bezüglich Schadenspotential den Rang längst abgelaufen und ist auf dem besten Weg 

kostenmässig zu einer der topinvasiven Arten zu werden.  

 

Fazit: für Arten der Stufe B sind griffigere Massnahmen vorzusehen oder aber die allermeisten  

Arten sind in die Stufen D1, D2 und C einzuteilen.  

 

Wie unter 1.9.4 allgemein ausgeführt, erachten wir es aus folgenden Gründen nicht für 

zielführend, Massnahmen an das Stufenkonzept zu binden: 

 

Einfuhrkontrolle: Es ist nicht ersichtlich, weshalb für eine Art der Stufe C mit hohem 

Schadenspotential und hoher Ausbreitungsdynamik - bei der Inverkehrbringung und direkter 

Umgang in der Umwelt verboten sind - die aber nach wie vor im Internet bestellt werden kann, 

keine Grenzkontrollen vorgesehen sind.  

Im Weiteren wäre es nur sinnvoll, dass für invasive Arten generell ein Verkaufs- und 

Einfuhrverbot bestehen soll (also auch für Arten der Stufe B), womit auch hier eine 

Einfuhrkontrolle nötig wäre.  

 

Solange aber Arten, die längst als invasiv erkannt wurden noch im Handel sind, ist für diese 

eine Einfuhrkontrolle natürlich hinfällig (siehe auch oben, Bem. zu Stufe B). 

 

Meldepflicht: s. auch Bemerkungen oben zu 1d. Grundsätzlich wird eine Meldepflicht allein 

nicht genügen, die notwendigen Daten zu invasiven gebietsfremden Arten zu beschaffen. Der 

Bund wie auch Kantone werden sich aktiv um die Datenbeschaffung bemühen müssen 

(Forschung und Aufträge). Ferner ist das Datenmanagement zu überdenken, anderenfalls 

werden die bestehenden Meldesysteme zwangsläufig zu einem Datenfriedhof führen und an 

eine Erfolgskontrolle ist nicht zu denken.  

 

Bekämpfungspflicht: Wie oben unter 1.f ausgeführt, halten wir es nicht für zweckmässig, die 

Bekämpfungspflicht nach Zielsetzungen zu unterscheiden und an die Stufen D1 und D2 zu 
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binden. Unseres Erachtens wäre es sinnvoller zwischen einer «Bekämpfungspflicht national 

(Tilgung)» und einer «Bekämpfungspflicht regional (übriges)» zu unterscheiden. Wie bereits 

anderenorts ausgeführt, wird es unerlässlich sein, im Rahmen eines zielführenden 

Neobiotamanagements regional Tilgungen als Massnahme vorzusehen. 

 

Unterhaltspflicht: Wie oben unter 1e und unten unter Allgemeine Bemerkungen ausgeführt, 

muss die Unterhaltspflicht zwingend auf die Stufe B ausgedehnt werden, soll das Gesetz nicht 

zum zahnlosen Papiertiger verkommen. Wenn Einschränkungen zum Umgang in der Umwelt 

bestehen, so müssen diese auch einforderbar sein! 

 

 

1.9.4 Verordnungsanhang: Um ein effizientes Neobiotamanagement durchführen zu können, 

muss – unabhängig von Art und deren Einstufung - über ein Set tauglicher Instrumente verfügt 

werden können. Welches dieser Werkzeuge letztlich zum Einsatz kommt, bestimmt eine 

Vielzahl von Faktoren unter den wichtigsten: die Art, die Zielsetzung und die Situation vor Ort.  

Bisher haben in der Gesetzgebung entsprechende Instrumente weitgehend gefehlt, was ein 

effizientes Neophytenmanagement stark behinderte und verteuerte. 

Mit den in der Gesetzesänderung vorgesehenen Massnahmen wird nun ein entsprechendes 

Instrumentarium geschaffen.  

 

Es wäre nun verhängnisvoll, die neuen Massnahmen an Stufen zu binden. Es bedeutet nichts 

anderes, als dass wir nun zwar über Instrumente verfügen, diese aber in der Mehrzahl der 

Fälle nicht benutzen werden oder benutzen können.  

 

Sinn des Stufenmodelles muss es sein, die Zielsetzungen und Minimalanforderungen für die 

Arten festzulegen. Die Massnahmen selbst müssen aber wie oben mehrfach ausgeführt, 

stufenunabhängig zur Verfügung stehen.  

Nur in den Stufen D1 und D2, in welchen es um die Verhinderung neuer Arten geht, ist es 

sinnvoll Massnahmen auf nationaler Ebene festzulegen.  

Bei bereits verbreiteten Arten (Stufen C und B) ist dies nicht möglich! Das Instrumetarium 

muss den Kantonen vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden, damit sie es den regionalen 

Gegebenheiten angepasst einsetzen und ein effizientes Neobiotamanagement im Rahmen der 

Zielsetzungen durchführen können. Ausgenommen hiervon ist einzig das Instrument der 

Einfuhrkontrolle, welches durch den Bund auf nationaler Ebene angewandt werden muss. 

 

Die Bindung der Massnahmen an Stufen in Verbindung mit der angedachten, sehr 

konservativen Einteilung der Arten ins Stufenmodell bedeutet faktisch nichts anderes als ein 

Rückschritt gegenüber der bestehenden Situation, wodurch wir kaum eine der aktuell sich 

abspielenden Invasionen unter Kontrolle bringen werden. Dies wiederum wird zum Scheitern 

der Neobiotastrategie wie auch der Biodiversitätsziele führen und steht im Widerspruch zur 

Zielsetzung und dem Zweck der Gesetzesänderung. 

 

 

In Kapitel 1.1.1 erster Abschnitt unten ist möglicherweise ein Fehler unterlaufen. Unseres 

Erachtens handelt es sich um rund 12 000 eingeführten Arten in Europa, wovon sich etwa 10% 

in der Umwelt etablieren konnten, also zu den Neobiota zählen, wovon wiederum 10-15 % sich 

als invasiv herausstellen. Somit gelangen wir in die Grössenordnung von etwa 150 invasiven 

Arten. Anderenfalls hätten wir in Europa ja bis zu 1800 invasive Arten.  

 

 

Mehrfach wird auf das «bewährte» System des Pflanzenschutzes im Bereich der 

Landwirtschaft hingewiesen. Mag sein, dass das System sich anderenorts bewährt hat und 

Probleme zu verhindern half. Im Falle des Erdmandelgrases (Cyperus esculentus) hat es 

jedoch bisher versagt. Es sollte zunächst geklärt werden, was die Gründe hierfür sind, bevor 

das System bedenkenlos auf andere Bereiche übertragen wird. 
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Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Absatz 5 quinquies: Wie bereits ausgeführt, ist die Definition «gebietsfremd» in der FrSV 

fachlich nicht haltbar und sollte dem USG angepasst werden. Es ist zu erwarten, dass 

verschiedene aus dem Mittelmeerraum eingeführte Arten sich in absehbarer Zeit zu invasiven 

Arten entwickeln werden – begünstigt durch den Klimawandel. Diese Arten als einheimisch 

oder natürlich eingewandert und nicht als invasive gebietsfremde Arten zu betrachten, würde 

fatale Folgen für die Biodiversität haben.   

 

Buchstabe a: Einfuhrkontrollen sollten grundsätzlich für alle invasiven gebietsfremden Arten 

durchgeführt werden (siehe Erläuterungen oben) 

 

Buchstabe b: Das Konzept der Meldepflicht ist zu überlegen. Für Früherkennung, Monitoring 

und die Durchführung effizienter Bekämpfungsmassnahmen sind Daten zur Verbreitung 

invasiver gebietsfremder Arten notwendig, unabhängig von der Stufe, der sie zugeordnet 

werden. Das heutige Sammeln von Daten auf freiwilliger Basis ist ungenügend und stark von 

Zufällen  abhängig, so dass kaum vernünftige Rückschlüsse aus den Verbreitungskarten 

gezogen werden können. So werden häufige Arten, die sich nicht auf der Schwarzen Liste 

oder der Watchliste befinden bei Neobiotakartierungen meist nicht kartiert, was zur Folge hat, 

dass sie bei der Überprüfung der Listen mangels Daten nicht als invasiv erkannt werden, 

obwohl sie es längst sind. Ebenso beeinflussen die Dichte von Fachleuten, die Aktivitäten von 

Gemeinden oder Kantonen, mitunter auch persönliche Vorlieben oder Aversionen von 

einzelnen Meldenden die Zahl der Fundmeldungen und damit die Verbreitungskarten in hohem 

Masse, so dass die Verbreitungskarten kaum je die tatsächlichen Verhältnisse wiederspiegeln. 

 

Buchstabe c 

Bekämpfungspflicht: Wie oben ausgeführt sollte ohne Bindung an Stufen zwischen «Tilgung 

schweizweit» und «Tilgung regional» unterschieden werden statt einer Unterscheidung nach 

Zielsetzung. Ebenso ist für Neophyten eine Bekämpfungspflicht ausserhalb des geschlossenen 

Siedlungsraumes vorzusehen. 

 

Unterhaltspflicht: die Unterhaltspflicht ist auf alle Stufen von D2 bis B auszudehnen. In der 

Stufe D2 ist sie bereits durch die Bekämpfungspflicht impliziert, wodurch höchstens in 

Befallszonen der Fall eintreffen sollte, dass Private verhindern müssen, dass eine Art sich von 

Privatgrundstücken ausbreiten, da sie dort ja normalerweise getilgt werden. Der im 

Erläuternden Bericht als Beispiel genannte Fall, dass Inhaber von Grundstücken bei Pflanzen 

deren Versamung verhindern, betrifft in den allermeisten Fällen noch im Verkauf erhältliche 

Arten, bei welchen also die Sorgfaltspflicht gilt, somit Arten der Stufe B. Bei Arten der Stufe C 

genügt die Massnahme «Entfernung der Samen» in der Regel bereits nicht mehr, da dies nicht 

zur angestrebten Reduktion der Bestände führt.  

 

 

Artikel 65: Die Aussage des Artikels ist uns nicht klar. Wie oben bereits ausgeführt, müssen 

unserer Ansicht nach die Kantone die Möglichkeit haben, schärfere Vorschriften, die über 

diejenigen des Bundes hinausgehen, zu erlassen: beispielweise regionale Tilgung einzelner 

Arten - etwa in Gewässersystemen - um ein effizientes Neophytenmanagement durchführen zu 

können. Hierzu müssen sie auch eine regionale Meldepflicht anordnen können. Ein 

Neophytenmanagement top-down aufgrund von Anweisungen des Bundes kann und wird nicht 

funktionieren! 

Die Aufgabe des Bundes soll sich auf die Vorgabe von Zielen und Minimalanforderungen, der 

Einfuhrkontrolle, sowie die Koordination beschränken. Für die regionale Umsetzung muss den 
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Kantonen das gesamte Instrumentarium an Massnahmen zur Verfügung stehen, das sie bei 

Bedarf auch anwenden können! 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Kap. 3.1 Gesamthaft finanzielle Auswirkungen 

 

Wie aus diversen oben gemachten Aussagen hervor geht, besteht ein eklatanter Widerspruch 

zwischen den gesteckten Zielen, den für die einzelnen Stufen angedachten Massnahmen und 

der Zahl der Arten, die den einzelnen Stufen zugeteilt werden sollen. Entweder müssen griffige 

Massnahmen auch für die Stufen C und B vorgesehen werden oder aber es müssen weit mehr 

Arten den Stufen D1, D2 und C zugeteilt werden, so dass Stufe B kaum Arten enthält. 

Anderenfalls ist gar ein Rückschritt gegenüber der heutigen höchst unbefriedigenden Situation 

zu erwarten.  

Wenn allein für 50 von 60 invasive Neophyten keine Massnamen angedacht sind, werden die 

gesteckten Ziele wie der Erhalt der biologischen Vielfalt bei weitem nicht zu erreichen sein!  

 

Kap. 3.1 bis 3.3 (Allgemeine Aussagen zu Kostenberechnungen, Personelle Auswirkungen) 

 

Wir sind uns bewusst, dass für Vorlagen die einen politischen Entscheid bedingen, 

Überlegungen zu den Auswirkungen – insbesondere auch in finanzieller Hinsicht - nicht fehlen 

dürfen. 

Wir können aber getrost davon ausgehen, dass sie mit Sicherheit nicht zutreffen werden. Es ist 
eine Illusion anzunehmen, dass wir «eine zuverlässige Schätzung der Kosten und damit der 
finanziellen und personellen Auswirkungen der Vorlage  ...  bei Vorliegen der konkreten 
Ausführungsbestimmungen machen können“. Die Fehleinschätzung einer Art, die Zuordnung 
zu einer falschen Stufe, ein zu zögerliches Vorgehen im falschen Moment und unser ganzes 
Modell ist Makulatur. Wird uns das zögerliche Vorgehen bei der Bekämpfung der Erdmandel 
letztlich eine, zehn oder hundert Millionen kosten? Wir wissen es nicht! 

„Die Einteilung der invasiven gebietsfremden Arten gemäss Stufenkonzept der Strategie in den 
Artenlisten und die Zuordnung von Massnahmen auf Verordnungsebene“ wird entscheidend 
für die Erreichung der gesteckten Ziele sein. Über die zu erwartenden Kosten sagt sie wenig 
bis gar nichts aus. 

Die Problematik ist derart komplex und der Verlauf biologischer Invasionen derart unabsehbar, 
dass jedwelcher Versuch Aussagen zu den zu erwartenden Kosten zu machen, einem zeit- 
und kostenintensiven Kaffeesatzlesen gleichkommt. 

Fest steht, dass die Problematik hohe Kosten verursachen wird und dies in schnell 

zunehmendem Masse, je länger wir zuwarten. Ebenso steht fest, dass sich die Bekämpfung 

invasiver Arten lohnt, vorausgesetzt es stehen Optionen zur Bekämpfung zur Verfügung. Fakt 

ist, dass die Kosten für eine Bekämpfung anfangs hoch sind, jedoch schnell abnehmen, sofern 

koordiniert und effizient bekämpft wird. 

 

Damit ist unser Arsenal an gesicherten Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen der 

Gesetzesvorlage schon bald einmal erschöpft. Ab da bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis. 

 

Wir gehen davon aus, dass die Vorhersagen nicht zutreffen, räumen aber ein, dass wir trotz 

des vorhandenen Fachwissens in unserem Verband wohl kaum zutreffendere Aussagen 

machen könnten. Daher verzichten wir darauf, zu den Berechnungen zu Kosten und 

personellem Aufwand im Detail Stellung zu nehmen. 

 

Prognosen sind nun mal äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. 

Es mag uns zum Trost gereichen, dass beim Bau der Spanisch Brötli-Bahn mit Bestimmtheit 

niemand unsere heutigen Kosten für den Unterhalt des S-Bahn-Netzes im Raum Zürich auch 
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nur annähernd voraussagen konnte. Sie wäre nie gebaut worden! Und doch war es richtig und 

entscheidend, mit deren Bau zu beginnen. 

 

 

3.2.2 Geprüfte alternative Finanzierungsmöglichkeiten 

 

Die Argumentation ist für uns nur bedingt nachvollziehbar. Es mag sein, dass nicht auf alle 

Handlungen, die zur Einfuhr/Einschleppung gebietsfremder invasiver Arten führen können, 

Abgaben erhoben werden können.  

 

Wenn aber zwischen dem Verkauf nachweislich gebietsfremder invasiver Arten zwecks 

Pflanzung in Gärten und den entstehenden Kosten, diese Arten bei Auswilderung wieder zu 

bekämpfen, kein direkter Zusammenhang gesehen wird, so mutet dies reichlich abenteuerlich 

an. 

 

Die Arten sind bei Züchtern und Gartenbesitzern gerade deshalb so beliebt, weil sie sich leicht 

vermehren lassen und daher billig sind. Eine Abgabe würde sie verteuern, wodurch sie an 

Attraktivität einbüssen würden.  

 

Solange gebietsfremde invasive Arten nicht grundsätzlich vom Handel ausgeschlossen werden 

- was unseres Erachtens sinnvoll ist – solange sollte wenigstens der Anreiz diese Arten zu 

kaufen vermindert werden. Zu prüfen ist hierbei allerdings, ob der Nutzen den bürokratischen 

Aufwand rechtfertigt oder ob die Arten nicht doch zweckmässiger gleich aus dem Handel 

gezogen würden! 

 

 

 

3.4.2 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 

 

Die gemachten Aussagen entsprechen auch unserer Einschätzung. 

 

 

3.4.3 Auswirkungen auf Unternehmen, Haushalte und Forschungsinstitutionen 

 

Die Bekämpfung invasiver Arten auf Privatgrundstücken betrifft in erster Linie invasive 

Neophyten. Deren Bekämpfung erfolgt – wie richtig ausgeführt - meistens Hand in Hand mit 

den üblichen Pflegearbeiten und stellt in den meisten Fällen keine wesentliche Mehrbelastung, 

sondern eher eine Verhaltensänderung dar. Indem etwa Goldruten nicht mehr gepflegt, 

sondern gejätet werden.  

Tatsächlich bekämpfen bereits heute zahlreiche Gartenbesitzer invasive Arten freiwillig und 

selbstverständlich.  

Bei schwierig oder nur aufwändig zu bekämpfenden Arten wie Japanknöterich, Götterbaum, 

Essigbaum u.dgl. ist zu überlegen, ob nicht die Gemeinde unter Kostenbeteiligung der Privaten 

die Bekämpfung organisiert. 

Kostenintensiver sind unseres Erachtens jene Grundstücke, wo im Hinblick auf 

Kostenoptimierung auf ein Unterhalt verzichtet wurde. Wie bei den Kantonen und Gemeinden 

trifft es also diejenigen, die bisher untätig waren und sich der Problematik verschlossen haben.  

 

Problematischer und kostenintensiver wird jedoch der Unterhalt von Flachdächern, wo bisher 

bis auf das gelegentliche Entfernen von Gehölzpflanzen kaum Unterhaltsarbeiten geleistet 

wurden. Hier können zu Beginn grössere Kosten entstehen, die jedoch bei richtiger 

Ausführung ebenfalls schnell in sich zusammenfallen. Aktuell dürfte die Belastung für die 

Privaten noch überschaubar sein, wobei die Zahl von Härtefällen aufgrund der rasanten 

Zunahme von Berufkraut und Schmalblättrigem Greiskraut schnell ansteigen wird. Die vielfach 

schlechte Zugänglichkeit und oft nicht vorhandene Sicherheitseinrichtungen tragen wesentlich 

zu hohen Kosten bei. 
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Am weitaus problematischsten dürfte die Belastung der Waldbesitzer sein. Da sich 

Forstverwaltungen bisher der Problematik weitgehend verschlossen haben und eine 

Neophytenbekämpfung im Wald bisher kaum stattfand, weisen viele Wälder grosse 

Neophytenbestände auf. Die Neobiotabekämpfung im Wald ist aufwändig und im Falle 

mehrerer Arten aufgrund der ChemRRV kaum möglich. Gleichzeitig ist die deutliche Reduktion 

dieser Bestände essenziell, soll die Neobiota-Strategie Erfolg haben. Da die Waldnutzung 

bereits heute kaum Ertrag abwirft oder gar defizitär ist, sollte für Besitzer von Wald mit hohen 

Neophytenaufkommen ein Heimschlagrecht vorgesehen und falls notwendig im Gesetz oder 

den Verordnungen verankert werden. 

 

 

3.5 Auswirkungen auf die Gesellschaft 

 

Die gemachten Aussagen decken sich mit unserer Einschätzung. 

 

 

3.6 Auswirkungen auf die Umwelt 

 

Die gemachten Aussagen decken sich mit unserer Einschätzung. Festzuhalten und zu betonen 

ist, dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt ohne die Bekämpfung und Kontrolle 

gebietsfremder invasiver Arten nicht zu erreichen sein wird. 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Bemerkungen. 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

5.1 Verfassungsmässigkeit 

 

Wie bereits mehrfach ausgeführt muss die Unterhaltspflicht auch auf die Stufe B angewandt 

werden. Nichts desto trotz erachten wir die Massnahmen grundsätzlich als zumutbar. 

 

Als unzumutbar dürften sie sich jedoch auf Waldparzellen in Privatbesitz erweisen, welche 

stark von invasiven Neophyten bewachsen sind. Hier ist ein Heimschlagrecht für betroffene 

Waldbesitzer vorzusehen.  

 

Die vorgesehen Strafmasse sind für viele Verstösse und die wohl wesentlich häufigeren 

Unterlassungen sehr hoch und nur in Einzelfällen gerechtfertigt. Als Nichtjuristen können wir 

nicht beurteilen, ob Artikel 60 in der jetzigen Form genügend ist oder ob er nicht nach Art der 

Vergehen weiter differenziert werden sollte. 

 

 

 

 

 

Grundsätzliche Bemerkungen 

 

Wir bedauern, dass keine grundsätzliche Stellungnahme und Würdigung zu Gesetzesänderung und 

Erläuterndem Bericht abgegeben werden kann. 
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Grundsätzlich halten wir die Gesetzesänderung für sinnvoll und notwendig. Auch erscheinen uns die 

Stossrichtung und die einzelnen Massnahmen weitgehend richtig zu sein. Da aber weder die 

Einteilung der Arten zu den Stufen erfolgt ist, noch die Ausführungsverordnungen vorliegen, ist es 

kaum möglich abzuschätzen, was die Gesetzesänderung letztlich bringen wird. Von einer markanten 

Wende im bisher unbefriedigenden Umgang mit Invasiven Arten bis hin zur Beibehaltung des 

ungenügenden Status quo trotz inzwischen genügender Gesetzesgrundlage ist alles möglich. Die im 

ausführenden Bericht da und dort gemachten Absichtserklärungen, wie auch die Zuteilung der 

Massnahmen zu den einzelnen Stufen, lassen eher letzteres befürchten: eine Fortschreibung des 

mutlosen, ineffizienten und nicht sachgemässen Umgangs mit der Problematik. 

 

Wie bereits bei der Vernehmlassung zur Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten 

ausgeführt, erscheint es uns als eine sehr grosse - wenn nicht zu grosse und damit nicht zu 

bewältigende - Herausforderung, der ungeheuren Komplexität des Problems mit nationalen 

Einstufungen und Erlassen beikommen zu wollen. Es erscheint uns unabdingbar, dass der Bund 

Strategien und allgemeine Zielsetzungen, wie auch Minimalvorgaben festlegt. Genauso unerlässlich 

ist es aber, dass auf kantonaler oder regionaler Ebene Massnahmen und Zielsetzungen zu einzelnen 

Arten definiert werden können, die der ungeheuren Komplexität auf Artebene, wie auch auf räumlicher 

Ebene (geographisch, klimatisch, verbreitungsmässig) gerecht wird.  

Es wird nicht möglich sein, schweizweit gültige sinnvolle Massnahmen und Zielsetzungen zu 

einzelnen Arten zu definieren, ausser für Arten der Stufe D1, allenfalls noch D2, die entweder gar 

nicht oder erst punktuell auf dem Gebiet der Schweiz vorhanden sind. Die Einstufung einer Art in die 

Stufe C (Eindämmung) durch den Bund hat regional ganz unterschiedliche Massnahmen und 

Zielsetzungen zur Folge, die vor Ort definiert werden müssen. Die aber trotz ihrer Unterschiedlichkeit 

allesamt dem vom Bund definierten Ziel der Reduktion genügen müssen.  

 

So ist noch nicht einmal in Ansätzen vorstellbar, eine allgemeingültige Einstufung und Zielsetzung für 

bereits anwesende Arten wie etwa Ailanthus altissima oder Phytolacca americana festlegen zu 

können, die z.B. für das Tessin und die beiden Appenzell gleichermassen gültig, sinnvoll und 

zielführend sind. 

 

Diese Schwierigkeit, national zu denken, aber lokal zu handeln, kommt immer wieder im Erläuternden 

Bericht zum Ausdruck, indem griffige Massnahmen zu den Stufen D1, – bereits in abgeschwächter 

Form - D2 angedacht sind. In Stufe C bereits weitgehend fehlen, während für Stufe B keinerlei neue 

Massnahmen angedacht sind und weiterhin auf das Konzept der faktisch freiwilligen Einschränkung 

des Umgangs in der Umwelt vertraut wird, welches sich in der Vergangenheit als weitgehend nutzlos 

erwiesen hat. Aus der Praxis wird seit Jahren eine Bekämpfungspflicht gefordert: dies nicht im Hinblick 

auf nicht oder kaum vorhandene Arten wie der Ochsenfrosch (Rana catesbeiana), den Stinktierkohl 

(Lysichiton americanus) oder den Grossen Wassernabel (Hydrocotyle ranunculoides), sondern für die 

real vorhandenen, verbreiteten und bekämpfbaren Arten, die aktuell Probleme verursachen und in 

zunehmenden Masse Zeit wie auch Geld kosten, also die Goldruten (Solidago spec.), das Berufkraut 

(Erigeron annuus) sowie diverse andere mehr. 

 

Liest man an anderer Stelle im Bericht, dass angedacht ist, noch nicht einmal ein Viertel der invasiven 

Arten der Schweiz in die Stufen D1, D2 und C einzuteilen, also für über drei Viertel der Arten keine 

weitergehenden Massnahmen vorzusehen, so muss bezweifelt werden, dass die gesteckten und 

mehrheitlich international vereinbarten Ziele auch nur annähernd erreicht werden können. Dadurch, 

dass den Kantonen die Kompetenzen beschnitten werden sollen, würde das Gesetz - trotz sinnvoller 

und dringend notwendiger Neuerungen - bei der angedachten Umsetzung, sogar einen Rückschritt 

gegenüber der heutigen, höchst unbefriedigenden Situation bedeuten.  

 

Betrachten wir die vergleichsweise einfach zu überblickende Gruppe der invasiven Neophyten. Die 

Schwarze Liste umfasst 40 Arten, von denen wir wissen, dass sie invasiv sind, die Watchlist 17, von 

denen wir dies mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen müssen, hinzu kommen noch 5-10 Arten, 

die Praktiker längst als problematisch auf dem Radar haben, die es bisher aber aufgrund 

ungenügender Meldesysteme, mangelhafter Datengrundlage und fehlender Studien noch auf keine 

der Listen geschafft haben. Alles in allem gut und gerne 60 Arten.  
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Entnehmen wir Kapitel 3, dass gerade mal 23 Neobiota für die Einteilung in Stufen D1, D2 und C 

vorgesehen sind, so betrifft dies wohl nicht mehr als 10 Pflanzenarten, von denen die eine oder 

andere nicht oder erst punktuell vorhanden (Ludwigia oder Kudzu sind zu vermuten) oder kaum 

bekämpfbar ist.  

 

Die restlichen 50 als invasiv eingestuften Pflanzenarten - die heute in der Praxis real Probleme wie 

Kosten verursachen und Kostentreiber sind - würden in die ominöse Stufe B eingeteilt, wo keinerlei 

Massnahmen angedacht sind!  

 

Unser Fazit: die im Gesetz angedachten Massnahmen sind mehrheitlich gut. Sie sind jedoch nicht an 

das Stufenkonzept zu binden und den Kantonen sind weitgehende Kompetenzen bei der Bekämpfung 

bereits verbreiteter Arten zu gewähren, wobei als Minimalanforderung die vom Bund festgesetzten 

Ziele zu erreichen sind. Die Kompetenzverteilung, die Finanzierung samt Kostenteiler sowie die 

Umsetzung als Ganzes sind grundsätzlich zu überdenken! 

 

 

 

Volketswil, 2.9.2019 

Schweizerischer Verband der Neobiota-Fachleute (SVNF) 
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Schweizerischer Dachverband der Aquarien- und Terrarienvereine (SDAT) 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 7 Abs. 5quinquies 

 „..liegt, eingebracht werden“ oder selber einwandern. 

 
Es soll auch die Möglichkeit bestehen, dass z.B. eingewanderte Grauhörnchen 

bekämpft werden könnten. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wäre eine finanzielle Unterstützung für Privatpersonen denkbar, die unverschuldet 
invasive Arten auf ihrem Grundstück haben und diese dann kostenintensiv entfernen 
müssen? 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Konsequenz dieser Bekämpfungspflicht ist nicht beurteilbar. Es wird 
angenommen, dass die aufgeführten Lebewesen der Unionsliste übernommen 
werden. Welche sind dies konkret? Wie werden diese dann konkret den Stufen D1, 
D2, C und B zugewiesen? 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

 

 

 

 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

 

 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

 

 

 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchweiz. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Eine schweizweit koordinierte Herangehensweise ist bei Vorkehrungen gegen invasive 

gebietsfremde Organismen sinnvoll und notwendig. Diese Kompetenz muss beim 

Bundesrat liegen, wie in der Vorlage vorgesehen. Massnahmen sollten jedoch in enger 

Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden erarbeitet werden. Die Situation 

ist nicht in jedem Landesteil gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen 

individuell abgestimmt werden. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Wie im erläuternden Bericht beschrieben, ist der Umgang mit Organismen in der 
Umwelt bereits geregelt (LwG, WaG, PSV, NHG). Es ist zu begrüssen, dass die neue 
Vorlage einige Lücken schliesst. Allerdings ist noch eine gewichtige Massnahme zu 
ergänzen: Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht mehr in den Verkauf gelangen 
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und gehandelt werden. Die Ursachen müssen primär bekämpft werden, und nicht nur 
die Auswirkungen! 

 

Antrag 

WaldSchweiz beantragt absolut konsequentes Verkaufs- und Handelsverbot invasiver 

Neobiota. 

Das Problem muss bei der Ursache bekämpft werden und nicht nur bei den 
Auswirkungen! Die Prävention muss stärker forciert werden. Es gilt vordringlich das 
Inverkehrbringen invasiver Neobiota zu kontrollieren, zu regulieren und möglichst 
ganz zu verhindern. Auch sollen die Verursacher von „Schäden“ und dadurch 
erforderlicher Massnahmen zur Verantwortung gezogen werden mit entsprechender 
Kostenübernahme. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchweiz. 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Für WaldSchweiz als Vertreter der Schweizer Waldeigentümer, die 1/3 der Schweizer 
Landesfläche abdecken, ist eine Unterhalts- und Bekämpfungspflicht für Inhaber von 
Grundstücken untragbar. 

 

Grundsätzlich ist WaldSchweiz für eine strenge Bekämpfung invasiver Neobiota, 

allerdings nicht auf Kosten «unschuldiger» Eigentümer, sondern zulasten derer, die 

verantwortlich sind für die Einschleppung solcher invasiver Neobiota. Sind diese nicht 

klar definierbar, hat die Allgemeinheit (Bund und Kantone) in deren Vertretung über 

Steuergelder die Kosten zu tragen und nicht (nur) die Eigentümerschaft, und zwar bei 

allen Typen von Waldeigentümern. Das gilt im Besonderen für die private bzw. 

diejenige öffentlich-rechtliche Eigentümerschaft, die nicht über Steuereinnahmen 

Aufwände kompensieren kann. Wobei hier unterstrichen wird, dass gegen 2/3 der 

Schweizer Waldfläche Eigentümern gehört, die keine Steuerhoheit haben (Privatwald, 

Bürgergemeinden, Korporationen, etc.). Aber auch Einwohnergemeinden, die Wald 

besitzen, und Steuerhoheit besitzen, können nicht für etwas finanziell zur 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 



Änderung des Umweltschutzgesetzes (Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Organismen) 

94/353 

 

Verantwortung gezogen werden, für das sie nichts können, und das sie nicht 

beeinflussen können. 

 

Bei der Sichtung der Unterlagen entsteht der Eindruck, dass bei der 

Gesetzesänderung und den dazugehörenden Erläuterungen der Wald und die 

spezielle Situation der Waldeigentümer ausser Acht gelassen wurden. Zumutbarer 

Unterhalt eines privaten Grundstücks von einigen Hundert Quadratmetern ist nicht zu 

vergleichen mit den Folgen für Eigentümer von mehreren hundert bzw. von tausenden 

natürlicher, nicht versiegelter Hektaren Grundeigentum, wie beispielsweise der Wald. 

Und dies noch unter erschwerten Bedingungen, da das Waldgesetz den Einsatz von 

chemischen Mitteln untersagt und z.B. auch nicht gepflügt werden kann. Die 

Bekämpfung erfordert aufwändige und teure Handarbeit, auch in unwegsamem 

Gelände. Mit ein bisschen Mähen, Jäten, Ausreissen und Ausgraben (erläuternder 

Bericht S. 31) ist es nicht getan.  

 

Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung in der vorgeschlagenen Version kann jeden 

Waldeigentümer, egal ob klein oder gross, finanziell massiv belasten. Die fachgerechte 

Räumung beispielsweise eines vom Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB befallenen 

Waldgrundstücks von bereits wenigen ha Fläche kann einen Privatwaldeigentümer, 

der sonst kaum Vermögenswerte besitzt, in die Zahlungsunfähigkeit treiben. Rund 

zwei Drittel des Waldes sind, wie voran erwähnt, im Besitz von Personen und 

Institutionen ohne Steuerhoheit, für sie sind solche Mehrkosten schlicht nicht tragbar. 

Aber auch für Einwohnergemeinden ist das aus denselben Überlegungen heraus oft 

nicht tragbar, auch wenn sie Steuererträge haben. 

 

Den Waldeigentümern wird mit diesem Gesetzesentwurf der schwarze Peter 

zugeschoben. Zum einen soll eine Unterhalts- bzw. „Bewirtschaftungspflicht“ für 

Neobiota eingeführt werden, die bisherige Praxis der Duldung der Massnahmen 

scheint nicht mehr zu genügen. Zum anderen sollen Waldeigentümer Aufwand 

betreiben für eine Sache, die sie weder verschuldet haben noch beeinflussen können 

(externer Einfluss). 

 

Durch das allgemeine Waldbetretungsrecht nach Artikel 699 ZGB darf ein 

Waldbesitzer im Normalfall seinen Wald nicht absperren. Genau das müsste er aber 

nebst anderen Massnahmen tun können, und das Risiko des Verschleppens von 

Schadorganismen in seinen Wald reduzieren zu können. Ein typisches, sehr häufiges 

solches Risiko ist das wilde Deponieren von Gartenabfällen im Wald. 

 

Will man gewisse (besonders) schädliche Neobiota wirklich wirksam bekämpfen, 

müssten rigoros chemische Mittel zum Einsatz gelangen – mit allen Nebenwirkungen 

und Risiken wohlverstanden. Aber genau das dürfen Waldbesitzer nicht, das 

Bundesrecht verbietet es ihnen; selbst relativ harmlose Substanzen sind verboten.  

 

Verkaufs- und Handelsverbote für alle invasiven Neobiota oder Finanzierungsmodelle 

gemäss Verursacherprinzip will der Bund nicht angehen bzw. erachtet er als nicht 

umsetzbar oder konform mit anderen behördlichen Voraussetzungen. Eigentumsrechte 

stark zu beschneiden, das Eigentum an sich abzuwerten und Kosten/Verantwortung 

wenigen, einzelnen Eigentümern aufzubürden hingegen ist scheinbar der gangbare 

und angestrebte Weg des Bundes. Dies ist aus Sicht WaldSchweiz nicht akzeptabel. 

 

Seit jeher ist die Schweiz gut gefahren, keine generelle Bewirtschaftungspflicht im 
Wald zu haben bzw. in kritischen Fällen in erster Linie den Weg der verordneten 
Massnahmen-Duldung ohne Kostenfolgen für die Eigentümer einzuschlagen. Denn in 
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diesen entsprechenden Fällen profitiert die Allgemeinheit oder sie ist Verursacherin 
des Zustandes. 

Die Bekämpfung invasiver Neobiota auf einem Drittel der Landesfläche einfach an die 
Waldeigentümer zu delegieren ist nicht zumutbar und schlicht nicht praktikabel. Rund 
244'000 der 250'000 Waldeigentümer sind Privatwaldeigentümer; viele von ihnen 
kennen ihren Wald nur aus der Ferne und es fehlt ihnen das Fachwissen, Neobiota zu 
erkennen, zu melden und zu bekämpfen. Und wenn gar am Ende falsche, 
unsachgemässe Bekämpfungsmethoden auf Grund des fehlenden Fachwissens 
angewandt werden, verursacht die vorgesehene USG-Anpassung sogar 
kontraproduktive Effekte. Zudem werden es sich betroffene Waldeigentümer zweimal 
überlegen, entsprechende Vorkommen zu melden, wenn sie dann riskieren, die 
Bekämpfung auf eigene Kosten verordnet zu bekommen (Meldepflicht und 
Kostenfolge beissen sich). 

Zudem setzen die Regelungen ein grosses Wissen von Grundeigentümern voraus wie 
auch, dass diese laufend über den neusten Stand des dynamischen Stufenprinzips 
informiert sein müssen. Wie der Bund dieses bewerkstelligen will, ist nirgends 
erläutert und für WaldSchweiz völlig unklar. Es wird lediglich auf die noch 
anzupassende Verordnung hingewiesen, wo Anforderungen, Massnahmen und 
Zuständigkeiten geklärt werden sollen. Konkret wird es also erst auf einer Stufe, die 
die Behörden letztlich eigenständig erarbeiten können. Die Einflussnahme auf diesen 
Prozess ist für betroffene Parteien extrem schwierig. Daher muss bereits im Gesetz 
(und auch im erläuternden Bericht) klargestellt werden, dass die 
Grundeigentümerschaft nicht verpflichtet werden kann, die Kosten und 
Verantwortung für Massnahmen zur Bekämpfung invasiver Neobiota zu tragen. Denn 
das ist ein absolut zentraler Punkt in der ganzen Thematik. 

 

Antrag 

Änderung Artikel 29f bis Absatz 4 

Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen, die von 
invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder befallen sein könnten, haben 
deren Überwachung, Isolierung, Behandlung oder Vernichtung in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden vorzunehmen oder diese Massnahmen zu dulden. 

Entsprechende Anpassung des erläuternden Berichts. 

 

Anpassung der Ausführungen im erläuternden Bericht zu Artikel 29f bis Absatz 2 
Buchstabe c. Massnahmen dürfen nur Behördenverbindlichkeit aufweisen, 
Eigentümer haben Massnahmen zu dulden, allerdings ohne Kostenfolge für ebendiese 
(ausgenommen es liegt ein klares, kausales Verschulden vor wie z.B. aktive 
Einbringung der entsprechenden Organismen; Nicht-Bewirtschaftung/Bekämpfung ist 
kein Verschulden).  

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Grundsätzlich ist WaldSchweiz für eine Unterhalts- und Bekämpfungspflicht bei 
invasiven gebietsfremden Arten. Allerdings darf diese finanziell nicht zulasten der 
Grundeigentümer erfolgen, insbesondere nicht der Waldeigentümer (-> erläuternder 
Bericht und Abs. 4 Art 29f bis). Massnahmen sind zu dulden, deren Kosten hat die 
Allgemeinheit zu tragen (Verursacherprinzip). 

 

-> 1. e) 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Dazu, wie die Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten zwischen Bund, Kanton und 
Behörden geregelt werden, nimmt WaldSchweiz keine Stellung. 

 

Hingegen beharrt der Verband darauf, dass die Kosten für die Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten nicht zulasten der Grundeigentümerschaft fallen. Es trifft sie 
weder die Schuld am Problem, noch können sie dessen Ursache beeinflussen. Die 
Verpflichtung der Behebung der kausalen Auswirkungen des Verhaltens der 
Allgemeinheit und die Aufbürdung eines Grossteils der Kostenfolge ist weder gerecht 
noch lösungsorientiert! 

 

-> 1. e) 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchweiz. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchweiz. 

Stellungnahmen zu zusammengefassten Inhalten der Gesetzesänderung werden in den 

folgenden Kapiteln wiedergegeben. 
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Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

WaldSchweiz nimmt Stellung zu Absatz 2 Buchstabe c des Artikels 29f bis und zu Absatz 4 
desselben Artikels. Zu allen weiteren Erläuterungen nimmt WaldSchweiz keine Stellung. 

 

Die Stellungnehme entspricht weitgehend den Ausführungen unter 1. e) 

 

Ergänzung: 

Bei den Erläuterungen zu Buchstabe c des 2. Absatzes von Artikel 29f bis wird darauf 

hingewiesen, dass bei durchgeführten Massnahmen durch den Kanton die Kosten gemäss 

«Verursacherprinzip» auf den Grundeigentümer übertragen werden. Im Wald ist fast nie der 

Eigentümer der Verursacher! Eingeführt werden diese Neobiota nicht durch Waldeigentümer, 

sie haben auch in keiner Weise Nutzen daraus bzw. ein Interesse an invasiven Neobiota. Ganz 

im Gegenteil erleiden viele Waldbesitzer durch diese Neobiota selber massiven 

wirtschaftlichen Schaden, und wichtige Waldfunktionen können beeinträchtigt werden. Diese 

Neobiota werden aus dem Siedlungsgebiet eingebracht. Die Verursacher sind also auch dort 

zu suchen. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Mit Vorbehalt nimmt WaldSchweiz die Beurteilung der Folgekosten/Auswirkungen zur 

Kenntnis. In der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten (2016) ist der Bund 

von jährlich ca. 9.5 Mio. CHF (5 Mio. CHF Bund, 4,5 Mio. CHF Kantone) als zusätzlicher 

Bedarf zur Umsetzung der Massnehmen ausgegangen. Zuzüglich der damals nicht bezifferten 

Aufwände von Grundeigentümern. In nur 3 Jahren sind die geschätzten Kosten nun scheinbar 

explodiert. Zwar nicht für den Bund, dort bleibt es bei den ca. 5 Mio. CHF, die Kantone müssen 

aber deutlich tiefer in die Tasche greifen (60 Mio. CHF / Jahr -> Verdreizehnfachung in 3 

Jahren !), und auch die Grundeigentümer sollen nun Mehrkosten von 25 Mio. CHF / Jahr 

tragen. 

 

Wie genau diese Folgen der Unterhaltspflicht zustande kommen bzw. errechnet werden, ist 

nicht ersichtlich. Weder wird vermittelt, mit welcher betroffenen Fläche gerechnet wird, noch 

wird erläutert, welche Massnahmen mit welchen Kostenansätzen angenommen werden. 

Mähen, Jäten und Ausreissen mag bei Privatpersonen mit wenigen 100 m2 ohnehin oft 

intensiv gepflegtem Garten ums Haus nicht besonders ins Gewicht fallen, die hektarweise 

Pflege betroffener Waldgebiete mit Fachpersonen (z.B. Forstwarten) ist eine massive 

finanzielle Belastung für Forstbetriebe bzw. für jeden Waldeigentümer, egal ob klein oder 

gross. Anzumerken ist hierbei zusätzlich, dass gewisse Pflanzen und auch Insekten (z.B. 

Asiatischer Laubholzbockkäfer ALB) nur mit immensem Aufwand getilgt oder eingedämmt 

werden können, die weit übers «Jäten» hinaus gehen. 

 

WaldSchweiz stellt daher die ermittelten Mehrkosten in Frage und erwartet vom Bund 

nachvollziehbarere Berechnungen und Angaben zu Annahmen und Ausganslage. 

 

Zudem kritisiert WaldSchweiz das Vorgehen des Bundes, dass wenn die direkten Verursacher 

nicht identifiziert werden können, keine finanztechnischen Möglichkeiten auf Seiten der 

(potenziellen) Verursacher angegangen werden und auch seitens Abgaben auf Importgütern 

Forfait gegeben wird, nur weil dadurch eine neue Verfassungsgrundlage nötig wäre. 

Jeder im Inland getätigte Erwerb der entsprechenden Pflanzen oder Tiere erhöht das Risiko 

stark und daher wäre eine «Abgabe für allfällige Bekämpfungen» gerechtfertigt (-> bei 

Elektrogeräten beispielsweise werden die Entsorgungskosten auch auf den Verkaufspreis 

gerechnet…). 
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Die Abschiebung der Kosten auf die Grundeigentümer schien hier für den Bund die 

gangbarere Variante zu sein. Sie ist zwar einfacher, entspricht aber keineswegs fairer 

politischer/behördlicher Praxis. 

 

Wie der Bund feststellt, fällt der Nutzen der Bekämpfung der Allgemeinheit an, entsprechend 

sind auch die Kosten dafür von dieser zu tragen. Und zwar alle Kosten, und nicht nur ein Teil 

der geschätzten Mehrkosten. 

 

 

 

Antrag  

WaldSchweiz beantragt, dass ein faires und auf das Verursacherprinzip gestütztes 

Finanzierungssystem der Massnahmen (insbesondere jener Massnahmen, die die direkte 

Prävention und Bekämpfung von invasiven Neobiota bezwecken) erarbeitet und etabliert wird. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchweiz 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Verfassungsmässigkeit stellt WaldSchweiz in Frage bzw. erachtet sie als nicht gegeben.  

 

Unumstritten gehen von invasiven Neobiota grosse Risiken für die Öffentlichkeit aus, allerdings 

hat auch diese Öffentlichkeit die Risiken hervorgerufen/verursacht. Auch ist die 

Verhältnismässigkeit der Bekämpfungsmassnahmen nicht gegeben: die Bekämpfung der Arten 

Stufe D1, D2 und C (letztere darf wohlgemerkt weiterhin verkauft werden) im gesamten Wald 

unter Einhaltung der strengen Regelungen des Waldgesetzes (kein Spritzmitteleinsatz, keine 

Herbizide, keine maschinelle Bodenbearbeitung, allgemeines Betretungsrecht gemäss ZGB 

Art. 699, etc.) ist nicht als verhältnismässig und der Eigentümerschaft zumutbar einzustufen.  

 

In vielen Fällen wird die Umsetzung dieses Gesetzes eine massive finanzielle Belastung der 

Waldeigentümer zur Folge haben, die in Extremfällen bis zu Konkurs / Insolvenz führen kann, 

was klar gegen eine Zumutbarkeit spricht. 

 

 

 

Wir bitten Sie, unsere Erwägungen bei der dringend notwendigen Überarbeitung der 

Änderungen im Umweltschutzgesetz zu berücksichtigen. Sollten Sie Fragen zu den 

aufgeführten Standpunkten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

WaldSchweiz 

  

Ständerat Dr. Daniel Fässler   Markus Brunner 

Präsident     Direktor 
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ProNatura Schweiz 
ProNatura Suisse 
ProNatura Svizzera 

 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition entspricht der Definition, wie sie bereits in der Strategie gebietsfremde 
Arten verwendet wird.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine schweizweit koordinierte Herangehensweise bei der Verhütung, Bekämpfung 
und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen ist sehr sinnvoll und 
notwendig. Diese Kompetenz muss beim Bundesrat liegen, wie in der Vorlage 
vorgesehen. Massnahmen sollten jedoch in Zusammenarbeit mit den Kantonen und 
Gemeinden erarbeitet werden. Die Verbreitung der Organismen ist zudem nicht in 
jedem Landesteil gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen individuell 
abgestimmt und bewertet werden. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wie im erläuternden Bericht beschrieben, ist der beabsichtigte/bewusste Umgang mit 
Organismen in der Umwelt bereits geregelt. Es ist zu begrüssen, dass die neue Vorlage 
die Lücke hinsichtlich des unbeabsichtigten Umgangs schliesst. Allerdings ist noch 
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eine gewichtige Massnahme zu ergänzen: Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht 
mehr in den Verkauf gelangen und gehandelt werden.  

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist zu begrüssen. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen 
frühzeitig erkannt werden, können die erforderlichen Massnahmen mit 
verhältnismässigem Aufwand umgesetzt werden. 

Für die Umsetzung der Meldepflicht wird zusätzliches Personal benötigt. Bund und 
Kantone müssen sicherstellen, dass dafür die nötigen finanziellen und personellen 
Mittel zur Verfügung gestellt werden und das Fachwissen vorhanden ist.  

Die Meldepflicht innerhalb von Befallszonen soll nicht aufgehoben werden, sondern je 
nach Art und Befallsstärke geregelt werden. Es muss sichergestellt werden, dass nicht 
innerhalb von Befallszonen ein so starker Druck (zB. Samenflug) entsteht, dass damit 
aussenliegende Gebiete befallen werden können.  

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen sollen 
verpflichten werden, die notwendigen Bekämpfungsmassnahmen auszuführen oder 
zu dulden. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen auf allen befallenen Flächen 
bekämpft werden, kann eine weitere Ausbreitung verhindert werden.  

Die Regelung setzt ein grosses Wissen von GrundeigentümerInnen voraus. Bund und 
Kantone müssen deshalb zusätzlich ausreichende Informationsportale zur Verfügung 
stellen, wie die invasiven Arten erkannt werden und wie die Bekämpfung und 
Entsorgung von invasiven Arten sachgerecht zu erfolgen hat. Zudem ist eine 
umfassende Informationskampagne für eine breite Öffentlichkeit nötig.  

Ausserdem muss in der Gesetzesvorlage das Prinzip klar formuliert werden, dass für 
die Bekämpfung gewisser invasive Arten (z.B. schwer erkennbare Arten, 
anspruchsvolle Bekämpfung) Bund und Kantone zuständig sind und die Bekämpfung 
durch den/die Grundeigentümer/in geduldet werden muss, für die Bekämpfung 
anderer Arten (z.B. leicht erkennbare und leicht bekämpfbare Arten) die 
GrundeigentümerInnen zuständig sind.  

GrundeigentümerInnen mit grossen Flächen (über 50ha) sollen ein 
Bekämpfungskonzept erstellen und in den ersten fünf Jahren finanziell unterstützt 
werden (z.B. Waldbesitzer). Bundesbetriebe haben die Bekämpfung ohne 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Subventionen im Rahmen ihres Leistungsauftrags zu leisten, bzw. über das 
ordentliche Budget (Unterhalt) abzurechnen.  

Für die konsequente Umsetzung der Regelung sind kompetente Fachpersonen für die 
Erfassung der invasiven gebietsfremden Organismen auf Privateigentum notwendig, 
die zudem auch die Bekämpfungs- und Erfolgskontrolle übernehmen müssen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass GrundeigentümerInnen einen Befall aus Angst vor 
den Kosten verschweigen oder die Bekämpfung unsachgemäss erfolgt oder ein Befall 
gar nicht erst erkannt wird. 

Die Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen wird hohe Kosten 
verursachen. Hier ist eine Übergangslösung einzuführen, bei welcher Bund und 
Kantone bei stark befallenen Flächen einen Beitrag an die Erstsanierung leisten. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Nur mit einer klar definierten Bekämpfungspflicht ist ein systematisches Vorgehen 
gegen invasive gebietsfremde Arten überhaupt möglich. Neben der Einteilung der 
invasiven gebietsfremden Arten in die verschiedenen Kategorien gemäss 
Stufenkonzept soll stärker betont werden, dass ein systematisches Vorgehen nötig ist 
(z.B. in einem Flusstal von der Quelle zur Mündung) und dass die Bekämpfung 
regelmässig zu erfolgen hat. Ebenso wichtig ist nach einer erfolgreichen Bekämpfung 
das Monitoring, das einen Neubefall verhindern soll. Dies wird in dem vorgesehenen 
Bekämpfungskonzept nicht genannt und ist zu ergänzen.  

Auch hier muss grossen Wert auf die kompetente Umsetzung gelegt werden 
(Erkennen von invasiven Arten, Wissen über deren Bekämpfung und fachgerechte 
Entsorgung).  

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten sind sinnvoll geregelt und 
entsprechen der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung von Bund und Kantonen.  

Im erläuternden Bericht wird hingegen nicht erwähnt, wie der zusätzliche 
Mittelbedarf finanziert wird. Die Finanzierung der Massnahmen gegen invasive 
gebietsfremde Arten darf nicht zu Lasten von anderen Massnahmen zur Erhaltung 
und Förderung der Biodiversität gehen.   

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 
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 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Pro Natura begrüsst den Erlass einer Amtsverordnung für dringende befristete 
Massnahmen durch das BAFU, damit allfällige Befallsherde in der Schweiz sofort 
getilgt werden können. 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Pro Natura begrüsst die Vorlage, welche die Umsetzung der in der Strategie invasive 

gebietsfremde Arten vorgesehenen Massnahmen möglich macht. Ebenfalls positiv finden wir, 

dass Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten abgestuft durchgeführt werden sollen, 

dass die Einstufung periodisch überprüft wird und dass die Übernahme der EU-Liste geprüft 

wird, damit die Schweiz nicht zu einem Schlupfloch für den Import invasiver Organismen nach 

Europa werden kann.  

 

Grundsätzlich sind der Handel und der Verkauf von invasiven gebietsfremden Arten (bei 

Pflanzen alle Arten der Schwarzen Liste) in der Schweiz zu verbieten. Dies ist in der 

Gesetzesvorlage zu ergänzen.  

 
Wir sind grundsätzlich mit dem Stufenkonzept einverstanden. Es sind jedoch noch folgende 

Anpassungen und Konkretisierungen erforderlich: 

 Als Grundlage der Einstufung in das Stufenmodell bei den Pflanzen ist die Schwarze 

Liste zu nehmen. Sie bestimmt das Invasions- und Schadenspotenzial einer Art nach 

allen relevanten Kriterien. 

 Grundsätzlich sollen alle Arten, welche nach den Kriterien der Schwarzen Liste als 

invasiv eingestuft wurden, mindestens der Stufe C zugeordnet werden.  

 Die Einhaltung der Massnahmen für Arten der Stufe B (vorschrifts- und 

anweisungsgemässen Umgang) erscheinen weder durchsetzbar noch kontrollierbar. 

Die Stufe B soll deshalb entweder nur Verdachtsarten (bei den Pflanzen Watch-Liste) 

oder griffigere Massnahmen enthalten. Allenfalls macht auch hier ein (temporäres) 

Pflanz- bzw. Inverkehrbringen-Verbot Sinn.  

 Die Zuordnung der Arten im Stufenkonzept sollte regional erfolgen. Je nach Gebiet 

sollen Arten unterschiedlich eingestuft werden können, je nach Schaden, die sie dort 

verursachen. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe oben unter „1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes» 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen: 

Eine Schätzung der zu erwartenden Kosten kann erst aufgrund der Anzahl und Einteilung der 

Arten gemacht werden, was erst nach der Gesetzesanpassung erfolgt. Dies macht es 

unmöglich, den Aufwand und die Kosten der Massnahmen detailliert abzuschätzen. Es ist 

deshalb unklar, mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten die Bekämpfung invasiver 

gebietsfremder Arten gerechnet werden muss. Die im Bericht aufgrund der Übersicht zu 

gebietsfremden Arten der Schweiz (BAFU 2006) gemachte Kostenschätzung soll als 
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Grössenordnung verstanden werden, die an den tatsächlichen Aufwand angepasst werden 

muss. 

 

Die Finanzierung der Massnahmen darf nicht zulasten anderer Massnahmen zur Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität gehen. 

 

Der Bericht von 2006 befasst sich zudem nur mit den gebietsfremden Arten und nicht mit den 

invasiven gebietsfremden Arten. Es werden zudem Arten als gebietsfremd eingestuft, welche 

es nachweislich nicht sind. Als Grundlage für eine Beurteilung invasiver gebietsfremder Arten 

ist er völlig ungenügend. Die Einteilung der invasiven gebietsfremden Organismen gemäss 

Stufenkonzept muss unter Beizug von Experten und Expertinnen neu erfolgen und laufend 

aktualisiert werden. Im Bereich der Pflanzen sind die schwarzen und grauen Listen von Info 

Flora zu berücksichtigen. 

 

Auswirkungen auf die Kantone: 

Die Kantone sollen die nötigen Mittel für Bekämpfung und Kontrolle zur Verfügung stellen. Es 

ist zu prüfen, ob finanzschwache Kantone durch den Bund unterstützt werden können.  

 

Auswirkungen auf Unternehmen, Haushalte und Forschungsinstitutionen: 

Ohne eine Bekämpfungspflicht durch GrundeigentümerInnen ist es völlig aussichtslos, invasive 

Arten in den Griff zu bekommen. Hierzu gilt es aber einiges zu beachten, siehe oben unter e. 

  

Bei den genannten Auswirkungen auf GrundeigentümerInnen fehlen noch der Aufwand und die 

Kosten für die fachgerechte Entsorgung der bekämpften gebietsfremden invasiven Arten.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Kommentare 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Keine Kommentare 

 

 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anträge und stellen uns gerne 

für die Beantwortung allfälliger Fragen zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Pro Natura – Schweizerischer Bund für Naturschutz 

  

 
 

Ursula Schneider Schüttel      Dr. Urs Leugger-Eggimann 

Präsidentin       Zentralsekretär 
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WWF – World Wildlife Fund Schweiz 
WWF – World Wildlife Fund Suisse 
WWF – World Wildlife Fund Svizzera 
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Greenpeace 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 

des Umweltschutzgesetzes 
 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 

gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition entspricht der Definition, wie sie bereits in der Strategie gebietsfremde 

Arten verwendet wird.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 

29fbis Abs. 1 E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine schweizweit koordinierte Herangehensweise bei der Verhütung, Bekämpfung 

und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen ist sehr sinnvoll und 

notwendig. Diese Kompetenz muss beim Bundesrat liegen, wie in der Vorlage 

vorgesehen.  

Massnahmen sollten jedoch in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden 

erarbeitet werden. Die Verbreitung der Organismen ist zudem nicht in jedem 

Landesteil gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen individuell 

abgestimmt und bewertet werden. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 

29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Wie im erläuternden Bericht beschrieben, ist der beabsichtigte/bewusste Umgang mit 

Organismen in der Umwelt bereits geregelt. Es ist zu begrüssen, dass die neue Vorlage 

die Lücke hinsichtlich des unbeabsichtigten Umgangs schliesst.  

Allerdings ist noch eine gewichtige Massnahme zu ergänzen: Invasive, gebietsfremde 

Arten dürfen nicht mehr in den Verkauf gelangen und gehandelt werden.  

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 

Bst. b E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist zu begrüssen. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen 

frühzeitig erkannt werden, können die erforderlichen Massnahmen mit 

verhältnismässigem Aufwand umgesetzt werden.  

Für die Umsetzung der Meldepflicht wird zusätzliches Personal benötigt. Bund und 

Kantone müssen sicherstellen, dass dafür die nötigen finanziellen und personellen 

Mittel zur Verfügung gestellt werden und das Fachwissen vorhanden ist.  

Die Meldepflicht innerhalb von Befallszonen soll nicht aufgehoben werden, sondern je 

nach Art und Befallsstärke geregelt werden. Es muss sichergestellt werden, dass nicht 

innerhalb von Befallszonen ein so starker Druck (z.B. Samenflug) entsteht, dass damit 

aussenliegende Gebiete befallen werden können.  

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 

Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 

i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen sollen 

verpflichten werden, die notwendigen Bekämpfungsmassnahmen auszuführen oder 

zu dulden. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen auf allen befallenen Flächen 

bekämpft werden, kann eine weitere Ausbreitung verhindert werden.  

Die Regelung setzt ein grosses Wissen von GrundeigentümerInnen voraus. Bund und 

Kantone müssen deshalb zusätzlich ausreichende Informationsportale zur Verfügung 

stellen, wie die invasiven Arten erkannt werden und wie die Bekämpfung und 

Entsorgung von invasiven Arten sachgerecht zu erfolgen hat. Zudem ist eine 

umfassende Informationskampagne für eine breite Öffentlichkeit nötig.  

Ausserdem muss in der Gesetzesvorlage das Prinzip klar formuliert werden, dass für 

die Bekämpfung gewisser invasive Arten (z.B. schwer erkennbare Arten, 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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anspruchsvolle Bekämpfung) Bund und Kantone zuständig sind und die Bekämpfung 

durch den/die Grundeigentümer/in geduldet werden muss, für die Bekämpfung 

anderer Arten (z.B. leicht erkennbare und leicht bekämpfbare Arten) die 

GrundeigentümerInnen zuständig sind.  

GrundeigentümerInnen mit grossen Flächen (über 50ha) sollen ein 

Bekämpfungskonzept erstellen und in den ersten fünf Jahren finanziell unterstützt 

werden (z.B. Waldbesitzer). Bundesbetriebe haben die Bekämpfung ohne 

Subventionen im Rahmen ihres Leistungsauftrags zu leisten, bzw. über das 

ordentliche Budget (Unterhalt) abzurechnen.  

Für die konsequente Umsetzung der Regelung sind kompetente Fachpersonen für die 

Erfassung der invasiven gebietsfremden Organismen auf Privateigentum notwendig, 

die zudem auch die Bekämpfungs- und Erfolgskontrolle übernehmen müssen. 

Ansonsten besteht die Gefahr, dass GrundeigentümerInnen einen Befall aus Angst vor 

den Kosten verschweigen oder die Bekämpfung unsachgemäss erfolgt oder ein Befall 

gar nicht erst erkannt wird.  

Die Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 

Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen wird hohe Kosten 

verursachen. Hier ist eine Übergangslösung einzuführen, bei welcher Bund und 

Kantone bei stark befallenen Flächen einen Beitrag an die Erstsanierung leisten.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Nur mit einer klar definierten Bekämpfungspflicht ist ein systematisches Vorgehen 

gegen invasive gebietsfremde Arten überhaupt möglich. Neben der Einteilung der 

invasiven gebietsfremden Arten in die verschiedenen Kategorien gemäss 

Stufenkonzept soll stärker betont werden, dass ein systematisches Vorgehen nötig ist 

(z.B. in einem Flusstal von der Quelle zur Mündung) und dass die Bekämpfung 

regelmässig zu erfolgen hat. Ebenso wichtig ist nach einer erfolgreichen Bekämpfung 

das Monitoring, das einen Neubefall verhindern soll. Dies wird in dem vorgesehenen 

Bekämpfungskonzept nicht genannt und ist zu ergänzen.  

Auch hier muss grossen Wert auf die kompetente Umsetzung gelegt werden 

(Erkennen von invasiven Arten, Wissen über deren Bekämpfung und fachgerechte 

Entsorgung).  

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-

USG) 

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Die Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten sind sinnvoll geregelt und 

entsprechen der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung von Bund und Kantonen.  

Im erläuternden Bericht wird hingegen nicht erwähnt, wie der zusätzliche 

Mittelbedarf finanziert wird. Die Finanzierung der Massnahmen gegen invasive 

gebietsfremde Arten darf nicht zu Lasten von anderen Massnahmen zur Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität gehen.  

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  

i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Greenpeace begrüsst den Erlass einer Amtsverordnung für dringende befristete 

Massnahmen durch das BAFU, damit allfällige Befallsherde in der Schweiz sofort 

getilgt werden können.  

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Greenpeace begrüsst die Vorlage, welche die Umsetzung der in der Strategie invasive 

gebietsfremde Arten vorgesehenen Massnahmen möglich macht. Ebenfalls positiv finden wir, 

dass Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten abgestuft durchgeführt werden sollen, 

dass die Einstufung periodisch überprüft wird und dass die Übernahme der EU-Liste geprüft 

wird, damit die Schweiz nicht zu einem Schlupfloch für den Import invasiver Organismen nach 

Europa werden kann.  

 

Grundsätzlich sind der Handel und der Verkauf von invasiven gebietsfremden Arten (bei 

Pflanzen alle Arten der Schwarzen Liste) in der Schweiz zu verbieten. Dies ist in der 

Gesetzesvorlage zu ergänzen.  

 

Wir sind grundsätzlich mit dem Stufenkonzept einverstanden. Es sind jedoch noch folgende 

Anpassungen und Konkretisierungen erforderlich:  

 Als Grundlage der Einstufung in das Stufenmodell bei den Pflanzen ist die Schwarze 

Liste zu nehmen. Sie bestimmt das Invasions- und Schadenspotenzial einer Art nach 

allen relevanten Kriterien.  

 Grundsätzlich sollen alle Arten, welche nach den Kriterien der Schwarzen Liste als 

invasiv eingestuft wurden, mindestens der Stufe C zugeordnet werden.  

 Die Einhaltung der Massnahmen für Arten der Stufe B (vorschrifts- und 

anweisungsgemässen Umgang) erscheinen weder durchsetzbar noch kontrollierbar. 

Die Stufe B soll deshalb entweder nur Verdachtsarten (bei den Pflanzen Watch-Liste) 

oder griffigere Massnahmen enthalten. Allenfalls macht auch hier ein (temporäres) 

Pflanz- bzw. Inverkehrbringen-Verbot Sinn.  

 Die Zuordnung der Arten im Stufenkonzept sollte regional erfolgen. Je nach Gebiet 

sollen Arten unterschiedlich eingestuft werden können, je nach Schaden, die sie dort 

verursachen.  

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe oben unter „1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes» 
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Kap. 3 Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen: 

Eine Schätzung der zu erwartenden Kosten kann erst aufgrund der Anzahl und Einteilung der 

Arten gemacht werden, was erst nach der Gesetzesanpassung erfolgt. Dies macht es 

unmöglich, den Aufwand und die Kosten der Massnahmen detailliert abzuschätzen. Es ist 

deshalb unklar, mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten die Bekämpfung invasiver 

gebietsfremder Arten gerechnet werden muss. Die im Bericht aufgrund der Übersicht zu 

gebietsfremden Arten der Schweiz (BAFU 2006) gemachte Kostenschätzung soll als 

Grössenordnung verstanden werden, die an den tatsächlichen Aufwand angepasst werden 

muss.  

 

Die Finanzierung der Massnahmen darf nicht zulasten anderer Massnahmen zur Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität gehen.  

 

Der Bericht von 2006 befasst sich zudem nur mit den gebietsfremden Arten und nicht mit den 

invasiven gebietsfremden Arten. Es werden zudem Arten als gebietsfremd eingestuft, welche 

es nachweislich nicht sind. Als Grundlage für eine Beurteilung invasiver gebietsfremder Arten 

ist er völlig ungenügend. Die Einteilung der invasiven gebietsfremden Organismen gemäss 

Stufenkonzept muss unter Beizug von Experten und Expertinnen neu erfolgen und laufend 

aktualisiert werden. Im Bereich der Pflanzen sind die schwarzen und grauen Listen von Info 

Flora zu berücksichtigen.  

 

Auswirkungen auf die Kantone:  

Die Kantone sollen die nötigen Mittel für Bekämpfung und Kontrolle zur Verfügung stellen. Es 

ist zu prüfen, ob finanzschwache Kantone durch den Bund unterstützt werden können.  

 

Auswirkungen auf Unternehmen, Haushalte und Forschungsinstitutionen:  

Ohne eine Bekämpfungspflicht durch GrundeigentümerInnen ist es völlig aussichtslos, invasive 

Arten in den Griff zu bekommen. Hierzu gilt es aber einiges zu beachten, siehe oben unter e.  

 

Bei den genannten Auswirkungen auf GrundeigentümerInnen fehlen noch der Aufwand und die 

Kosten für die fachgerechte Entsorgung der bekämpften gebietsfremden invasiven Arten.  

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

Keine Kommentare 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Keine Kommentare 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen im weiteren Prozess der Vorlage.  

 

Mit freundlichen Grüssen  

   
Alexander Hauri   Remco Giovanoli 

Programleiter Greenpeace Schweiz   Verantwortlicher Politik Greenpeace Schweiz 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes  
 

Antworten im Rahmen der Stellungnahme des SWV  
(Stand: 30.08.2019) 

 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Definition bezieht sich statisch auf einen Gebietszustand zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. Wie ist eine Ausdehnung der Verbreitung aufgrund einer Veränderung 
von klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten in einem Gebiet zu bewerten 
(z.B. stärkere Gletscherschmelze und steigende Vegetationsgrenze im Gebirge 
aufgrund des Klimawandels)? 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 In Absatz 1 erster Halbsatz ist nicht geregelt was die Tätigkeit des Bundesrates 
auslöst. Auf welcher Grundlage werden die gebietsfremden Organismen als solche 
deklariert und durch wen wird das Schadenspotential bestimmt? 

 In Absatz 1 zweiter Halbsatz wird weder der Begriff Schadenspotential noch die 
Verbreitung der Organismen deutlich definiert. Die Einordnung in die Systematik 
Stufe A – D2 ist aber massgeblich durch das Schadenspotential bestimmt.   

 Weder die Kompetenzen, noch der Prozess für eine Änderung der Kategorien sind 
festgelegt. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 



Vernehmlassung vom 15.05.2019 – 04.09.2019 

 

123/353 

413.11-00004/00006/00001/S384-1417 
 

 Die Massnahmen und der Einsatz der Mittel und Personen sowie die Dauer der 
Massnahmen sind nicht klar definiert. Die konkrete Festlegung wird an die 
Kantone delegiert, was zu grossen Unterschieden in der Umsetzung führen kann.  

 Bei der Stufe D2 ist nicht klar definiert, wie die Organismen eingedämmt werden 
können und wie und auf welcher Grundlage Vorsichtsmassnahmen zu treffen sind.  

 Offen bleibt auch, wie die Durchführung der Massnahmen kontrolliert wird 
(bezüglich Mitteleinsatz oder Wirkung) und wie Fälle behandelt werden, wo die 
trotz Massnahmen nicht das gewünschte Resultat erzielt wird. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Bestimmung ist insofern unvollständig, als daraus nicht hervorgeht, ob mit der 
Meldepflicht auch eine Kontrollpflicht einhergeht und ob damit eine Haftpflicht 
verbunden ist.  

 Zudem stellt sich die Frage, wie die Organismen von einem Laien überhaupt 
erkannt werden können. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Intention der Bestimmung ist nachvollziehbar, aus Unterhalts- und 
Bekämpfungspflichten wird jedoch implizit auch die Kostentragung angenommen. 

 Das neue Gesetz darf nicht zu Einzelmassnahmen auf Privatgrundstücken führen 
ohne gesamtheitliche Massnahmenkoordination. Die definierten Massnahmen 
sind auf Grundstücken von privaten Inhaberinnen und Inhaber sowie auf 
Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand gleichermassen anzuwenden. 

 Die Bestimmung ist aber vor allem unvollständig mit Blick auf die Kostentragung 
für die Umsetzung der darin enthaltenen Pflichten. Aus dem erläuternden Bericht, 
Ziff. 3.4.3 geht hervor, dass Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken und 
Anlagen die Kosten für Unterhalt und Bekämpfung selber zu tragen haben. 
Entgegen dem heute geltenden Recht werden damit auch Personen finanziell 
belastet, die keinen gewollten Umgang mit diesen Organismen haben. Dies 
widerspricht dem Verursacherprinzip.  

./. 

 

 Für Inhaberinnen von Wasserkraftwerken mit laufenden Konzessionen kommt er-
schwerend hinzu, dass aufgrund der Restwassersanierungen nach Art. 80 GSchG 
bereits in einem Umfang in deren wohlerworbene Rechte eingegriffen wurde, als 
dies gerade noch entschädigungslos zumutbar war. Weitere Eingriffe in die 
Substanz der wohlerworbenen Rechte sind daher grundsätzlich unzulässig bzw. 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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nur gegen Entschädigung möglich. Dies gilt auch für Kosten aus zusätzlichen 
Pflichten in Zusammenhang mit invasiven gebietsfremden Organismen.  

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, welche 
den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung erfolgende 
Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. Verhaltensstörer), sind die 
Kosten durch die Kantone zu tragen.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die obigen Einschätzungen zur Unterhaltspflicht gelten genauso für die 
Bekämpfungspflicht. Es soll ausgeschlossen werden, dass Wasserkraftbetreiber, als 
Berechtigte über Gewässer als deren Zustandsstörer zur Kostentragung 
herangezogen werden. 

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, welche 
den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung erfolgende 
Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. Verhaltensstörer), sind die 
Kosten durch die Kantone zu tragen. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Es fehlt eine Regelung für die Kostentragung von Massnahmen der Inhaberinnen 
von Grundstücken und Anlagen. Wie bereits oben zu Bst. e) und f) ausgeführt, soll 
dafür weiterhin das Verursacherprinzip gelten.  

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, welche 
den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung erfolgende 
Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. Verhaltensstörer), sind die 
Kosten durch die Kantone zu tragen. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Aus der Vorlage wird nicht klar, wem welche Kompetenz zu fällt.  

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 
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Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 Eine Regelung zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen wird begrüsst. Aber 
vor allem die Frage der Kostentragung ist unzureichend geregelt. Dafür ist am 
Verursacherprinzip festzuhalten.  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 Wer die Kosten für die Massnahmen zu tragen hat, geht aus den Erläuterungen nicht 
hervor, obschon dies für Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen sehr relevant ist. 
Die Kostentragung hat sich nach dem Verursacherprinzip zu richten.  

Kap. 3 Auswirkungen 

 Die finanziellen Auswirkungen auf Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen bleiben 
unklar. In Ziff. 3.4.3 werden lediglich die Kosten aus der Unterhaltspflicht erwähnt, die 
offenbar von den Inhaberinnen getragen werden sollen, was dem Verursacherprinzip 
widerspricht und daher abzulehnen ist.  

 Gemäss Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG können Inhaberinnen von 
Grundstücken und Anlagen auch zu Bekämpfungsmassnahmen verpflichtet werden. Über 
die Tragung dieser Kosten schweigt sich Ziff. 3.4.3 aus. Ist daraus zu schliessen, dass die 
Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht auf einen Verursacher 
überwälzt werden können?  

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 [Keine Anmerkungen] 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 In den Ausführungen zum Eingriff in die Eigentumsgarantie in Ziff. 5.1 wird einmal mehr 
nichts zur Frage der der Kostentragung für die Bekämpfungsmassnahmen gesagt. Ist 
daraus zu schliessen, dass die Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht 
auf einen Verursacher überwälzt werden können?  

 Die vorgesehen Änderung stützt sich auf Art. 74 Abs. 1 BV. Für die Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten macht der erläuternde Bericht u.a. den Klimawandel 
verantwortlich, wofür ein einzelner Grundstücksbesitzer nicht der Verursacher sein kann. 
Das in Art. 29fbis Art. 1 – Art. 4 USG festgelegte Vorgehen und die vorgesehene 
Kostenteilung widersprechen daher dem Verursacherprinzip aus Art. 74 Abs. 2 BV und 
dürften unverhältnismässige Einschränkungen von Grundrechten nach Art. 36 BV 
darstellen. Eine alleinige Änderung des Umweltschutzgesetzes wäre damit kaum 
ausreichend. 
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Verband öffentlicher Verkehr (VöV) 
Union des transports publics (UTP) 
Unione dei transporti pubblici (UTP) 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Invasivität der gebietsfremden Arten wird (nach Methode von Infoflora zur 
Aufnahme auf die schwarze Liste) aufgrund der drei folgenden Hauptkriterien 
bestimmt: Gesundheitsgefährdung, Beeinträchtigung der Biodiversität, 
wirtschaftliches Schadenpotential. Das wirtschaftliche Schadenpotential wird im Art. 7 
Abs. 5 als einziges der drei Kriterien nicht erwähnt, obwohl dies aus Sicht VöV von 
zentraler Bedeutung ist, um die hohen Bekämpfungskosten zu begründen. Es wird 
angeregt, die Definition um diesen Punkt zu ergänzen. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Begriff "Verhütung,… von invasiven gebietsfremden Organismen" erscheint 

unpassend. Was ist mit "verhüten" gemeint? Mit welchen Massnahmen sollen invasive 

gebietsfremde Organismen verhütet werden? 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Der VöV begrüsst die Massnahmen gegen die unbeabsichtigte Einschleppung als 
Ergänzung zu den bestehenden Regelungen zum beabsichtigten Umgang mit 
invasiven gebietsfremden Organismen.  

In beiden Situationen (beabsichtigte wie unbeabsichtigte Einschleppung) ist die 
Gleichbehandlung von Privaten und öffentlichen Akteuren sicherzustellen. Ansonsten 
zeigen die Massnahmen nur eine verminderte Wirkung (Bekämpfung auf öffentlichem 
Grund während private Anlieger invasive gebietsfremde Organismen «pflegen»). 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Um den Aufwand auf ein vertretbares Mass zu begrenzen, schlagen wir eine 
gesamtschweizerische Umsetzung über ein einfach anwendbares digitales Tool vor.  

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

In Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c ist die Rede von einer Unterhaltpflicht. In Bezug auf invasive 
gebietsfremde Organismen ist der Begriff "Unterhalt" unzutreffend, da invasive 
gebietsfremde Organismen nicht unterhalten werden sollen, sondern bekämpft, 
zurückgedrängt oder aber an der Ausbreitung gehindert werden sollen. Wir 
beantragen eine sprachliche Präzisierung des „Unterhaltes“.  

Der VöV unterstützt grundsätzlich die Unterhaltspflicht von Grundstücken, Anlagen 
oder Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen, weisen jedoch 
auf folgende Punkte hin: 

3. Es ist sicherzustellen, dass sich die Unterhaltspflicht von Grundstücken, Anlagen 
oder Gegenständen ausschliesslich auf den Befall von invasiven gebietsfremden 
Organismen bezieht und sich von der Behandlung bzw. dem Umgang mit 
«einheimischen Problempflanzen» abgrenzt.  

4. Ohne finanzielle Unterstützung der Grundeigentümer sehen wir das Risiko, dass – 
je nach Anzahl Arten und Unterhaltsumfang – der Unterhalt nur lückenhaft oder 
überhaupt nicht durchgeführt wird, speziell in finanziell schwächeren Kantonen. 
Wir erachten Biodiversität und Neophytenbekämpfung als Verbundsaufgabe, bei 
der sich alle (Bund, Kantone, Dritte) beteiligen müssen (wie dies z. B. bei Projekten 
zu Naturgefahren bereits erfolgt). Der durch Dritte/Private zu finanzierende 
Restbetrag ist auf einen vertretbaren Umfang zu begrenzen.  

Der VöV erwartet die Anerkennung der Unterhaltskosten im Bereich des öV durch den 

Bund und die Kantone und damit die Abgeltung der anfallenden Kosten über die 

entsprechenden Gefässe, wie z. B. die Leistungsvereinbarungen.  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Wir würden es sehr begrüssen, die konkrete Umsetzung unter Einbezug der 
Betroffenen im öV rechtzeitig zu besprechen. Wir erachten die Unterhaltsarbeiten als 
sinnvoll und unterstützen diese, solange der Betrieb des öffentlichen Verkehrs nicht 
beeinträchtig wird. Wir regen an, die Erwartungen seitens Bund mit den 
Möglichkeiten des öffentlichen Verkehrs abzugleichen und stehen für ein 
entsprechendes Gespräch gerne zur Verfügung.  Im Anschluss daran würden wir es 
begrüssen, in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe die Ausgestaltung der 
Ausführungsbestimmungen auf Verordnungsebene zu erarbeiten und in diesem 
Rahmen gewisse Fragen zu diskutieren und lösen.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der VöV unterstützt grundsätzlich die Bekämpfungspflicht bei Befall invasiver 

gebietsfremder Organismen, weist jedoch auf folgende Punkte hin: 

 Es ist sicherzustellen, dass sich die Bekämpfungspflicht von Grundstücken, 
Anlagen oder Gegenständen ausschliesslich auf den Befall von invasiven 
gebietsfremden Organismen bezieht und sich von der Behandlung bzw. dem 
Umgang mit «einheimischen Problempflanzen» abgrenzt.  

 Ohne finanzielle Unterstützung der Grundeigentümer sehen wir das Risiko, dass 
der Unterhalt nur lückenhaft oder nur ansatzweise durchgeführt werden kann, 
speziell in finanziell schwächeren Kantonen. Wir erachten Biodiversität und 
Neophytenbekämpfung als Verbundaufgabe, bei der sich alle Akteure (Bund, 
Kantone, Gemeinde, Dritte) beteiligen müssen. Der durch Dritte/Private zu 
tragende Betrag ist auf einen vertretbaren Umfang zu begrenzen.  

Der VöV erwartet die Anerkennung der Bekämpfungskosten im Bereich des öV durch 

den Bund und die Kantone und damit die Abgeltung der anfallenden Kosten über die 

entsprechenden Gefässe, wie z. B. die Leistungsvereinbarungen.  

Wir würden es sehr begrüssen, die konkrete Umsetzung unter Einbezug der 

Betroffenen im öV rechtzeitig zu besprechen. Wir erachten die Unterhaltsarbeiten als 

sinnvoll und unterstützen diese, solange der Betrieb des öffentlichen Verkehrs nicht 

beeinträchtig wird. Wir regen an, die Erwartungen seitens Bund mit den Möglichkeiten 

des öffentlichen Verkehrs abzugleichen und stehen für ein entsprechendes Gespräch 

gerne zur Verfügung.  Im Anschluss daran würden wir es begrüssen, in einer 

gemeinsamen Arbeitsgruppe die Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen auf 

Verordnungsebene zu erarbeiten und in diesem Rahmen gewisse Fragen zu 

diskutieren und lösen. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der VöV regt an, ein national ausgewogenes Unterstützungsmodell der Kantone 
einzuführen, um einen einheitlichen Vollzug der Gesetzesvorlage zu erzielen: Wenn 
das aktuelle Subventionierungsmodell im Naturschutz (ein Franken vom Bund für 
einen investierten Franken auf Kantonsebene) auf die Neophytenbekämpfung 
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übertragt werden würde, würde sich die aktuelle Zwei-Klassen-
Neophytenbekämpfung verschärfen: Luxusausführung in finanzstarken Kantonen, 
ungenügende Massnahmen in finanziell schwächeren Kanton, die z. T. von zentraler 
Bedeutung für eine effiziente Neophytenbeseitigung sind (z. B. Tessin als Eingangstor 
neuer invasiven Arten).  

Als nationaler Dachverband der Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs hat 
der VöV in den verschiedensten Bereichen die Erfahrung gemacht, dass ein national 
überzeugendes Resultat nur durch eine gleichmässige Unterstützung der 
verschiedenen Regionen erzielt werden kann. Die Vollzugs- und 
Finanzierungszuständigkeiten sind entsprechend zu überarbeiten und präzisieren.  

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wir weisen darauf hin, dass der Absatz grammatikalisch umzuschreiben ist, da er in 
dieser Form keinen Sinn macht ("…invasiven gebietsfremden Organismen von 
überwiegend technischer oder administrativer Natur").  

- Es gibt keine invasiven gebietsfremden Organismen von überwiegend technischer 
oder administrativer Natur.  

- Gemeint sind vielmehr Vorschriften von überwiegend technischer oder 
administrativer Natur. Dies soll aus dem Absatz auch entsprechend herauskommen. 

Inhaltlich stimmen wir dem Absatz zu. 

 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Stufenkonzept (Bericht p. 14-15): 

Für die wenig kritischeren Stufen (D2 und abwärts) beantragen wir, die Massnahmen nach 

ökologischem Wert der befallenen Flächen zu differenzieren: z.B. Systematische Bekämpfung 

der Arten der Stufe C in Schutzgebieten und ihrer Umgebung, in weiteren Gebieten dafür nur 

ganz gezielt (z.B. bei Neubefall).  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 29f bis, Buchstabe c (Bericht Seite 23).:  

Die finanziellen Mittel, welche die Grundeigentümer für den Unterhalt einsetzen werden 

müssen, sind in einem zumutbaren Rahmen zu halten. Es besteht ansonsten das Risiko, dass 

die Gesetzvorschrift in der Praxis ungenügend umgesetzt wird. Wir regen an, auf 

Verordnungsebene die Anzahl Arten bzw. die entsprechenden Unterhaltsmassnahmen zu 

definieren, sodass sie finanziell tragbar sind.   

Die Unterhaltsmassnahmen sollen wissenschaftlich fundiert, praxisorientiert und ein 

vernünftiges Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag aufweisen. Letzteres ist besonders für 

schon weit verbreitete Arten von zentraler Bedeutung. Beispiel: Wirksame 

Eindämmungsmassnahmen von Arten der Klasse C, die sich über Wurzelbrut vermehren 

(anstatt kontraproduktiver Vorschläge wie z.B. auf den Stock setzen, was zu einem 

ausgedehnteren Befall führt). 
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Kap. 3 Auswirkungen 

Bericht Kap. 3.1 (finanzielle Auswirkungen, p. 27-28):  

Diese Gesetzesanpassung verfolgt nachvollziehbare Ziele, welche wir unterstützen. Wir 

erachten die Kosten für die Kantone und die Privaten mit einem Initialaufwand von ca. 90 bis 

150 Millionen CHF pro Jahr als relativ hoch. Wie bereits oben beschrieben, regen wir an, bei 

der Einstufung der Arten (Stufenkonzept) und der Bestimmung der entsprechenden 

Massnahmen auf die finanzielle Tragbarkeit zu achten.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Bericht Kap. 5.5 (Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, p. 34):  

Siehe dazu die Bemerkungen unter b).  
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 
a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 

gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 7 Abs. 5quinquies und 5sexies 
 

Antrag: Bevor zu diesem Artikel Stellung bezogen werden kann, ist die definitive 
Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten vorzulegen. Die Übersicht und 
die Gesetzesrevision haben aufeinander abgestimmt zu sein und ein sinnvolles Ganzes 
zu bilden. 
 
Begründung: Die Richtigkeit der vorgeschlagenen Definition und die Angemessenheit 
der daraus resultierenden Strategie und Massnahmenkatalog hängen davon ab, 
welche Arten schlussendlich effektiv als invasiv gelten und wie die in Ihrem Entwurf 
vorgeschlagene Priorisierung schlussendlich artenbezogen umgesetzt wird. In den 
Erläuterungen wird davon gesprochen, dass es in der Schweiz mehr als 100 
gebietsfremde und invasive Arten gibt. Nach unserer Überzeugung ist diese Zahl viel 
zu hoch gegriffen, auch wenn dank der vorgeschlagenen Priorisierung differenzierte 
Strategien und Massnahmenpläne möglich sind.  

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

a)  

…im Rahmen der Verhältnismässigkeit und finanziellen Zumutbarkeit (explizit 

erwähnen) 

 

b) 

Art. 29fbis, neuer Abs. 2e 
 
Antrag: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: die Aufgaben der Kantone bezüglich 
Sensibilisierung, Information und einzelfallweisen Anordnungen gegenüber den 
Grundeigentümern 
 
Begründung: Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem Interesse 
liegenden invasiven Artenmanagement erst dann aktiv (und belangt) werden, wenn 
er sensibilisiert, informiert und allenfalls im Besitz einer sein Grundstück 
betreffenden behördlichen Anordnung ist. Nach unserem Ermessen drängt es sich 
auf, diese Kernaufgabe, welche für die betroffene Bevölkerung von entscheidender 
Bedeutung ist, explizit zu erwähnen. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

a)  

…im Rahmen der Verhältnismässigkeit und finanziellen Zumutbarkeit (explizit 

erwähnen) 

 

b) 

Art. 29fbis, neuer Abs. 2e 
 
Antrag: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: die Aufgaben der Kantone bezüglich 
Sensibilisierung, Information und einzelfallweisen Anordnungen gegenüber den 
Grundeigentümern 
 
Begründung: Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem Interesse 
liegenden invasiven Artenmanagement erst dann aktiv (und belangt) werden, wenn er 
sensibilisiert, informiert und allenfalls im Besitz einer sein Grundstück betreffenden 
behördlichen Anordnung ist. Nach unserem Ermessen drängt es sich auf, diese 
Kernaufgabe, welche für die betroffene Bevölkerung von entscheidender Bedeutung 
ist, explizit zu erwähnen. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis, Abs. 5 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Das invasive Artenmanagement hat nicht nur eine umweltrelevante 

sondern auch eine wirtschaftliche Komponente. Um die Verhältnismässigkeit in jedem 

Fall zu gewährleisten (vgl. Übersicht gebietsfremder invasiver Arten), ist es wichtig, dass 

die Erlasskompetenz in diesem Bereich auch weiterhin beim Bundesrat verbleibt oder 

sogar dem Parlament übertragen wird. Die entsprechenden Fachabteilungen besitzen 

diesbezüglich zwar eine anerkannte Fachkompetenz aber die übergeordneten 

Zusammenhänge sind ihnen zu wenig bewusst. Es besteht das Problem der 

behördlichen Eigendynamik, das heisst das Risiko, dass die Behörden auf Grund von 

Eigeninteressen bürokratische Strukturen aufbauen, die dem Willen der Bevölkerung 

widersprechen.  
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Die übrigen von Ihnen vorgeschlagenen Gesetzesänderungen werden durch unsere 

Konferenz unterstützt. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen im Rahmen eines persönlichen 

Gesprächs den Reformationsbedarf im Zusammenhang mit dem invasiven 

Artenmanagement zu besprechen und/oder diesbezügliche Ideen und Vorschläge im 

Rahmen einer Arbeitsgruppe einzubringen. 

 

i)  (Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) Manuell eingefügt 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis, Abs. 4 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Die Initialverantwortung (Sensibilisierung, Information und Anordnen von 

Schutzmassnahmen gegen Schadorganismen) für das invasive Artenmanagement liegt 

bekanntlich beim Kanton. Nach unserer Überzeugung reichen die in Art. 29fbis, Abs. 2, 

Lit. c festgelegten Instrumente aus, um ein wirksames invasives Artenbekämpfung 

sicherstellen zu können. Wichtig ist viel mehr, dass die Kantone diese flächendeckend 

und koordiniert umsetzen. Private sollen im Sinne des Verursacherprinzips erst dann zur 

Rechenschaft gezogen werden können, nachdem der Kanton im Rahmen der 

Verhältnismässigkeit erfolglos Massnahmen erlassen hat und wenn von der Seite der 

Privaten ein Verschulden vorliegt. Eigentümer von Grundstücken, Anlagen und 

Gegenständen, die erfolglos invasives Artenmanagement betreiben, da sich ohne ihr 

Verschulden laufend Verfrachtungen von nachbarschaftlichen Böden ergeben, können 

nicht, wie dies nach unserer Einschätzung dieser Absatz zulässt, auf deren Kosten zu 

dauerhaften, invasivem und wirkungslosem Artenmanagement angehalten werden. 

Falls die Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten aufgebläht wird, wie dies 

in den Erläuterungen angetönt wird, entfaltet Art. 29bis, Abs. 4 unverhältnismässige 

Wirkungen, da für über 100 invasive Arten teure Strategien und Massnahmen bezüglich 

Überwachung, Isolierung, Behandlung oder Vernichtung vorzunehmen wären. Im 

Weitern ist der Absatz auch überflüssig, da ein wirksames und angemessenes invasives 

Artenmanagement im Interesse der Grundeigentümer liegt. Aus wirtschaftlichen und 

ökologischen Gründen wird er sich von sich aus zu Gunsten eines wirksamen und 

nachhaltigen invasiven Artenmanagement engagieren, da sich bei Zuwarten die 

Sanierung schnell und deutlich verteuert. Absatz 4 ist somit überflüssig und verleitet die 

Behörden, auf Kosten der Privaten übertriebene Bekämpfungsmassnahmen 

durchzusetzen.  
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2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Unsere Konferenz vertritt die Interessen der Schweizerischen Steine- und Erdenindustrie und 

damit die Interessen rund um den wichtigsten, mehrfach recyclierbaren Rohstoff, über den unser 

Land verfügt. Dabei setzen wir uns insbesondere für das Gewährleisten einer funktionierenden 

und nachhaltigen Versorgung unseres Landes mit mineralischen Rohstoffen ein. 

 

Unsere Branche beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv und im Rahmen der Möglichkeiten 

erfolgreich mit invasiven Arten. Da invasive Arten in Materialgewinnungsstellen und Auffüllungen 

vor allem auf Grund der offenen und dynamischen Böden und auf Grund von Verfrachtungen 

aus der Nachbarschaft gut gedeihen, sind die Unternehmen seit langem bestrebt, mit Hilfe von 

gezielten Strategien und Massnahmen die Bestände in den Steinbrüchen, Tongruben und 

Kiesabbaustellen auf einem «akzeptablen» Niveau zu halten. Diese Arbeitet gestaltet sich nicht 

immer einfach, da die Abbaustellen und Auffüllungen mit den nachbarschaftlichen Böden 

vernetzt sind und so beispielsweise über Aushublieferungen, Saatgutverfrachtungen oder 

andere Einschleppungskanäle sich invasive Arten «automatisch» in Materialgewinnungsstellen 

ansiedeln. Nichtsdestoweniger ist es den Unternehmen weitgehend gelungen, die invasiven 

Arten alles in allem erfolgreich zu reduzieren und grössere Bestände von den Gewinnungsstellen 

fern zu halten. Neben vor Ort – Einsätzen spielen in diesem Zusammenhang auch zentral 

gesteuerte Informations- und Sensibilisierungskampagnen sowie behördliche Auflagen eine 

wichtige Rolle. Die Unternehmen arbeiten dabei meist freiwillig und auf ihre Kosten mit 

Fachspezialisten zusammen. Dieses auf Selbstverantwortung beruhende Engagement der 

Unternehmen zahlt sich aus. Die Unternehmen haben erkannt, dass mit Hilfe eines frühzeitigen 

und weitsichtigen Konzeptes, das nicht nur die eigenen sondern auch die nachbarschaftlichen 

Böden umfasst, eine effiziente Verhütung, Überwachung und Bekämpfung von invasiven Arten 

erfolgen kann und sind auch bereit, im Rahmen des Verursacherprinzips die resultierenden 

Kosten zu tragen. 

 

Auf Grund dieser Erfahrungen begrüsst es unsere Konferenz grundsätzlich, dass das Thema 

invasives Artenmanagement flächendeckend angegangen werden soll. Allerdings sind wir der 

Überzeugung, dass allzu engmaschige Regulierungen kontraproduktiv wirken und nicht 

erforderlich sind. Es ist im Gegenteil wichtig, dass der Fokus auf das freiwillige vor Ort 

Management gelegt wird, das heisst, im Sinne der Subsidiarität auf die Grundeigentümer. Diese 

werden, wie das Beispiel unserer Branche bestätigt, diese Aufgabe auf Grund eigener 

Interessen von sich aus wirksam an die Hand nehmen. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass 

sie über die invasiven Arten und die mit ihnen verbundenen Gefahren informiert, entsprechend 

sensibilisiert und bei Bedarf auch von den Behörden dazu angehalten werden.  

 

Ein über das Informieren, Sensibilisieren, behördliches Anordnen im Rahmen von Art. 29fbis, 

Abs. 2c, USG sowie über den Landesgrenzschutz hinausgehendes behördliches Arsenal an 

Eingriffsmöglichkeiten in diesem Bereich ist aber unnötig und gefährlich, da das Risiko besteht, 

dass auf Grund der fehlenden Nähe zu den potentiell und effektiv belasteten Böden 

überflüssige Regulierungen behördlich durchgesetzt werden. Es entsteht eine teure 

Ressourcenfehlallokation. 

 

 

 

1. Grundsätzliche Überlegungen 
 

 

Unser Verband begrüsst es grundsätzlich, dass das invasive Artenmanagement im 

Umweltschutzgesetz berücksichtigt wird und ist überzeugt, dass dieser gesamthafte Ansatz 

für das Entstehen eines nachhaltigen flächendeckenden invasiven Artenmanagements 
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wesentlich beitragen kann. Er lehnt den vorliegenden Entwurf aber in verschiedenen 

Bereichen ab und beantragt ein diesbezügliches Überarbeiten, das primär vor Ort auf der 

privaten Eigeninitiative und hinsichtlich Grenzschutz, Information, Sensibilisierung und 

einzelfallweisen Anordnungen auf unterstützenden Behörden sowie auf einer realistischen 

Definition des Begriffs «invasiv» basiert.  

 

 

 

Dieser Antrag wird wie folgt begründet. 
 
 
a) Wirksame Ressourcenallokation 

 

Es liegt im ureigenen Interesse des Privaten, dass sein Grundstück möglichst frei von invasiven 

Arten ist. Er wird deswegen, sobald er von den Behörden bezüglich den mit den invasiven Arten 

zusammenhängenden Risiken aufgeklärt ist, in der Regel «den Kampf von sich aus 

aufnehmen». Da er viel näher an den betroffenen Böden ist, kann er die sich im Zusammenhang 

mit seinem Einzelfall aufdrängenden wirksamsten Massnahmen mit einem deutlich besseren 

Kosten-/Nutzenverhältnis selektionieren, als dies Behörden möglich ist, welche sich (nur) auf der 

allgemeinen, theoretischen Ebene mit invasivem Artenmanagement beschäftigen. Allerdings ist 

es wichtig, dass die Behörden sämtliche Grundstücke resp. sämtliche Grundstückbesitzer 

vergleichbar behandeln, da Verfrachtungen von säumigen Grundstückbesitzern die Initiative der 

betroffenen Grundstückbesitzern lähmen und dass die Behörden bezüglich Information, 

Sensibilisierung und Anordnungen unterstützend wirken. Zudem ist es an den Bundesbetrieben, 

hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen, was nach unserem Wissensstand beispielsweise bei den 

Schweizerischen Bundesbahnen – SBB nicht der Fall ist. 

 

 

b) Integratives Zusammenwirken der Behörden und der Privaten 
 

Bevor der Private beginnen kann, wirksames invasives Artenmanagement zu betreiben, benötigt 

er Sensibilisierung, Informationen (was in unserer Branche wie oben geschildert bereits seit 

Längerem erfolgt ist), allenfalls eine einzelfallbezogene behördliche Anordnung und die 

Sicherheit, dass alle Grundstücke resp. Grundstückbesitzer vergleichbar behandelt werden. Hier 

sind nach unserem Ermessen die Behörden gefordert. Es ist wichtig, dass die Grundbesitzer die 

invasiven Arten von den übrigen Arten unterscheiden können und die mit ihnen verbundenen 

Risiken sowie die sich aufdrängenden Strategien und Massnahmen kennen. Dies ist heute kaum 

der Fall und deswegen sind viele Grundstückbesitzer in der Regel zwar willens aber faktisch gar 

nicht in der Lage, ein wirksames invasives Artenmanagement zu betreiben. Das Problem wird 

zusätzlich durch das mögliche Einschleppen der invasiven Arten aus der Nachbarschaft 

verschärft, denn ein invasives Artenmanagement zahlt sich erst aus, wenn es flächendeckend 

erfolgt. Es ist deswegen wichtig, dass der Vollzug flächendeckend erfolgt, was heute in vielen 

Kantonen nicht der Fall ist. Zudem werden zahlreiche invasive Arten aus dem Ausland importiert 

und bei uns beispielsweise über Gartencenters in den Verkehr gebracht. Diese legal 

angepflanzten invasiven Arten breiten sich dann ebenfalls räumlich aus und müssen durch die 

betroffenen Grundstückbesitzer bekämpft werden. Diese Probleme sind durch die Behörden mit 

Hilfe eines wirksamen Grenzschutzes in den Griff zu bekommen. Sobald aber die 

Sensibilisierung flächendeckend eingesetzt hat, die Information fliesst, die Behörden das 

Problem gezielt angehen und der Grenzschutz wirkt, wird der Grundstückbesitzer aus 

wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen auf seinem Grundstück nach unseren 

Erfahrungen von sich aus in der Regel ein wirksames invasives Artenmanagement betreiben. 

 

 

c) Was ist invasiv?   
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Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass es gemäss der noch zu überarbeitenden Übersicht 

invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz mehr als 100 Arten geben soll, die zu den 

invasiven und potentiell invasiven Arten zu zählen sind, das heisst, welche die Gesundheit von 

Mensch, Nutztier und Pflanzen beeinträchtigen, wirtschaftlichen Schaden anrichten oder sich 

auf Kosten einheimischer Arten ausbreiten und so die lokale Biodiversität und 

Ökosystemleistung schädigen, obwohl gemäss Fussnote 54, Seite 14 der Erläuterungen die 

entsprechende Übersicht erst noch auszuarbeiten ist. Nach unserem Ermessen ist die Zahl 

«mehr als 100 invasive Arten» zu hoch. Mit einem Fokussieren der 10 – 15 wichtigsten 

Schädlingen können nach unserer Überzeugung die Bestände bereits zu ca. 90% reduziert 

werden. Die Grundbesitzer wären überfordert, für über 100 Arten artenspezifische Strategien 

und Massnahmen auszuarbeiten, die eine lückenlose Bekämpfung unter ihrer Federführung 

gewährleisten. Um die Fachkompetenz vor Ort sicherzustellen, wäre unter diesen Umständen 

allenfalls ein professionelles Grundstückinspektorat erforderlich, dessen Etablierung aber an der 

Verhältnismässigkeit vorbeischiesst. In den Abbaustellen konzentriert man sich heute auf die ca. 

4-6 wichtigsten Arten und erzielt so hinsichtlich Reduktion der Bestände insgesamt positive 

Ergebnisse, sofern der Vollzug durch die Kantone flächendeckend erfolgt. Nach unserem 

Ermessen drängt es sich deswegen auf, die Definition invasiv zu überarbeiten, und sich dabei 

im Sinne der Effizienz und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgend auf die wichtigsten 

Arten zu konzentrieren, welche den Hauptteil der Risiken abdecken. Zudem stellt die Übersicht 

invasiver gebietsfremder Arten die Basis des invasiven Artenmanagements dar. Es ist deswegen 

nach unserer Überzeugung zwingend, dass diese vorliegt, bevor das Umweltschutzgesetz in 

Richtung invasives Artenmanagement revidiert wird. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

2. Anträge 
 

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Überlegungen unterbreiten wir Ihnen im Zusammenhang 

mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Entwurf die folgenden Anträge: 

 

 

Art. 7 Abs. 5quinquies und 5sexies 

 

Antrag: Bevor zu diesem Artikel Stellung bezogen werden kann, ist die definitive Übersicht zu 

den gebietsfremden und invasiven Arten vorzulegen. Die Übersicht und die Gesetzesrevision 

haben aufeinander abgestimmt zu sein und ein sinnvolles Ganzes zu bilden. 

 

Begründung: Die Richtigkeit der vorgeschlagenen Definition und die Angemessenheit der 

daraus resultierenden Strategie und Massnahmenkatalog hängen davon ab, welche Arten 

schlussendlich effektiv als invasiv gelten und wie die in Ihrem Entwurf vorgeschlagene 

Priorisierung schlussendlich artenbezogen umgesetzt wird. In den Erläuterungen wird davon 

gesprochen, dass es in der Schweiz mehr als 100 gebietsfremde und invasive Arten gibt. Nach 

unserer Überzeugung ist diese Zahl viel zu hoch gegriffen, auch wenn dank der 

vorgeschlagenen Priorisierung differenzierte Strategien und Massnahmenpläne möglich sind.  

 

 

Art. 29fbis, neuer Abs. 2e 

 

Antrag: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: die Aufgaben der Kantone bezüglich 

Sensibilisierung, Information und einzelfallweisen Anordnungen gegenüber den 

Grundeigentümern 

 

Begründung: Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem Interesse liegenden 

invasiven Artenmanagement erst dann aktiv (und belangt) werden, wenn er sensibilisiert, 

informiert und allenfalls im Besitz einer sein Grundstück betreffenden behördlichen Anordnung 
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ist. Nach unserem Ermessen drängt es sich auf, diese Kernaufgabe, welche für die betroffene 

Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist, explizit zu erwähnen. 

 

 

Art. 29fbis, Abs. 4 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Die Initialverantwortung (Sensibilisierung, Information und Anordnen von 

Schutzmassnahmen gegen Schadorganismen) für das invasive Artenmanagement liegt 

bekanntlich beim Kanton. Nach unserer Überzeugung reichen die in Art. 29fbis, Abs. 2, Lit. c 

festgelegten Instrumente aus, um ein wirksames invasives Artenbekämpfung sicherstellen zu 

können. Wichtig ist viel mehr, dass die Kantone diese flächendeckend und koordiniert umsetzen. 

Private sollen im Sinne des Verursacherprinzips erst dann zur Rechenschaft gezogen werden 

können, nachdem der Kanton im Rahmen der Verhältnismässigkeit erfolglos Massnahmen 

erlassen hat und wenn von der Seite der Privaten ein Verschulden vorliegt. Eigentümer von 

Grundstücken, Anlagen und Gegenständen, die erfolglos invasives Artenmanagement 

betreiben, da sich ohne ihr Verschulden laufend Verfrachtungen von nachbarschaftlichen Böden 

ergeben, können nicht, wie dies nach unserer Einschätzung dieser Absatz zulässt, auf deren 

Kosten zu dauerhaften, invasivem und wirkungslosem Artenmanagement angehalten werden. 

Falls die Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten aufgebläht wird, wie dies in den 

Erläuterungen angetönt wird, entfaltet Art. 29bis, Abs. 4 unverhältnismässige Wirkungen, da für 

über 100 invasive Arten teure Strategien und Massnahmen bezüglich Überwachung, Isolierung, 

Behandlung oder Vernichtung vorzunehmen wären. Im Weitern ist der Absatz auch überflüssig, 

da ein wirksames und angemessenes invasives Artenmanagement im Interesse der 

Grundeigentümer liegt. Aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen wird er sich von sich aus 

zu Gunsten eines wirksamen und nachhaltigen invasiven Artenmanagement engagieren, da sich 

bei Zuwarten die Sanierung schnell und deutlich verteuert. Absatz 4 ist somit überflüssig und 

verleitet die Behörden, auf Kosten der Privaten übertriebene Bekämpfungsmassnahmen 

durchzusetzen.  

 

 

Art. 29fbis, Abs. 5 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Das invasive Artenmanagement hat nicht nur eine umweltrelevante sondern auch 

eine wirtschaftliche Komponente. Um die Verhältnismässigkeit in jedem Fall zu gewährleisten 

(vgl. Übersicht gebietsfremder invasiver Arten), ist es wichtig, dass die Erlasskompetenz in 

diesem Bereich auch weiterhin beim Bundesrat verbleibt oder sogar dem Parlament übertragen 

wird. Die entsprechenden Fachabteilungen besitzen diesbezüglich zwar eine anerkannte 

Fachkompetenz aber die übergeordneten Zusammenhänge sind ihnen zu wenig bewusst. Es 

besteht das Problem der behördlichen Eigendynamik, das heisst das Risiko, dass die Behörden 

auf Grund von Eigeninteressen bürokratische Strukturen aufbauen, die dem Willen der 

Bevölkerung widersprechen.  

 

Kap. 3 Auswirkungen 

- Verfehlte Ressourcenallokation 
- Überforderte Private 
- Eigendynamik in den Behörden 

(vgl. Stellungnahme, insbesondere Position 1, a,b,c) 

 

3. Grundsätzliche Überlegungen 
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Unser Verband begrüsst es grundsätzlich, dass das invasive Artenmanagement im 

Umweltschutzgesetz berücksichtigt wird und ist überzeugt, dass dieser gesamthafte Ansatz 

für das Entstehen eines nachhaltigen flächendeckenden invasiven Artenmanagements 

wesentlich beitragen kann. Er lehnt den vorliegenden Entwurf aber in verschiedenen 

Bereichen ab und beantragt ein diesbezügliches Überarbeiten, das primär vor Ort auf der 

privaten Eigeninitiative und hinsichtlich Grenzschutz, Information, Sensibilisierung und 

einzelfallweisen Anordnungen auf unterstützenden Behörden sowie auf einer realistischen 

Definition des Begriffs «invasiv» basiert.  

 

 

Dieser Antrag wird wie folgt begründet. 
 
 
a) Wirksame Ressourcenallokation 

 

Es liegt im ureigenen Interesse des Privaten, dass sein Grundstück möglichst frei von invasiven 

Arten ist. Er wird deswegen, sobald er von den Behörden bezüglich den mit den invasiven Arten 

zusammenhängenden Risiken aufgeklärt ist, in der Regel «den Kampf von sich aus 

aufnehmen». Da er viel näher an den betroffenen Böden ist, kann er die sich im Zusammenhang 

mit seinem Einzelfall aufdrängenden wirksamsten Massnahmen mit einem deutlich besseren 

Kosten-/Nutzenverhältnis selektionieren, als dies Behörden möglich ist, welche sich (nur) auf der 

allgemeinen, theoretischen Ebene mit invasivem Artenmanagement beschäftigen. Allerdings ist 

es wichtig, dass die Behörden sämtliche Grundstücke resp. sämtliche Grundstückbesitzer 

vergleichbar behandeln, da Verfrachtungen von säumigen Grundstückbesitzern die Initiative der 

betroffenen Grundstückbesitzern lähmen und dass die Behörden bezüglich Information, 

Sensibilisierung und Anordnungen unterstützend wirken. Zudem ist es an den Bundesbetrieben, 

hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen, was nach unserem Wissensstand beispielsweise bei den 

Schweizerischen Bundesbahnen – SBB nicht der Fall ist. 

 

 

b) Integratives Zusammenwirken der Behörden und der Privaten 
 

Bevor der Private beginnen kann, wirksames invasives Artenmanagement zu betreiben, benötigt 

er Sensibilisierung, Informationen (was in unserer Branche wie oben geschildert bereits seit 

Längerem erfolgt ist), allenfalls eine einzelfallbezogene behördliche Anordnung und die 

Sicherheit, dass alle Grundstücke resp. Grundstückbesitzer vergleichbar behandelt werden. Hier 

sind nach unserem Ermessen die Behörden gefordert. Es ist wichtig, dass die Grundbesitzer die 

invasiven Arten von den übrigen Arten unterscheiden können und die mit ihnen verbundenen 

Risiken sowie die sich aufdrängenden Strategien und Massnahmen kennen. Dies ist heute kaum 

der Fall und deswegen sind viele Grundstückbesitzer in der Regel zwar willens aber faktisch gar 

nicht in der Lage, ein wirksames invasives Artenmanagement zu betreiben. Das Problem wird 

zusätzlich durch das mögliche Einschleppen der invasiven Arten aus der Nachbarschaft 

verschärft, denn ein invasives Artenmanagement zahlt sich erst aus, wenn es flächendeckend 

erfolgt. Es ist deswegen wichtig, dass der Vollzug flächendeckend erfolgt, was heute in vielen 

Kantonen nicht der Fall ist. Zudem werden zahlreiche invasive Arten aus dem Ausland importiert 

und bei uns beispielsweise über Gartencenters in den Verkehr gebracht. Diese legal 

angepflanzten invasiven Arten breiten sich dann ebenfalls räumlich aus und müssen durch die 

betroffenen Grundstückbesitzer bekämpft werden. Diese Probleme sind durch die Behörden mit 

Hilfe eines wirksamen Grenzschutzes in den Griff zu bekommen. Sobald aber die 

Sensibilisierung flächendeckend eingesetzt hat, die Information fliesst, die Behörden das 

Problem gezielt angehen und der Grenzschutz wirkt, wird der Grundstückbesitzer aus 

wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen auf seinem Grundstück nach unseren 

Erfahrungen von sich aus in der Regel ein wirksames invasives Artenmanagement betreiben. 
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c) Was ist invasiv?   
 

Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass es gemäss der noch zu überarbeitenden Übersicht 

invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz mehr als 100 Arten geben soll, die zu den 

invasiven und potentiell invasiven Arten zu zählen sind, das heisst, welche die Gesundheit von 

Mensch, Nutztier und Pflanzen beeinträchtigen, wirtschaftlichen Schaden anrichten oder sich 

auf Kosten einheimischer Arten ausbreiten und so die lokale Biodiversität und 

Ökosystemleistung schädigen, obwohl gemäss Fussnote 54, Seite 14 der Erläuterungen die 

entsprechende Übersicht erst noch auszuarbeiten ist. Nach unserem Ermessen ist die Zahl 

«mehr als 100 invasive Arten» zu hoch. Mit einem Fokussieren der 10 – 15 wichtigsten 

Schädlingen können nach unserer Überzeugung die Bestände bereits zu ca. 90% reduziert 

werden. Die Grundbesitzer wären überfordert, für über 100 Arten artenspezifische Strategien 

und Massnahmen auszuarbeiten, die eine lückenlose Bekämpfung unter ihrer Federführung 

gewährleisten. Um die Fachkompetenz vor Ort sicherzustellen, wäre unter diesen Umständen 

allenfalls ein professionelles Grundstückinspektorat erforderlich, dessen Etablierung aber an der 

Verhältnismässigkeit vorbeischiesst. In den Abbaustellen konzentriert man sich heute auf die ca. 

4-6 wichtigsten Arten und erzielt so hinsichtlich Reduktion der Bestände insgesamt positive 

Ergebnisse, sofern der Vollzug durch die Kantone flächendeckend erfolgt. Nach unserem 

Ermessen drängt es sich deswegen auf, die Definition invasiv zu überarbeiten, und sich dabei 

im Sinne der Effizienz und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgend auf die wichtigsten 

Arten zu konzentrieren, welche den Hauptteil der Risiken abdecken. Zudem stellt die Übersicht 

invasiver gebietsfremder Arten die Basis des invasiven Artenmanagements dar. Es ist deswegen 

nach unserer Überzeugung zwingend, dass diese vorliegt, bevor das Umweltschutzgesetz in 

Richtung invasives Artenmanagement revidiert wird. 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Es ergeben sich Verfahrens- und eigentumsrechtliche Vorbehalte (vgl. Stellungnahme, 

insbesondere 1b und 1c) 

 

b)  Integratives Zusammenwirken der Behörden und der Privaten 

 

Bevor der Private beginnen kann, wirksames invasives Artenmanagement zu betreiben, benötigt 

er Sensibilisierung, Informationen (was in unserer Branche wie oben geschildert bereits seit 

Längerem erfolgt ist), allenfalls eine einzelfallbezogene behördliche Anordnung und die 

Sicherheit, dass alle Grundstücke resp. Grundstückbesitzer vergleichbar behandelt werden. Hier 

sind nach unserem Ermessen die Behörden gefordert. Es ist wichtig, dass die Grundbesitzer die 

invasiven Arten von den übrigen Arten unterscheiden können und die mit ihnen verbundenen 

Risiken sowie die sich aufdrängenden Strategien und Massnahmen kennen. Dies ist heute kaum 

der Fall und deswegen sind viele Grundstückbesitzer in der Regel zwar willens aber faktisch gar 

nicht in der Lage, ein wirksames invasives Artenmanagement zu betreiben. Das Problem wird 

zusätzlich durch das mögliche Einschleppen der invasiven Arten aus der Nachbarschaft 

verschärft, denn ein invasives Artenmanagement zahlt sich erst aus, wenn es flächendeckend 

erfolgt. Es ist deswegen wichtig, dass der Vollzug flächendeckend erfolgt, was heute in vielen 

Kantonen nicht der Fall ist. Zudem werden zahlreiche invasive Arten aus dem Ausland importiert 

und bei uns beispielsweise über Gartencenters in den Verkehr gebracht. Diese legal 

angepflanzten invasiven Arten breiten sich dann ebenfalls räumlich aus und müssen durch die 

betroffenen Grundstückbesitzer bekämpft werden. Diese Probleme sind durch die Behörden mit 
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Hilfe eines wirksamen Grenzschutzes in den Griff zu bekommen. Sobald aber die 

Sensibilisierung flächendeckend eingesetzt hat, die Information fliesst, die Behörden das 

Problem gezielt angehen und der Grenzschutz wirkt, wird der Grundstückbesitzer aus 

wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen auf seinem Grundstück nach unseren 

Erfahrungen von sich aus in der Regel ein wirksames invasives Artenmanagement betreiben. 

 

 

c ) Was ist invasiv?   

 

Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass es gemäss der noch zu überarbeitenden Übersicht 

invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz mehr als 100 Arten geben soll, die zu den 

invasiven und potentiell invasiven Arten zu zählen sind, das heisst, welche die Gesundheit von 

Mensch, Nutztier und Pflanzen beeinträchtigen, wirtschaftlichen Schaden anrichten oder sich 

auf Kosten einheimischer Arten ausbreiten und so die lokale Biodiversität und 

Ökosystemleistung schädigen, obwohl gemäss Fussnote 54, Seite 14 der Erläuterungen die 

entsprechende Übersicht erst noch auszuarbeiten ist. Nach unserem Ermessen ist die Zahl 

«mehr als 100 invasive Arten» zu hoch. Mit einem Fokussieren der 10 – 15 wichtigsten 

Schädlingen können nach unserer Überzeugung die Bestände bereits zu ca. 90% reduziert 

werden. Die Grundbesitzer wären überfordert, für über 100 Arten artenspezifische Strategien 

und Massnahmen auszuarbeiten, die eine lückenlose Bekämpfung unter ihrer Federführung 

gewährleisten. Um die Fachkompetenz vor Ort sicherzustellen, wäre unter diesen Umständen 

allenfalls ein professionelles Grundstückinspektorat erforderlich, dessen Etablierung aber an der 

Verhältnismässigkeit vorbeischiesst. In den Abbaustellen konzentriert man sich heute auf die ca. 

4-6 wichtigsten Arten und erzielt so hinsichtlich Reduktion der Bestände insgesamt positive 

Ergebnisse, sofern der Vollzug durch die Kantone flächendeckend erfolgt. Nach unserem 

Ermessen drängt es sich deswegen auf, die Definition invasiv zu überarbeiten, und sich dabei 

im Sinne der Effizienz und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgend auf die wichtigsten 

Arten zu konzentrieren, welche den Hauptteil der Risiken abdecken. Zudem stellt die Übersicht 

invasiver gebietsfremder Arten die Basis des invasiven Artenmanagements dar. Es ist deswegen 

nach unserer Überzeugung zwingend, dass diese vorliegt, bevor das Umweltschutzgesetz in 

Richtung invasives Artenmanagement revidiert wird. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 7 Abs. 5quinquies und 5sexies 

 
Antrag: Bevor zu diesem Artikel Stellung bezogen werden kann, ist die 

definitive Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten vorzulegen. 

Die Übersicht und die Gesetzesrevision haben aufeinander abgestimmt zu 

sein und ein sinnvolles Ganzes zu bilden. 

 

Begründung: Die Richtigkeit der vorgeschlagenen Definition und die 

Angemessenheit der daraus resultierenden Strategie und 

Massnahmenkatalog hängen davon ab, welche Arten schlussendlich effektiv 

als invasiv gelten und wie die in Ihrem Entwurf vorgeschlagene 

Priorisierung schlussendlich artenbezogen umgesetzt wird. In den 

Erläuterungen wird davon gesprochen, dass es in der Schweiz mehr als 100 

gebietsfremde und invasive Arten gibt. Nach unserer Überzeugung ist diese 

Zahl viel zu hoch gegriffen, auch wenn dank der vorgeschlagenen 

Priorisierung differenzierte Strategien und Massnahmenpläne möglich sind.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

a)  

…im Rahmen der Verhältnismässigkeit und finanziellen Zumutbarkeit (explizit 

erwähnen) 

 

b) 

Art. 29fbis, neuer Abs. 2e 

 

Antrag: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: die Aufgaben der 

Kantone bezüglich Sensibilisierung, Information und 

einzelfallweisen Anordnungen gegenüber den Grundeigentümern 

 

Begründung: Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem 

Interesse liegenden invasiven Artenmanagement erst dann aktiv (und 

belangt) werden, wenn er sensibilisiert, informiert und allenfalls im Besitz 

einer sein Grundstück betreffenden behördlichen Anordnung ist. Nach 

unserem Ermessen drängt es sich auf, diese Kernaufgabe, welche für die 

betroffene Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist, explizit zu 

erwähnen. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

a)  

…im Rahmen der Verhältnismässigkeit und finanziellen Zumutbarkeit (explizit 

ewähnen) 

 

b) 

Art. 29fbis, neuer Abs. 2e 

 

Antrag: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: die Aufgaben der 

Kantone bezüglich Sensibilisierung, Information und 

einzelfallweisen Anordnungen gegenüber den Grundeigentümern 

 

Begründung: Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem 

Interesse liegenden invasiven Artenmanagement erst dann aktiv (und 

belangt) werden, wenn er sensibilisiert, informiert und allenfalls im Besitz 

einer sein Grundstück betreffenden behördlichen Anordnung ist. Nach 

unserem Ermessen drängt es sich auf, diese Kernaufgabe, welche für die 

betroffene Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist, explizit zu 

erwähnen. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis, Abs. 5 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Das invasive Artenmanagement hat nicht nur eine 

umweltrelevante sondern auch eine wirtschaftliche Komponente. Um die 

Verhältnismässigkeit in jedem Fall zu gewährleisten (vgl. Übersicht 

gebietsfremder invasiver Arten), ist es wichtig, dass die Erlasskompetenz in 

diesem Bereich auch weiterhin beim Bundesrat verbleibt oder sogar dem 

Parlament übertragen wird. Die entsprechenden Fachabteilungen besitzen 

diesbezüglich zwar eine anerkannte Fachkompetenz aber die übergeordneten 

Zusammenhänge sind ihnen zu wenig bewusst. Es besteht das Problem der 

behördlichen Eigendynamik, das heisst das Risiko, dass die Behörden auf 
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Grund von Eigeninteressen bürokratische Strukturen aufbauen, die dem 

Willen der Bevölkerung widersprechen.  

 

Die übrigen von Ihnen vorgeschlagenen Gesetzesänderungen werden durch 

unseren Verband unterstützt. Unser Verband ist gerne bereit, mit Ihnen im 

Rahmen eines persönlichen Gesprächs den Reformationsbedarf im 

Zusammenhang mit dem invasiven Artenmanagement zu besprechen 

und/oder seine diesbezüglichen Ideen und Vorschläge im Rahmen einer 

Arbeitsgruppe einzubringen. 
 

i)  (Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) Manuell eingefügt 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Art. 29fbis, Abs. 4 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Die Initialverantwortung (Sensibilisierung, Information und 

Anordnen von Schutzmassnahmen gegen Schadorganismen) für das 

invasive Artenmanagement liegt bekanntlich beim Kanton. Nach unserer 

Überzeugung reichen die in Art. 29fbis, Abs. 2, Lit. c aus, um ein wirksames 

invasives Artenbekämpfung sicherstellen zu können. Wichtig ist viel mehr, 

dass die Kantone diese flächendeckend und koordiniert umsetzen. Private 

sollen im Sinne des Verursacherprinzips erst dann zur Rechenschaft 

gezogen werden können, nachdem der Kanton im Rahmen der 

Verhältnismässigkeit erfolglos Massnahmen erlassen hat und wenn von der 

Seite der Privaten ein Verschulden vorliegt. Eigentümer von Grundstücken, 

Anlagen und Gegenständen, die erfolglos invasives Artenmanagement 

betreiben, da sich ohne ihr Verschulden laufend Verfrachtungen von 

nachbarschaftlichen Böden ergeben, können nicht, wie dies nach unserer 

Einschätzung dieser Absatz zulässt, auf deren Kosten zu dauerhaften, 

invasivem und wirkungslosem Artenmanagement angehalten werden. Falls 

die Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten aufgebläht wird, 

wie dies in den Erläuterungen angetönt wird, entfaltet Art. 29bis, Abs. 4 

unverhältnismässige Wirkungen, da für über 100 invasive Arten Strategien 

und Massnahmen bezüglich Überwachung, Isolierung, Behandlung oder 

Vernichtung vorzunehmen wären. Im Weitern ist der Absatz auch 

überflüssig, da ein wirksames und angemessenes invasives 

Artenmanagement im Interesse der Grundeigentümer liegt. Aus 

wirtschaftlichen und ökologischen Gründen wird er sich von sich aus zu 

Gunsten eines wirksamen und nachhaltigen invasiven Artenmanagement 

engagieren, da sich bei Zuwarten die Sanierung schnell und deutlich 

verteuert. Abs 4 ist somit überflüssig und verleitet die Behörden, auf Kosten 

der Privaten übertriebene Bekämpfungsmassnahmen durchzusetzen.  
 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 
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Unser Verband vertritt die Interessen der Schweizerischen Kies-, Beton- und 

Recyclingindustrie und damit die Interessen rund um den wichtigsten, mehrfach 

recyclierbaren Rohstoff, über den unser Land verfügt. Dabei setzen wir uns 

insbesondere für das Gewährleisten einer funktionierenden und nachhaltigen 

Versorgung unseres Landes mit mineralischen Rohstoffen ein. 

 

Unsere Branche beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv und im Rahmen der 

Möglichkeiten erfolgreich mit invasiven Arten. Da invasive Arten in Abbaustellen und 

Auffüllungen vor allem auf Grund der offenen und dynamischen Böden und auf Grund 

von Verfrachtungen aus der Nachbarschaft gut gedeihen, sind die Unternehmen seit 

langem bestrebt, mit Hilfe von gezielten Strategien und Massnahmen die Bestände 

in den Abbaustellen auf einem «akzeptablen» Niveau zu halten. Diese Arbeitet 

gestaltet sich nicht immer einfach, da die Abbaustellen und Auffüllungen mit den 

nachbarschaftlichen Böden vernetzt sind und so beispielsweise über 

Aushublieferungen, Saatgutverfrachtungen oder andere Einschleppungskanäle sich 

invasive Arten «automatisch» in Abbaustellen ansiedeln. Nichtsdestoweniger ist es 

den Unternehmen weitgehend gelungen, die invasiven Arten alles in allem 

erfolgreich zu reduzieren und grössere Bestände von den Abbaustellen fern zu 

halten. Neben vor Ort – Einsätzen spielen in diesem Zusammenhang auch zentral 

gesteuerte Informations- und Sensibilisierungskampagnen sowie behördliche 

Auflagen eine wichtige Rolle. Die Unternehmen arbeiten dabei meist freiwillig und 

auf ihre Kosten mit Fachspezialisten, die zum Teil bei unserem Fachverband 

angestellt sind, zusammen. Dieses auf Selbstverantwortung beruhende Engagement 

der Unternehmen zahlt sich aus. Die Unternehmen haben erkannt, dass mit Hilfe 

eines frühzeitigen und weitsichtigen Konzeptes, das nicht nur die eigenen sondern 

auch die nachbarschaftlichen Böden umfasst, eine effiziente Verhütung, 

Überwachung und Bekämpfung von invasiven Arten erfolgen kann und sind auch 

bereit, im Rahmen des Verursacherprinzips die resultierenden Kosten zu tragen. 

 

Auf Grund dieser Erfahrungen begrüsst es unser Fachverband grundsätzlich, dass 

das Thema invasives Artenmanagement flächendeckend angegangen werden soll. 

Allerdings sind wir der Überzeugung, dass allzu engmaschige Regulierungen 

kontraproduktiv wirken und nicht erforderlich sind. Es ist im Gegenteil wichtig, dass 

der Fokus auf das freiwillige vor Ort Management gelegt wird, das heisst, im Sinne 

der Subsidiarität auf die Grundstückbesitzer. Diese werden, wie das Beispiel unserer 

Branche bestätigt, diese Aufgabe auf Grund eigener Interessen von sich aus wirksam 

an die Hand nehmen. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass sie über die invasiven 

Arten und die mit ihnen verbundenen Gefahren informiert, entsprechend 

sensibilisiert und bei Bedarf auch von den Behörden dazu angehalten werden.  

 

Ein über das Informieren,  Sensibilisieren, behördliches Anordnen im Rahmen von 

Art. 29fbis, Abs. 2c, USG sowie über den Landesgrenzschutz hinausgehendes 

behördliches Arsenal an Eingriffsmöglichkeiten in diesem Bereich ist aber unnötig 

und gefährlich, da das Risiko besteht, dass auf Grund der fehlenden Nähe zu den 

potentiell und effektiv belasteten Böden überflüssige Regulierungen behördlich 

durchgesetzt werden. Es entsteht eine teure Ressourcenfehlallokation. 

 

 

 

 

 

 

1. Grundsätzliche Überlegungen 
 

Unser Verband begrüsst es grundsätzlich, dass das invasive Artenmanagement im 

Umweltschutzgesetz berücksichtigt wird und ist überzeugt, dass dieser 
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gesamthafte Ansatz für das Entstehen eines nachhaltigen flächendeckenden 

invasiven Artenmanagements wesentlich beitragen kann. Er lehnt den 

vorliegenden Entwurf aber in verschiedenen Bereichen ab und beantragt ein 

diesbezügliches Überarbeiten, das primär vor Ort auf der privaten 

Eigeninitiative und hinsichtlich Grenzschutz, Information, Sensibilisierung und 

einzelfallweisen Anordnungen auf unterstützenden Behörden und auf einer 

realistischen Definition des Begriffs «invasiv» basiert.  

 

 

Dieser Antrag wird wie folgt begründet. 
  

 
a) Wirksame Ressourcenallokation 

 

Es liegt im ureigenen Interesse des Privaten, dass sein Grundstück möglichst frei 

von invasiven Arten ist. Er wird deswegen, sobald er von den Behörden bezüglich 

den mit den invasiven Arten zusammenhängenden Risiken aufgeklärt in der Regel 

«den Kampf von sich aufnehmen». Da er viel näher an den betroffenen Böden ist, 

kann er die sich im Zusammenhang mit seinem Einzelfall aufdrängenden 

wirksamsten Massnahmen mit einem deutlich besseren Kosten-/Nutzenverhältnis 

selektionieren, als dies Behörden möglich ist, welche sich (nur) auf der allgemeinen, 

theoretischen Ebene mit invasivem Artenmanagement beschäftigen. Allerdings ist 

es wichtig, dass die Behörden sämtliche Grundstücke resp. sämtliche 

Grundstückbesitzer vergleichbar behandeln, da Verfrachtungen von säumigen 

Grundstückbesitzern die Initiative der betroffenen Grundstückbesitzern lähmen. 

Zudem ist es an den Bundesbetrieben, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen, was 

nach unserem Wissensstand beispielsweise bei den Schweizerischen Bundesbahnen 

– SBB nicht der Fall ist. 

 

 

b) Integratives Zusammenwirken der Behörden und der Privaten 

 

Bevor der Private beginnen kann, wirksames invasives Artenmanagement zu 

betreiben, benötigt er Sensibilisierung, Informationen (was in unserer Branche wie 

oben geschildert bereits seit Längerem erfolgt ist), allenfalls eine einzelfallbezogene 

behördliche Anordnung und die Sicherheit, dass alle Grundstücke resp. 

Grundstückbesitzer vergleichbar behandelt werden. Hier sind nach unserem 

Ermessen die Behörden gefordert. Es ist wichtig, dass die Grundbesitzer die 

invasiven Arten von den übrigen Arten unterscheiden können und die mit ihnen 

verbundenen Risiken sowie die sich aufdrängenden Strategien und Massnahmen 

kennen. Dies ist heute kaum der Fall und deswegen sind viele Grundstückbesitzer in 

der Regel zwar willens aber faktisch gar nicht in der Lage, ein wirksames invasives 

Artenmanagement zu betreiben. Das Problem wird zusätzlich durch das mögliche 

Einschleppen der invasiven Arten aus der Nachbarschaft verschärft, denn ein 

invasives Artenmanagement zahlt sich erst aus, wenn es flächendeckend erfolgt. Es 

ist deswegen wichtig, dass der Vollzug flächendeckend erfolgt, was heute in vielen 

Kantonen nicht der Fall ist. Zudem werden zahlreiche invasive Arten aus dem 

Ausland importiert und bei uns beispielsweise über Gartencenters in den Verkehr 

gebracht. Diese legal angepflanzten invasiven Arten breiten sich dann ebenfalls 

räumlich aus und müssen durch die betroffenen Grundstückbesitzer bekämpft 

werden. Diese Probleme sind durch die Behörden mit Hilfe eines wirksamen 

Grenzschutzes in den Griff zu bekommen. Sobald aber die Sensibilisierung 

flächendeckend eingesetzt hat, die Information fliesst, die Behörden das Problem 

gezielt angehen und der Grenzschutz wirkt, wird der Grundstückbesitzer aus 

wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen auf seinem Grundstück nach 
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unserer Überzeugung von sich aus in der Regel ein wirksames Artenmanagement 

betreiben. 

 

 

c) Was ist invasiv?   
 

Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass es gemäss der noch zu 

überarbeitenden Übersicht invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz mehr als 

100 Arten geben soll, die zu den invasiven und potentiell invasiven Arten zu zählen 

sind, das heisst, welche die Gesundheit von Mensch, Nutztier und Pflanzen 

beeinträchtigen, wirtschaftlichen Schaden anrichten oder sich auf Kosten 

einheimischer Arten ausbreiten und so die lokale Biodiversität und 

Ökosystemleistung schädigen, obwohl gemäss Fussnote 54, Seite 14 der 

Erläuterungen die entsprechende Übersicht erst noch auszuarbeiten ist. Nach 

unserem Ermessen ist die Zahl «mehr als 100 invasive Arten» zu hoch. Mit einem 

Fokussieren der 10 – 15 wichtigsten Schädlingen können nach unserer Überzeugung 

die Bestände bereits zu ca. 90% reduziert werden. Die Grundbesitzer wären 

überfordert, für über 100 Arten artenspezifische Strategien und Massnahmen 

auszuarbeiten, die eine lückenlose Bekämpfung unter ihrer Federführung 

gewährleisten. Um die Fachkompetenz vor Ort sicherzustellen, wäre unter diesen 

Umständen allenfalls ein professionelles Grundstückinspektorat erforderlich, dessen 

Etablierung aber an der Verhältnismässigkeit vorbeischiesst. In den Abbaustellen 

konzentriert man sich heute auf die ca. 4-6 wichtigsten Arten und erzielt so in der 

Bekämpfung insgesamt positive Ergebnisse, sofern der Vollzug durch die Kantone 

flächendeckend erfolgt. Nach unserem Ermessen drängt es sich deswegen auf, die 

Definition invasiv zu überarbeiten, und sich dabei im Sinne der Effizienz und dem 

Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgend auf die wichtigsten Arten zu 

konzentrieren, welche den Hauptteil der Risiken abdecken. Zudem stellt die 

Übersicht invasiver gebietsfremder Arten die Basis des invasiven Artenmanagements 

dar. Es dies deswegen nach unserer Überzeugung zwingend, dass diese vorliegt, 

bevor das Umweltschutzgesetz in Richtung invasives Artenmanagement revidiert 

wird. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

2. Anträge 

 

Auf der Basis dieser grundsätzlichen Überlegungen unterbreiten wir Ihnen im 

Zusammenhang mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Entwurf die folgenden 

Anträge: 

 

 

Art. 7 Abs. 5quinquies und 5sexies 

 

Antrag: Bevor zu diesem Artikel Stellung bezogen werden kann, ist die definitive 

Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten vorzulegen. Die Übersicht und 

die Gesetzesrevision haben aufeinander abgestimmt zu sein und ein sinnvolles 

Ganzes zu bilden. 

 

Begründung: Die Richtigkeit der vorgeschlagenen Definition und die 

Angemessenheit der daraus resultierenden Strategie und Massnahmenkatalog 

hängen davon ab, welche Arten schlussendlich effektiv als invasiv gelten und wie die 

in Ihrem Entwurf vorgeschlagene Priorisierung schlussendlich artenbezogen 

umgesetzt wird. In den Erläuterungen wird davon gesprochen, dass es in der 

Schweiz mehr als 100 gebietsfremde und invasive Arten gibt. Nach unserer 

Überzeugung ist diese Zahl viel zu hoch gegriffen, auch wenn dank der 
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vorgeschlagenen Priorisierung differenzierte Strategien und Massnahmenpläne 

möglich sind.  

 

 

Art. 29fbis, neuer Abs. 2e 

 

Antrag: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: die Aufgaben der Kantone 

bezüglich Sensibilisierung, Information und einzelfallweisen Anordnungen 

gegenüber den Grundeigentümern 

 

Begründung: Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem Interesse 

liegenden invasiven Artenmanagement erst dann aktiv (und belangt) werden, wenn 

er sensibilisiert, informiert und allenfalls im Besitz einer sein Grundstück 

betreffenden behördlichen Anordnung ist. Nach unserem Ermessen drängt es sich 

auf, diese Kernaufgabe, welche für die betroffene Bevölkerung von entscheidender 

Bedeutung ist, explizit zu erwähnen. 

 

Art. 29fbis, Abs. 4 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Die Initialverantwortung (Sensibilisierung, Information und Anordnen 

von Schutzmassnahmen gegen Schadorganismen) für das invasive 

Artenmanagement liegt bekanntlich beim Kanton. Nach unserer Überzeugung 

reichen die in Art. 29fbis, Abs. 2, Lit. c aus, um ein wirksames invasives 

Artenbekämpfung sicherstellen zu können. Wichtig ist viel mehr, dass die Kantone 

diese flächendeckend und koordiniert umsetzen. Private sollen im Sinne des 

Verursacherprinzips erst dann zur Rechenschaft gezogen werden können, nachdem 

der Kanton im Rahmen der Verhältnismässigkeit erfolglos Massnahmen erlassen hat 

und wenn von der Seite der Privaten ein Verschulden vorliegt. Eigentümer von 

Grundstücken, Anlagen und Gegenständen, die erfolglos invasives 

Artenmanagement betreiben, da sich ohne ihr Verschulden laufend Verfrachtungen 

von nachbarschaftlichen Böden ergeben, können nicht, wie dies nach unserer 

Einschätzung dieser Absatz zulässt, auf deren Kosten zu dauerhaften, invasivem und 

wirkungslosem Artenmanagement angehalten werden. Falls die Übersicht zu den 

gebietsfremden und invasiven Arten aufgebläht wird, wie dies in den Erläuterungen 

angetönt wird, entfaltet Art. 29bis, Abs. 4 unverhältnismässige Wirkungen, da für 

über 100 invasive Arten Strategien und Massnahmen bezüglich Überwachung, 

Isolierung, Behandlung oder Vernichtung vorzunehmen wären. Im Weitern ist der 

Absatz auch überflüssig, da ein wirksames und angemessenes invasives 

Artenmanagement im Interesse der Grundeigentümer liegt. Aus wirtschaftlichen und 

ökologischen Gründen wird er sich von sich aus zu Gunsten eines wirksamen und 

nachhaltigen invasiven Artenmanagement engagieren, da sich bei Zuwarten die 

Sanierung schnell und deutlich verteuert. Abs 4 ist somit überflüssig und verleitet 

die Behörden, auf Kosten der Privaten übertriebene Bekämpfungsmassnahmen 

durchzusetzen.  

 

 

Art. 29fbis, Abs. 5 

 

Antrag: Dieser Absatz ist ersatzlos zu streichen. 

 

Begründung: Das invasive Artenmanagement hat nicht nur eine umweltrelevante 

sondern auch eine wirtschaftliche Komponente. Um die Verhältnismässigkeit in 

jedem Fall zu gewährleisten (vgl. Übersicht gebietsfremder invasiver Arten), ist es 

wichtig, dass die Erlasskompetenz in diesem Bereich auch weiterhin beim Bundesrat 
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verbleibt oder sogar dem Parlament übertragen wird. Die entsprechenden 

Fachabteilungen besitzen diesbezüglich zwar eine anerkannte Fachkompetenz aber 

die übergeordneten Zusammenhänge sind ihnen zu wenig bewusst. Es besteht das 

Problem der behördlichen Eigendynamik, das heisst das Risiko, dass die Behörden 

auf Grund von Eigeninteressen bürokratische Strukturen aufbauen, die dem Willen 

der Bevölkerung widersprechen.  

 

Die übrigen von Ihnen vorgeschlagenen Gesetzesänderungen werden durch unseren 

Verband unterstützt. Unser Verband ist gerne bereit, mit Ihnen im Rahmen eines 

persönlichen Gesprächs den Reformationsbedarf im Zusammenhang mit dem 

invasiven Artenmanagement zu besprechen und/oder seine diesbezüglichen Ideen 

und Vorschläge im Rahmen einer Arbeitsgruppe einzubringen. 

 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr diesbezügliches Engagement. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

- Verfehlte Ressourcenallokation 
- Überforderte Private 
- Eigendynamik in den Behörden 

(vgl. Stellungnahme, insbesondere Position 1, a,b,c) 

 

1. Grundsätzliche Überlegungen 

 

 

Unser Verband begrüsst es grundsätzlich, dass das invasive Artenmanagement im 

Umweltschutzgesetz berücksichtigt wird und ist überzeugt, dass dieser 

gesamthafte Ansatz für das Entstehen eines nachhaltigen flächendeckenden 

invasiven Artenmanagements wesentlich beitragen kann. Er lehnt den 

vorliegenden Entwurf aber in verschiedenen Bereichen ab und beantragt ein 

diesbezügliches Überarbeiten, das primär vor Ort auf der privaten 

Eigeninitiative und hinsichtlich Grenzschutz, Information, Sensibilisierung und 

einzelfallweisen Anordnungen auf unterstützenden Behörden und auf einer 

realistischen Definition des Begriffs «invasiv» basiert.  

 

 

Dieser Antrag wird wie folgt begründet. 

  
 

a) Wirksame Ressourcenallokation 
 

Es liegt im ureigenen Interesse des Privaten, dass sein Grundstück möglichst frei 

von invasiven Arten ist. Er wird deswegen, sobald er von den Behörden bezüglich 

den mit den invasiven Arten zusammenhängenden Risiken aufgeklärt in der Regel 

«den Kampf von sich aufnehmen». Da er viel näher an den betroffenen Böden ist, 

kann er die sich im Zusammenhang mit seinem Einzelfall aufdrängenden 

wirksamsten Massnahmen mit einem deutlich besseren Kosten-/Nutzenverhältnis 

selektionieren, als dies Behörden möglich ist, welche sich (nur) auf der allgemeinen, 

theoretischen Ebene mit invasivem Artenmanagement beschäftigen. Allerdings ist 

es wichtig, dass die Behörden sämtliche Grundstücke resp. sämtliche 

Grundstückbesitzer vergleichbar behandeln, da Verfrachtungen von säumigen 

Grundstückbesitzern die Initiative der betroffenen Grundstückbesitzern lähmen. 

Zudem ist es an den Bundesbetrieben, hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen, was 

nach unserem Wissensstand beispielsweise bei den Schweizerischen Bundesbahnen 

– SBB nicht der Fall ist. 
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b) Integratives Zusammenwirken der Behörden und der Privaten 
 

Bevor der Private beginnen kann, wirksames invasives Artenmanagement zu 

betreiben, benötigt er Sensibilisierung, Informationen (was in unserer Branche wie 

oben geschildert bereits seit Längerem erfolgt ist), allenfalls eine einzelfallbezogene 

behördliche Anordnung und die Sicherheit, dass alle Grundstücke resp. 

Grundstückbesitzer vergleichbar behandelt werden. Hier sind nach unserem 

Ermessen die Behörden gefordert. Es ist wichtig, dass die Grundbesitzer die 

invasiven Arten von den übrigen Arten unterscheiden können und die mit ihnen 

verbundenen Risiken sowie die sich aufdrängenden Strategien und Massnahmen 

kennen. Dies ist heute kaum der Fall und deswegen sind viele Grundstückbesitzer in 

der Regel zwar willens aber faktisch gar nicht in der Lage, ein wirksames invasives 

Artenmanagement zu betreiben. Das Problem wird zusätzlich durch das mögliche 

Einschleppen der invasiven Arten aus der Nachbarschaft verschärft, denn ein 

invasives Artenmanagement zahlt sich erst aus, wenn es flächendeckend erfolgt. Es 

ist deswegen wichtig, dass der Vollzug flächendeckend erfolgt, was heute in vielen 

Kantonen nicht der Fall ist. Zudem werden zahlreiche invasive Arten aus dem 

Ausland importiert und bei uns beispielsweise über Gartencenters in den Verkehr 

gebracht. Diese legal angepflanzten invasiven Arten breiten sich dann ebenfalls 

räumlich aus und müssen durch die betroffenen Grundstückbesitzer bekämpft 

werden. Diese Probleme sind durch die Behörden mit Hilfe eines wirksamen 

Grenzschutzes in den Griff zu bekommen. Sobald aber die Sensibilisierung 

flächendeckend eingesetzt hat, die Information fliesst, die Behörden das Problem 

gezielt angehen und der Grenzschutz wirkt, wird der Grundstückbesitzer aus 

wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen auf seinem Grundstück nach 

unserer Überzeugung von sich aus in der Regel ein wirksames Artenmanagement 

betreiben. 

 

 

c) Was ist invasiv?   
 

Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass es gemäss der noch zu 

überarbeitenden Übersicht invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz mehr als 

100 Arten geben soll, die zu den invasiven und potentiell invasiven Arten zu zählen 

sind, das heisst, welche die Gesundheit von Mensch, Nutztier und Pflanzen 

beeinträchtigen, wirtschaftlichen Schaden anrichten oder sich auf Kosten 

einheimischer Arten ausbreiten und so die lokale Biodiversität und 

Ökosystemleistung schädigen, obwohl gemäss Fussnote 54, Seite 14 der 

Erläuterungen die entsprechende Übersicht erst noch auszuarbeiten ist. Nach 

unserem Ermessen ist die Zahl «mehr als 100 invasive Arten» zu hoch. Mit einem 

Fokussieren der 10 – 15 wichtigsten Schädlingen können nach unserer Überzeugung 

die Bestände bereits zu ca. 90% reduziert werden. Die Grundbesitzer wären 

überfordert, für über 100 Arten artenspezifische Strategien und Massnahmen 

auszuarbeiten, die eine lückenlose Bekämpfung unter ihrer Federführung 

gewährleisten. Um die Fachkompetenz vor Ort sicherzustellen, wäre unter diesen 

Umständen allenfalls ein professionelles Grundstückinspektorat erforderlich, dessen 

Etablierung aber an der Verhältnismässigkeit vorbeischiesst. In den Abbaustellen 

konzentriert man sich heute auf die ca. 4-6 wichtigsten Arten und erzielt so in der 

Bekämpfung insgesamt positive Ergebnisse, sofern der Vollzug durch die Kantone 

flächendeckend erfolgt. Nach unserem Ermessen drängt es sich deswegen auf, die 

Definition invasiv zu überarbeiten, und sich dabei im Sinne der Effizienz und dem 

Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgend auf die wichtigsten Arten zu 

konzentrieren, welche den Hauptteil der Risiken abdecken. Zudem stellt die 

Übersicht invasiver gebietsfremder Arten die Basis des invasiven Artenmanagements 

dar. Es dies deswegen nach unserer Überzeugung zwingend, dass diese vorliegt, 
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bevor das Umweltschutzgesetz in Richtung invasives Artenmanagement revidiert 

wird. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

- 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Es ergeben sich Verfahrens- und eigentumsrechtliche Vorbehalte (vgl. Stellungnahme, 

insbesondere 1b und 1c) 

 

b) Integratives Zusammenwirken der Behörden und der Privaten 
 

Bevor der Private beginnen kann, wirksames invasives Artenmanagement zu 

betreiben, benötigt er Sensibilisierung, Informationen (was in unserer Branche wie 

oben geschildert bereits seit Längerem erfolgt ist), allenfalls eine einzelfallbezogene 

behördliche Anordnung und die Sicherheit, dass alle Grundstücke resp. 

Grundstückbesitzer vergleichbar behandelt werden. Hier sind nach unserem 

Ermessen die Behörden gefordert. Es ist wichtig, dass die Grundbesitzer die 

invasiven Arten von den übrigen Arten unterscheiden können und die mit ihnen 

verbundenen Risiken sowie die sich aufdrängenden Strategien und Massnahmen 

kennen. Dies ist heute kaum der Fall und deswegen sind viele Grundstückbesitzer in 

der Regel zwar willens aber faktisch gar nicht in der Lage, ein wirksames invasives 

Artenmanagement zu betreiben. Das Problem wird zusätzlich durch das mögliche 

Einschleppen der invasiven Arten aus der Nachbarschaft verschärft, denn ein 

invasives Artenmanagement zahlt sich erst aus, wenn es flächendeckend erfolgt. Es 

ist deswegen wichtig, dass der Vollzug flächendeckend erfolgt, was heute in vielen 

Kantonen nicht der Fall ist. Zudem werden zahlreiche invasive Arten aus dem 

Ausland importiert und bei uns beispielsweise über Gartencenters in den Verkehr 

gebracht. Diese legal angepflanzten invasiven Arten breiten sich dann ebenfalls 

räumlich aus und müssen durch die betroffenen Grundstückbesitzer bekämpft 

werden. Diese Probleme sind durch die Behörden mit Hilfe eines wirksamen 

Grenzschutzes in den Griff zu bekommen. Sobald aber die Sensibilisierung 

flächendeckend eingesetzt hat, die Information fliesst, die Behörden das Problem 

gezielt angehen und der Grenzschutz wirkt, wird der Grundstückbesitzer aus 

wirtschaftlichen und auch ökologischen Gründen auf seinem Grundstück nach 

unserer Überzeugung von sich aus in der Regel ein wirksames Artenmanagement 

betreiben. 

 

 

c) Was ist invasiv?   
 

Mit Erstaunen nehmen wir zur Kenntnis, dass es gemäss der noch zu 

überarbeitenden Übersicht invasiver gebietsfremder Arten in der Schweiz mehr als 

100 Arten geben soll, die zu den invasiven und potentiell invasiven Arten zu zählen 

sind, das heisst, welche die Gesundheit von Mensch, Nutztier und Pflanzen 

beeinträchtigen, wirtschaftlichen Schaden anrichten oder sich auf Kosten 

einheimischer Arten ausbreiten und so die lokale Biodiversität und 

Ökosystemleistung schädigen, obwohl gemäss Fussnote 54, Seite 14 der 

Erläuterungen die entsprechende Übersicht erst noch auszuarbeiten ist. Nach 

unserem Ermessen ist die Zahl «mehr als 100 invasive Arten» zu hoch. Mit einem 



Vernehmlassung vom 15.05.2019 – 04.09.2019 

 

167/353 

413.11-00004/00006/00001/S384-1417 
 

Fokussieren der 10 – 15 wichtigsten Schädlingen können nach unserer 

Überzeugung die Bestände bereits zu ca. 90% reduziert werden. Die Grundbesitzer 

wären überfordert, für über 100 Arten artenspezifische Strategien und 

Massnahmen auszuarbeiten, die eine lückenlose Bekämpfung unter ihrer 

Federführung gewährleisten. Um die Fachkompetenz vor Ort sicherzustellen, wäre 

unter diesen Umständen allenfalls ein professionelles Grundstückinspektorat 

erforderlich, dessen Etablierung aber an der Verhältnismässigkeit vorbeischiesst. 

In den Abbaustellen konzentriert man sich heute auf die ca. 4-6 wichtigsten Arten 

und erzielt so in der Bekämpfung insgesamt positive Ergebnisse, sofern der Vollzug 

durch die Kantone flächendeckend erfolgt. Nach unserem Ermessen drängt es sich 

deswegen auf, die Definition invasiv zu überarbeiten, und sich dabei im Sinne der 

Effizienz und dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgend auf die wichtigsten 

Arten zu konzentrieren, welche den Hauptteil der Risiken abdecken. Zudem stellt 

die Übersicht invasiver gebietsfremder Arten die Basis des invasiven 

Artenmanagements dar. Es dies deswegen nach unserer Überzeugung zwingend, 

dass diese vorliegt, bevor das Umweltschutzgesetz in Richtung invasives 

Artenmanagement revidiert wird. 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition ist wichtig und genügt den Anforderungen vollkommen. Sie ist im 
Einklang mit der Strategie des Bundesrats.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es ist zu begrüssen, dass der Bundesrat die Kompetenz erhält, Vorschriften zu 
erlassen, um die Koordination der Massnahmen und Vorgehensweise bei der 
Überwachung und Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Organismen (hier igO) 
zu gewährleisten. Nur dadurch kann eine optimale Wirkung schweizweit 
gewährleistet werden.  

Es ist wichtig, dass die Massnahmen a) wie im erläuternden Bericht erwähnt 
organismenspezifisch ausgestaltet sind, und b) Inhaberinnen und Inhaber von 
Grundstücken in deren Ausarbeitung frühzeitig und in geeigneter Art einbezogen 
werden. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

https://casafair.ch/
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es muss ergänzt werden, dass Massnahmen nicht nur gegen unabsichtlich 
eingeschleppte igO erlassen werden können, sondern auch gegen bewusst 
eingebrachte igO. Ist eine Art als invasiv und gebietsfremd festgelegt, darf sie 
unabhängig von ihrem Schadenspotenzial weder gehandelt noch verkauft werden.  

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine Meldepflicht wird begrüsst. Sie ist ein wichtiges Element insbesondere zur 
frühzeitigen Erkennung von problematischen Entwicklungen.  

Gilt die Meldepflicht für Grundeigentümerschaften? 

Im Gesetz wird (in Abweichung zur Unterhaltspflicht) nicht explizit gesagt, ob die 
Meldepflicht auch private EigentümerInnen betreffen kann. Im erläuternden Bericht 
steht hingegen: "Das Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen der Stufen 
D1 und D2 (ausserhalb von Befallszonen; siehe dazu die untenstehenden 
Erläuterungen), muss der zuständigen kantonalen Ansprechstelle gemeldet werden". 
Dies lässt vermuten, dass auch InhaberInnen von Grundstücken von dieser 
Meldepflicht betroffen sind, da sie bei Organismen der Stufe D2 ja auch 
unterhaltspflichtig sind.  

Im Gesetz ist also explizit festzulegen, wer von der Meldepflicht betroffen sein kann. 

Unterstützung für Grundeigentümerschaften  

Je nach Organismus ist die Identifikation gebietsfremder Organismen für Laien 
schwierig, beispielsweise wenn Insektenarten betroffen sind. Deshalb müssen in der 
Umsetzung geeignete Anlaufstellen und Unterstützungsangebote geschaffen werden. 
Diese müssen für GrundeigentümerInnen kostenfrei zur Verfügung stehen. 

Bei der Meldepflicht ist die Unterstützung der Grundeigentümerschaften explizit 
festzulegen. In Bst. b oder an geeigneter Stelle ist zu ergänzen: 
"Grundeigentümerschaften erhalten kostenfrei die notwendige Unterstützung zur 
Wahrnehmung ihrer Meldepflicht."  

Diese Gesichtspunkte sind auch deshalb wichtig, weil das Gesetz bei Verletzung der 
Vorschriften Strafen vorsieht (Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis). 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Unterhaltspflicht sowie die Duldung von Eingriffen sind für private 
Eigentümerinnen und Eigentümer eine massgebende Neuerung. Sie ist dennoch 
sinnvoll, da die Bekämpfung von igO nur dann effektiv ist, wenn Massnahmen auf der 
gesamten Fläche greifen und nicht an den Grundstücksgrenzen aufhören. Wichtig ist 
die Differenzierung der Unterhaltspflicht, wie sie im erläuternden Bericht formuliert 
ist (Unterhaltspflicht für alle Arten der Stufe C, und nur dann für D2, wenn diese 
Arbeiten von Privaten ausgeführt werden können, S.23).  

 

Entschädigung bei übermässigem Unterhaltsaufwand 

Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen müssen dort für ihre Aufwände 
entschädigt werden, wo sie den üblichen Unterhaltsaufwand deutlich übersteigen. Es 
ist zu erwarten, dass Grundstücke, die an Befallsherde angrenzen, viel mehr Unterhalt 
benötigen als Grundstücke in weiter Entfernung von Befallsherden. Der entsprechend 
viel aufwändigere Unterhalt durch die Grundeigentümerschaft dient aber einem Ziel 
der Allgemeinheit. Diese Ungleichgewichte sind finanziell zu kompensieren. Dies dient 
in erster Linie der Wirksamkeit der Unterhaltspflicht und danach auch der Akzeptanz 
der Umsetzung. Dabei soll beachtet werden, dass die Beiträge an Unterhaltskosten 
ein Vielfaches geringer sind, als die Kosten aufgrund fehlenden oder ungenügenden 
Unterhalts. 

Eigentümerschaften mit grösseren Grundstücksflächen sollen ein 
Bekämpfungskonzept erstellen und dabei (finanziell) unterstützt werden.  

 

Information und Praxishilfen 

Die Bekämpfung von igO benötigt je nach Art spezifisches Wissen und 
Vorgehensweisen. Zum Vorgehen bei der Unterhaltspflicht müssen Informationen 
und Praxishilfen zur Verfügung gestellt werden, allenfalls auch begleitet durch 
Kampagnen. 

 

Gefahr der Trivialisierung von Grünflächen 

Ein mittelfristiges Risiko einer Unterhaltspflicht ist die Trivialisierung der Grünflächen 
und Aussenräume. Gleichförmige, einheitliche, pflegeleichte und im schlimmsten Fall 
lebensfeindliche Gestaltungen (Stichwort Schotterwüsten) könnten als einfache 
Möglichkeit gesehen werden, der Unterhaltspflicht mit wenig Aufwand 
nachzukommen. Dies steht im Widerspruch zur Förderung der Biodiversität, die 
ebenfalls hohe Anforderungen an die Eigentümerschaften stellt und für Casafair ein 
wichtiges Anliegen ist.  

Im Gesetz und im erläuternden Bericht findet sich keine Auseinandersetzung mit 
diesem Sachverhalt. Dies scheint aufgrund des Themenrahmens auch schwierig. In 
der Umsetzung ist es aber zentral, dass die neuen Pflichten der 
Grundeigentümerschaften nicht zu Lasten der Biodiversität gehen. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

siehe Ausführungen unter e) Unterhaltspflicht.  

Die Bekämpfungspflicht betrifft Private nur bei Arten der Stufe D2 falls sie diese 
Massnahmen ausführen können. Ansonsten ist die Bekämpfung Sache der Behörden. 
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Die Grundzüge werden begrüsst und stellen den Bezug zur Strategie des Bundesrats dar. Das 

Ziel muss sein, dass Massnahmen gegen invasive, gebietsfremde Arten nicht an der 

Parzellengrenze aufhören. Die damit einhergehenden Eingriffe ins Privateigentum sind 

zumutbar, wenn die Unterstützung in der Umsetzung gewährleistet wird und genügend Mittel 

dafür zur Verfügung stehen.  

Wie unter 1.c) oben bereits erwähnt ist folgendes wichtig: Der Handel und Verkauf von 
invasiven gebietsfremden Arten in der Schweiz soll grundsätzlich verboten werden.  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Bemerkungen zum zentralen Artikel 29bis sind unter 1. oben. 

 

Artikel 33: keine Bemerkungen (sprachliche Anpassung) 

Artikel 35c: keine Bemerkungen (Korrektur einer Inkonsistenz) 

Artikel 41: keine Bemerkungen, die Anpassung der Kompetenzregelung folgt inhaltslogisch aus 

Artikel 29bis 

Artikel 60: es ist sinnvoll, dass für vorsätzliche Vergehen gegen die neuen Bestimmungen 

Strafen vorgesehen werden. In der Umsetzung sind die Unterstützung und die Aufklärung der 

Eigentümerschaften zentral, um zu gewährleisten, dass der Vorsatz gut von nicht 

beabsichtigtem, unwissendem Zuwiderhandeln abgegrenzt werden kann. 

Artikel 65: keine Bemerkungen (sprachliche Anpassung) 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Gemäss Bericht werden die finanziellen Auswirkungen für die GrundeigentümerInnen bei rund 

30 Millionen CHF pro Jahr geschätzt (90 Mio minus 60 Mio getragen von den Kantonen), im 
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Erfolgsfall abnehmend. Geht man von 1.8 Millionen Wohngebäuden und 4.5 Mio Wohnungen 

in der Schweiz aus, so ergeben sich grob maximale mittlere Kosten von 30 CHF pro 

Wohngebäude oder 7 CHF pro Wohnung. Diese Mehrbelastung ist tragbar. Dort, wo die 

Belastung von Eigentümerschaften aufgrund der Gegebenheiten deutlich höher ausfällt, sind 

entsprechende Beiträge vorzusehen (vergleiche 1.e) oben). 

 

Welche Aufwände genau auf die Grundeigentümerschaften zukommen, hängt insbesondere 

von der Frage ab, ob die Bekämpfung im Einzelfall als zumutbar betrachtet wird. Falls nicht, 

sorgt der Kanton (auf seine Kosten) für die Bekämpfung. In der Umsetzung ist deshalb 

vorzusehen, dass die Verbände der betroffenen Eigentümerschaften für die konkrete 

Massnahmenpläne in die Beurteilung der Zumutbarkeit einbezogen werden. Nur so kann 

vermieden werden, dass Bekämpfungskosten ohne Gehör der Betroffenen vom Kanton an die 

Grundeigentümerschaften überwälzt werden. 

Bei den Auswirkungen auf Eigentümerschaften fehlen die Aufwände und Kosten für die 
Entsorgung der invasiven gebietsfremden Organismen (S. 31). 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

keine Bemerkungen 

 

 

 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Die Gesetzesänderung bringt für Eigentümerschaften einen Eingriff in die 

verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie. Diese wird bei Umsetzung mit Augenmass als 

angemessen beurteilt: 

 Die Kosten für die Eigentümerschaften sind tragbar. Es gilt zu beachten, dass die 
effektiven Kosten von den zu bekämpfenden Organismen abhängen. 

 Das Stufenkonzept stellt sicher, dass Massnahem, welche durch die 
Eigentümerschaften durchzuführen sind, zumutbar bleiben. 

 Fachlich ist es zwingend, dass die Bekämpfung invasiver, gebietsfremder Arten auf 
100% der Fläche möglich wird und nicht an den Grundstückgrenzen aufhört.  

 Aufgrund der grossen Risiken invasiver, gebietsfremder Organismen liegt die 
wirkungsvolle Bekämpfung im öffentlichen Interesse. 

 Es ist im Erfolgsfall ein volkswirtschaftlicher Nutzen zu erwarten. 

 

 

 

Allgemeine Bemerkungen / Grundsätzliches 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der VSGP findet es schade, dass die Pflanzen, welche unter dem aktuellen USG Gesetz 
noch in die Definition einfliessen, nicht mehr berücksichtig werden sollen.  

USG Art. 1 Abs. 1: «Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre 
Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen 
schützen» 

Entwurf USG Art. 7 Abs. 5sexties: «oder den Menschen, die Tiere oder die Umwelt 

gefährden kann» 

Vorschlag VSGP: «oder den Menschen, die Tiere und die Pflanzen oder die Umwelt 
gefährden kann.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die genannten Kompetenzen des Bundesrates zur Bekämpfung von invasiven 
gebietsfremden Organismen erachten wir als notwendig.  

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Kompetenzen des Bundes und der zuständigen Behörden gegenüber den 

Inhaberinnen und Inhabern von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen sind bei 

einem Befall gerechtfertigt. Im Verdachtsfall sollte die Verhältnismässigkeit gewahrt 

werden.  

 

Wir bitten die Formulierung in der französischen Version zu prüfen. Nach unseren 

Vorstellungen umfasst „l’immeuble“ in der französischen Version weit weniger Raum als 

„Grundstücke“ in der deutschen Version. Speziell der Boden („terrain“) wird in der 

französischen Version unserer Ansicht nach nicht berücksichtigt.  

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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In den entsprechenden Gesetzesartikeln wird nicht explizit auf die 
Finanzierungszuständigkeit eingegangen. Ergibt sich durch die Koordination 
kantonsübergreifender Massnahmen eine finanzielle Beteiligung des Bundes an 
diesen Massnahmen?  

 

Der VSGP würde es begrüssen, wenn im Ausführungsrecht der Mehraufwand der 
Produzenten durch Bund oder Kantone finanziell abgegolten wird. Aufgrund der 
neuen Aufgaben für die Gemüseproduzenten ist der Bund in der Pflicht, 
entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.  

Der VSGP begrüsst ausserordentlich, dass der Bund kantonsübergreifende 
Massnahmen koordiniert. Die Ausbreitung von invasiven gebietsfremden Organismen 
machen nicht an Kantonsgrenzen halt.  

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Der VSGP ist mit den Grundzügen der Vorlage einverstanden. Er bedauert jedoch, dass keine 

verursachergerechte Lösung vorgeschlagen wurde. Nach Art. 2 USG trägt jeder, der 

Massnahmen nach diesem Gesetzt verursacht, die Kosten dafür. Die Produzenten sind in den 

meisten Fällen nicht die Ursache der Einschleppung von invasiven gebietsfremden 

Organismen, müssen aber mit deren negativen Folgen leben. In der vorliegenden Revision des 

USG wird aus unserer Sicht diesem Prinzip zu wenig Rücksicht getragen. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Der VSGP geht davon aus, dass die Artikel 29 fbis Abs. 4 festgehaltenen Massnahmen 

verhältnismässig gehandhabt werden.  

 

Zudem gibt der VSGP zu bedenken, dass Probleme zwischen Eigentümer und Pächter 

entstehen könnten. Es muss sichergestellt werden, dass die Massnahmen unter Art. 29 fbis 

Abs. 4 nicht zu Zuständigkeits- und Verantwortlichkeitsproblemen bei Pachtverträgen führen.  

Kap. 3 Auswirkungen 

 

 

 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 
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Kap. 5 Rechtliche Aspekte 
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Grün Stadt Zürich 
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Stiftung für das Tier im Recht (TIR) 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Wildtiere passen sich - soweit es ihnen möglich ist - natürlicherweise laufend den sich 

verändernden Bedingungen ihres Umfelds an. Die weltweit in hohem Tempo 

fortschreitende massive Lebensraumzerstörung und die drastischen klimatischen 

Veränderungen nötigen sie zusätzlich, neue Lebensräume zu erkunden, wobei 

zwangsläufig auch neue Konstellationen in der Lebensgemeinschaft und dadurch 

veränderte Verhältnisse in der Nahrungskette entstehen. Die biologische Vielfalt eines 

Gebiets ist somit nicht statisch. Zu Recht werden einwandernde Tierarten demnach 

nicht als gebietsfremd bezeichnet und sind sie vom Geltungsbereich von Art. 7 Abs. 

5quinquies und 5sexties damit nicht erfasst.  

Als gebietsfremd gelten gemäss Definitionsentwurf demgegenüber Wildtiere, die sich 

nicht aus eigenem Antrieb durch Wanderung in neue Gebiete ausbreiten, sondern 

durch menschliche Aktivitäten willentlich oder unwissentlich eingeschleppt wurden 

oder werden.  

Sowohl einwandernde als auch eingeschleppte Arten können in ihrem neuen Gebiet 

zweifellos Schaden anrichten. Dieses Konzept ist jedoch sehr vom Menschen her 

gedacht und wenig geeignet, der Natur als Kreislauf gerecht zu werden.  

Es scheint darüber hinaus vermessen, Tiere in "gut" und "böse" bzw. "invasiv" 

einzuteilen, zumal diese anthropozentrische Sicht im Hinblick auf das Gesamtgefüge 

unzureichend ist und der verfassungsrechtlich verankerten Achtung der Würde der 

Kreatur zu wenig gerecht wird. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 

Einführung oder Einschleppung exotischer Tiere stets auf menschlichen Interessen 

beruht.  

Die Definition erweist sich somit zwar als sorgfältig gewählt und an sich überzeugend. 

Sie zeigt aber auch die grundlegende Problematik auf, die sich aus der aktuell 

bedenklichen Mensch-Umwelt-Beziehung ergibt. Daraus wird deutlich, dass die 

angestrebten Massnahmen für die Problemlösung nicht ausreichen, wie nachfolgend 

darzulegen ist. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 
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 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

TIR begrüsst eine einheitliche Regelung auf Bundesebene, weil damit unkoordinierten 
lokalen Aktionen entgegengewirkt werden kann und schonenderen Massnahmen 
durch frühzeitiges flächendeckendes Eingreifen eine höhere Erfolgsaussicht zukommt.  

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

TIR begrüsst die Einführung von Kontrollen an der Landesgrenze, um die 
Einschleppung unerwünschter Arten zu verringern. Insgesamt sollte vermehrt auf 
Präventiv- und weniger auf Bekämpfungsmassnahmen gesetzt werden. 

Fraglich ist indessen, ob verstärkte Kontrollen an der Landesgrenze ausreichen, zumal 
die Verschleppung von Tieren und Pflanzen zu diesem Zeitpunkt bereits stattgefunden 
hat, selbst wenn ihre Auswirkungen noch nicht zum Tragen kommt. Es ist daher zu 
prüfen, wo durch Lenkungsmassnahmen bereits früher angesetzt werden kann, um 
das unbeabsichtigte Verschleppen von Organismen in fremde Gebiete zu 
unterbinden. Dabei sind die verantwortlichen Personen im Waren- und 
Personenverkehr stärker in die Pflicht zu nehmen bzw. entsprechende 
Sorgfaltspflichten zu statuieren oder gewisse Tätigkeiten einzuschränken.  

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Meldepflichten sind sinnvoll, um möglichst frühzeitig geeignete und schonende 
Massnahmen ergreifen zu können. Mit Blick auf die Würde der Kreatur ist jedoch 
darauf zu achten, dass die Tötung oder Tilgung von Tieren stets ultima ratio bleibt und 
eingehende Meldungen somit nicht zum Anlass genommen werden, entsprechende 
Tiere umgehend zu töten, etwa weil eine anderweitige Unterbringung kostspieliger 
oder mit erhöhtem Aufwand verbunden wäre.  

Im Weiteren dürfen allfällige Tötungsmethoden, soweit diese zum Schutze anderer 
Rechtsgüter unvermeidbar sind, keinen qualvollen Tod bewirken. Dies gilt 
insbesondere in Bezug auf Tiere, die vom Geltungsbereich der 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Tierschutzgesetzgebung erfasst werden und damit als empfindungsfähig gelten. Die 
Achtung der kreatürlichen Würde gebietet dieses Vorgehen aber auch in Bezug auf 
Lebewesen, deren Empfindungsfähigkeit wissenschaftlich zwar nicht nachgewiesen, 
jedoch auch nicht ausgeschlossen werden kann.  

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Aus dem erläuternden Bericht geht nicht hervor, ob und inwiefern Inhaberinnen und 
Inhaber von Grundstücken auch zur Vernichtung von Tieren verpflichtet werden 
könnten. Eine entsprechende Pflicht wäre aus tierschutzrechtlicher Sicher 
inakzeptabel, weil Privatpersonen nicht ohne Weiteres die notwendigen Fähigkeiten 
besitzen bzw. nicht ausgebildet sind, um solche Tötungshandlungen 
tierschutzkonform durchzuführen.  

Die Tötung von Tieren ist, soweit sich diese zum Schutze anderer Rechtsgüter als 
unvermeidbar erweist, grundsätzlich unter Betäubung vorzunehmen. Von der 
Ausnahmebestimmung nach Art. 178a Abs. 1 lit. b TSchV ist in Übereinstimmung mit 
dem Zweck der Tierschutzgesetzgebung äusserst restriktiv Gebrauch zu machen. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Diese Bestimmung bzw. die entsprechenden Erläuterungen des Bundesrates sind 
nach Ansicht der TIR nicht überzeugend, soweit die Tilgung als oberstes 
Bekämpfungsziel aufgeführt wird. Dabei wird nicht ausgeführt, ob und inwiefern 
zunächst mildere Massnahmen ergriffen werden sollen, womit offenbar von 
Vornherein keine Prüfung der Verhältnismässigkeit der vorhandenen Möglichkeiten 
erfolgt. Staatliches Handeln muss demgegenüber jederzeit verhältnismässig sein (Art. 
5 Abs. 2 BV).  

Zwar stellt das Stufenkonzept gemäss den Erläuterungen des BAFU eine 
Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Verhältnismässigkeitsprinzips dar, weil 
lediglich die Stufen D1 und D2 eine Tilgung erfordern. Es dürfte angesichts der 
komplexen Materie prospektiv jedoch kaum zu beurteilen sein, ob in einer 
bestimmten Invasivitätsstufe tatsächlich nur noch die Tilgung in Frage kommt. 
Vielmehr hat die Beurteilung situationsbezogen im konkreten Fall zu erfolgen. Damit 
bleibt zu fragen, ob Tilgung zwingend mit Vernichtung bzw. Tötung gleichzusetzen ist 
oder ob auch eine Entfernung aus der Natur mit Unterbringung in einer geeigneten 
Einrichtung in Frage kommt.  
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Auf mildere Massnahmen, namentlich die private Unterbringung in geeigneten 
Einrichtungen, Sterilisation oder das Verabreichen von Kontrazeptiva, um 
Populationen einzudämmen, wird im erläuternden Bericht nicht eingegangen (und 
ebenso wenig in der entsprechenden bundesrätlichen Strategie). Auch finden sich 
keine Erwägungen zu allfälliger finanzieller Unterstützung von Auffangstationen.  

Der Verzicht auf eine Prüfung milderer Massnahmen ist zudem auch nicht mit der auf 
Verfassungsstufe geschützten Tierwürde (Art. 120 Abs. 2 BV) vereinbar. 

Von Bedeutung wäre ein weit umfassenderes Konzept, das der Prävention 
verpflichtet ist und die Einfuhr entsprechender Arten verhindert. Neben der 
Vermeidung aufwändiger Bekämpfungsmassnahmen könnte auf diese Weise auch ein 
bedeutender Beitrag zum Schutz von Tieren und Pflanzen im In- und Ausland geleistet 
werden.  

Es erscheint daher dringend angezeigt, in erster Linie den Handel mit 
entsprechenden Tier- und Pflanzenarten drastisch zu beschränken, dem Respekt vor 
den Schutzbedürfnissen exotischer Tiere hinsichtlich Haltung und Umgang 
Nachachtung zu verschaffen und menschlichen Nutzungsinteressen bedeutend 
weniger Gewicht beizumessen. 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Eine Amtsverordnung zur Regelung der Details kann aus Sicht der TIR unter Beachtung 
der vorstehend genannten Grundsätze sinnvoll sein.  

Oberste Priorität kommt jedoch einer übergeordneten Strategie zu, die sich der 
Problembehebung an der Wurzel – der Einfuhr entsprechender Lebewesen – statt an 
blosser Symptombekämpfung orientiert. Dies wäre im Sinne der Verhältnismässigkeit, 
des Tierschutzes, der Achtung der Würde der Kreatur und der Wirtschaftlichkeit 
dringend angezeigt.  

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 
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TIR ist der Ansicht, dass die Vorlage zu wenig auf die Prävention der Einschleppung und 

Verbreitung von als invasiv eingestuften Tierarten setzt und das Augenmerk ungleich stark auf 

die Bekämpfung durch Tilgung resp. Tötung legt, ohne dass dabei eine Prüfung milderer 

Massnahmen vorgeschrieben wird. Auch wenn das Schweizer Recht keinen generellen 

Lebensschutz für Tiere vorschreibt, ist die staatlich angeordnete Tötung von Tieren ohne 

jegliche Prüfung der Verhältnismässigkeit entsprechender Massnahmen nach Ansicht der TIR 

rechtlich nicht haltbar. Ein solches Vorgehen widerspricht nicht zuletzt dem 

verfassungsmässigen Würdeschutz (Art. 120 Abs. 2 BV), der auch Tiere umfasst, die der 

Tierschutzgesetzgebung nicht unterstehen. Dieser muss in der gesamten Rechtsordnung 

respektiert werden und ist den verfassungsrechtlichen Zielen des Umwelt- und Naturschutzes 

(Art. 74 Abs. 1 und Art. 78 Abs. 4 BV) nicht etwa untergeordnet. Entsprechend ist die Würde 

der betroffenen Tiere auch bei der Verfolgung an sich legitimer ökologischer Ziele stets zu 

berücksichtigen. Die Tilgung resp. Tötung von als invasiv eingestuften Tieren als oberstes 

Bekämpfungsziel zu deklarieren bedeutet per se eine Missachtung der Tierwürde und ist nach 

Ansicht der TIR deshalb klar abzulehnen.  

Präventive Massnahmen sind nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund erforderlich, dass 

Eingriffe des Menschen in die Natur oftmals selbst dann Schaden anrichten, wenn für einmal 

nicht die Bedürfnisse des Menschen im Vordergrund stehen. Auch im Rahmen von 

artenschutzrechtlich motivierten Massnahmen vermag menschliches Wissen die komplexen 

Zusammenhänge natürlicher Ökosysteme in aller Regel kaum angemessen zu erfassen. 

Korrektureingriffe sind daher wenn immer möglich durch Vorsichtsmassnahmen zu ersetzen. 

Zurzeit sind die als invasiv erachteten fremden Organismen im Anhang 2 der FrSV aufgeführt, 

wobei Ziel der USG-Änderung auch eine laufende Erweiterung der Liste der invasiven 

gebietsfremden Organismen ist. Die Listen sollen zudem zeitnah angepasst werden können 

und zwar über Departementsverordnungen des UVEK oder in noch dringenderen Fällen über 

das BAFU im Rahmen von zeitlich befristeten Massnahmenanordnungen (bzw. 

Amtsverordnungen). Dies legt die Befürchtung nahe, dass vorschnell über die Tötung von 

Tieren respektive über die Ausrottung gewisser Tierarten entschieden werden könnte, wobei 

die zwingend notwendige Verhältnismässigkeitsprüfung unter Umständen vernachlässigt und 

die Würde der betroffenen Tiere zu wenig berücksichtigt wird.  

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

 

 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

 

 

 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 
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Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Der verfassungsmässig verankerte Würdeschutz ist auch im Rahmen des Umgangs mit 

gebietsfremden Organismen – selbst wenn diese invasiv sind – zwingend zu beachten und 

sollte zur Verdeutlichung auch ausdrücklich in die Bestimmungen aufgenommen werden. 

Damit soll den rechtsanwendenden Behörden signalisiert werden, dass menschlichen 

Nutzungsinteressen nicht automatisch Vorrang zukommt. Vielmehr sind die Schutzbedürfnisse 

der Kreatur in ihrem verfassungsrechtlichen Sinne um ihrer selbst willen zu respektieren. Aus 

diesem Grund ist stets eine Güterabwägung vorzunehmen, wo immer die Beeinträchtigung von 

Existenz oder Wohlergehen von Tieren (bzw. Pflanzen) zur Diskussion steht.  

 

 

 

 

 

 

21. August 2019, Stiftung für das Tier im Recht (TIR), Zürich 
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Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 
a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 

gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definitionen von gebietsfremden und invasiven gebietsfremden Organismen sind 
umfassend und logisch. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Die bisherige Bekämpfung gebietsfremder Organismen ist heterogen und 
ungenügend, da rechtlich eine verbindliche Grundlage dazu fehlt. Deshalb ist es sehr 
wichtig, dass der Bund Vorschriften erlässt zur Verhütung, Bekämpfung und 
Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen (igO).  

Der SBLV ist jedoch besorgt darüber, dass die Kosten für die Bekämpfung vor allem 
auf die Kantone und die Grundbesitzer abgewälzt wird. Es ist zu befürchten, dass aus 
diesem Grund die erwünschte kantonsübergreifende, koordinierte und konsequente 
Bekämpfung Wunschdenken bleibt. Es ist unbedingt notwendig, dass sich der Bund an 
den Bekämpfungskosten beteiligt, denn für die Grundbesitzer bleiben immer noch die 
durch igO verursachten Schäden.  

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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„Welche Massnahmen für welche igO im Speziellen zu ergreifen sind, soll in den 
Listen im Anhang der Freisetzungsverordnung, der Jagdverordnung und in der 
Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei festgelegt werden“.  

Aus Sicht des SBLV wäre es jedoch wünschenswert, wenn diese Listen nicht in 
verschiedenen Anhängen festgelegt werden, sondern in einem einzigen Anhang; das 
wäre einfacher und übersichtlicher.  
Die durch das BAFU erarbeiteten Vollzugshilfen sind im Internet zu publizieren, damit 
alle Betroffenen einen schnellen Zugriff darauf haben. 

Die Einfuhrkontrollen an der Grenze sind unverzichtbar und deshalb sehr zu 
begrüssen.  

Der SBLV unterstützt die Idee, die Zuständigkeit teilweise an das BLV zu übertragen, 
da dieses Amt bereits über Erfahrungen in diesem Bereich verfügt. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Strategie mit den Stufen D1, D2, C und B bei der Bekämpfung ist zu unterstützen, 
da sie ein adäquates und der Situation angepasstes Vorgehen gegen gebietsfremde 
invasive Organismen erlaubt. Je früher ein Befall gemeldet wird, desto 
verhältnismässiger ist der Aufwand für die Bekämpfung. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Nur wenn die Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Organismen auch auf 
private Grundstücke ausgeweitet wird, ist sie überhaupt sinnvoll und zielgerichtet. Die 
Formulierung in Absatz 4 ist deshalb unerlässlich für das weitere Vorgehen bei der 
Bekämpfung von igO. 

Eine Verpflichtung zum Unterhalt begrüsst der SBLV, ebenso aber eine.finanzielle 
Unterstützung durch den Bund. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Siehe Erläuterungen zu Art. 29fbis Bst. b.  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Die Vorgehensweise mit den verschiedenen Stufen sollte sich in der Praxis bewähren 
und muss deshalb periodisch überprüft und wo nötig angepasst werden!  

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Koordination kantonsübergreifender Massnahmen durch den Bund ist sehr 
wichtig, damit das ganze Konzept funktioniert, ebenso die Massnahmen an der 
Landesgrenze. 

Die Finanzierung dieser Aufgaben durch den Bund ist für uns nachvollziehbar. Die 
Kosten für die Kantone werden aufgrund der bereits sehr grossen Anzahl igO und 
deren starken Ausbreitung sehr hoch sein und in den nächsten Jahren nicht kleiner 
werden. Eine weitergehende Unterstützung durch den Bund wäre sinnvoll und 
wünschenswert. 

Der SBLV bedauert es, dass die verantwortlichen „Importeure“ von igO nicht zur Kasse 
gebeten werden, sieht aber die rechtlichen und organisatorischen Schwierigkeiten. 
Trotzdem sollte alles unternommen werden, dass dem Grundsatz nachgelebt wird, 
dass der Verursacher von Schäden dafür aufkommen muss. Es kann nicht sein, dass 
insbesondere die Landwirtschaft für Schäden aufkommen muss, welche sie nicht 
verursacht hat. Der SBLV erwartet, dass der Bund alle möglichen Massnahmen prüft, 
die dem obigen Grundsatz Nachachtung verschaffen. 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Möglichkeit einer Amtsverordnung ist zu begrüssen. Dadurch kann beim 
Auftauchen eines neuen potenziell invasiven gebietsfremden Organismus mit einem 
hohen Schadenspotenzial schnell reagiert werden. 

Auch hier müssen die Auswirkungen (einer Amtsverordnung) periodisch überprüft 
und allenfalls angepasst werden.  

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Der SBLV begrüsst es, dass die gesetzlichen Regelungen so ausgestaltet werden, dass die 

igO endlich wirkungsvoll bekämpft werden könnten. Es ist bedauerlich, dass erst mit 

Einreichung des Postulats Vogler im 2013 dieses Problem ernsthaft an die Hand genommen 

wurde; bedauerlich ist ebenso, dass es nochmals 6 Jahre gedauert hat, bis die Änderung des 

Umweltschutzgesetzes als Vorschlag vorliegt. Es wäre zu wünschen, dass die Inkraftsetzung 
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der Gesetzesänderung/-erweiterung zügig vorgenommen wird, damit die Strategie schnell 

greifen kann. 

 

Des Weiteren stellen wir fest, dass die fast bedingungslose Förderung der Biodiversität vor 

allem durch Bundesstellen erst zur eklatanten Zunahme der invasiven gebietsfremden Arten 

geführt hat. Es wäre an der Zeit zuzugeben, dass wir uns in einem Zielkonflikt befinden und 

einer artenreichen einheimischen Tier- und Pflanzenwelt wieder mehr Aufmerksamkeit 

geschenkt werden muss. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

Die unbeabsichtigte Einschleppung von igO ist wohl inzwischen bedeutend wichtiger als die 

bewusste Einfuhr und Verbreitung solcher Organismen. Eine diesbezügliche Regelung ist 

deshalb höchst notwendig. 

Art. 29f bis ist zentral für die Vorlage 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

 Zu 3.2.3 personelle Auswirkungen: Obwohl es sich um eine neue Aufgabe für das BAFU 

handelt, sollte vor einer Erhöhung des Stellenetats geprüft werden, wo in anderen Bereichen 

eingespart werden kann. Ausserdem kann der Bereich Einfuhrkontrolle dem BLV übertragen 

werden.  

Der SBLV ist deshalb gegen eine weitere Erhöhung des jetzt schon sehr grossen Stellenetats 

des BAFU. 

 

Da die Bekämpfung von igO ein weltweites Problem ist und andere Länder mit ähnlichen 

Fragen beschäftigt sind, sollte sich die Erarbeitung von artspezifischen Bekämpfungsstrategien 

auf das Notwendigste beschränken und das Wissen anderer Länder genutzt werden. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

keine 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

keine 

 

 

 

Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband 

 

 
 

 

Liselotte Peter, Präsidentin Kommission Agrarpolitik 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

(kann zur Zeit nicht konkret beurteilt werden) 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

(kann zur Zeit nicht konkret beurteilt werden) 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

(kann zur Zeit nicht konkret beurteilt werden) 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bestimmung ist insofern unvollständig, als daraus nicht hervorgeht, ob mit der 

Meldepflicht auch eine Kontrollpflicht einhergeht und ob damit eine Haftpflicht 

verbunden ist.  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Zudem stellt sich die Frage, wie die Organismen von einem Laien überhaupt erkannt 

werden können. Dies gilt insbesondere für aquatische Lebewesen. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Absicht der Bestimmung ist nachvollziehbar, aus Unterhalts- und 

Bekämpfungspflichten wird jedoch implizit auch die Kostentragung angenommen. 

Das neue Gesetz darf nicht zu Einzelmassnahmen auf Privatgrundstücken führen ohne 
gesamtheitliche Massnahmenkoordination. Die definierten Massnahmen sind auf 
Grundstücken von privaten Inhaberinnen und Inhaber sowie auf 
Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand gleichermassen anzuwenden. 

Die Bestimmung ist aber vor allem unvollständig mit Blick auf die Kostentragung für die 

Umsetzung der darin enthaltenen Pflichten. Aus dem erläuternden Bericht, Ziff. 3.4.3 

geht hervor, dass Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken und Anlagen die 

Kosten für Unterhalt und Bekämpfung selber zu tragen haben. Entgegen dem heute 

geltenden Recht werden damit auch Personen finanziell belastet, die keinen gewollten 

Umgang mit diesen Organismen haben. Dies widerspricht dem Verursacherprinzip. 

Für Inhaberinnen von Wasserkraftwerken mit laufenden Konzessionen kommt er-

schwerend hinzu, dass aufgrund der Restwassersanierungen nach Art. 80 GSchG 

bereits in einem Umfang in deren wohlerworbene Rechte eingegriffen wurde, als dies 

gerade noch entschädigungslos zumutbar war. Weitere Eingriffe in die Substanz der 

wohlerworbenen Rechte sind daher grundsätzlich unzulässig bzw. nur gegen 

Entschädigung möglich. Dies gilt auch für Kosten aus zusätzlichen Pflichten in 

Zusammenhang mit invasiven gebietsfremden Organismen. 

Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und Art. 

29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip zu regeln. Können 

keine Verursacher belangt werden, welche den Schaden selbst oder durch das unter 

ihrer Verantwortung erfolgende Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. 

Verhaltensstörer) sind die Kosten durch die Kantone zu tragen. 

Wichtig ist dabei auch, dass Kraftwerke, welche verpflichtet sind, Massnahmen im 

Rahmen des GSchG umzusetzen, dafür nicht als Verursacher belangt werden können 

(Beispiel: Einrichtungen zur Wiederherstellung der Fischwanderung).  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die obigen Einschätzungen zur Unterhaltspflicht gelten genauso für die 
Bekämpfungspflicht. Auch hier ist die Kostentragung entsprechend dem 
Verursacherprinzip zu regeln. 

Es soll ausgeschlossen werden, dass Wasserkraftbetreiber, als Berechtigte 
über Gewässer als deren Zustandsstörer zur Kostentragung herangezogen 
werden. 
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Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und Art. 
29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, welche den 
Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung erfolgende Verhalten 
Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. Verhaltensstörer), sind die Kosten durch 
die Kantone zu tragen. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Es fehlt eine Regelung für die Kostentragung von Massnahmen der Inhaberinnen von 

Grundstücken und Anlagen. Wie bereits oben zu Bst. e) und f) ausgeführt, soll dafür 

weiterhin das Verursacherprinzip gelten.  

 

Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 

Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip zu regeln. 

Kann kein Verursacher belangt werden, welche den Schaden selbst oder durch 

das unter ihrer Verantwortung erfolgende Verhalten Dritter unmittelbar 

verursacht haben (sog. Verhaltensstörer), sind die Kosten durch die Kantone zu 

tragen.  

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Aus der Vorlage wird nicht klar, wem welche Kompetenz zu fällt.  

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Eine Regelung zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen wird begrüsst. Aber vor 

allem die Frage der Kostentragung ist unzureichend geregelt. Dafür ist am Verursacherprinzip 

festzuhalten.  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Wer die Kosten für die Massnahmen zu tragen hat, geht aus den Erläuterungen nicht hervor, 

obschon dies für Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen sehr relevant ist. Die 

Kostentragung hat sich nach dem Verursacherprinzip zu richten.  

Kap. 3 Auswirkungen 

Die finanziellen Auswirkungen auf Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen bleiben 

unklar. In Ziff. 3.4.3 werden lediglich die Kosten aus der Unterhaltspflicht erwähnt, die offenbar 

von den Inhaberinnen getragen werden sollen, was dem Verursacherprinzip widerspricht und 

daher abzulehnen ist.  

Gemäss Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG können Inhaberinnen von 

Grundstücken und Anlagen auch zu Bekämpfungsmassnahmen verpflichtet werden. Über die 
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Tragung dieser Kosten schweigt sich Ziff. 3.4.3 aus. Ist daraus zu schliessen, dass die Kosten 

durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht auf einen Verursacher überwälzt werden 

können?  

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

- 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

In den Ausführungen zum Eingriff in die Eigentumsgarantie in Ziff. 5.1 wird einmal mehr nichts 

zur Frage der der Kostentragung für die Bekämpfungsmassnahmen gesagt. Ist daraus zu 

schliessen, dass die Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht auf einen 

Verursacher überwälzt werden können? 

Die vorgesehene Änderung stützt sich auf Art. 74 Abs. 1 BV. Für die Ausbreitung invasiver 

gebietsfremder Arten macht der erläuternde Bericht u.a. den Klimawandel verantwortlich, wofür 

ein einzelner Grundstücksbesitzer nicht der Verursacher sein kann. Das in Art. 29fbis Art. 1 – 

Art. 4 USG festgelegte Vorgehen und die vorgesehene Kostenteilung widersprechen daher 

dem Verursacherprinzip aus Art. 74 Abs. 2 BV und dürften unverhältnismässige 

Einschränkungen von Grundrechten nach Art. 36 BV darstellen. Eine alleinige Änderung des 

Umweltschutzgesetzes wäre damit kaum ausreichend. 
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cemsuisse 
Verband der Schweizerischen Cementindustrie 
 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Stellungnahme der cemsuisse, Marktgasse 53, 3011 Bern, 031 327 97 97 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

In diesem Absatz wird das Stufenkonzept eingeführt, welches im Bericht nur als 
Konzept vorgestellt wird. Es ist befremdlich, dass dies für die Gesetzesänderung nicht 
ausgearbeitet wurde, um die Auswirkungen auf die Praxis abschätzen zu können. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Grundeigentümer kann zu Gunsten der in seinem Interesse liegenden invasiven 
Artenmanagement erst dann aktiv (und belangt) werden, wenn er sensibilisiert, 
informiert und allenfalls im Besitz einer sein Grundstück betreffenden behördlichen 
Anordnung ist. Nach unserem Ermessen drängt es sich auf, diese Kernaufgabe, welche 
für die betroffene Bevölkerung von entscheidender Bedeutung ist, explizit zu 
erwähnen. 

 

Antrag für Zusatz Art. 29fbis, neuer Abs. 2e: Er erlässt insbesondere Vorschriften über: 

die Aufgaben der Kantone bezüglich Sensibilisierung, Information und 

einzelfallweisen Anordnungen gegenüber den Grundeigentümern 

 

Die Initialverantwortung (Sensibilisierung, Information und Anordnen von 

Schutzmassnahmen gegen Schadorganismen) für das invasive Artenmanagement liegt 

bekanntlich beim Kanton. Nach unserer Überzeugung reichen die in Abs. 3 erwähnten 

Massnahmen aus um eine wirksame Bekämpfung der invasiven Arten zu gewährleisten. 

Wichtig ist viel mehr, dass die Kantone diese flächendeckend und koordiniert umsetzen. 

Private sollen im Sinne des Verursacherprinzips erst dann zur Rechenschaft gezogen 

werden können, nachdem der Kanton erfolglos Massnahmen erlassen hat und wenn 

von Seite der Privaten ein Verschulden vorliegt. Eigentümer von Grundstücken, Anlage 

und Gegenständen, die erfolglos invasives Artenmanagement betreiben, da sich ohne 

ihr Verschulden laufend Verfrachtungen von nachbarschaftlichen Böden ergeben, 

können nicht, wie dies nach unserer Einschätzung dieser Absatz zulässt, auf deren 

Kosten zu dauerhaften, invasivem und wirkungslosem Artenmanagement angehalten 

werden. Falls die Übersicht zu den gebietsfremden und invasiven Arten aufgebläht wird, 

wie dies in den Erläuterungen angetönt wird, entfaltet Art. 29bis, Abs. 4 

unverhältnismässige Wirkungen, da für über 100 invasive Arten Strategien und 

Massnahmen bezüglich Überwachung, Isolierung, Behandlung oder Vernichtung 

vorzunehmen wären. Im Weitern ist der Absatz auch überflüssig, da ein wirksames und 

angemessenes invasives Artenmanagement im Interesse der Grundeigentümer liegt. 

Aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen wird er sich von sich aus zu Gunsten 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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eines wirksamen und nachhaltigen invasiven Artenmanagement engagieren, da sich bei 

Zuwarten die Sanierung schnell und deutlich verteuert. Abs 4 ist somit überflüssig und 

verleitet die Behörden, auf Kosten der Privaten übertriebene Bekämpfungsmassnahmen 

durchzusetzen. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Das invasive Artenmanagement hat nicht nur eine umweltrelevante sondern auch eine 

wirtschaftliche Komponente. Um die Verhältnismässigkeit in jedem Fall zu gewährleisten 

(vgl. Übersicht gebietsfremder invasiver Arten), ist es wichtig, dass die Erlasskompetenz 

in diesem Bereich auch weiterhin beim Bundesrat verbleibt oder sogar dem Parlament 

übertragen wird. Die entsprechenden Fachabteilungen besitzen diesbezüglich zwar eine 

anerkannte Fachkompetenz aber die übergeordneten Zusammenhänge sind ihnen zu 

wenig bewusst. Es besteht das Problem der behördlichen Eigendynamik, das heisst das 

Risiko, dass die Behörden auf Grund von Eigeninteressen bürokratische Strukturen 

aufbauen, die dem Willen der Bevölkerung widersprechen.  

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Als Betreiber von Materialabbaustellen finden wir, das Vorgehen wie im Bericht beschrieben, 

richtig. Materialabbaustellen betreiben seit Jahren ein Management der invasiven Neophyten 

und Förderung der Biodiversität. 
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Der Aufwand verringert sich jedoch mit der Zeit nicht, da umliegende Gebiete kein 

Management betreiben, und die invasiven Neophyten immer wieder in die offenen 

Materialabbaustellen absamen oder belastetes Aushubmaterial eingebracht wird. 

Wir begrüssen es, dass nun auch andere Grundeigentümer verpflichtet werden, invasive 

Neophyten zu bekämpfen. 

Der Eingriff in die persönliche Freiheit, ist unseres Erachtens verhältnismässig, da das 

Problem durch Untätigkeit sich immer mehr verschärfen wird. Die Bekämpfungsmassnahmen 

für Neophyten würden durch Untätigkeit immer teurer und die Kosten müssen zum 

allergrössten Teil von der Allgemeinheit getragen werden. 

 

Wie oben erwähnt, ist es befremdlich über diese Änderungen des USG zu befinden, wenn das 

Stufenkonzept nicht ausgearbeitet wurde. Es uns somit nicht möglich, die Auswirkungen auf 

die Praxis abzuschätzen. 

 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

 

i.O. 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Es ist sehr wichtig zu betonen, dass bei konsequenter Bekämpfung, die jährlichen Kosten zur 

Bekämpfung sinken, und die Kosten für die negativen Auswirkungen (Gesundheitskosten (z.B. 

Ambrosia), Ertragseinbussen) stark sinken oder wegfallen. 

 

 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

 

i.O. 

 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

 

i.O. 

 

 

 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 

cemsuisse 

 

Dr. Martin Tschan 

 

Leiter Umwelt, Technik, Wissenschaft 
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PUSCH 
Praktischer Umweltschutz 
 

 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Definition entspricht der Definition, wie sie bereits in der Strategie gebietsfremde 
Arten verwendet wird.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine schweizweit koordinierte Herangehensweise bei der Verhütung, Bekämpfung 
und Überwachung von invasiven gebietsfremden Organismen ist sehr sinnvoll und 
notwendig. Diese Kompetenz muss beim Bundesrat liegen, wie in der Vorlage 
vorgesehen. Massnahmen sollten jedoch in Zusammenarbeit mit den Kantonen und 
Gemeinden erarbeitet werden. Die Verbreitung der Organismen ist zudem nicht in 
jedem Landesteil gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen individuell 
abgestimmt und bewertet werden. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wie im erläuternden Bericht beschrieben, ist der beabsichtigte/bewusste Umgang mit 
Organismen in der Umwelt bereits geregelt. Es ist zu begrüssen, dass die neue Vorlage 
die Lücke hinsichtlich des unbeabsichtigten Umgangs schliesst. Allerdings ist noch 
eine gewichtige Massnahme zu ergänzen: Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht 
mehr in den Verkauf gelangen und gehandelt werden.  
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist zu begrüssen. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen 
frühzeitig erkannt werden, können die erforderlichen Massnahmen mit 
verhältnismässigem Aufwand umgesetzt werden. 

Für die Umsetzung der Meldepflicht wird zusätzliches Personal benötigt. Bund und 
Kantone müssen sicherstellen, dass dafür die nötigen finanziellen und personellen 
Mittel zur Verfügung gestellt werden und das Fachwissen vorhanden ist.  

Die Meldepflicht innerhalb von Befallszonen soll nicht aufgehoben werden, sondern je 
nach Art und Befallsstärke geregelt werden. Es muss sichergestellt werden, dass nicht 
innerhalb von Befallszonen ein so starker Druck (zB. Samenflug) entsteht, dass damit 
aussenliegende Gebiete befallen werden können.  

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen sollen 
verpflichten werden, die notwendigen Bekämpfungsmassnahmen auszuführen oder 
zu dulden. Nur wenn invasive gebietsfremde Organismen auf allen befallenen Flächen 
bekämpft werden, kann eine weitere Ausbreitung verhindert werden.  

Die Regelung setzt ein grosses Wissen von GrundeigentümerInnen voraus. Bund und 
Kantone müssen deshalb zusätzlich ausreichende Informationsportale zur Verfügung 
stellen, wie die invasiven Arten erkannt werden und wie die Bekämpfung und 
Entsorgung von invasiven Arten sachgerecht zu erfolgen hat. Zudem ist eine 
umfassende Informationskampagne für eine breite Öffentlichkeit nötig.  

Ausserdem muss in der Gesetzesvorlage das Prinzip klar formuliert werden, dass für 
die Bekämpfung gewisser invasive Arten (z.B. schwer erkennbare Arten, 
anspruchsvolle Bekämpfung) Bund und Kantone zuständig sind und die Bekämpfung 
durch den/die Grundeigentümer/in geduldet werden muss, für die Bekämpfung 
anderer Arten (z.B. leicht erkennbare und leicht bekämpfbare Arten) die 
GrundeigentümerInnen zuständig sind.  

GrundeigentümerInnen mit grossen Flächen (über 50ha) sollen ein 
Bekämpfungskonzept erstellen und in den ersten fünf Jahren finanziell unterstützt 
werden (z.B. Waldbesitzer). Bundesbetriebe haben die Bekämpfung ohne 
Subventionen im Rahmen ihres Leistungsauftrags zu leisten, bzw. über das 
ordentliche Budget (Unterhalt) abzurechnen.  

Für die konsequente Umsetzung der Regelung sind kompetente Fachpersonen für die 
Erfassung der invasiven gebietsfremden Organismen auf Privateigentum notwendig, 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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die zudem auch die Bekämpfungs- und Erfolgskontrolle übernehmen müssen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass GrundeigentümerInnen einen Befall aus Angst vor 
den Kosten verschweigen oder die Bekämpfung unsachgemäss erfolgt oder ein Befall 
gar nicht erst erkannt wird. 

Die Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen wird hohe Kosten 
verursachen. Hier ist eine Übergangslösung einzuführen, bei welcher Bund und 
Kantone bei stark befallenen Flächen einen Beitrag an die Erstsanierung leisten. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Nur mit einer klar definierten Bekämpfungspflicht ist ein systematisches Vorgehen 
gegen invasive gebietsfremde Arten überhaupt möglich. Neben der Einteilung der 
invasiven gebietsfremden Arten in die verschiedenen Kategorien gemäss 
Stufenkonzept soll stärker betont werden, dass ein systematisches Vorgehen nötig ist 
(z.B. in einem Flusstal von der Quelle zur Mündung) und dass die Bekämpfung 
regelmässig zu erfolgen hat. Ebenso wichtig ist nach einer erfolgreichen Bekämpfung 
das Monitoring, das einen Neubefall verhindern soll. Dies wird in dem vorgesehenen 
Bekämpfungskonzept nicht genannt und ist zu ergänzen.  

Auch hier muss grossen Wert auf die kompetente Umsetzung gelegt werden 
(Erkennen von invasiven Arten, Wissen über deren Bekämpfung und fachgerechte 
Entsorgung).  

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten sind sinnvoll geregelt und 
entsprechen der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung von Bund und Kantonen.  

Im erläuternden Bericht wird hingegen nicht erwähnt, wie der zusätzliche 
Mittelbedarf finanziert wird. Die Finanzierung der Massnahmen gegen invasive 
gebietsfremde Arten darf nicht zu Lasten von anderen Massnahmen zur Erhaltung 
und Förderung der Biodiversität gehen.   

 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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Pusch begrüsst den Erlass einer Amtsverordnung für dringende befristete 
Massnahmen durch das BAFU, damit allfällige Befallsherde in der Schweiz sofort 
getilgt werden können. 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Pusch begrüsst die Vorlage, welche die Umsetzung der in der Strategie invasive 

gebietsfremde Arten vorgesehenen Massnahmen möglich macht. Ebenfalls positiv finden wir, 

dass Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Arten abgestuft durchgeführt werden sollen, 

dass die Einstufung periodisch überprüft wird und dass die Übernahme der EU-Liste geprüft 

wird, damit die Schweiz nicht zu einem Schlupfloch für den Import invasiver Organismen nach 

Europa werden kann.  

 

Grundsätzlich sind der Handel und der Verkauf von invasiven gebietsfremden Arten (bei 

Pflanzen alle Arten der Schwarzen Liste) in der Schweiz zu verbieten. Dies ist in der 

Gesetzesvorlage zu ergänzen.  

 

Wir sind grundsätzlich mit dem Stufenkonzept einverstanden. Es sind jedoch noch folgende 

Anpassungen und Konkretisierungen erforderlich: 

 Als Grundlage der Einstufung in das Stufenmodell bei den Pflanzen ist die Schwarze 

Liste zu nehmen. Sie bestimmt das Invasions- und Schadenspotenzial einer Art nach 

allen relevanten Kriterien. 

 Grundsätzlich sollen alle Arten, welche nach den Kriterien der Schwarzen Liste als 

invasiv eingestuft wurden, mindestens der Stufe C zugeordnet werden.  

 Die Einhaltung der Massnahmen für Arten der Stufe B (vorschrifts- und 

anweisungsgemässen Umgang) erscheinen weder durchsetzbar noch kontrollierbar. 

Die Stufe B soll deshalb entweder nur Verdachtsarten (bei den Pflanzen Watch-Liste) 

oder griffigere Massnahmen enthalten. Allenfalls macht auch hier ein (temporäres) 

Pflanz- bzw. Inverkehrbringen-Verbot Sinn.  

 Die Zuordnung der Arten im Stufenkonzept sollte regional erfolgen. Je nach Gebiet 

sollen Arten unterschiedlich eingestuft werden können, je nach Schaden, die sie dort 

verursachen. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe oben unter „1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes» 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

Finanzielle Auswirkungen: 

Eine Schätzung der zu erwartenden Kosten kann erst aufgrund der Anzahl und Einteilung der 

Arten gemacht werden, was erst nach der Gesetzesanpassung erfolgt. Dies macht es 

unmöglich, den Aufwand und die Kosten der Massnahmen detailliert abzuschätzen. Es ist 

deshalb unklar, mit welchem Aufwand und mit welchen Kosten die Bekämpfung invasiver 

gebietsfremder Arten gerechnet werden muss. Die im Bericht aufgrund der Übersicht zu 

gebietsfremden Arten der Schweiz (BAFU 2006) gemachte Kostenschätzung soll als 

Grössenordnung verstanden werden, die an den tatsächlichen Aufwand angepasst werden 

muss. 

 

Die Finanzierung der Massnahmen darf nicht zulasten anderer Massnahmen zur Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität gehen. 
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Der Bericht von 2006 befasst sich zudem nur mit den gebietsfremden Arten und nicht mit den 

invasiven gebietsfremden Arten. Es werden zudem Arten als gebietsfremd eingestuft, welche 

es nachweislich nicht sind. Als Grundlage für eine Beurteilung invasiver gebietsfremder Arten 

ist er völlig ungenügend. Die Einteilung der invasiven gebietsfremden Organismen gemäss 

Stufenkonzept muss unter Beizug von Experten und Expertinnen neu erfolgen und laufend 

aktualisiert werden. Im Bereich der Pflanzen sind die schwarzen und grauen Listen von Info 

Flora zu berücksichtigen. 

 

Auswirkungen auf die Kantone: 

Die Kantone sollen die nötigen Mittel für Bekämpfung und Kontrolle zur Verfügung stellen. Es 

ist zu prüfen, ob finanzschwache Kantone durch den Bund unterstützt werden können.  

 

Auswirkungen auf Unternehmen, Haushalte und Forschungsinstitutionen: 

Ohne eine Bekämpfungspflicht durch GrundeigentümerInnen ist es völlig aussichtslos, invasive 

Arten in den Griff zu bekommen. Hierzu gilt es aber einiges zu beachten, siehe oben unter e. 

  

Bei den genannten Auswirkungen auf GrundeigentümerInnen fehlen noch der Aufwand und die 

Kosten für die fachgerechte Entsorgung der bekämpften gebietsfremden invasiven Arten.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Kommentare 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Keine Kommentare 

 

 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Bemerkungen und Anträge und stellen uns gerne 

für die Beantwortung allfälliger Fragen zur Verfügung.  

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Stiftung Pusch – Praktischer Umweltschutz 

  

 
 

Pascal Blarer    

Projektleiter Biodiversität 
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Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK) 
 

 

 

 
 

 

 

Bern, 2. September 2019 

 

 
Vernehmlassung  

Änderung des Umweltschutzgesetzes (USG) zur Umsetzung der «Strategie der 

Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten»  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Der Schweizerische Verband der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK) ist nicht zur 
obgenannten Konsultation eingeladen worden, wir erlauben uns jedoch trotzdem Stellung zu 
nehmen.  
Der SVBK vertritt die Interessen der rund 1‘500 Burgergemeinden und burgerlichen 
Korporationen.  
Für den SVBK ist das Eigentum an Wald, landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücken 
von grosser Bedeutung. Fast alle Burgergemeinden und burgerlichen Korporationen sind 
Eigentümerinnen von Wald und Boden. Diese werden nicht als Renditeobjekte sondern als 
langfristige Vermögenswerte gehegt und gepflegt. Unsere Mitglieder sind von den Änderungen 
des Umweltschutzgesetzes (USG) zur Umsetzung der «Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten» unmittelbar betroffen  

 

Grundsätzlich begrüssen wir koordinierte Massnahmen zur Reduktion der unbeabsichtigten 
Einschleppung von invasiven gebietsfremden Organismen. Der Fokus muss dabei auf der 
Prävention liegen. Die vorliegende Gesetzesänderung lehnen wir aus folgenden Gründen ab:  
 

 Der Umgang mit Schadorganismen im Wald steht mit dem gültigen Waldgesetz auf soliden 
Grundlagen. Die Vorlage enthält allerdings Änderungen, welche das Grundeigentum 
allgemein betreffen, was das Waldeigentum mit einschliesst.  

 Die Einschleppung und Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten wurde durch die 
gestiegene Mobilität im Zuge der Globalisierung hervorgerufen und stellt somit ein von der 
Öffentlichkeit verursachtes Problem dar. Grundeigentümer und -innen trifft keine Schuld, 
wenn invasive gebietsfremde Organismen auf ihrem Grundstück auftreten; sie sind als 
Geschädigte zu betrachten.  

 Die Kosten zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten sind nach dem 
Verursacherprinzip von der Öffentlichkeit zu tragen. Die Kostenüberwälzung auf 
Grundeigentümer und -innen ist weder gerechtfertigt noch tragbar.  

 Aufgrund des gesetzlichen Betretungsrechts haben Waldeigentümer und -innen keine 
Möglichkeit, den Zugang zu ihrem Grundeigentum zu beschränken und damit die 
Einschleppung invasiver Schadorganismen zu minimieren. Eine Bekämpfung bzw. 
Eindämmung von invasiven gebietsfremden Arten müsste konsequenterweise mit einer 
Beschränkung des gesetzlichen Betretungsrechts einhergehen.  

 Kriterien zur Einteilung der invasiven gebietsfremden Arten im postulierten Stufenkonzept 
sind nicht klar definiert. Aufwand und Kosten der Massnahmen sind daher nicht 
einschätzbar.  

 Eine Unterhaltspflicht für die genannten Arten der Stufe C (bsp. Drüsiges Springkraut) ist 
im Wald mit verhältnismässigem Aufwand weder realisierbar noch sinnvoll. Die 
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Verhältnismässigkeit für einen derart schwerwiegenden Eingriff in die 
verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie sehen wir als nicht gegeben. 

 

 

Wir bitten Sie, unsere Anmerkungen bei der Revision und vor allem bei einer Neugestaltung 

der Vorlage zu prüfen und die Interessen der Bürgergemeinden und Korporationen - als 

bedeutenden Grundeigentümerinnen - zu berücksichtigen. 
 
Für allfällige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen 
 
 
Der Präsident: 

 

 

 

 
Georges Schmid 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen ist anderweitig, z.B.im 
Waldgesetz unter dem Begriff „Schadorganismus“ (Art. 26 ff WaG) ausreichend 
geregelt.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine koordinierte Herangehensweise in der Prävention ist sinnvoll, jedoch sind 
Massnahmen in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden zu erarbeiten. Die 
Problematik kann regional stark variieren, daher ist regionalen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen. Vorschriften, welche zur Einschränkung der Eigentumsgarantie 
oder zu Kosten für Grundeigentümer/-innen führen, sind über die Gesetzesebene 
einzuführen.  

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Schweizerische Verband der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK) 

begrüsst koordinierte Massnahmen zur Reduktion der unbeabsichtigten Einschleppung 

von invasiven gebietsfremden Organismen. Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht 

mehr in den Verkauf gelangen und gehandelt werden. 
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d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist z.B. bereits im Waldgesetz ausreichend geregelt. 

Die Meldepflicht und damit verbundene Kosten dürfen nicht zu Lasten der 

geschädigten Land- und Waldbesitzer gehen. Grundeigentum setzt keine 

qualifizierenden Anforderun-gen voraus (bsp. Artenkenntnis), daher kann eine 

Meldepflicht kaum umgesetzt werden. Eine Überwachungspflicht lehnen wir klar ab. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Unterhaltspflicht missachtet das Verursacherprinzip gem. Art. 2 USG und Art 48a 

WaG, indem Kosten auf die geschädigten Grundeigentümer/-innen abgewälzt werden. 

Waldeigentümer/-innen trifft keine Schuld, wenn invasive gebietsfremde Organismen 

auf ihrem Grundstück auftreten, sie sind als Geschädigte zu betrachten. Die 

Kostenüberwälzung auf Waldeigentümer/-innen ist weder gerechtfertigt noch tragbar. 

Die Unterhaltspflicht ist eine gewichtige Einschränkung der Eigentumsgarantie, wie im 

erläuternden Bericht richtigerweise ausgeführt wird. Die Eigentumsgarantie ist in der 

Bundesverfassung gewährleistet. Wir sehen kein überwiegendes öffentliches 

Interesse, welches eine derart schwerwiegende Einschränkung der Eigentumsgarantie 

rechtfertigen würde. Die Unterhaltspflicht lehnen wir aus diesen Gründen klar ab.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bekämpfungspflicht für Schadorganismen im Wald ist bereits im Waldgesetz 
geregelt. Eine Bekämpfungspflicht, welche über die bestehenden Regelungen im 
Waldgesetz hinausgeht, lehnen wir klar ab. Eine Duldungspflicht der Bekämpfung 
durch die öffentliche Hand wäre hingegen denkbar. Eine allgemeine 
Bekämpfungspflicht müsste mit einer Einschränkung des gesetzlichen 
Betretungsrechts im Wald einhergehen, um eine Verbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten konsequent einzudämmen. Die Kosten zur Bekämpfung dürfen 
keinesfalls auf geschädigte Waldeigentümer/-innen abgewälzt werden. Kosten, 
welche nicht gemäss dem Verursacherprinzip zugeordnet werden können, sind von 
der Öffentlichkeit zu tragen.  

 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grund- und Waldeigentümer/-innen sind schadlos zu halten. Massnahmen, die zu 

einer Einschränkung der Eigentumsgarantie führen, sind gemäss Bundesverfassung 

voll zu entschädigen. Die Vorlage versucht Kosten eines öffentlichen Problems auf 

eine demokratische Minderheit – die Grundeigentümer/-innen – abzuwälzen und ist in 

der vorliegenden Form nicht akzeptabel. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Jegliche Anordnungen, welche Auswirkungen auf das Grundeigentum haben, sind 
über die Gesetzesebene einzuführen. Die Kompetenz zum Erlass einer 
Amtsverordnung lehnen wir ab, da dazu das Vertrauen in die zuständigen Behörden 
fehlt. 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Der Schweizerische Verband der Bürgergemeinden und Korporationen lehnt die Vorlage zur 

Revision des Umweltschutzgesetzes aus folgenden Gründen ab: 

 Der Umgang mit Schadorganismen im Wald ist heute bereits ausreichend im 
Waldgesetz geregelt, wie auch im erläuternden Bericht festgehalten ist. Die Vorlage 
enthält allerdings Änderungen, welche das Grundeigentum allgemein betreffen, was 
das Waldeigentum mit einschliesst. Mit der Unterhaltspflicht will die Vorlage auf 
Kosten der Grundeigentümer/-innen Änderungen einführen, welche über die 
bestehenden Regelungen im Waldgesetz hinausgehen. Die Burgergemeinden lehnen 
jegliche weiteren Einschränkungen der Eigentumsgarantie ab. 

 Die meisten invasiven gebietsfremden Arten gelangen aus Privatgärten und durch 
illegale Deponien in den Wald. Aufgrund des gesetzlichen Betretungsrechts haben 
Waldeigentümer/-innen keine Möglichkeit den Zugang zu ihrem Grundeigentum zu 
beschränken und damit die Einschleppung invasiver Schadorganismen zu minimieren. 
Sie tragen einen Grossteil der von invasiven gebietsfremden Arten verursachten 
Schäden unverschuldet. Waldeigentümer/-innen sind daher als Geschädigte zu 
betrachten. 

 Der erläuternde Bericht zeigt in der Ausgangslage richtigerweise auf, dass die 
Einschleppung und Verbreitung invasiver, gebietsfremder Arten durch die gestiegene 
Mobilität im Zuge der Globalisierung hervorgerufen wurde und somit ein von der 
Öffentlichkeit verursachtes Problem darstellt. Die Kosten zur Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten sind – sofern sie Schaden verursachen – nach dem 
Verursacherprinzip von der Öffentlichkeit zu tragen. 

 Das Stufenkonzept, welches im Rahmen der Vorlage erarbeitet wurde, lehnt der 
Schweizerische Verband der Bürgergemeinden und Korporationen ab. Eine 
Unterhaltspflicht für die genannten Arten der Stufe C (bsp. Drüsiges Springkraut) ist 
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mit verhältnismässigem Aufwand weder realisierbar noch sinnvoll. Das Verhindern 
der Versamung bei Arten wie der Goldrute oder dem drüsigen Springkraut ist mit 
verhältnismässigem Aufwand innerhalb des Waldes nicht machbar. Lichtbedürftige 
Arten gehen mit zunehmender Beschattung im Wald natürlich zurück. Der Zeitpunkt 
zur erfolgreichen Bekämpfung dieser Arten wurde auf politischer Ebene verpasst. Im 
Hinblick auf den Klimawandel ist eine Koexistenzstrategie der in der Vorlage 
postulierten Eradikationsstrategie vorzuziehen, womit sich Massnahmen für Arten 
der Stufe C erübrigen. Finanzierung für Bekämpfung und Eindämmung von 
schädlichen, invasiven gebietsfremden Organismen ist gemäss dem 
Verursacherprinzip sicherzustellen oder von der Öffentlichkeit zu tragen. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe 1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Kriterien zur Einteilung der invasiven gebietsfremden Arten im Stufenkonzept sind nicht klar 

definiert. Aufwand und Kosten der Massnahmen sind daher nicht einschätzbar.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Kommentare 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Verhältnismässigkeit für einen derart schwerwiegenden Eingriff in die 

verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie sehen wir als nicht gegeben. Kosten und 

Auswirkungen der Gesetzesänderung sind nicht abschätzbar, da das Stufenkonzept nicht klar 

definiert ist. Die Behauptung, dass die Unterhaltspflicht für Grundeigentümer/-innen keine 

unzumutbare Massnahme darstellt, entbehrt daher jeglicher Grundlage. Wir betrachten die 

Verfassungsmässigkeit der Vorlage somit als nicht gegeben. 
 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Gerne stehen wir bei Fragen oder 

Unklarheiten zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerischer Verband der Bürgergemeinden und Korporationen 

 

 

 

 

Georges Schmid 

Präsident 
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La Forestière 

 

 

 

Questions relatives à la consultation sur la 
révision de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 
 

Nous vous prions de nous faire part de votre avis en répondant aux questions ci-dessous : 

 

 

1. Évaluation des modifications prévues de la LPE 

a) Définitions d’organisme exotique (art. 7, al. 5quinquies, du projet de loi) et d’organisme 
exotique envahissant (art  7, al. 5sexties, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification prévue proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Pas de commentaire de notre part 

 

b) Compétence pour édicter des dispositions contre les organismes exotiques envahissants 
(art. 29fbis, al. 1, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Nous sommes favorables à l’édiction de règles uniformes pour toute la Suisse en 
matière de lutte contre les organismes exotiques envahissants.  
En ce qui concerne les mesures concrètes de lutte, il est nécessaire toutefois de 
laisser des compétences aux cantons et communes afin de tenir compte des 
situations particulières que l’on rencontre localement. 

 

 

c) Mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques 
envahissants (art. 29fbis, al. 2, let. a, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Pas de commentaire de notre part 



Vernehmlassung vom 15.05.2019 – 04.09.2019 

 

243/353 

413.11-00004/00006/00001/S384-1417 
 

d) Obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, 
let. b, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

L’obligation de signaler la présence d’exotiques envahissants implique la mise en 
place d’un système de surveillance, qui représentent une charge financière 
supplémentaire pour les propriétaires. 

Cette surveillance devrait incomber exclusivement aux services étatiques. 

 

 

e) Obligation d’entretien incombant aux détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets 
qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, 
al. 2, let. c, en rel. avec l’art. 29fbis, al. 4, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☒  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

En réalité, les forêts sont des espaces sur lesquels leurs propriétaires n’ont qu’un 
contrôle relatif : leur libre-accès est garanti au public par la loi. C’est une des raisons 
pour lesquelles les propriétaires sont souvent les victimes des actes d’incivilité qui 
sont également une voie d’introduction des exotiques envahissants.  
Dès lors, nous ne pouvons accepter que la responsabilité de la lutte contre les 
néobiotes indésirables soit attribuée aux propriétaires de forêts, car les coûts de cette 
lutte peuvent atteindre des sommes très élevées. 

 

f) Obligation de lutte contre les organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, let. c, du 
projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☒  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Voir notre commentaire sous lettre e) ci-dessus. 

 

g) Compétences d’exécution et de financement (art. 29fbis, al. 2, let. d, et 29fbis, al. 3, du projet 
de loi) 

                                                      
1 Les organismes pour lesquels cette obligation s’applique sont sélectionnés sur la base du système de 
classification défini dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. 
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i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☒  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Nous demandons à ce que la charge financière émanant de la lutte contre les 
exotiques envahissants n’incombe pas aux propriétaires forestiers. 

 

h) Compétence pour édicter des ordonnances (art. 29fbis, al. 5, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

Pas de commentaire de notre part 

 

 

 

2. Remarques relatives aux différents chapitres du message 

Chap. 1 Présentation du projet 

 

Pas de commentaire de notre part 

 

 

 

 

Chap. 2 Explications concernant les différents articles 

 

 

Pas de commentaire de notre part 

 

 

 

Chap. 3 Conséquences 

 

Pas de commentaire de notre part 

 

 

 

Chap. 4 Liens avec le programme de la législature 

 

Pas de commentaire de notre part 
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Chap. 5 Aspects juridiques 

 

Pas de commentaire de notre part 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldAargau. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Eine schweizweit koordinierte Herangehensweise ist bei Vorkehrungen gegen invasive 

gebietsfremde Organismen sinnvoll und notwendig. Diese Kompetenz muss beim 

Bundesrat liegen, wie in der Vorlage vorgesehen. Massnahmen sollten jedoch in enger 

Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden erarbeitet werden. Die Situation 

ist nicht in jedem Landesteil gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen 

individuell abgestimmt werden. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Wie im erläuternden Bericht beschrieben, ist der Umgang mit Organismen in der 
Umwelt bereits geregelt (LwG, WaG, PSV, NHG). Es ist zu begrüssen, dass die neue 
Vorlage einige Lücken schliesst. Allerdings ist noch eine gewichtige Massnahme zu 
ergänzen: Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht mehr in den Verkauf gelangen 
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und gehandelt werden. Die Ursachen müssen primär bekämpft werden, und nicht nur 
die Auswirkungen! 

 

Antrag 

WaldAargau beantragt absolut konsequentes Verkaufs- und Handelsverbot invasiver 

Neobiota. 

Das Problem muss bei der Ursache bekämpft werden und nicht nur bei den 
Auswirkungen! Die Prävention muss stärker forciert werden. Es gilt vordringlich das 
Inverkehrbringen invasiver Neobiota zu kontrollieren, zu regulieren und möglichst 
ganz zu verhindern. Auch sollen die Verursacher von „Schäden“ und dadurch 
erforderlicher Massnahmen zur Verantwortung gezogen werden mit entsprechender 
Kostenübernahme. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldAargau. 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Für WaldAargau ist eine Unterhalts- und Bekämpfungspflicht für Inhaber von 
Grundstücken untragbar. 

Grundsätzlich ist WaldAargau für eine strenge Bekämpfung invasiver Neobiota, 

allerdings nicht auf Kosten «unschuldiger» Eigentümer, sondern zulasten derer, die 

verantwortlich sind für die Einschleppung solcher invasiver Neobiota. Sind diese nicht 

klar definierbar, hat die Allgemeinheit (Bund und Kantone) in deren Vertretung über 

Steuergelder die Kosten zu tragen und nicht die Eigentümerschaft. 

Die Bekämpfung erfordert aufwändige und teure Handarbeit, auch in unwegsamem 

Gelände. Mit ein bisschen Mähen, Jäten, Ausreissen und Ausgraben (erläuternder 

Bericht S. 31) ist es nicht getan. Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung kann viele, 

insbesondere grössere Waldeigentümer, finanziell ruinieren. 

Den Waldeigentümern wird mit diesem Gesetzesentwurf der schwarze Peter 

zugeschoben. Zum einen soll eine Unterhalts- bzw. „Bewirtschaftungspflicht“ für 

Neobiota eingeführt werden, die bisherige Praxis der Duldung der Massnahmen 

scheint nicht mehr zu genügen. Zum anderen sollen Waldeigentümer Aufwand 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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betreiben für eine Sache, die sie weder verschuldet haben noch beeinflussen können 

(externer Einfluss). Verkaufs- und Handelsverbote für alle invasiven Neobiota oder 

Finanzierungsmodelle gemäss Verursacherprinzip will der Bund nicht angehen bzw. 

erachtet er als nicht umsetzbar oder konform mit anderen behördlichen 

Voraussetzungen. Eigentumsrechte stark zu beschneiden, das Eigentum an sich 

abzuwerten und Kosten/Verantwortung wenigen, einzelnen Eigentümern aufzubürden 

hingegen ist scheinbar der gangbare und angestrebte Weg des Bundes. Dies ist aus 

Sicht WaldAargau nicht akzeptabel.  

 

Seit jeher ist die Schweiz gut gefahren, keine generelle Bewirtschaftungspflicht im 
Wald zu haben bzw. in kritischen Fällen in erster Linie der Weg der verordneten 
Massnahmen-Duldung ohne Kostenfolgen für die Eigentümer einzuschlagen. Denn in 
diesen entsprechenden Fällen profitiert die Allgemeinheit oder sie ist Verursacherin 
des Zustandes. 

 

Zudem setzen die Regelungen ein grosses Wissen von Grundeigentümern voraus wie 
auch, dass diese laufend über den neusten Stand des dynamischen Stufenprinzips 
informiert sein müssen. Wie der Bund dieses bewerkstelligen will, ist nirgends 
erläutert und für WaldAargau völlig unklar. Es wird lediglich auf die noch 
anzupassende Verordnung hingewiesen, wo Anforderungen, Massnahmen und 
Zuständigkeiten geklärt werden sollen. Konkret wird es also erst auf einer Stufe, die 
die Behörden letztlich eigenständig erarbeiten können. Die Einflussnahme auf diesen 
Prozess ist für betroffene Parteien extrem schwierig. Daher muss bereits im Gesetz 
(und auch im erläuternden Bericht) klargestellt werden, dass die 
Grundeigentümerschaft nicht verpflichtet werden kann, die Kosten und 
Verantwortung für Massnahmen zur Bekämpfung invasiver Neobiota zu tragen. 

 

Antrag 

Änderung Artikel 29f bis Absatz 4 

Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen, die von 
invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder befallen sein könnten, haben 
deren Überwachung, Isolierung, Behandlung oder Vernichtung in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden vorzunehmen oder diese Massnahmen zu dulden. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Grundsätzlich ist WaldAargau für eine Unterhalts- und Bekämpfungspflicht bei 
invasiven gebietsfremden Arten. Allerdings darf diese finanziell nicht zulasten der 
Grundeigentümer erfolgen, insbesondere nicht der Waldeigentümer (-> erläuternder 
Bericht und Abs. 4 Art 29f bis). Massnahmen sind zu dulden, deren Kosten hat die 
Allgemeinheit zu tragen (Verursacherprinzip). 

 

-> 1. e) 
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g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Dazu, wie die Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten zwischen Bund, Kanton und 
Behörden geregelt werden, nimmt WaldAargau keine Stellung. 

 

Die Kosten für die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten hat nicht zulasten der 
Grundeigentümerschaft erfolgen. Es trifft sie weder die Schuld am Problem, noch 
können sie dessen Ursache beeinflussen. Die Verpflichtung der Behebung der 
kausalen Auswirkungen des Verhaltens der Allgemeinheit und die Aufbürdung eines 
Grossteils der Kostenfolge sind nicht verursachergerecht! 

 

-> 1. e) 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldAargau. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldAargau. 

Stellungnahmen zu zusammengefassten Inhalten der Gesetzesänderung werden in den 

folgenden Kapiteln wiedergegeben. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

WaldAargau nimmt Stellung zu Absatz 2 Buchstabe c des Artikels 29f bis und zu Absatz 4 
desselben Artikels. Zu allen weiteren Erläuterungen nimmt WaldAargau keine Stellung. 

 

Die Stellungnehme entspricht weitgehend den Ausführungen unter 1. e) 

 

Ergänzung: 

Bei den Erläuterungen zu Buchstabe c des 2. Absatzes von Artikel 29f bis wird darauf 

hingewiesen, dass bei durchgeführten Massnahmen durch den Kanton die Kosten gemäss 
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«Verursacherprinzip» auf den Grundeigentümer übertragen werden. Im Wald ist fast nie der 

Eigentümer der Verursacher! Eingeführt werden diese Neobiota nicht durch Waldeigentümer, 

sie haben auch in keiner Weise Nutzen daraus bzw. ein Interesse an invasiven Neobiota. Ganz 

im Gegenteil erleiden viele Waldbesitzer durch diese Neobiota selber massiven 

wirtschaftlichen Schaden, und wichtige Waldfunktionen können beeinträchtigt werden. Diese 

Neobiota werden aus dem Siedlungsgebiet eingebracht. Die Verursacher sind also auch dort 

zu suchen. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Mit Vorbehalt nimmt WaldAargau die Beurteilung der Folgekosten/Auswirkungen zur Kenntnis. 

In der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten (2016) ist der Bund von 

jährlich ca. 9.5 Mio. CHF (5 Mio. CHF Bund, 4,5 Mio. CHF Kantone) als zusätzlicher Bedarf zur 

Umsetzung der Massnehmen ausgegangen. Zuzüglich der damals nicht bezifferten Aufwände 

von Grundeigentümern. In nur 3 Jahren sind die geschätzten Kosten nun scheinbar explodiert. 

Zwar nicht für den Bund, dort bleibt es bei den ca. 5 Mio. CHF, die Kantone müssen aber 

deutlich tiefer in die Tasche greifen (60 Mio. CHF / Jahr -> Verdreizehnfachung in 3 Jahren !), 

und auch die Grundeigentümer sollen nun Mehrkosten von 25 Mio. CHF / Jahr tragen.  

 

Wie genau diese Folgen der Unterhaltspflicht zustande kommen bzw. errechnet werden ist 

nicht ersichtlich. Weder wird vermittelt, mit welcher betroffenen Fläche gerechnet wird, noch 

wird erläutert, welche Massnahmen mit welchen Kostenansätzen angenommen werden. 

Mähen, Jäten und Ausreissen mag bei Privatpersonen nicht besonders ins Gewicht fallen, die 

hektarweise Pflege betroffener Waldgebiete mit Fachpersonen (z.B. Forstwarten) ist eine 

massive finanzielle Belastung für Forstbetriebe bzw. grössere Waldeigentümer. Anzumerken 

ist hierbei zusätzlich, dass gewisse Pflanzen und auch Insekten (z.B. Asiatischer 

Laubholzbockkäfer ALB) nur mit immensem Aufwand getilgt oder eingedämmt werden können, 

die weit übers «Jäten» hinaus gehen. 

 

WaldAargau stellt daher die ermittelten Mehrkosten in Frage und erwartet vom Bund 

nachvollziehbarere Berechnungen und Angaben zu Annahmen und Ausganslage. 

 

Zudem kritisiert WaldAargau das Vorgehen des Bundes, dass wenn die direkten Verursacher 

nicht identifiziert werden können, keine finanztechnischen Möglichkeiten auf Seiten der 

(potenziellen) Verursacher angegangen werden und auch seitens Abgaben auf Importgütern 

Forfait gegeben wird, nur weil dadurch eine neue Verfassungsgrundlage nötig wäre. 

Jeder im Inland getätigte Erwerb der entsprechenden Pflanzen oder Tiere erhöht das Risiko 

stark und daher wäre eine «Abgabe für allfällige Bekämpfungen» gerechtfertigt (-> bei 

Elektrogeräten beispielsweise werden die Entsorgungskosten auch auf den Verkaufspreis 

gerechnet…). 

Die Abschiebung der Kosten auf die Grundeigentümer schien hier für den Bund die 

gangbarere Variante zu sein. Sie ist zwar einfacher, entspricht aber keineswegs fairer 

politischer/behördlicher Praxis. 

 

Wie der Bund feststellt, fällt der Nutzen der Bekämpfung der Allgemeinheit an, entsprechend 

sind auch die Kosten dafür von dieser zu tragen. Und zwar alle Kosten, und nicht nur ein Teil 

der geschätzten Mehrkosten. 

 

 

Antrag  

WaldAargau beantragt, dass ein faires und auf das Verursacherprinzip gestütztes 

Finanzierungssystem der Massnahmen (insbesondere jener Massnahmen, die die direkte 

Prävention und Bekämpfung von invasiven Neobiota bezwecken) erarbeitet und etabliert wird. 
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Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldAargau 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Verfassungsmässigkeit stellt WaldAargau in Frage bzw. erachtet sie als nicht gegeben.  

 

Unumstritten gehen von invasiven Neobiota grosse Risiken für die Öffentlichkeit aus, allerdings 

hat auch diese Öffentlichkeit die Risiken hervorgerufen/verursacht. Auch ist die 

Verhältnismässigkeit der Bekämpfungsmassnahmen nicht gegeben: die Bekämpfung der Arten 

Stufe D1, D2 und C (letztere darf wohlgemerkt weiterhin verkauft werden) im gesamten Wald 

unter Einhaltung der strengen Regelungen des Waldgesetzes (kein Spritzmitteleinsatz, keine 

Herbizide, keine maschinelle Bodenbearbeitung etc.) ist nicht als verhältnismässig und der 

Eigentümerschaft zumutbar einzustufen.  

 

In vielen Fällen wird die Umsetzung dieses Gesetzes eine massive finanzielle Belastung der 

Waldeigentümer zur Folge haben, die in Extremfällen bis zu Konkurs / Insolvenz führen kann, 

was klar gegen eine Zumutbarkeit spricht. 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten Sie, unsere Erwägungen bei der dringend notwendigen Überarbeitung der Änderungen im 

Umweltschutzgesetz zu berücksichtigen. Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Standpunkten 

haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

WaldAargau 

 

 

Vreni Friker     Theo Kern 

Präsidentin     Geschäftsführer 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen ist  im Waldgesetz unter dem 
Begriff „Schadorganismus“ (Art. 26 ff WaG) ausreichend geregelt.  

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine koordinierte Herangehensweise in der Prävention ist sinnvoll, jedoch sind 
Massnahmen in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden zu erarbeiten. Die 
Problematik kann regional stark variieren, daher ist regionalen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen. Vorschriften, welche zur Einschränkung der Eigentumsgarantie 
oder zu Kosten für Grundeigentümer/-innen führen, sind über die Gesetzesebene 
einzuführen.  

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Berner Waldbesitzer begrüssen koordinierte Massnahmen zur Reduktion der 

unbeabsichtigten Einschleppung von invasiven gebietsfremden Organismen. Invasive, 

gebietsfremde Arten dürfen nicht mehr in den Verkauf gelangen und gehandelt 

werden. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist bereits im Waldgesetz ausreichend geregelt. 

Die Meldepflicht und damit verbundene Kosten dürfen nicht zu Lasten der 

geschädigten Waldbesitzer gehen. Grundeigentum setzt keine qualifizierenden 

Anforderungen voraus (bsp. Artenkenntnis), daher kann eine Meldepflicht kaum 

umgesetzt werden. Eine Überwachungspflicht lehnen wir klar ab. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Unterhaltspflicht missachtet das Verursacherprinzip gem. Art. 2 USG und Art 48a 

WaG, indem Kosten auf die geschädigten Grundeigentümer/-innen abgewälzt werden. 

Waldeigentümer/-innen trifft keine Schuld, wenn invasive gebietsfremde Organismen 

auf ihrem Grundstück auftreten, sie sind als Geschädigte zu betrachten. Die 

Kostenüberwälzung auf Waldeigentümer/-innen ist weder gerechtfertigt noch tragbar. 

Die Unterhaltspflicht ist eine gewichtige Einschränkung der Eigentumsgarantie, wie im 

erläuternden Bericht richtigerweise ausgeführt wird. Die Eigentumsgarantie ist in der 

Bundesverfassung gewährleistet. Wir sehen kein überwiegendes öffentliches 

Interesse, welches eine derart schwerwiegende Einschränkung der Eigentumsgarantie 

rechtfertigen würde. Die Unterhaltspflicht lehnen wir aus diesen Gründen klar ab.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bekämpfungspflicht für Schadorganismen im Wald ist bereits im Waldgesetz 
geregelt. Eine Bekämpfungspflicht, welche über die bestehenden Regelungen im 
Waldgesetz hinausgeht, lehnen wir klar ab. Eine Duldungspflicht der Bekämpfung 
durch die öffentliche Hand wäre hingegen denkbar. Eine allgemeine 
Bekämpfungspflicht müsste mit einer Einschränkung des gesetzlichen 
Betretungsrechts im Wald einhergehen, um eine Verbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten konsequent einzudämmen. Die Kosten zur Bekämpfung dürfen 
keinesfalls auf geschädigte Waldeigentümer/-innen abgewälzt werden. Kosten, 
welche nicht gemäss dem Verursacherprinzip zugeordnet werden können, sind von 
der Öffentlichkeit zu tragen.  

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 
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 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Waldeigentümer/-innen sind schadlos zu halten. Massnahmen, die zu einer 

Einschränkung der Eigentumsgarantie führen, sind gemäss Bundesverfassung voll zu 

entschädigen. Die Vorlage versucht Kosten eines öffentlichen Problems auf eine 

demokratische Minderheit – die Grundeigentümer/-innen – abzuwälzen und ist in der 

vorliegenden Form nicht akzeptabel. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Jegliche Anordnungen, welche Auswirkungen auf das Grundeigentum haben, sind 
über die Gesetzesebene einzuführen. Die Kompetenz zum Erlass einer 
Amtsverordnung lehnen wir ab, da dazu das Vertrauen in die zuständigen Behörden 
fehlt. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Der Verband der Berner Waldbesitzer lehnt die Vorlage zur Revision des 

Umweltschutzgesetzes aus folgenden Gründen ab: 

 Der Umgang mit Schadorganismen im Wald ist heute bereits ausreichend im 
Waldgesetz geregelt, wie auch im erläuternden Bericht festgehalten ist. Die Vorlage 
enthält allerdings Änderungen, welche das Grundeigentum allgemein betreffen, was 
das Waldeigentum mit einschliesst. Mit der Unterhaltspflicht will die Vorlage auf 
Kosten der Grundeigentümer/-innen Änderungen einführen, welche über die 
bestehenden Regelungen im Waldgesetz hinausgehen. Die Berner Waldbesitzer 
lehnen jegliche weiteren Einschränkungen der Eigentumsgarantie ab. 

 Die meisten invasiven gebietsfremden Arten gelangen aus Privatgärten und durch 
illegale Deponien in den Wald. Aufgrund des gesetzlichen Betretungsrechts haben 
Waldeigentümer/-innen keine Möglichkeit den Zugang zu ihrem Grundeigentum zu 
beschränken und damit die Einschleppung invasiver Schadorganismen zu minimieren. 
Sie tragen einen Grossteil der von invasiven gebietsfremden Arten verursachten 
Schäden unverschuldet. Waldeigentümer/-innen sind daher als Geschädigte zu 
betrachten. 

 Der erläuternde Bericht zeigt in der Ausgangslage richtigerweise auf, dass die 
Einschleppung und Verbreitung invasiver, gebietsfremder Arten durch die gestiegene 
Mobilität im Zuge der Globalisierung hervorgerufen wurde und somit ein von der 
Öffentlichkeit verursachtes Problem darstellt. Die Kosten zur Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten sind – sofern sie Schaden verursachen – nach dem 
Verursacherprinzip von der Öffentlichkeit zu tragen. 

 Das Stufenkonzept, welches im Rahmen der Vorlage erarbeitet wurde, lehnen die 
Berner Waldbesitzer klar ab. Eine Unterhaltspflicht für die genannten Arten der Stufe 
C (bsp. Drüsiges Springkraut) ist mit verhältnismässigem Aufwand weder realisierbar 
noch sinnvoll. Das Verhindern der Versamung bei Arten wie der Goldrute oder dem 
drüsigen Springkraut ist mit verhältnismässigem Aufwand innerhalb des Waldes nicht 
machbar. Lichtbedürftige Arten gehen mit zunehmender Beschattung im Wald 



Vernehmlassung vom 15.05.2019 – 04.09.2019 

 

261/353 

413.11-00004/00006/00001/S384-1417 
 

natürlich zurück. Der Zeitpunkt zur erfolgreichen Bekämpfung dieser Arten wurde auf 
politischer Ebene verpasst. Im Hinblick auf den Klimawandel ist eine 
Koexistenzstrategie der in der Vorlage postulierten Eradikationsstrategie vorzuziehen, 
womit sich Massnahmen für Arten der Stufe C erübrigen. Finanzierung für 
Bekämpfung und Eindämmung von schädlichen, invasiven gebietsfremden 
Organismen ist gemäss dem Verursacherprinzip sicherzustellen oder von der 
Öffentlichkeit zu tragen. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe 1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Kriterien zur Einteilung der invasiven gebietsfremden Arten im Stufenkonzept sind nicht klar 

definiert. Aufwand und Kosten der Massnahmen sind daher nicht einschätzbar.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Kommentare 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Verhältnismässigkeit für einen derart schwerwiegenden Eingriff in die 

verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie sehen wir als nicht gegeben. Kosten und 

Auswirkungen der Gesetzesänderung sind nicht abschätzbar, da das Stufenkonzept nicht klar 

definiert ist. Die Behauptung, dass die Unterhaltspflicht für Grundeigentümer/-innen keine 

unzumutbare Massnahme darstellt, entbehrt daher jeglicher Grundlage. Wir betrachten die 

Verfassungsmässigkeit der Vorlage somit als nicht gegeben. 
 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Gerne stehen wir bei Fragen oder 

Unklarheiten zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Berner Waldbesitzer (BWB) 

 

 

    
 

Erich von Siebenthal      Beat Zaugg 

Präsident       Vizepräsident 
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WaldSchaffhausen 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchwyz. 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Eine schweizweit koordinierte Herangehensweise ist bei Vorkehrungen gegen invasive 

gebietsfremde Organismen sinnvoll und notwendig. Diese Kompetenz muss beim 

Bundesrat liegen, wie in der Vorlage vorgesehen. Massnahmen sollten jedoch in enger 

Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden erarbeitet werden. Die Situation 

ist nicht in jedem Landesteil gleich und muss deshalb unbedingt auf die Regionen 

individuell abgestimmt werden. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Wie im erläuternden Bericht beschrieben, ist der Umgang mit Organismen in der 
Umwelt bereits geregelt (LwG, WaG, PSV, NHG). Es ist zu begrüssen, dass die neue 
Vorlage einige Lücken schliesst. Allerdings ist noch eine gewichtige Massnahme zu 
ergänzen: Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht mehr in den Verkauf gelangen 
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und gehandelt werden. Die Ursachen müssen primär bekämpft werden, und nicht nur 
die Auswirkungen! 

 

Antrag 

WaldSchwyz beantragt absolut konsequentes Verkaufs- und Handelsverbot invasiver 

Neobiota. 

Das Problem muss bei der Ursache bekämpft werden und nicht nur bei den 
Auswirkungen! Die Prävention muss stärker forciert werden. Es gilt vordringlich das 
Inverkehrbringen invasiver Neobiota zu kontrollieren, zu regulieren und möglichst 
ganz zu verhindern. Auch sollen die Verursacher von „Schäden“ und dadurch 
erforderlicher Massnahmen zur Verantwortung gezogen werden mit entsprechender 
Kostenübernahme. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchwyz. 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Für WaldSchwyz als Vertreter der Schwyzer Waldeigentümer, ist eine Unterhalts- und 
Bekämpfungspflicht für Inhaber von Grundstücken untragbar. 

Grundsätzlich ist WaldSchwyz für eine strenge Bekämpfung invasiver Neobiota, 

allerdings nicht auf Kosten «unschuldiger» Eigentümer, sondern zulasten derer, die 

verantwortlich sind für die Einschleppung solcher invasiver Neobiota. Sind diese nicht 

klar definierbar, hat die Allgemeinheit (Bund und Kantone) in deren Vertretung über 

Steuergelder die Kosten zu tragen und nicht nur die Eigentümerschaft, und zwar bei 

allen Typen von Waldeigentümern. Das gilt im Besonderen für die private 

Eigentümerschaft, die nicht über Steuereinnahmen Aufwände kompensieren kann. 

Wobei hier unterstrichen wird, dass gegen 2/3 der Schweizer Waldfläche Eigentümern 

gehört, die keine Steuerhoheit haben (Privatwald, Bürgergemeinden, Korporationen, 

etc.). Aber auch Einwohnergemeinden, die Wald besitzen, und Steuerhoheit besitzen, 

können nicht für etwas finanziell zur Verantwortung gezogen werden, für das sie nichts 

können, und das sie nicht beeinflussen können. 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 

gebietsfremden Arten. 
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Bei der Sichtung der Unterlagen entsteht der Eindruck, dass bei der 

Gesetzesänderung und den dazugehörenden Erläuterungen der Wald und die 

spezielle Situation der Waldeigentümer ausser Acht gelassen wurden. Zumutbarer 

Unterhalt eines privaten Grundstücks von einigen Hundert Quadratmetern ist nicht zu 

vergleichen mit den Folgen für Eigentümer von mehreren hundert bzw. tausender 

natürlicher, nicht versiegelter Hektaren Grundeigentum (wie beispielsweise der Wald). 

Und dies noch unter erschwerten Bedingungen, da das Waldgesetz den Einsatz von 

chemischen Mitteln untersagt und z.B. auch nicht gepflügt werden kann. Die 

Bekämpfung erfordert aufwändige und teure Handarbeit, auch in unwegsamem 

Gelände. Mit ein bisschen Mähen, Jäten, Ausreissen und Ausgraben (erläuternder 

Bericht S. 31) ist es nicht getan. Die Umsetzung dieser Gesetzesänderung kann viele, 

insbesondere grössere Waldeigentümer, finanziell massiv belasten. Rund zwei Drittel 

des Waldes sind im Besitz von Personen und Institutionen ohne Steuerhoheit, für sie 

sind solche Mehrkosten schlicht nicht tragbar. Aber auch für Einwohnergemeinden ist 

das aus denselben Überlegungen heraus oft nicht tragbar, auch wenn sie 

Steuererträge haben. 

 

Den Waldeigentümern wird mit diesem Gesetzesentwurf der schwarze Peter 

zugeschoben. Zum einen soll eine Unterhalts- bzw. „Bewirtschaftungspflicht“ für 

Neobiota eingeführt werden, die bisherige Praxis der Duldung der Massnahmen 

scheint nicht mehr zu genügen. Zum anderen sollen Waldeigentümer Aufwand 

betreiben für eine Sache, die sie weder verschuldet haben noch beeinflussen können 

(externer Einfluss). Verkaufs- und Handelsverbote für alle invasiven Neobiota oder 

Finanzierungsmodelle gemäss Verursacherprinzip will der Bund nicht angehen bzw. 

erachtet er als nicht umsetzbar oder konform mit anderen behördlichen 

Voraussetzungen. Eigentumsrechte stark zu beschneiden, das Eigentum an sich 

abzuwerten und Kosten/Verantwortung wenigen, einzelnen Eigentümern aufzubürden 

hingegen ist scheinbar der gangbare und angestrebte Weg des Bundes. Dies ist aus 

Sicht WaldSchwyz nicht akzeptabel.  

 

Seit jeher ist die Schweiz gut gefahren, keine generelle Bewirtschaftungspflicht im 
Wald zu haben bzw. in kritischen Fällen in erster Linie der Weg der verordneten 
Massnahmen-Duldung ohne Kostenfolgen für die Eigentümer einzuschlagen. Denn in 
diesen entsprechenden Fällen profitiert die Allgemeinheit oder sie ist Verursacherin 
des Zustandes. 

Die Bekämpfung invasiver Neobiota auf einem Drittel der Landesfläche einfach an die 
Waldeigentümer zu delegieren ist nicht zumutbar und schlicht nicht praktikabel. Rund 
244'000 der 250'000 Waldeigentümer sind Privatwaldeigentümer; viele von ihnen 
kennen ihren Wald nur aus der Ferne und es fehlt ihnen das Fachwissen, Neobiota zu 
erkennen, zu melden und zu bekämpfen. Und wenn gar am Ende falsche, 
unsachgemässe Bekämpfungsmethoden auf Grund des fehlenden Fachwissens 
angewandt werden, verursacht die vorgesehene USG-Anpassung sogar 
kontraproduktive Effekte. Zudem werden es sich betroffene Waldeigentümer zweimal 
überlegen, entsprechende Vorkommen zu melden, wenn sie dann riskieren, die 
Bekämpfung auf eigene Kosten verordnet zu bekommen (Meldepflicht und 
Kostenfolge beissen sich).  

Zudem setzen die Regelungen ein grosses Wissen von Grundeigentümern voraus wie 
auch, dass diese laufend über den neusten Stand des dynamischen Stufenprinzips 
informiert sein müssen. Wie der Bund dieses bewerkstelligen will, ist nirgends 
erläutert und für WaldSchwyz völlig unklar. Es wird lediglich auf die noch 
anzupassende Verordnung hingewiesen, wo Anforderungen, Massnahmen und 
Zuständigkeiten geklärt werden sollen. Konkret wird es also erst auf einer Stufe, die 
die Behörden letztlich eigenständig erarbeiten können. Die Einflussnahme auf diesen 
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Prozess ist für betroffene Parteien extrem schwierig. Daher muss bereits im Gesetz 
(und auch im erläuternden Bericht) klargestellt werden, dass die 
Grundeigentümerschaft nicht verpflichtet werden kann, die Kosten und 
Verantwortung für Massnahmen zur Bekämpfung invasiver Neobiota zu tragen. 

 

Antrag 

Änderung Artikel 29f bis Absatz 4 

Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder Gegenständen, die von 
invasiven gebietsfremden Organismen befallen sind oder befallen sein könnten, haben 
deren Überwachung, Isolierung, Behandlung oder Vernichtung in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden vorzunehmen oder diese Massnahmen zu dulden. 

Entsprechende Anpassung des erläuternden Berichts. 

 

Anpassung der Ausführungen im erläuternden Bericht zu Artikel 29f bis Absatz 2 
Buchstabe c. Massnahmen dürfen nur Behördenverbindlichkeit aufweisen, 
Eigentümer haben Massnahmen zu dulden, allerdings ohne Kostenfolge für ebendiese 
(ausgenommen es liegt ein klares, kausales Verschulden vor wie z.B. aktive 
Einbringung der entsprechenden Organismen; nicht Bewirtschaften/Bekämpfen ist 
kein Verschulden).  

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Grundsätzlich ist WaldSchwyz für eine Unterhalts- und Bekämpfungspflicht bei 
invasiven gebietsfremden Arten. Allerdings darf diese finanziell nicht zulasten der 
Grundeigentümer erfolgen, insbesondere nicht der Waldeigentümer (-> erläuternder 
Bericht und Abs. 4 Art 29f bis). Massnahmen sind zu dulden, deren Kosten hat die 
Allgemeinheit zu tragen (Verursacherprinzip). 

 

-> 1. e) 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Dazu, wie die Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten zwischen Bund, Kanton und 
Behörden geregelt werden, nimmt WaldSchwyz keine Stellung. 
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Hingegen beharrt der Verband darauf, dass die Kosten für die Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten nicht zulasten der Grundeigentümerschaft fallen. Es trifft sie 
weder die Schuld am Problem, noch können sie dessen Ursache beeinflussen. Die 
Verpflichtung der Behebung der kausalen Auswirkungen des Verhaltens der 
Allgemeinheit und die Aufbürdung eines Grossteils der Kostenfolge ist weder gerecht 
noch lösungsorientiert! 

 

-> 1. e) 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchwyz. 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchwyz. 

Stellungnahmen zu zusammengefassten Inhalten der Gesetzesänderung werden in den 

folgenden Kapiteln wiedergegeben. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

WaldSchwyz nimmt Stellung zu Absatz 2 Buchstabe c des Artikels 29f bis und zu Absatz 4 
desselben Artikels. Zu allen weiteren Erläuterungen nimmt WaldSchwyz keine Stellung. 

 

Die Stellungnehme entspricht weitgehend den Ausführungen unter 1. e) 

 

Ergänzung: 

Bei den Erläuterungen zu Buchstabe c des 2. Absatzes von Artikel 29f bis wird darauf 

hingewiesen, dass bei durchgeführten Massnahmen durch den Kanton die Kosten gemäss 

«Verursacherprinzip» auf den Grundeigentümer übertragen werden. Im Wald ist fast nie der 

Eigentümer der Verursacher! Eingeführt werden diese Neobiota nicht durch Waldeigentümer, 

sie haben auch in keiner Weise Nutzen daraus bzw. ein Interesse an invasiven Neobiota. Ganz 

im Gegenteil erleiden viele Waldbesitzer durch diese Neobiota selber massiven 

wirtschaftlichen Schaden, und wichtige Waldfunktionen können beeinträchtigt werden. Diese 

Neobiota werden aus dem Siedlungsgebiet eingebracht. Die Verursacher sind also auch dort 

zu suchen. 

 

Kap. 3 Auswirkungen 
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Mit Vorbehalt nimmt WaldSchwyz die Beurteilung der Folgekosten/Auswirkungen zur Kenntnis. 

In der Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfremden Arten (2016) ist der Bund von 

jährlich ca. 9.5 Mio. CHF (5 Mio. CHF Bund, 4,5 Mio. CHF Kantone) als zusätzlicher Bedarf zur 

Umsetzung der Massnehmen ausgegangen. Zuzüglich der damals nicht bezifferten Aufwände 

von Grundeigentümern. In nur 3 Jahren sind die geschätzten Kosten nun scheinbar explodiert. 

Zwar nicht für den Bund, dort bleibt es bei den ca. 5 Mio. CHF, die Kantone müssen aber 

deutlich tiefer in die Tasche greifen (60 Mio. CHF / Jahr -> Verdreizehnfachung in 3 Jahren !), 

und auch die Grundeigentümer sollen nun Mehrkosten von 25 Mio. CHF / Jahr tragen.  

 

Wie genau diese Folgen der Unterhaltspflicht zustande kommen bzw. errechnet werden ist 

nicht ersichtlich. Weder wird vermittelt, mit welcher betroffenen Fläche gerechnet wird, noch 

wird erläutert, welche Massnahmen mit welchen Kostenansätzen angenommen werden. 

Mähen, Jäten und Ausreissen mag bei Privatpersonen nicht besonders ins Gewicht fallen, die 

hektarweise Pflege betroffener Waldgebiete mit Fachpersonen (z.B. Forstwarten) ist eine 

massive finanzielle Belastung für Forstbetriebe bzw. grössere Waldeigentümer. Anzumerken 

ist hierbei zusätzlich, dass gewisse Pflanzen und auch Insekten (z.B. Asiatischer 

Laubholzbockkäfer ALB) nur mit immensem Aufwand getilgt oder eingedämmt werden können, 

die weit übers «Jäten» hinaus gehen. 

 

WaldSchwyz stellt daher die ermittelten Mehrkosten in Frage und erwartet vom Bund 

nachvollziehbarere Berechnungen und Angaben zu Annahmen und Ausganslage. 

 

Zudem kritisiert WaldSchwyz das Vorgehen des Bundes, dass wenn die direkten Verursacher 

nicht identifiziert werden können, keine finanztechnischen Möglichkeiten auf Seiten der 

(potenziellen) Verursacher angegangen werden und auch seitens Abgaben auf Importgütern 

Forfait gegeben wird, nur weil dadurch eine neue Verfassungsgrundlage nötig wäre. 

Jeder im Inland getätigte Erwerb der entsprechenden Pflanzen oder Tiere erhöht das Risiko 

stark und daher wäre eine «Abgabe für allfällige Bekämpfungen» gerechtfertigt (-> bei 

Elektrogeräten beispielsweise werden die Entsorgungskosten auch auf den Verkaufspreis 

gerechnet…). 

Die Abschiebung der Kosten auf die Grundeigentümer schien hier für den Bund die 

gangbarere Variante zu sein. Sie ist zwar einfacher, entspricht aber keineswegs fairer 

politischer/behördlicher Praxis. 

 

Wie der Bund feststellt, fällt der Nutzen der Bekämpfung der Allgemeinheit an, entsprechend 

sind auch die Kosten dafür von dieser zu tragen. Und zwar alle Kosten, und nicht nur ein Teil 

der geschätzten Mehrkosten. 

 

 

Antrag  

WaldSchwyz beantragt, dass ein faires und auf das Verursacherprinzip gestütztes 

Finanzierungssystem der Massnahmen (insbesondere jener Massnahmen, die die direkte 

Prävention und Bekämpfung von invasiven Neobiota bezwecken) erarbeitet und etabliert wird. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Stellungnahme seitens WaldSchwyz 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Verfassungsmässigkeit stellt WaldSchwyz in Frage bzw. erachtet sie als nicht gegeben.  
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Unumstritten gehen von invasiven Neobiota grosse Risiken für die Öffentlichkeit aus, allerdings 

hat auch diese Öffentlichkeit die Risiken hervorgerufen/verursacht. Auch ist die 

Verhältnismässigkeit der Bekämpfungsmassnahmen nicht gegeben: die Bekämpfung der Arten 

Stufe D1, D2 und C (letztere darf wohlgemerkt weiterhin verkauft werden) im gesamten Wald 

unter Einhaltung der strengen Regelungen des Waldgesetzes (kein Spritzmitteleinsatz, keine 

Herbizide, keine maschinelle Bodenbearbeitung etc.) ist nicht als verhältnismässig und der 

Eigentümerschaft zumutbar einzustufen.  

 

In vielen Fällen wird die Umsetzung dieses Gesetzes eine massive finanzielle Belastung der 

Waldeigentümer zur Folge haben, die in Extremfällen bis zu Konkurs / Insolvenz führen kann, 

was klar gegen eine Zumutbarkeit spricht. 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten Sie, unsere Erwägungen bei der dringend notwendigen Überarbeitung der Änderungen im 

Umweltschutzgesetz zu berücksichtigen. Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Standpunkten 

haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

WaldSchwyz 

     
      Armin Hüppin   Hugo Ruoss 

      Präsident         Geschäftsführer 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Umgang mit invasiven gebietsfremden Organismen ist anderweitig, z.B.im Wald-
gesetz unter dem Begriff „Schadorganismus“ (Art. 26 ff WaG) ausreichend geregelt. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Eine koordinierte Herangehensweise in der Prävention ist sinnvoll, jedoch sind 
Massnahmen in Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden zu erarbeiten. Die 
Problematik kann regional stark variieren, daher ist regionalen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen. Vorschriften, welche zur Einschränkung der Eigentumsgarantie 
oder zu Kosten für Grundeigentümer/-innen führen, sind über die Gesetzesebene 
einzuführen.  

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☒  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Der Verband bernischer Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen begrüsst  

koordinierte Massnahmen zur Reduktion der unbeabsichtigten Einschleppung von 

invasiven gebietsfremden Organismen. Invasive, gebietsfremde Arten dürfen nicht 

mehr in den Verkauf gelangen und gehandelt werden. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Meldepflicht ist z.B. bereits im Waldgesetz ausreichend geregelt. 

Die Meldepflicht und damit verbundene Kosten dürfen nicht zu Lasten der 

geschädigten Land- und Waldbesitzer gehen. Grundeigentum setzt keine 

qualifizierenden Anforderungen voraus (bsp. Artenkenntnis), daher kann eine 

Meldepflicht kaum umgesetzt werden. Eine Überwachungspflicht lehnen wir klar ab. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Unterhaltspflicht missachtet das Verursacherprinzip gem. Art. 2 USG und Art 48a 

WaG, indem Kosten auf die geschädigten Grundeigentümer/-innen abgewälzt werden. 

Waldeigentümer/-innen trifft keine Schuld, wenn invasive gebietsfremde Organismen 

auf ihrem Grundstück auftreten, sie sind als Geschädigte zu betrachten. Die 

Kostenüberwälzung auf Waldeigentümer/-innen ist weder gerechtfertigt noch tragbar. 

Die Unterhaltspflicht ist eine gewichtige Einschränkung der Eigentumsgarantie, wie im 

erläuternden Bericht richtigerweise ausgeführt wird. Die Eigentumsgarantie ist in der 

Bundesverfassung gewährleistet. Wir sehen kein überwiegendes öffentliches 

Interesse, welches eine derart schwerwiegende Einschränkung der Eigentumsgarantie 

rechtfertigen würde. Die Unterhaltspflicht lehnen wir aus diesen Gründen klar ab.  

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Bekämpfungspflicht für Schadorganismen im Wald ist bereits im Waldgesetz 
geregelt. Eine Bekämpfungspflicht, welche über die bestehenden Regelungen im 
Waldgesetz hinausgeht, lehnen wir klar ab. Eine Duldungspflicht der Bekämpfung 
durch die öffentliche Hand wäre hingegen denkbar. Eine allgemeine 
Bekämpfungspflicht müsste mit einer Einschränkung des gesetzlichen 
Betretungsrechts im Wald einhergehen, um eine Verbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten konsequent einzudämmen. Die Kosten zur Bekämpfung dürfen 
keinesfalls auf geschädigte Waldeigentümer/-innen abgewälzt werden. Kosten, 
welche nicht gemäss dem Verursacherprinzip zugeordnet werden können, sind von 
der Öffentlichkeit zu tragen.  

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 
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 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Grund- und Waldeigentümer/-innen sind schadlos zu halten. Massnahmen, die zu 

einer Einschränkung der Eigentumsgarantie führen, sind gemäss Bundesverfassung 

voll zu entschädigen. Die Vorlage versucht Kosten eines öffentlichen Problems auf 

eine demokratische Minderheit – die Grundeigentümer/-innen – abzuwälzen und ist in 

der vorliegenden Form nicht akzeptabel. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Jegliche Anordnungen, welche Auswirkungen auf das Grundeigentum haben, sind 
über die Gesetzesebene einzuführen. Die Kompetenz zum Erlass einer 
Amtsverordnung lehnen wir ab, da dazu das Vertrauen in die zuständigen Behörden 
fehlt. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Der Verband bernischer Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen  lehnt die Vorlage 

zur Revision des Umweltschutzgesetzes aus folgenden Gründen ab: 

 Der Umgang mit Schadorganismen im Wald ist heute bereits ausreichend im 
Waldgesetz geregelt, wie auch im erläuternden Bericht festgehalten ist. Die Vorlage 
enthält allerdings Änderungen, welche das Grundeigentum allgemein betreffen, was 
das Waldeigentum mit einschliesst. Mit der Unterhaltspflicht will die Vorlage auf 
Kosten der Grundeigentümer/-innen Änderungen einführen, welche über die 
bestehenden Regelungen im Waldgesetz hinausgehen. Die Burgergemeinden lehnen 
jegliche weiteren Einschränkungen der Eigentumsgarantie ab. 

 Die meisten invasiven gebietsfremden Arten gelangen aus Privatgärten und durch 
illegale Deponien in den Wald. Aufgrund des gesetzlichen Betretungsrechts haben 
Waldeigentümer/-innen keine Möglichkeit den Zugang zu ihrem Grundeigentum zu 
beschränken und damit die Einschleppung invasiver Schadorganismen zu minimieren. 
Sie tragen einen Grossteil der von invasiven gebietsfremden Arten verursachten 
Schäden unverschuldet. Waldeigentümer/-innen sind daher als Geschädigte zu 
betrachten. 

 Der erläuternde Bericht zeigt in der Ausgangslage richtigerweise auf, dass die 
Einschleppung und Verbreitung invasiver, gebietsfremder Arten durch die gestiegene 
Mobilität im Zuge der Globalisierung hervorgerufen wurde und somit ein von der 
Öffentlichkeit verursachtes Problem darstellt. Die Kosten zur Bekämpfung invasiver 
gebietsfremder Arten sind – sofern sie Schaden verursachen – nach dem 
Verursacherprinzip von der Öffentlichkeit zu tragen. 

 Das Stufenkonzept, welches im Rahmen der Vorlage erarbeitet wurde, lehnt der 
Verband der berner Burgergemeinden und burgerlichen Korporationen ab. Eine 
Unterhaltspflicht für die genannten Arten der Stufe C (bsp. Drüsiges Springkraut) ist 
mit verhältnismässigem Aufwand weder realisierbar noch sinnvoll. Das Verhindern 
der Versamung bei Arten wie der Goldrute oder dem drüsigen Springkraut ist mit 
verhältnismässigem Aufwand innerhalb des Waldes nicht machbar. Lichtbedürftige 
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Arten gehen mit zunehmender Beschattung im Wald natürlich zurück. Der Zeitpunkt 
zur erfolgreichen Bekämpfung dieser Arten wurde auf politischer Ebene verpasst. Im 
Hinblick auf den Klimawandel ist eine Koexistenzstrategie der in der Vorlage 
postulierten Eradikationsstrategie vorzuziehen, womit sich Massnahmen für Arten 
der Stufe C erübrigen. Finanzierung für Bekämpfung und Eindämmung von 
schädlichen, invasiven gebietsfremden Organismen ist gemäss dem 
Verursacherprinzip sicherzustellen oder von der Öffentlichkeit zu tragen. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Siehe 1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Kriterien zur Einteilung der invasiven gebietsfremden Arten im Stufenkonzept sind nicht klar 

definiert. Aufwand und Kosten der Massnahmen sind daher nicht einschätzbar.  

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Keine Kommentare 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Die Verhältnismässigkeit für einen derart schwerwiegenden Eingriff in die 

verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie sehen wir als nicht gegeben. Kosten und 

Auswirkungen der Gesetzesänderung sind nicht abschätzbar, da das Stufenkonzept nicht klar 

definiert ist. Die Behauptung, dass die Unterhaltspflicht für Grundeigentümer/-innen keine 

unzumutbare Massnahme darstellt, entbehrt daher jeglicher Grundlage. Wir betrachten die 

Verfassungsmässigkeit der Vorlage somit als nicht gegeben. 
 

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen. Gerne stehen wir bei Fragen oder 

Unklarheiten zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verband bernischer Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen  

 

 

    

 

Therese Rufer  Henriette v. Wattenwyl  

Präsidentin Geschäftsführerin 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Nachfolgend die Antworten von ewz, 8050 Zürich:  

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Definition bezieht sich statisch auf einen Gebietszustand zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Wie ist eine Ausdehnung der Verbreitung aufgrund 
einer Veränderung von klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten in 
einem Gebiet zu bewerten (z.B. stärkere Gletscherschmelze und steigende 
Vegetationsgrenze im Gebirge aufgrund des Klimawandels)?   

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 In Absatz 1 erster Halbsatz ist nicht geregelt was die Tätigkeit des Bundesrates 
auslöst. Auf welcher Grundlage werden die gebietsfremden Organismen als 
solche deklariert und durch wen wird das Schadenspotential bestimmt?   

 In Absatz 1 zweiter Halbsatz wird weder der Begriff Schadenspotential noch die 
Verbreitung der Organismen deutlich definiert. Die Einordnung in die     
Systematik Stufe A – D2 ist aber massgeblich durch das Schadenspotential 
bestimmt.     

 Weder die Kompetenzen, noch der Prozess für eine Änderung der Kategorien 
sind festgelegt.  

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Massnahmen und der Einsatz der Mittel und Personen sowie die Dauer der 
Massnahmen sind nicht klar definiert. Die konkrete Festlegung wird an die 
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Kantone delegiert, was zu grossen Unterschieden in der Umsetzung führen 
kann.    

 Bei der Stufe D2 ist nicht klar definiert, wie die Organismen eingedämmt 
werden können und wie und auf welcher Grundlage Vorsichtsmassnahmen zu 
treffen sind.    

 Offen bleibt auch, wie die Durchführung der Massnahmen kontrolliert wird 
(bezüglich Mitteleinsatz oder Wirkung) und wie Fälle behandelt werden, wo die 
trotz Massnahmen nicht das gewünschte Resultat erzielt wird.   

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Bestimmung ist insofern unvollständig, als daraus nicht hervorgeht, ob mit 
der Meldepflicht auch eine Kontrollpflicht einhergeht und ob damit eine 
Haftpflicht verbunden ist.    

 Zudem stellt sich die Frage, wie die Organismen von einem Laien überhaupt 
erkannt werden können.   

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Intention der Bestimmung ist nachvollziehbar, aus Unterhalts- und 
Bekämpfungspflichten wird jedoch implizit auch die Kostentragung 
angenommen.   

 Das neue Gesetz darf nicht zu Einzelmassnahmen auf Privatgrundstücken 
führen ohne gesamtheitliche Massnahmenkoordination. Die definierten 
Massnahmen sind auf Grundstücken von privaten Inhaberinnen und Inhaber 
sowie auf Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand gleichermassen 
anzuwenden.   

 Die Bestimmung ist aber vor allem unvollständig mit Blick auf die 
Kostentragung für die Umsetzung der darin enthaltenen Pflichten. Aus dem 
erläuternden Bericht, Ziff. 3.4.3 geht hervor, dass Inhaberinnen und Inhaber 
von Grundstücken und Anlagen die Kosten für Unterhalt und Bekämpfung 
selber zu tragen haben. Entgegen dem heute geltenden Recht werden damit 
auch Personen finanziell belastet, die keinen gewollten Umgang mit diesen 
Organismen haben. Dies widerspricht dem Verursacherprinzip.    

 

./.   

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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 Für Inhaberinnen von Wasserkraftwerken mit laufenden Konzessionen kommt 
erschwerend hinzu, dass aufgrund der Restwassersanierungen nach Art. 80 
GSchG bereits in einem Umfang in deren wohlerworbene Rechte eingegriffen 
wurde, als dies gerade noch entschädigungslos zumutbar war. Weitere Eingriffe 
in die Substanz der wohlerworbenen Rechte sind daher grundsätzlich 
unzulässig bzw. nur gegen Entschädigung möglich. Dies gilt auch für Kosten aus 
zusätzlichen Pflichten in Zusammenhang mit invasiven gebietsfremden 
Organismen.    

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, 
welche den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung 
erfolgende Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. 
Verhaltensstörer), sind die Kosten durch die Kantone zu tragen.    

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die obigen Einschätzungen zur Unterhaltspflicht gelten genauso für die 
Bekämpfungspflicht. Es soll ausgeschlossen werden, dass Wasserkraftbetreiber, 
als Berechtigte über Gewässer als deren Zustandsstörer zur Kostentragung 
herangezogen werden.  

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, 
welche den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung 
erfolgende Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. 
Verhaltensstörer), sind die Kosten durch die Kantone zu tragen.    

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Es fehlt eine Regelung für die Kostentragung von Massnahmen der 
Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen. Wie bereits oben zu Bst. e) und f) 
ausgeführt, soll dafür weiterhin das Verursacherprinzip gelten.  

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, 
welche den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung 
erfolgende Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. 
Verhaltensstörer), sind die Kosten durch die Kantone zu tragen. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Aus der Vorlage wird nicht klar, wem welche Kompetenzen zufallen.  

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 Eine Regelung zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen wird begrüsst. 
Aber vor allem die Frage der Kostentragung ist unzureichend geregelt. Dafür ist am 
Verursacherprinzip festzuhalten 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 Wer die Kosten für die Massnahmen zu tragen hat, geht aus den Erläuterungen nicht 
hervor, obschon dies für Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen sehr relevant ist. 
Die Kostentragung hat sich nach dem Verursacherprinzip zu richten. 

Kap. 3 Auswirkungen 

 Die finanziellen Auswirkungen auf Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen 
bleiben unklar. In Ziff. 3.4.3 werden lediglich die Kosten aus der Unterhaltspflicht 
erwähnt, die offenbar von den Inhaberinnen getragen werden sollen, was dem 
Verursacherprinzip widerspricht und daher abzulehnen ist.    

 Gemäss Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG können Inhaberinnen 
von Grundstücken und Anlagen auch zu Bekämpfungsmassnahmen verpflichtet 
werden. Über die Tragung dieser Kosten schweigt sich Ziff. 3.4.3 aus. Ist daraus zu 
schliessen, dass die Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht auf 
einen Verursacher überwälzt werden können?    

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 Keine Anmerkungen. 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 In den Ausführungen zum Eingriff in die Eigentumsgarantie in Ziff. 5.1 wird einmal mehr 
nichts zur Frage der der Kostentragung für die Bekämpfungsmassnahmen gesagt. Ist 
daraus zu schliessen, dass die Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie 
nicht auf einen Verursacher überwälzt werden können?    

 Die vorgesehene Änderung stützt sich auf Art. 74 Abs. 1 BV. Für die Ausbreitung 
invasiver gebietsfremder Arten macht der erläuternde Bericht u.a. den Klimawandel 
verantwortlich, wofür ein einzelner Grundstücksbesitzer nicht der Verursacher sein 
kann. Das in Art. 29fbis Art. 1 – Art. 4 USG festgelegte Vorgehen und die vorgesehene 
Kostenteilung widersprechen daher dem Verursacherprinzip aus Art. 74 Abs. 2 BV und 
dürften unverhältnismässige Einschränkungen von Grundrechten nach Art. 36 BV 
darstellen. Eine alleinige Änderung des Umweltschutzgesetzes wäre damit kaum 
ausreichend.   
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 
Antworten im Rahmen der Stellungnahme der KWO 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Definition bezieht sich statisch auf einen Gebietszustand zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Wie ist eine Ausdehnung der Verbreitung aufgrund einer 
Veränderung von klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten in einem 
Gebiet zu bewerten(z.B. stärkere Gletscherschmelze und steigende 
Vegetationsgrenze im Gebirge aufgrund des Klimawandels)? 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 In Absatz 1 erster Halbsatz ist nicht geregelt was die Tätigkeit des Bundesrates 
auslöst. Auf welcher Grundlage werden die gebietsfremden Organismen als 
solche deklariert und durch wen wird das Schadenspotential bestimmt? 

 In Absatz 1 zweiter Halbsatz wird weder der Begriff Schadenspotential noch die 
Verbreitung der Organismen deutlich definiert. Die Einordnung in die Systematik 
Stufe A – D2 ist aber massgeblich durch das Schadenspotential bestimmt. 

 Weder die Kompetenzen, noch der Prozess für eine Änderung der Kategorien sind 
festgelegt. 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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 Die Massnahmen und der Einsatz der Mittel und Personen sowie die Dauer der 
Massnahmen sind nicht klar definiert. Die konkrete Festlegung wird an die 
Kantone delegiert, was zu grossen Unterschieden in der Umsetzung führen kann. 

 Bei der Stufe D2 ist nicht klar definiert, wie die Organismen eingedämmt werden 
können und wie und auf welcher Grundlage Vorsichtsmassnahmen zu treffen 
sind. 

 Offen bleibt auch, wie die Durchführung der Massnahmen kontrolliert wird 
(bezüglich Mitteleinsatz oder Wirkung) und wie Fälle behandelt werden, wo die 
trotz Massnahmen nicht das gewünschte Resultat erzielt wird. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Bestimmung ist insofern unvollständig, als daraus nicht hervorgeht, ob mit der 
Meldepflicht auch eine Kontrollpflicht einhergeht und ob damit eine Haftpflicht 
verbunden ist. 

 Zudem stellt sich die Frage, wie die Organismen von einem Laien überhaupt 
erkannt werden können. 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Intention der Bestimmung ist nachvollziehbar, aus Unterhalts- und 
Bekämpfungspflichten wird jedoch implizit auch die Kostentragung angenommen. 

 Das neue Gesetz darf nicht zu Einzelmassnahmen auf Privatgrundstücken führen 
ohne gesamtheitliche Massnahmenkoordination. Die definierten Massnahmen 
sind auf Grundstücken von privaten Inhaberinnen und Inhaber sowie auf 
Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand gleichermassen anzuwenden. 

 Die Bestimmung ist aber vor allem unvollständig mit Blick auf die Kostentragung 
für die Umsetzung der darin enthaltenen Pflichten. Aus dem erläuternden Bericht, 
Ziff.3.4.3 geht hervor, dass Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken und 
Anlagen die Kosten für Unterhalt und Bekämpfung selber zu tragen haben. 
Entgegen dem heute geltenden Recht werden damit auch Personen finanziell 
belastet, die keinen gewollten Umgang mit diesen Organismen haben. Dies 
widerspricht dem Verursacherprinzip. 

 Für Inhaberinnen von Wasserkraftwerken mit laufenden Konzessionen kommt 
erschwerend hinzu, dass aufgrund der Restwassersanierungen nach Art. 80 GSchG 
bereits in einem Umfang in deren wohlerworbene Rechte eingegriffen wurde, als 
dies gerade noch entschädigungslos zumutbar war. Weitere Eingriffe in die 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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Substanz der wohlerworbenen Rechte sind daher grundsätzlich unzulässig bzw. 
nur gegen Entschädigung möglich. Dies gilt auch für Kosten aus zusätzlichen 
Pflichten in Zusammenhang mit invasiven gebietsfremden Organismen. 

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. C und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip zu regeln. 
Können keine Verursacher belangt werden, welche den Schaden selbst oder 
durch das unter ihrer Verantwortung erfolgende Verhalten verursacht haben 
(sog. Verhaltensstörer), sind die Kosten durch die Kantone zu tragen. 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die obigen Einschätzungen zur Unterhaltspflicht gelten genauso für die 
Bekämpfungspflicht. Auch hier ist die Kostentragung entsprechend dem 
Verursacherprinzip zu regeln. Es soll ausgeschlossen werden, dass 
Wasserkraftbetreiber, als Berechtigte über Gewässer als deren Zustandsstörer zur 
Kostentragung herangezogen werden. 

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip im Sinne der 
Verhaltensstörung zu regeln. Können keine Verursacher belangt werden, welche 
den Schaden selbst oder durch das unter ihrer Verantwortung erfolgende 
Verhalten Dritter unmittelbar verursacht haben (sog. Verhaltensstörer), sind die 
Kosten durch die Kantone zu tragen. 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Es fehlt eine Regelung für die Kostentragung von Massnahmen der Inhaberinnen 
von Grundstücken und Anlagen. Wie bereits oben zu Bst. e) und f) ausgeführt, soll 
dafür weiterhin das Verursacherprinzip gelten. 

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c und 
Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip zu regeln. 
Kann kein Verursacher belangt werden, welche den Schaden selbst oder durch 
das unter ihrer Verantwortung erfolgende Verhalten verursacht haben (sog. 
Verhaltensstörer), sind die Kosten durch die Kantone zu tragen. 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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 Aus der Vorlage wird nicht klar, wem welche Kompetenz zu fällt 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 Eine Regelung zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen wird begrüsst. Aber 
vor allem die Frage der Kostentragung ist unzureichend geregelt. Dafür ist am 
Verursacherprinzip festzuhalten. 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 Wer die Kosten für die Massnahmen zu tragen hat, geht aus den Erläuterungen nicht 
hervor, obschon dies für Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen sehr relevant ist. 
Die Kostentragung hat sich nach dem Verursacherprinzip zu richten. 

Kap. 3 Auswirkungen 

 Die finanziellen Auswirkungen auf Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen bleiben 
unklar. In Ziff. 3.4.3 werden lediglich die Kosten aus der Unterhaltspflicht erwähnt, die 
offenbar von den Inhaberinnen getragen werden sollen, was dem Verursacherprinzip 
widerspricht und daher abzulehnen ist. 

 Gemäss Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG können Inhaberinnen von 
Grundstücken und Anlagen auch zu Bekämpfungsmassnahmen verpflichtet werden. Über 
die Tragung dieser Kosten schweigt sich Ziff. 3.4.3 aus. Ist daraus zu schliessen, dass die 
Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht auf einen Verursacher 
überwälzt werden können? 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 [Keine Anmerkungen] 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 In den Ausführungen zum Eingriff in die Eigentumsgarantie in Ziff. 5.1 wird einmal mehr 
nichts zur Frage der der Kostentragung für die Bekämpfungsmassnahmen gesagt. Ist 
daraus zu schliessen, dass die Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie 
nichtauf einen Verursacher überwälzt werden können? 

 Die vorgesehene Änderung stützt sich auf Art. 74 Abs. 1 BV. Für die Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten macht der erläuternde Bericht u.a. den Klimawandel 
verantwortlich, wofür ein einzelner Grundstücksbesitzer nicht der Verursacher sein kann. 
Das in Art. 29fbis Art. 1 – Art. 4 USG festgelegte Vorgehen und die vorgesehene 
Kostenteilung widersprechen daher dem Verursacherprinzip aus Art. 74 Abs. 2 BV und 
dürften unverhältnismässige Einschränkungen von Grundrechten nach Art. 36 BV 
darstellen. Eine alleinige Änderung des Umweltschutzgesetzes wäre damit kaum 
ausreichend. 

 

Innertkirchen, 2. September 2019 

 

 

Kraftwerke Oberhasli AG 

 

 

 

Daniel Fischlin   Melchior Blatter 

CEO    Assistenz Dienste 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 
Antworten von Groupe E 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Definition bezieht sich statisch auf einen Gebietszustand zu einem bestimmten 

Zeitpunkt. Wie ist eine Ausdehnung der Verbreitung aufgrund einer Veränderung 
von klimatischen und hydrologischen Gegebenheiten in einem Gebiet zu bewerten 

(z.B. stärkere Gletscherschmelze und steigende Vegetationsgrenze im Gebirge   
aufgrund des Klimawandels)? 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 In Absatz 1 erster Halbsatz ist nicht geregelt was die Tätigkeit des Bundesrates 
auslöst. Auf welcher Grundlage werden die gebietsfremden Organismen als solche 

deklariert und durch wen wird das Schadenspotential bestimmt? 
 In Absatz 1 zweiter Halbsatz wird weder der Begriff Schadenspotential noch die 

Verbreitung der Organismen deutlich definiert. Die Einordnung in die Systematik 
Stufe A – D2 ist aber massgeblich durch das Schadenspotential bestimmt. 

 Weder die Kompetenzen, noch der Prozess für eine Änderung der Kategorien sind 
festgelegt. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 
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 Die Massnahmen und der Einsatz der Mittel und Personen sowie die Dauer der 
Massnahmen sind nicht klar definiert. Die konkrete Festlegung wird an die 

Kantone delegiert, was zu grossen Unterschieden in der Umsetzung führen kann. 
 Bei der Stufe D2 ist nicht klar definiert, wie die Organismen eingedämmt werden 

können und wie und auf welcher Grundlage Vorsichtsmassnahmen zu treffen sind. 
 Offen bleibt auch, wie die Durchführung der Massnahmen kontrolliert wird 

(bezüglich Mitteleinsatz oder Wirkung) und wie Fälle behandelt werden, wo die 
trotz Massnahmen nicht das gewünschte Resultat erzielt wird. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Bestimmung ist insofern unvollständig, als daraus nicht hervorgeht, ob mit der 
Meldepflicht auch eine Kontrollpflicht einhergeht und ob damit eine Haftpflicht  

verbunden ist. 

 Zudem stellt sich die Frage, wie die Organismen von einem Laien überhaupt erkannt werden 

können. 
 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die Intention der Bestimmung ist nachvollziehbar, aus Unterhalts- und Bekämp- 
fungspflichten wird jedoch implizit auch die Kostentragung angenommen. 

 Das neue Gesetz darf nicht zu Einzelmassnahmen auf Privatgrundstücken führen 

ohne gesamtheitliche Massnahmenkoordination. Die definierten Massnahmen 
sind auf Grundstücken von privaten Inhaberinnen und Inhaber sowie auf 
Gebietskörperschaften der öffentlichen Hand gleichermassen anzuwenden. 

 Die Bestimmung ist aber vor allem unvollständig mit Blick auf die Kostentragung für 
die Umsetzung der darin enthaltenen Pflichten. Aus dem erläuternden Bericht, Ziff. 

3.4.3 geht hervor, dass Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken und Anlagen 

die Kosten für Unterhalt und Bekämpfung selber zu tragen haben. Entgegen dem 

heute geltenden Recht werden damit auch Personen finanziell belastet, die keinen 

gewollten Umgang mit diesen Organismen haben. Dies widerspricht dem 

Verursacherprinzip. 

 Für Inhaberinnen von Wasserkraftwerken mit laufenden Konzessionen kommt er- 

schwerend hinzu, dass aufgrund der Restwassersanierungen nach Art. 80 GSchG 

bereits in einem Umfang in deren wohlerworbene Rechte eingegriffen wurde, als 

dies gerade noch entschädigungslos zumutbar war. Weitere Eingriffe in die 

Substanz der wohlerworbenen Rechte sind daher grundsätzlich unzulässig bzw. nur   

gegen Entschädigung möglich. Dies gilt auch für Kosten aus zusätzlichen Pflichten 

in Zusammenhang mit invasiven gebietsfremden Organismen.  

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 

und Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist entsprechend dem Verursacherprinzip zu   

regeln. Können keine Verursacher, welche den Schaden selbst oder durch 

das unter ihrer Verantwortung erfolgende Verhalten Dritter unmittelbar 

verursacht haben (sog. Verhaltensstörer) belangt werden, sind die Kosten 

durch die Kantone zu tragen. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Die obigen Einschätzungen zur Unterhaltspflicht gelten genauso für die Bekämp- 
fungspflicht. Auch ist die Kostentragung auf den Verhaltensstörer, der die 
Invasion selbst oder durch das unter seiner Verantwortung erfolgende Verhalten 
Dritter unmittelbar verursacht hat, zu begrenzen. Es soll ausgeschlossen werden, 

dass Wasserkraftbetreiber, als Berechtigte über Gewässer als deren potentiellen 
Zustandsstörer zur Kostentragung herangezogen werden. 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Es fehlt eine Regelung für die Kostentragung von Massnahmen der Inhaberinnen 
von Grundstücken und Anlagen. Wie bereits oben zu Bst. e) und f) ausgeführt, soll 
dafür weiterhin das Verursacherprinzip gelten.  

 Antrag: Die Kostentragung für Massnahmen nach Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
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und Art. 29fbis Abs. 4 E-USG ist auf die Verhaltensstörer zu begrenzen. Kann 

kein Verhaltensstörer belangt werden, sind die Kosten durch die Kantone zu 

tragen. 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☒  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☐  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

 Aus der Vorlage wird nicht klar, wem welche Kompetenz zu fällt. 
 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

 Eine Regelung zur Bekämpfung invasiver gebietsfremder Organismen wird begrüsst. Aber 
vor allem die Frage der Kostentragung ist unzureichend geregelt.  

  

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 Wer die Kosten für die Massnahmen zu tragen hat, geht aus den Erläuterungen nicht her vor, 

obschon dies für Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen sehr relevant ist.  

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 Die finanziellen Auswirkungen auf Inhaberinnen von Grundstücken und Anlagen bleiben   

unklar. In Ziff. 3.4.3 werden lediglich die Kosten aus der Unterhaltspflicht erwähnt, die 

offenbar von den Inhaberinnen getragen werden sollen, was dem Verursacherprinzip 
widerspricht und daher abzulehnen ist. 

 Gemäss Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG können Inhaberinnen von 
Grundstücken und Anlagen auch zu Bekämpfungsmassnahmen verpflichtet werden. Über 
die Tragung dieser Kosten schweigt sich Ziff. 3.4.3 aus. Ist daraus zu schliessen, dass die 

Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht auf einen Verhaltensstörer 
überwälzt werden können? 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 [Keine Anmerkungen] 
 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 In den Ausführungen zum Eingriff in die Eigentumsgarantie in Ziff. 5.1 wird einmal mehr 
nichts zur Frage der der Kostentragung für die Bekämpfungsmassnahmen gesagt. Ist dar- 

aus zu schliessen, dass die Kosten durch die Kantone getragen werden, sofern sie nicht 
auf einen Verhaltensstörer überwälzt werden können? 

 Die vorgesehe Änderung stützt sich auf Art. 74 Abs. 1 BV. Für die Ausbreitung invasiver 

gebietsfremder Arten macht der erläuternde Bericht u.a. den Klimawandel 
verantwortlich, wofür ein einzelner Grundstücksbesitzer nicht der Verursacher sein kann. 
Das in Art. 29fbis Art. 1 – Art. 4 USG festgelegte Vorgehen und die vorgesehene 
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Kostenteilung widersprechen daher dem Verursacherprinzip aus Art. 74 Abs. 2 BV und 
dürften unverhältnismässige Einschränkungen von Grundrechten nach Art. 36 BV 

darstellen. Eine alleinige Änderung des Umweltschutzgesetzes wäre damit kaum 
ausreichend. 
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Umweltfreisinnige St.Gallen 
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Questions relatives à la consultation sur la 
révision de la loi sur la protection de 
l’environnement (LPE) 
 

Organisation : Prométerre, association vaudoise de promotion des métiers de la terre 

 

 

1. Évaluation des modifications prévues de la LPE 

a) Définitions d’organisme exotique (art. 7, al. 5quinquies, du projet de loi) et d’organisme 
exotique envahissant (art  7, al. 5sexties, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification prévue proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Prométerre demande que l’al. 5sexties de l’article 7 LPE soit complété en y ajoutant la 
mise en danger des « surfaces agricoles cultivées », en sus de l’homme, des animaux 
et de l’environnement. L’ancrage principal de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes, y compris pour le territoire agricole, doit relever principalement de la 
LPE et peut subsidiairement être complété par une législation agricole spécifique pour 
en faciliter l’exécution. Coordonnée avec l’exécution de la politique agricole pour des 
raisons d’efficacité, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes n’en reste pas 
moins fondamentalement une mission de la politique environnementale, qui doit être 
financée et sanctionnée exclusivement à ce titre. 

b) Compétence pour édicter des dispositions contre les organismes exotiques envahissants 
(art. 29fbis, al. 1, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

c) Mesures visant à éviter l’introduction non intentionnelle d’organismes exotiques 
envahissants (art. 29fbis, al. 2, let. a, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

Les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à l'introduction non intentionnelle 
d'organismes envahissants. C’est vrai tant aux frontières qu’à l’intérieur du pays. La 
vente, la contrebande ou la plantation d'organismes envahissants doivent également 
être empêchées par des mesures actives. 
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d) Obligation de signaler la présence d’organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, 
let. b, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

e) Obligation d’entretien incombant aux détenteurs d’immeubles, d’installations ou d’objets 
qui sont ou pourraient être infestés par des organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, 
al. 2, let. c, en rel. avec l’art. 29fbis, al. 4, du projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

La mise à contribution et la collaboration des propriétaires fonciers est nécessaire et il 
est souhaitable qu’elle puisse être rendue obligatoire. Toutefois, l’obligation de faire 
et d’en supporter les coûts, respectivement la tolérance imposée vis-à-vis des 
mesures prises par les autorités par substitution, doit se faire dans le respect du 
principe de proportionnalité, en particulier lorsque l’introduction et l’expansion des 
espèces envahissantes est totalement indépendante de la volonté ou de l’action des 
intéressés. 

f) Obligation de lutte contre les organismes exotiques envahissants1 (art. 29fbis, al. 2, let. c, du 
projet de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☒  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

La mise à contribution et la collaboration des propriétaires fonciers est nécessaire et il 
est souhaitable qu’elle puisse être rendue obligatoire. Toutefois, l’obligation de faire 
et d’en supporter les coûts, respectivement la tolérance imposée vis-à-vis des 
mesures prises par les autorités par substitution, doit se faire dans le respect du 
principe de proportionnalité, en particulier lorsque l’introduction et l’expansion des 
espèces envahissantes est totalement indépendante de la volonté ou de l’action des 
intéressés. 

g) Compétences d’exécution et de financement (art. 29fbis, al. 2, let. d, et 29fbis, al. 3, du projet 
de loi) 
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☒  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☐  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

 

                                                      
1 Les organismes pour lesquels cette obligation s’applique sont sélectionnés sur la base du système de 
classification défini dans la Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes. 



Vernehmlassung vom 15.05.2019 – 04.09.2019 

 

339/353 

413.11-00004/00006/00001/S384-1417 
 

h) Compétence pour édicter des ordonnances (art. 29fbis, al. 5, du projet de loi).  
i. Évaluez la modification proposée : 

 ☐  la modification est totalement pertinente 

 ☐  la modification est en partie pertinente* 

 ☒  la modification n’est pas pertinente* 

ii. *Veuillez justifier votre réponse : 

La délégation directe aux offices d’un seul Département n’est pas conforme à la 
hiérarchie des normes. Le Conseil fédéral doit pouvoir déléguer ses compétences à 
tous les Départements concernés par la mise en œuvre de la stratégie dans le cadre 
des divers actes législatifs qui sont de leur responsabilité (politique agricole, routes 
nationales, réseau ferroviaire, terrains militaires, etc.), et pas seulement au DETEC. 

 

2. Remarques relatives aux différents chapitres du message 

Chap. 1 Présentation du projet 

 

 

Chap. 2 Explications concernant les différents articles 

 

 

Chap. 3 Conséquences 

L’analyse des répercussions financières de la stratégie nationale est clairement sous-évaluée, 

ce que les cantons dénoncent aussi. Il est hors de question que cette carence en termes de 

ressources allouées soit reportée sur les collectivités locales, en particulier les communes et 

bourgeoisies, corporations d’alpages, etc, voire sur les propriétaires privés ou les exploitants 

des biens-fonds concernés.  

Chap. 4 Liens avec le programme de la législature 

 

 

Chap. 5 Aspects juridiques 

S’agissant de la responsabilité des propriétaires fonciers, Prométerre estime excessif de 

prévoir des sanctions pénales aussi lourdes que celles qui sont proposées à l’article 60, al. 1. 

let kbis, en particulier lorsque l’introduction délibérée et l’envahissement par ces espèces 

indésirables ne leur est pas imputable, ou que les mesures de lutte à entreprendre dépassent 

notablement la capacité physique ou financière des personnes concernées. Agir avec doigté et 

persuasion dans un contexte collaboratif sera certainement plus efficace que de brandir de 

lourdes sanctions pénales au-delà des principes de la proportionnalité. Il y a aussi lieu 

d’exclure toute sanction administrative supplémentaire pour les agriculteurs, en particulier au 

travers d’éventuelles réductions de paiements directs (pas de double peine). 
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ANL Beratungen Bözberg West 
 

 

 

Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 

a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 
gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Annahmen und Vermutungen gehören nicht Gesetze 

 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Schadenspotential und Verbreitung lassen sich gar nicht zentral und realistisch 
erarbeiten. 

 

c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Weder Einschleppung noch Einfuhr lassen sich bei heutigem Verhalten von Politik und 
Gesellschaft verhindern oder reduzieren. 

 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Wer kennt all die Arten? 

 

e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Viele Flächen befinden sich im Besitz der öffentlichen Hand (z.B. Wald, Gewässer). Die 
gewollte „Ausrottung“ von Neophyten und Neozoen ist ja nicht einmal dort machbar, 
wo Bund, Kantone und Gemeinden Eigentümer sind. 

 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Schlicht flächendeckend nicht erfolgversprechend machbar. 

 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Viel Bürokratie und Schaumschlägerei. Steht in keinem Verhältnis zum erwarteten 
Nutzen. 

 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 



Änderung des Umweltschutzgesetzes (Massnahmen gegen invasive gebietsfremde Organismen) 

342/353 

 

Viel Bürokratie, viel zu viele Ausnahmen (Handelsabkommen, Tourismusförderung, 
Erschliessungen, Land- und Forstwirtschaft, Gärtnereien). 

 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Ziel fehlt. Damit ist jede Massnahme richtig. 

Kein Thema für die Öffentlichkeit: Nur für die Neophytenindustrie. 

 

Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

 

 

Kap. 3 Auswirkungen 

 

Vermittelt ein falsches Bild von Natur und Naturschutz. 

Schwergewicht für Erhaltung muss auf Bewahrung von grossen, nährstoffarmen und langfristig 

sicheren Gebieten liegen. Es sind genügend Gesetze vorhanden. 

 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Schade für das Steuergeld. 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

 

Viel zu kompliziert und nicht zielführend. 
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E Hörler, Rehetobel 
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Fragen zur Vernehmlassung zur Änderung 
des Umweltschutzgesetzes 
 

Wir bitten Sie höflich, Ihre Stellungnahme gemäss folgender Struktur zu erfassen: 

 

 

1. Beurteilung der vorgesehenen Änderungen des Umweltschutzgesetzes 
a) Definition der gebietsfremden (Art. 7 Abs. 5quinquies E-USG) und der invasiven 

gebietsfremden Organismen (Art. 7 Abs. 5sexties E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Natur lässt sich nicht gesetzlich regeln. Sie bestimmt mitunter auch selbst, in 
welchen Gebiet sie sich ausdehnen will. Es ist anmassend, davon auszugehen, die 
Behörden und ihre Experten seien in der Lage, zu bestimmen, was von der Natur her 
betrachtet invasiv ist. Ehrlicher ist es festzulegen, welche Organismen wir in der 
Schweiz nicht wollen. Ganz abzulehnen ist die im Gesetz zum Ausdruck kommende 
Fürsorglichkeit. Schon wenn Organismen die Umwelt gefährden können, sollen 
Massnahmen ergriffen werden. Ob dieses Schadenspotenzial erwiesen ist oder 
lediglich angenommen werden muss, spielt keine Rolle. Das steht im erläuternden 
Bericht (Seite 20). Subjektivität spielt damit eine wesentliche Rolle und damit zu 
einem hohen Grad Willkür. Gut untersteht die SUVA nicht dem UVEK: Mit der UVEK-
Logik müssten z.B. Seeufer eingezäunt werden und in die Berge dürfte man nicht 
mehr. Interessant nur, dass die Geschwindigkeit von Fahrzeugen nicht technisch 
auf120 km/h beschränkt sein muss. Irgendwie stimmen die Verhältnisse in unserem 
Land nicht mehr. 

Dann ist es aber auch Sache des Bundes, für die Abwehr zu sorgen und wo er versagt, 
sollen nicht Private zahlen. Die Leistungen des Bundes zur Abwehr des asiatischen 
Laubholzbockkäfers seine in Erinnerung gerufen. Der Bund hat wirksame 
Massnahmen erst ergriffen, als bereits Käfer festgestellt wurden. Dabei war das 
Problem bestens bekannt (für Google jedenfalls). Blosse Vereinbarungen ersetzten 
bekanntlich Kontrollen nicht. 

b) Kompetenz zum Erlass von Vorschriften gegen invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 1 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Die Delegation weitreichender freiheitsbeschränkender und fiskalisch relevanter 
Entscheide auf Verordnungs- und dann wohl Departementsebene halte ich für 
unzulässig und demokratiefeindlich. Bund und Kantone stehen hier primär in der 
Pflicht. Entlang der Gewässer (Zuständigkeit der Kantone) wuchern Neophyten 
friedlich vor sich her. Auf den Hinweis, dass eine Bekämpfung nötig sei folgt die 
Antwort, dass keine Finanzmittel in den Budgets dafür vorhanden seien. Und nun 
sollen die Privaten aufgrund von den Unterlassern erlassenen Vorschriften wegen 
Unterlassung von Behörden deren Nichtstun aufräumen und finanzieren. 
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c) Massnahmen gegen unabsichtlich eingeschleppte invasive gebietsfremde Organismen (Art. 
29fbis Abs. 2 Bst. a E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Als Waldeigentümer komme ich mir missbraucht vor. Die Waldgesetzgebund ist in 
jeder Beziehung restriktiv genug, so dass es nicht noch zusätzliche Vorschriften zu 
Lasten der Waldeigentümer braucht. Im Zusammenhang mit der Invasion 
unerwünschter Pflanzen sind sie nicht in die Verantwortung zu ziehen. Sie können 
nichts dafür. Es bringt schon das Fass zu überlaufen, wenn diese im Zusammenhang 
mit Fehlschüssen aus Schiessanlagen in ihren Wald in Pflicht genommen werden. 
Gegen die Duldungspflicht, dass Altlasten im Privatwald durchgeführt oder 
unerwünschte Pflanzen bekämpft werden, wehre ich mich nicht. Die Waldeigentümer 
sind gesetzlich schon seit bald Jahrhunderten zur Duldsamkeit erzogen. Aber bitte: 
Duldung, nicht Leistung für Forderungen, die nicht direkt die Waldbewirtschaftung 
betreffen. Mit Wald lässt sich heute kein Geld verdienen, wer Wald besitzt, leistet für 
die Öffentlichkeit schon heute genug. Oder geht es darauf hinaus, den Wald künftig zu 
verstaatlichen? Es geht in diese Richtung. Das vorgeschlagene Gesetz ist jedenfalls ein 
weiterer Schritt. Die möglichen Massnahmen, auch was eine Meldepflicht anbelangt, 
gehen zudem in Richtung Aufblähung der Bürokratie. Das gibt für die 
Rechtsunterworfenen mehr Aufwand, für den Steuerzahler mehr Kosten und natürlich 
in der Verwaltung schöne Arbeitsplätze. Und weil im Wald kaum Hilfsmittel zur 
Bekämpfung eingesetzt werden können, weder mechanische noch auf keinen Fall 
chemische, wird man zur Handarbeit verknurrt, eine neue Art von Sklaverei? Und 
natürlich gibt es wieder massive Eingriffe in die Eigentumsfreiheit: Hat das allenfalls 
System? Immerhin hat man das beim UVEK laut Bericht erkannt und macht es 
transparent (Bericht Seite 24). Offenbar war doch auch ein Jurist mit 
Grundsatzkenntnissen am Werk, der sich wenigstens im formellen Bereich 
durchgesetzt hat. 

d) Meldepflicht bei Auftreten von invasiven gebietsfremden Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 
Bst. b E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Ich bin botanischer Anfänger. Wie soll ich invasive Pflanzen (in meinem Gebiet zudem 
von 160ha) erkennen? Und natürlich: Wenn ich mich nicht weiterbilde, nicht Protokoll 
führe über getroffene flächendeckende Kontrollmassnahmen oder 
Ersatzmassnahmen (etwa durch Beauftragung einer spezialisierten Firma, die ich dann 
auch noch überwachen muss), dann handle ich eventualvorsätzlich und muss auch 
noch mit einem Strafverfahren rechnen gemäss diesem Gesetzeskonstrukt. Und da 
entscheidet das BAFU; mindestens vorübergehend abschliessend! 

                                                      
1 Die Auswahl der Organismen erfolgt gemäss Stufenkonzept der Strategie der Schweiz zu invasiven 
gebietsfremden Arten. 
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e) Unterhaltspflicht der Inhaberinnen und Inhaber von Grundstücken, Anlagen oder 
Gegenständen bei Befall invasiver gebietsfremder Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c 
i.V.m. Art. 29fbis Abs. 4 E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Keine weiteren Pflichten für Waldeigentümer (ausser Duldungspflicht)! 

f) Bekämpfungspflicht für invasive gebietsfremde Organismen1 (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. c E-USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Keine weiteren Pflichten für Waldeigentümer (ausser Duldungspflicht)! 

g) Vollzugs- und Finanzierungszuständigkeiten (Art. 29fbis Abs. 2 Bst. d & Art. 29fbis Abs. 3 E-
USG) 
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Kein zusätzlicher Rappen der Waldeigentümer! 

h) Kompetenz zum Erlass einer Amtsverordnung (Art. 29fbis Abs. 5 E-USG).  
i. Einschätzung der vorgeschlagenen Änderung: 

 ☐  sie ist vollständig überzeugend 

 ☐  sie ist nur bedingt überzeugend* 

 ☒  sie ist nicht überzeugend* 

ii. *Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung: 

Sie einleitende Bemerkungen. Das gäbe eine Diktatur der Experten. 

 

 

2. Bemerkungen zu den einzelnen Kapiteln der Botschaft 

Kap. 1 Grundzüge der Vorlage 

Das Ziel, einzelne invasive und wirklichen Schaden stiftende Organismen zu bekämpfen, wird 

nicht bestritten. Das vorgeschlagene n Vorgehen, angefangen von der Kompetenzordnung für 

die Bestimmung der Organismen bis zur Durchführung der Gesetzgebung und der Delegation 

an die privaten Grundeigentümer, insbesondere die Waldeigentümer mit den grossen und 

unübersichtlichen Flächen, erachte ich als völlig verfehlt, technokratisch, um nicht zu sagen 

technodiktatorisch.  

Skandalös ist, dass die Öffentliche Hand nicht in gleicher Weise verpflichtet wird, die invasiven 

Organismen auf ihrem Territorium zu bekämpfen, wie die Privaten. Ganz zu schweigen vom 

Bund selbst, der sich auf die Massnahmen an der Landesgrenze beschränkt. Da wissen wir, 

wie sehr wir darauf vertrauen können. Verantwortlich gemacht werden kann bei der 

Öffentlichen Hand niemand persönlich! 
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Kap. 2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 

Die gesamte Vorlage ist neu aufzubauen, es ist sinnlos, zu einzelnen Artikeln Stellung zu 

nehmen. 

Kap. 3 Auswirkungen 

Wir das Gesetz so in Kraft gesetzt, könnte und wollte ich meine Verantwortung als 

milizmässiger und ehrenamtlicher Verwalter einer Holzkorporation nicht mehr wahrnehmen. 

Gerne sorge ich dann aber dafür, dass ein verantwortlicher Vollzugsbeamter Waldeigentümer 

wird. Ich bin fast sicher, dass ich in der Lage wäre ihm zu zeigen, wie rasch man mit diesem 

Gesetz mit der Strafjustiz in Konflikt gerät. 

Kap. 4 Verhältnis zur Legislaturplanung 

 

Kap. 5 Rechtliche Aspekte 

Interessanterweise wurde keine ausdrückliche Stellungnahme Art. 29fbis und zu Art. 60 Abs. 1 

Bst. kbis gewünscht.  

Art. 29fbis: Die Kantone haben bisher ihre Aufgaben nur unzureichend wahrgenommen, je nach 

Budget und Personal (oder umgekehrt bzw. beidem). Auch gegenüber den Kantonen und 

insbesondere der Verwaltungspersonal wären Sanktionen vorzusehen, das gäbe einen 

Aufschrei…. 

Art. 60 Abs. 1 Bst. kbis : Diese Bestimmung führt zu einem Panpoenalismus im Bereich. Die 

Bestimmung widerspricht zudem dem Strafrechtsgrundsatz, dass nur strafbar sein soll, was in 

einem klar umschriebenen Gesetz als strafbare Handlung umschrieben ist, und zwar eigentlich 

schon voraussehbar im Moment, in dem das Gesetz erlassen wird. Im Gesetzesentwurf ist 

derzeit keine einzige Handlung vorgesehen, die einen Sachverhalt enthält, der zu einer 

Strafverfolgung führen könnte. Die angedachten Strafsachverhalte bedürfen zur 

Vervollständigung alle einer Ergänzung durch zusätzliche Vollzugsverordnungsvorschriften. Es 

handelt sich um eine typische Nebenstrafrechtsnorm, erlassen durch eine Verwaltung, die von 

der Wichtigkeit der Durchsetzungsmöglichkeiten dermassen überzeugt ist, dass man nicht 

genug mit einer Strafnorm drohen kann. Das hat zudem den Vorteil, dass man den 

Vollzugszwang weitgehend den Strafverfolgungsbehörden der Kantone überlassen kann. Die 

Justiz als massgebender Vollzugsgehilfe der Umweltpolitik!  
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